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Stellungnahme der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz zur Revision der eidg.
Jagdverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Baumann, lieber Martin

Die JFK bedankt sich fur die Moéglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der JSV. Die JSV ist
zusammen mit dem JSG die wichtigste gesetzliche Basis fur die Arbeit der Jagdverwalter*innen. Es
ist fir uns deshalb wichtig, dass die Regelungen praxisnah sind und fiir die Kantone genigend
Spielraum besteht, individuelle und zielfihrende Regelungen zu finden.

Die Revision der JSV vor der Referendumsabstimmung zum JSG hat in der Offentlichkeit Kritik
hervorgerufen. Die JFK erachtet es jedoch als sinnvoll, die Detailbestimmungen zur Umsetzung des
JSG bereits jetzt zu kennen und nimmt somit gerne dazu Stellung.

Generelle Erwagungen

Um das Zusammenleben von Wildtieren und Menschen zu erméglichen, sind die kantonalen Amter
stark gefordert. Der Vollzugsaufwand nimmt immer gréssere Ausmasse an, der Umgang mit
Wildtieren wird komplexer und schafft zum Teil grosse Konflikte, die von den kantonalen Amtern
gel6st werden mussen. Die in der revidierten JSV vorgesehenen, zusatzlichen Finanzmittel flr den
Zusatzaufwand mit einzelnen Arten oder auch fir den Unterhalt von Schutzgebieten sind fir die
Kantone deshalb sehr wichtig. Diese sollten bei einer Annahme des Gesetzes méglichst rasch und
unburokratisch verfugbar sein. Sollte das Referendum erfolgreich sein, missen sich Bund und
Kantone unverzlglich Gedanken dazu machen, wie die Erfullung der zahlreichen Aufgaben durch
die Kantone in Zukunft gewahrleistet und abgegolten werden kann.

Ebenso mussten aus unserer Sicht die Konzepte Wolf, Luchs und Biber Uberarbeitet und an die
geanderten Gegebenheiten angepasst werden. Die GRIDS-App stellt fur die Kantone zudem ein
wichtiges Arbeitsinstrument dar. Die JFK begrusst die méglichst rasche Einflihrung.

Abschliessend mdchten wir festhalten, dass die italienische Fassung sowohl der Verordnung als
auch des erlauternden Berichts nochmals Uberarbeitet werden mussen. Sie enthalten viele
Ungenauigkeiten und Ubersetzungsfehler.

Mit freundlichen Griissen

Fabian Bieri

Prasident
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Verordnungq iiber die Jagd und den Schutz wildlebender Sdugetiere und Végel (JSV)

Art. 1 Abs. 1
Jagdplanung

Die Formulierung "rasch abnehmen" ist zu wenig prazis. Gemass den
Ausfuhrungen des BAFU ist ein deutliches Absinken innerhalb weniger
Jahre gemeint. Wir schlagen vor, eine bessere Formulierung zu suchen
und machen den nebenstehenden Vorschlag.

(...) deren Bestande innerhalb
weniger Jahre stark
abnehmen, dokumentieren

(...)

Art. 1 Abs. 2

Sofern jagdbare Arten oértlich bedroht sind, ist zweifelsfrei eine
Anpassung des Managements angezeigt. Da die Kantone fir die
Jagdplanung verantwortlich sind, soll es ihnen Uberlassen werden, mit
welchen Massnahmen die Situation verbessert werden kann. Der Bund
kann allenfalls Ziele und Erfolgskontrollen einfordern.

Veranderte Schonzeiten kdnnen eine Verbesserung bewirken, sind aber
je nach Ursache der Bedrohung der Art nicht immer zielfihrend. Es gibt
auch andere Lésungsoptionen wie zum Beispiel Lebensraumaufwertung-
en, die zu einer positiven Populationsentwicklung fihren kénnen. Die An-
passung der Schonzeiten soll deshalb in den Erlauterungen nur als Bei-
spiel aufgefuihrt und der Verordnungstext soll offener formuliert werden.

(...), streichen diese von der
Liste der jagdbaren Arten oder
setzen andere zielfiihrende
Massnahmen um.

Art. 1 Abs. 4
Nachsuchepflicht

Die Nachsuchepflicht ist gut und unbestritten und die Kantone missen
sie in hoher Qualitat gewahrleisten. Gemass Art. 3 Abs. 2 JSG haben die
Kantone fir eine wirkungsvolle Aufsicht zu sorgen und in den meisten
Kantonen dirfte die Nachsuche bereits geregelt sein. Da es hier jedoch
um ein Vollzugsthema geht, soll den Kantonen gentigend Spielraum in
der Gestaltung und Organisation dieser Aufgabe eingerdumt werden.

Die in den Erlduterungen formulierten Anforderungen sind nicht fur alle
Kantone zweckmassig und greifen zu stark in die Autonomie der Kantone

ein. So braucht es aus unserer Sicht nicht zwingend eine

Anpassung der Erlauterungen
S. 6ff
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«Nachsucheorganisation» oder «Meldezentrale». Dieser Satz soll aus
den Erlauterungen gestrichen werden.

Art. 1a
Treffsicherheitsnachweis

Die JFK unterstutzt den jahrlichen Treffsicherheitsnachweis.

Bezlglich der Waffe mit welcher der Treffsicherheitsnachweis erbracht
werden muss, beantragen wir den Kantonen die Moglichkeit zu geben,
den Nachweis nur mit dem Schrotgewehr zu erbringen, sofern nur dieses
fur die Jagd verwendet wird. So bendtigen beispielsweise Landwirte,

"Wer eine Jagdberechtigung
(...) muss fir den
anzuwendenden Waffentyp
einen Nachweis der (...). Wer

Bleifreie Kugelmunition

Die Kantone teilen die Einschatzung des BAFU, dass der Bleieintrag in
die Umwelt minimiert werden soll. Sie haben deshalb bereits vor zwei
Jahren einen Ratgeber fur die Umstellung auf bleifreie Munition
herausgegeben. Die JFK kann hingegen nicht nachvollziehen, weshalb
nur Paarhufer mit bleifreien Kugelgeschossen erlegt werden sollen. Aus
ihrer Sicht kdnnten alle bleihaltigen Kugelgeschosse verboten werden.
Bezuglich Einfuhrung der neuen Regelung beflrchten die Kantone, dass
die Umsetzung ohne Ubergangsfrist den Vollzug erschwert. Die
jagdberechtigte Person sollte genligen Zeit erhalten, um die fir sie
richtige Munition zu finden und ihre bestehenden Waffen daflr
umzustellen. Fir eine geregelte Umsetzung schlagt die JFK deshalb eine
Ubergangsfrist von drei Jahren vor.

welche den Treffsicherheitsnachweis fir Selbsthilfemassnahmen mit-dem-Schrotgewehr{—)-
erbringen mussen, keinen Nachweis mit dem Kugelgewehr. Die Qualitdt | Die Kantone regeln die
der Treffsicherheit hangt davon ab, wie gut der Treffsicherheitsnachweis | Einzelheiten.
vollzogen werden kann.

Art. 1b Abs. 1 Selbsthilfemassnahmen dirfen ebenfalls nur durch eine fachkundige Abs. 1:

Fachkundigkeit Person nach Art. 177 TschV vorgenommen werden. Eine Regelung, (...} Fachkundig-isteine
welche den Tierschutz bei der Selbsthilfe sicherstellt, ist aus unserer "
Sicht richtig. Die Anforderungen fir die Fachkundigkeit missen jedoch Abs. 2 (neu):
prazisiert werden, da es unverhaltnismassig ware, von Landwirten daflir | Fur das Erlegen von
eine erfolgreiche Jagdprufung, oder Ausbildung zum Wildhater zu Wildtieren im Rahmen der
verlangen. Gemass der Aussage des BAFU kdnnen die Kantone diese Selbsthilfe regeln die Kantone
Anforderungen definieren (z.B. Schulung, Merkblatt). Dies muss in den die Anforderungen an die
Erlduterungen festgehalten werden. Ausubenden.
Die JFK ist bestrebt die Anforderungen gem. Abs. 2 (neu) anschliessend
einheitlich zu regeln.

Art. 1b Abs. 4 Die Umstellung auf bleifreie Kugelmunition wird von der JFK begrusst. Abs. 4, Bst. a.

"bei-Paarhufern (...)
Kugelgeschosse aus Blei oder
mit einem Bleikern; es qilt eine
Ubergangsfrist von drei
Jahren."
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Beim Schrotschuss gibt es laut BAFU noch zu wenig internationale
Studien, um die Sicherheitsbedenken vollstadndig auszuraumen. Dennoch
hat es entschieden, den Einsatz von Bleimunition beim Feld- und
Schneehasen aus Griinden des Umwelt- und Tierschutzes Bleischrot zu
verbieten. Da bei der Niederjagd (lauten Jagd) jedoch Reh und Hase zur
Erlegung frei sind, kann eine solche Regelung nicht Gberall umgesetzt
werden. Fur ein generelles Verbot auch von Bleischrot gibt es auch aus
unserer Sicht zu wenig Grundlagen und Alternativen. Dabei sind jedoch
nicht nur die Sicherheitsaspekte zu bertcksichtigen, sondern mit gleicher
Relevanz auch die Tétungswirkung in Bezug auf den Tierschutz.
Bleischrot soll mit Ausnahme der Wasservogeljagd weiterhin zugelassen
werden. Dort soll die heutige Regelung jedoch Ubernommen werden.
Beim Buchstabe e) schafft die Definition der Vollmantelgeschosse
Unklarheiten. Massive Metallgeschosse (Cu, Ms etc.) haben keinen
Mantel. Sogenannte «Solids» bestehen aus einem homogenen
Metallkorper der ohne Deformationsbohrung oder Sollbruchstellen gar
nicht deformiert. Fir Schalenwild und Raubwild ist dieses Verbot sinnvoll.
Fur die Murmeltierjagd hingegen nicht. Bei deformierenden oder
zerlegenden Geschossen wird der Wildkorper resp. das Haupt komplett
zerlegt, was vor allem in touristischen Gebieten zu "jagdethischen”
Problemen flihren kann.

b. "beiMasservogeln:
Bleischrot-—)" fur die

Wasservogeljagd: Bleischrot.

c. "beiFeldhasenund

e "Kugel " :
Vollmantelgeschossen.
Kugelmunition mit nicht
deformierenden
Vollgeschossen sind nur fur
die Murmeltierjagd
zugelassen."

Art. 2 Abs. 1
Hilfsmittel

Das Thema Drohnen beschaftigt die Kantone stark. Immer 6fters werden
Wildtiere von Drohnen absichtlich oder unabsichtlich beunruhigt oder
sogar verfolgt. Aus Sicht der JFK sollte es deshalb Uber sensiblen
Gebieten (z.B. Wildtierschutzgebiete) Einschrankungen geben. Wir
ermuntern das BAFU dazu, dem Thema die notige Beachtung zu geben
und sich fur Flugeinschrankungen einzusetzen (siehe auch diesjahrige
Vernehmlassung "Neue Drohnenregulierung des BAZL").

Art.2 Abs.1 Bst.I
Lockfutter

Mit dieser Regelung mussen Kantone mit grosser Wolfsprasenz die
Passjagd praktisch komplett verbieten. Das Verbot zum Auslegen von
Lockfutter soll deshalb auf das Siedlungsgebiet eingeschrankt werden,
sodass Wolfe und Baren dadurch nicht in die Nahe von Menschen
gelockt werden. In den Erlauterungen muss der Begriff "siedlungsnah"
definiert werden.

. "in siedlungsnahen
Streifgebieten von Wolfsrudeln

(...)"

Art. 2a
Jagdhunde

Die Regelung der Jagdhunde wird begrusst. Wir machen aber auf
Folgendes aufmerksam: Die Kantone sind verpflichtet, das Vorstehen bei
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Abs. 2

Jagdhunden zu prifen. Die Tierschutzgesetzgebung (Art. 75 TSchV)
schrankt dies aber dahingehend ein, als dass fir dieses Prifungsfach
keine lebenden Tiere verwendet werden durfen (mit Ausnahme wild
vorkommender). Wir sehen hier eine Lucke und beantragen eine
indirekte Anderung von Art. 75 Abs. 1 Bst. ¢ TSchV dahingehend, dass
zur Ausbildung und Prifung von Jagdhunden lebende Tiere im Bereich
des Vorstehens verwendet werden duarfen.

Gemass Aussagen des BAFU bedeutet die Regelung in Absatz 2, dass
samtliche Hunde, die fur die «laute Jagd» eingesetzt werden, einen
entsprechenden Nachweis Uber den Fahrtenlaut, Spurlaut, Sichtlaut oder
Standlaut erbringen missen. Die Kantone mussten also das
Vorhandensein dieser Aspekte speziell und separat fur alle Hunde
prufen, bevor ein Hund fur die Jagd zugelassen wird. Die JFK ist der
Meinung, dass die Erlauterungen zu detailliert sind und es nicht opportun
ist, Uber den Erlauterungstext ein zusatzliches Verbot von Hunden ohne
den Nachweis Spurlaut einzufiihren.

Anpassung der Erlauterungen
S. 14ff

Art. 2a Abs. 3
Jagdhunde und Greifvogel

In einigen Kantonen ist es auch mdglich Haarwild mit dem Greifvogel zu
jagen. Um dies weiterhin zu ermdglichen, sollte ,Wildtiere* stehen und
nicht "Wildvogel". Sollte sich beispielsweise das Problem mit
Grauhdrnchen akzentuieren, so ware der Einsatz von Greifvdgeln denkbar
und sinnvoll.

"Der Einsatzzweck von
Greifvogeln auf der Beizjagd
ist das Anfliegen, das
Verfolgen und das Greifen von

Wildtierenvégeln."

Art. 4 Abs. 3 Bst. a
Regulation geschutzter Arten

In der neuen Fassung wird verlangt, bei der Zahlung von Steinbockkitzen
das Geschlecht aufzunehmen. Dies ist in der Praxis kaum mdglich.
Zudem werden die Zahlungen nicht Uberall im Sommer gemacht. Die
JFK beantragt deshalb den Zeitpunkt fur die Zéahlungen den Kantonen zu
Uberlassen und bei den Kitzen keinen Unterschied nach Geschlecht zu
verlangen.

Unter Ziffer 2 sind die zu erfassenden Alterskategorien der Steinbdcke
aufgefuhrt. Diese sind unverandert aus der Verordnung zur Regulation
von Steinbockbestanden (VRS) ibernommen. Neuere Untersuchungen
zeigten, dass die neun- bis zwolfjahrigen Bocke besonders wertvoll fir
die Fortpflanzung sind. Gerade diese Altersklasse wird aber stark bejagt,
einerseits «von unten» her (Alterskategorie sechs- bis zehnjahrig) wie
auch von «oben hery (Alterskategorie elfjahrig und alter). Die JFK schlagt

"2. Den Bestand im-Semmer
mit Angaben zur Anzahl an
Kitzen beiderei- Geschlechts,

.
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daher vor, die Altersklassen nochmals zu Gberprifen. Die Kantone sollen
einerseits die Méglichkeit haben die flir den Bestand wertvollen
Altersklassen zu schonen. Andererseits muss die Unterscheidbarkeit der
Altersklassen im Feld sowie die Anzahl der zu regulierenden Tiere
nochmals Uberprift werden (s. auch Art. 4a Abs. 2).

Art. 4 Abs. 3 Bst. b Ziff. 4
Waldverjungung

Die KWL hat mit dem Positionspapier Wald und Wild die Grundlage fir
den gemeinsamen Vollzug in den Kantonen geschaffen. Zur Ansprache
und gemeinsamer Beurteilung der Waldverjlingung fehlen noch
wissenschaftliche Uberlegungen. Diese Arbeiten zu einem Basisindikator
Waldverjingung sollen diesen Sommer einen Schritt weiter sein. Dann
werden die KOK und die JFK die entsprechenden Resultate diskutieren.
Eine grosse Mehrheit der Kantonsforster und der Jagdverwalter haben
zuletzt eine schweizweite Losung abgelehnt.

Art. 4a Abs. 2 Bst. bund ¢
Regulation von Steinbdcken

Fir die Regulierung des Steinwildes sind in Abs. 2 Einschrankungen
formuliert. Die JFK halt die maximalen Abschussquoten fiir tberflissig
und zu einschrankend fur das Management. Eine Quote suggeriert, dass
sie auch erreicht werden muss. Damit steigt der Druck auf die Kantone,
diese Quote immer zur Regulation freizugeben und nimmt ihm so
Spielraum. Andererseits kann es vielleicht auch einmal sinnvoll sein, die
Regulation zu erhéhen. Insgesamt zeigen die relativ hohen und stabilen
Steinwildbestande in der ganzen Schweiz (Eidg. Jagdstatistik), dass die
Kantone verantwortungsvoll mit dieser geschutzten Art umgehen und
zusatzliche Einschrankungen oder Auflagen nicht notwendig sind. Sollten
in einzelnen Kantonen oder Kolonien Missstande auftreten, so sollen
diese vom BAFU direkt mit den Betroffenen im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens geldst werden.

Sollten die Buchstaben b und ¢ nicht gestrichen werden, waren subsidiar
die Alterskategorien gemass obenstehendem Antrag zu Uberpufen.

b. "von-densechs—bis
haighri Bacl

6. "vor den_elfiahr .

Art. 5 Abs. 3
Praparation

Dieser Artikel wird nicht revidiert. Die Artenauswahl ist aus Sicht der JFK
jedoch nicht nachvollziehbar. Wir beantragen, dass sie uberdacht und
einer logischen Argumentation unterzogen wird.

Uberarbeitung der Artenliste

Art. 6 Haltung und Pflege
geschutzter Tiere

Die heutigen Regelungen sind nicht vollzugstauglich und folgen keiner
nachvollziehbaren Logik. Es ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass
nur die Haltung und Pflege von geschutzten Arten bewilligungspflichtig
ist, nicht aber von jagdbaren Arten. Unklar und verwirrend sind auch die

Uberarbeitung des Artikels
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Regelungen Uber die Zustandigkeiten zwischen Jagd- und
Veterinarbehoérden. Je nach Tierart gibt es heute eine Bewilligungspflicht
fur die Haltung nur nach Jagdverordnung, nur nach
Tierschutzverordnung oder nach beiden Rechtsgrundlagen. Zusammen
mit den Kantonstierarzten sollen Regelungen bezliglich Haltung,
Betreuung und Pflege Uberprift werden.

Art. 6 Abs. 2

Die vorgeschlagene Erganzung, wonach Tierarztinnen und Tierarzte fur
die Erstbehandlung von pflegebedirftigen Wildtieren keine Bewilligung
brauchen, wird ausdrticklich begrisst. Die vorgeschlagene Formulierung
ist jedoch nicht ausreichend, da oftmals die sofortige Tétung zur
Leidensbegrenzung die einzig vertretbare Handlung im Sinne des
Tierschutzes ist. Tierarztinnen und Tierarzte sind mit der Kompetenz zu
versehen, verletzte und kranke Wildtiere, die ihnen von Dritten gebracht
werden, bewilligungsfrei zu euthanasieren, da es unrealistisch und dem
Tierschutz abtraglich ist, in dieser Situation die Wildhut aufzubieten.

"(...) freigelassen werden. Ist
ein Uberbrachtes
pflegebediirftiges Wildtier aus
fachlicher Sicht zu téten, flhrt
die Tierarztin oder der Tierarzt
dies bewilligungsfrei aus."

Art. 6°° Abs. 2
Falknerische Haltung

Der Fachausdruck Mauserkammer wurde mit einer
Gehegeumschreibung aus der Taubenhaltung ausgetauscht
(Offenfrontgehege) ersetzt. Es ist sicher zu stellen, dass die baulichen
Anforderungen identisch sind mit der Umschreibung der Mauserkammer
und nicht mit der Umschreibung des Offenfrontgeheges aus der
Taubenhaltung. Ein Offenfrontgehege bei dem nur ein Teil des Daches
offen ist muss madglich sein. (Mauserkammer / schreckhafte Beizvogel).

Prazisierung der
Erlduterungen S. 27

Art. 8% Abs. 5

Nicht einheimische Tiere, welche in die freie Wildbahn gelangt sind,

"(...) in die freie Wildbahn

Umgang mit nicht einheimischen sollen in jedem Fall entfernt werden kénnen. Diverse Falle zeigen auf, gelangt sind und-die
Tieren dass ein einzelnes Tier nicht zwingend die Artenvielfalt gefahrdet, aber Artenvielfalt-gefdhrden kdnnen
es dennoch Griinde gibt, dieses nicht in der freien Wildbahn zu lassen. (..)."
Der Zusatz, dass sie die Artenvielfalt gefahrden mussen, solle deshalb
gestrichen werden.
Art. 10d Das Bibermanagement verursacht hohe Kosten. Wir beantragen deshalb | Abs. 1
Forderbeitrage die Beteiligung des Bundes auf 80% zu erhdhen. “(...) mit héchstens 5§06 80
Prozent (...)
Abs. 2

"(...) mit héchstens 60 80
Prozent (...)."
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Art. 14a, Abs. 1
Brutgeschaft

Die neue Definition des Brutgeschafts, welche den Nestbau
miteinbezieht, ist flir die Kantone problematisch. Bei Arten wie
Blasshuhn, Haubentaucher, Saatkrdhe, Mittelmeerméwe aber im
Einzelfall auch bei anderen Arten kénnen Probleme fir den Vollzug
auftreten. Es muss eine Formulierung gefunden werden, welche den
Kantonen die Moglichkeit gibt, in Fallen, wo keine andere Losung
umsetzbar ist, weil es sich um Einrichtungen, Gefahrte oder Maschinen
handelt, die genutzt werden mussen, Nester zu entfernen. Als Beispiel
koénnen die Falle eines Blasshuhns, das auf einem lange ungenutzten
Boot nistet oder ein Turmfalke, der auf einem langer stillstehenden Kran
nistet, angefihrt werden. Solche Nester miissen rasch entfernt werden
kdnnen, ohne dass die Kantone illegal handeln.

Die franzdsische Version verwendet den Begriff "couvaison".
"Nidification" entspricht dem deutschen Begriff "Brutgeschaft" jedoch
besser.

Anpassung des Absatzes

Couvaison Nidification

Art. 5 Abs. 1 Bst. fPSWSGV

Die Nummerierung im deutschen Text beginnt bei 2, statt bei 1.

Art. 9a Bst. WSGV

Gemass dieser Regelung muss der Kanton nachweisen, dass der
Abschuss ausserhalb des Schutzgebiets nicht realisiert werden kann.
Wie der Nachweis des Kantons aussehen soll, muss in den
Erlauterungen ausgefihrt werden.

Prazisierung der
Erlauterungen

Art. 5, Abs. 1, Bst. i WZVV

Die Dauer des Verbots von Holzereiarbeiten in WZV-Gebieten ist eher
lang bemessen. In einigen Kantonen kénnte dies zu Problemen bei der
Pflege von Gebieten fuhren. Wir schlagen deshalb vor, dass die Kantone
in begrindeten Fallen das Verbot um einen Monat verkirzen kénnen.

(...) der Sicherheit. Die
Kantone konnen in
begriindeten Fallen die Dauer
des Verbots um maximal
einen Monat (bis 31. Juli)
verklrzen.

Art. 5 Abs. 1 Bst. 2" VEJ
Art. 5 Abs. 1 Bst. 2Ys WZVV

Die Kantone sollen im Hinblick auf Artenférderungsprogramme
Ausnahmen vom Futterungsverbot machen konnen. In den
Erlauterungen musste dann geschrieben stehen, dass Ausnahmen z.B.
zur Forderung des Bartgeiers maglich sind mit (Teilen von) Fallwild, bei

dem keine Gefahr der Ubertragung gefahrlicher Krankheiten besteht (z.B.

Strassenfallwild). Weiter musste stehen, dass dieses Auslegen in
angemessenem Abstand zu Hausern etc. stattfinden und nicht zum

Anlocken von Grossraubtieren an Menschen und Siedlungen flihren darf.

VEJ: "(...) Die Kantone
kénnen aus Griinden der
Artenférderung Ausnahmen
bewilligen."

W2zVV: "(...) Die Kantone
kdénnen im Siedlungsgebiet
und aus Grinden der
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Artenforderung Ausnahmen
gestatten."
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Bundesamt flir Umwelt
Martin Baumann
martin.baumann@bafu.admin.ch

Herisau, den 10. September 2020

Revision der Verordnung liber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel JSV

(SR 922.01), der Verordnung iiber die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationa-
ler Bedeutung WZVV (SR 922.32) und der Verordnung iiber den Natur- und Heimatschutz NHV

(SR 451.1); Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Baumann

Zurzeit ist die revidierten Jagdverordnung in der Vernehmlassung. Wir haben die Unterlagen studiert und
geben Ihnen dazu die folgenden Rickmeldungen.

Verordnung liber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel JSV

(SR 922.01)

Diverse Bestimmungen in der revidierten Jagdverordnung entsprechen nicht unseren Vorstellungen. So wer-
den beispielsweise die Arten- und Lebensraumférderung nur in Wildtierschutzgebieten sowie in Wasser- und
Zugvogelreservaten von internationaler und nationaler Bedeutung vom Bund unterstutzt. Dies ist ein klarer
Widerspruch zu Art. 1 Abs. 1 Bst. a des Jagdgesetzes, der den Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensraume
der einheimischen und ziehenden wildlebenden Saugetiere und Végel generell einfordert. Da dieser Wider-
spruch jedoch im neuen Jagdgesetz konstruiert worden ist (Art. 1 Abs. 1 Bst. a < Art. 11 Abs. 6), aktuell aber
die Jagdverordnung zur Diskussion steht, werden wir diese Bestimmungen nicht weiter kommentieren.

Im Entwurf der Jagdverordnung ist Art. 3bs aufgehoben. Neu werden die Bestimmungen dieses Artikels ins
Jagdgesetz (Art. 5 JSG) libernommen. Mit den Spezialregelungen in Art. 3°s JSV konnte bislang relativ rasch
auf neue Erkenntnisse zu Gefahrdung und Bestandsentwicklung von gefahrdeten Arten reagiert werden. Mit
der vollstandigen Streichung des Artikels aus der Verordnung fallt diese Mdglichkeit fur den Bundesrat kiinftig
weg bzw. wird vollstandig an die Kantone delegiert. Beim Schutz von gefahrdeten Arten sollte aber schweiz-
weit gleich vorgegangen werden.

Waldschnepfe und Feldhase sind Arten, welche sich infolge Klimawandel und/oder weiter fortschreitender
Lebensraumverschlechterung gesamtschweizerisch im Rickgang befinden. Dasselbe gilt fur Birkhahn und
Schneehuhn. Obwohl sich die Bejagung dieser Arten vermutlich nur gering auf deren Bestande auswirkt, ist
sie doch eine weitere und unnétige Belastung fiir die unter Druck stehenden Populationen.

Antrag 1: Der bisherige Art 3 ist beizubehalten.

Antrag 2: Neu soll fiir folgende Arten eine ganzjahrige Schonzeit gelten: Waldschnepfe, Feldhase,
Birkhahn, Schneehuhn.

Im bisherigen Art. 4% Abs. 1 war das Erlegen der Elterntiere explizit untersagt. Der geénderte Text im neuen
Art. 4b dussert sich nur zu den Jungtieren, womit gemass Erlduterungsbericht gemeint ist, dass nur Jungtiere
erlegt werden durfen. Nach unserem Verstandnis eroffnet die neue Formulierung aber Interpretationsspiel-
raum, weshalb der explizite Ausschluss der Elterntiere bei der Regulation weiterhin erwahnt bleiben muss.

Prasidium: Geschiftsstelle:
% Bertrand von Arx Robert Meier
Département du Territoire (DT) clo ARNAL
Office cantonal de I'agriculture et de la nature (OCAN) Biiro fiir Natur und Landschaft AG

Direction de la Biodiversité Kasernenstr. 37, 9100 Herisau
Rue des Battoirs 7, 1205 Genéve Tel. 071 366 00 50, Fax 071 366 00 51
Tel. 022 388 55 37, Fax 022 388 55 20 Email: bertrand.vonarx@etat.ge.ch Email: robert.meier@kbnl.ch


mailto:martin.baumann@bafu.admin.ch

Revision der Jagdverordnung, Vernehmlassung

Antrag 3: Art. 4b Abs. 1 ist mit folgendem Schluss-Satz aus der bisherigen JSV zu ergédnzen:
... Die Elterntiere sind zu schonen.

Gemass Art. 4b Regulierung von Wélfen und Art. 9b Massnahmen gegen einzelne Wblfe kbnnen Wolfe unter
anderem zur Verhitung von Schaden erlegt werden. Wahrend in Art. 9b beschrieben wird, welche Risszahl
als Schaden bezeichnet wird, ist in Art. 4b nur von landwirtschaftlichen Schaden und Schaden an Bestanden
wildlebender Paarhufer die Rede. Es muss auch an dieser Stelle klar kommuniziert werden, dass nur bei er-
heblichem Schaden reguliert werden kann. Diese Prazisierung ergibt sich einerseits aus der Notwendigkeit,
dass eine Regulation nur dann angebracht ist, wenn die Verhéltnisméssigkeit Schaden — Eingriff in Population
und Zahlung durch Gemeinwesen gegeben ist. Zudem kdonnen spatere Missverstandnisse vermieden werden,
wenn nur ein einzelner Verordnungsartikel zitiert wird.

Antrag 4: In Art. 4b sind nicht einfach ,,Schiaden” (z.B. in Abs. 4: landwirtschaftliche Schaden) zu er-
wahnen. Es ist von ,,ernsten® oder ,,erheblichen Schaden“ zu schreiben (vgl. Antrag 5).

Gemal Art. 4b kann nicht erst reguliert werden, wenn ein Schaden eingetreten ist. Es kann auch vorausbli-
ckend reguliert werden. Diese Anderung stiitzt sich auf die Resolution 2 zum Art. 9 der Berner Konvention
und wird deshalb nicht reklamiert. Mit verschiedenen Bestimmungen soll erreicht werden, dass durch die Re-
gulation der Artenschutz nicht gefahrdet wird. Dies ist sinnvoll und kann unterstitzt werden. Es fehlt jedoch
eine eindeutige Bestimmung dazu, dass Regulationsbemiihungen — ob vorausblickend oder reaktiv — nur
angedacht werden diirfen zu Gunsten der 6ffentlichen Sicherheit oder zur Verhiitung ernster Schaden. Diese
Bedingungen sind ebenfalls Teil der Berner Konvention und sind somit ebenfalls umzusetzen.

Antrag 5: Der gemass Antrag 4 zu bezeichnende Schaden muss objektiv als ernster Schaden benannt
werden kdnnen.

In der geltenden Verordnung sind in Art. 8 Abs. 1 die grundlegenden Voraussetzungen erwahnt

(Bst. a — ¢), unter welchen eine Aussetzung einheimischer Tiere in Erwagung gezogen werden kann. Es ist
nicht nachvollziehbar und wird im Erlauterungsbericht auch nicht ausgefihrt, weshalb dieser Text in der neu-
en Verordnung nicht mehr aufgenommen werden soll.

Antrag 6: In Art. 8 Abs. 1 sollen die Voraussetzungen fiir eine Aussetzung einheimischer Tiere weiter-
hin aufgefiihrt bleiben (Buchstaben a bis ¢ gemaéss bisheriger JSV).

Der in Art. 8 beschriebene Umgang mit nicht einheimischen Tieren, die in die freie Wildbahn gelangt sind
und die Artenvielfalt gefahrden kénnen, ist nicht ausreichend. Eine Ausbreitung von nicht einheimischen Ar-
ten, welche nachweislich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die einheimische Artenvielfalt gefahrden kénnen,
muss auf jeden Fall mit Massnahmen verhindert werden.

Mit der alleinigen Formulierung «wenn mdéglich» stellt sich die Frage, ob Gberhaupt Massnahmen ergriffen
werden sollen, wenn die Eliminierung nicht mdéglich ist. Mit einer Ergénzung in Abs. 5 kdnnen zumindest auch
Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung ergriffen werden.

Antrag 7: Abs. 5 soll wie folgt erganzt werden: Die Kantone sorgen dafiir, dass Tiere nach Absatz 1,
die in die freie Wildbahn gelangt sind und die Artenvielfalt gefdahrden kénnen, wenn méglich entfernt
oder zumindest in ihrer Ausbreitung gehindert werden. Soweit erforderlich koordiniert das BAFU die
Massnahmen.

In Art. 9a Abs. 2 sind die Ausfuhrungen zur Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im Sinne von Art. 12 JSG
enthalten. Gemal Erlduterungsbericht (S. 32/69) ist der Begriff der Siedlung in einem weiten Sinne zu verste-
hen. Als Siedlungen werden demnach sogar Alphutten wahrend der Sémmerungszeit angesprochen. Dies hat
zur Folge, dass ein Tier als verhaltensauffallig bezeichnet werden und somit erlegt werden kann, wenn sein
Wechsel an einer Alphtte vorbeifiihrt. Eine solch restriktive Regelung diirfte das Parlament nicht erwartet
haben, als es ,das Erlegen von Wdlfen, die mitten am Tag in Dorfern auftauchen®, gefordert hat.

Antrag 8: Der Begriff Siedlung ist im Sinne der Forderung des Parlaments (Woélfe, die mitten am Tag in
Dorfern auftauchen) auszulegen.

Gemal Art. 9c Abs.1 kdnnen die Kantone Massnahmen gegen einzelne Biber bewilligen, wenn diese Scha-
den anrichten, eine Gefahrdung von Menschen darstellen oder sich auffallig verhalten. Ist es aufgrund des
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vorliegenden Verordnungstextes juristisch eindeutig, dass solche Massnahmen erst bewilligt werden dirfen,
wenn zumutbare mildere Massnahmen nicht zum Erfolg gefuhrt haben?
Antrag 9: Uberpriifung der oben gestellten Frage und allenfalls Anpassung der Verordnung.

Es gibt etliche Vogelarten, die nest- oder brutplatztreu sind und den bestehenden Nistplatz aus den Vorjahren
beziehen. Bei ihnen findet kein eigentlicher Nestbau statt, sondern das Nest wird repariert oder erganzt. Bei
Kunstnestern findet gar kein Nestbau statt. Flr diese Falle ist eine Ergadnzung notwendig.

Antrag 10: Abs. 1 soll wie folgt erganzt werden: Das Brutgeschaft nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe
b des Jagdgesetzes dauert vom Beginn des Nestbaus und bei nistplatztreuen Vogelarten vom Beset-
zen des Nistplatzes bis zum vollstandigen Ausfliegen der Jungvogel.

Mit der vorgeschlagenen Formulierung von Art. 14a Abs. 2 kénnen Nester und Brutstatten von Vdgeln in oder
an Gebauden sowie von Koloniebritern im Siedlungsgebiet ausserhalb des Brutgeschafts gemass Abs. 1
ersatzlos entfernt werden. Diese Regelung flhrt zu einer massiven Verschlechterung des Schutzes der ge-
baudebritenden Arten wie Segler, Schwalben oder Stérche, indem deren (langjéhrig genutzten) Nistplatze im
Winterhalbjahr ohne jegliche Verpflichtungen zu Ersatz eliminiert werden kénnen. Diese Vogelarten sind be-
reits heute zunehmend unter Druck. Die vorgesehene Schwachung des Schutzes fordert die Abnahme der
Bestande zusatzlich und steht damit im Widerspruch zu den Zielen des Artenschutzes.

Antrag 11: Der Abs. 2 soll mit folgendem Satz erganzt werden: Bei nest- und brutplatztreuen Arten ist
bei der Entfernung der Nistplatze fiir angemessenen Ersatz zu sorgen.

Verordnung iiber die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler
Bedeutung WZVV (SR 922.32)

Es wird vorgeschlagen, Art. 2 Abs. 2 Bst. ¢ zu erganzen. Es ist nicht nachvollziehbar und geht aus dem Erlau-
ternden Bericht auch nicht hervor, weshalb diese Erganzung gemacht werden muss. Zudem kann die vorge-
schlagene Erganzung in einzelnen Gebieten zu einer Schwachung des Schutzziels flhren.

Antrag 12: Art. 2 Abs. 2 Bst. ¢ soll in der bisher geltenden Form beibehalten werden.

In Art. 3 Bst. b ist vorgesehen, die Textpassage ,gleich grossen neuen® durch das Wort ,gleichwertig” zu er-
setzen. Der vorgeschlagene Begriff «gleichwertig» 1&sst viel Interpretationsspielraum offen. Es stellt sich in
diesem Fall auch die Frage nach der Messgrosse; die Anspriche welcher Tierart(en) werden fir die Definition
von «gleichwertig» herangezogen?

Antrag 13: Abs. 3 Bst. b soll in der bisher geltenden Form beibehalten werden.

In Art. 5 Abs. 1 Bst. fbis Ziffer 4 sind kommerzielle Veranstaltungen (Foto- oder Filmaufnahmen im Rahmen
einer bewilligten Veranstaltung) erwahnt, die als Ausnahmegrund fur das Befliegen aufgefuhrt werden kon-
nen. Auch wenn diese Veranstaltungen bewilligt sein mussen, schwacht diese Mdglichkeit einer Ausnahme
Ziel und Zweck der Wasser- und Zugvogelgebiete unnétig. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die
Frage, welche 6ffentliche Veranstaltung im Rahmen einer Interessenabwagung hdher gewichtet werden kdnn-
te als das nationale Interesse eines WZVV-Gebietes.

Antrag 14: Die vorgesehene Bestimmung in Art. 5 Abs. 1 Bst. f*'s Ziffer 4 ist zu streichen.

Verordnung iiber den Natur- und Heimatschutz NHV (SR 451.1)

Die in der NHV vorgesehenen Anpassungen kénnen begriisst werden.
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Wir bitten Sie, die Antrage in der vorliegenden Stellungnahme zu berlcksichtigen. Fur allfallige Ruckfragen
steht Ihnen unsere Geschéftsstelle gerne zur Verfugung.

Freundliche Griisse

Konferenz der Beauftragten fiir Natur- und
Landschaftsschutz (KBNL)

1. V.

Martina Brennecke, Vizeprasidentin
Vorstandsmitglied und zustandig fir Vernehmlassungen
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Anderung der Verordnung iiber die Jagd und den Schutz wildlebender Siugetiere und Végel
(Jagdverordnung, JSV; SR 922.01); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zur Anderung der Ver-
ordnung Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel (Jagdverordnung, JSV;
SR 922.01) Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau dankt lhnen fiir diese Gele-
genheit und nimmt gerne wie folgt Stellung.

1. Grundsatzliches

Der Kanton Aargau begriisst die vorgeschlagenen Anderungen der Jagdverordnung grundsatzlich.
Sie bringen einige substantielle Erleichterungen und Rechtssicherheit fiir den Vollzug in den Kanto-
nen.

2. Detailbemerkungen zu verschiedenen Artikeln
Art. 1 Abs. 4
Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Sie stellen die Organisation des Nachsuchewesens von Wildtieren sicher, die bei der Jagd oder bei
Verkehrsunféllen verletzt werden."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

In den Revierkantonen ist die Nachsuche Ublicherweise so organisiert, dass die einzelnen Jagdge-
sellschaften dafiir verantwortlich sind. Eine Nachsuche-Organisation, wie sie in vielen Patentkanto-
nen existiert, ist in den Revierkantonen kaum umsetzbar (fehlende professionelle Wildhut, zum Teil
ganzjahrige Jagdzeiten). Die bisherige Regelung lber die Jagdgesellschaften ist zielfihrender.

Neu gibt der Bund aus der Motivation Tierschutz heraus den Kantonen vor, eine geeignete Organisa-
tion fur die Nachsuche und die Suche nach verletzten Tieren aus dem Strassenverkehr zu betreiben.
Die Begrifflichkeit ist zu eng gefasst, da auch aus anderen Griinden als durch die Jagd oder den
Strassenverkehr festgestellte verletzte Tiere (zum Beispiel im Zaun hangender Hirsch mit Beinbruch)
sowie kranke Tiere (zum Beispiel Fuchs mit Rdude) rechtzeitig von der Wildhut oder Jagdaufsicht
erldst werden sollen. Diese Félle sind ebenso tierschutzrelevant.



Antrag

+ Die bisherige Regelung des Nachsuchewesens in den Revierkantonen muss weiterhin mdglich
bleiben.

» Erganzung: "..., die bei der Jagd oder bei Verkehrsunfallen verletzt werden oder die anderweitig
krank oder verletzt gemeldet werden."

Art. 1a
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Wer eine Jagdberechtigung erlangen will, muss jahrlich mit einem Kugelgewehr einen Nachweis der
Treffsicherheit erbringen.”

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Um den Jagdberechtigten sowie den Schiessanlagenbetreibern eine gewisse Flexibilitdt zu ermdgli-

chen und da die Jagd wahrend des ganzen Kalenderjahres betrieben wird, ist im Kanton Aargau der
Treffsicherheitsnachweis jahrlich zu erbringen, er ist aber giiltig bis Ende des folgenden Kalenderjah-
res.

Antrag

Der Zusatz "Er ist guiltig bis Ende des folgenden Kalenderjahres" auf kantonaler Stufe ist weiterhin
maoglich.

Art. 1b Abs. 1
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Das Erlegen von Wildtieren bei der Jagd, bei behérdlich angeordneten Abschiissen sowie im Rah-
men der Selbsthilfe ist nur fachkundigen Personen nach Artikel 177 der Tierschutzverordnung ge-
stattet."”

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Selbsthilfemassnahmen sind nach neuem Recht fur Personen ohne Jagdprifung nicht mehr moglich.
Im Kanton Aargau besteht kein Anspruch auf die Abgeltung von Wildschaden, wenn Selbsthilfemass-
nahmen zuldssig sind. Die neue Regelung verursacht daher erhebliche Kosten bei der Wildschaden-
vergutung sowohl beim Kanton als auch bei den Jagdgesellschaften (zum Beispiel Krahen, Fuchs,
Dachs). Die Wildschadenverhitung verschiebt sich weiter von der Landwirtschaft zu Lasten der Ja-
gerschaft. Eine sinnvolle Aufgabenverteilung in der Wildschadenverhitung wird abgeschafft.

Es wird auf Art. 177 der Tierschutzverordnung (TSchV) zur Fachkundigkeit verwiesen und prazisiert,
dass beim Erlegen von Wildtieren, bei behérdlichen Abschiissen und im Rahmen der Selbsthilfe als
fachkundig gilt, wer die Prufung als Jager/in oder Wildhiter/in hat. Dies steht im Widerspruch zur
Umschreibung der Fachkundigkeit in Art. 177 Abs. 1°s TSchV, in dem zusétzlich zum theoretischen
und praktischen Erlernen des Tétens von Tieren unter Aufsicht und Anleitung auch eine Regelmas-
sigkeit in der Ausubung Voraussetzung ist. Somit muss zumindest ergénzt werden, dass die Jagdbe-
rechtigung aktuell vorhanden sein muss, weil dann zumindest der jahrliche Treffsicherheitsnachweis
erbracht wird und davon ausgegangen werden kann, dass solche Personen auch jagdlich tatig und
somit in Ubung sind. Ansonsten wére auch fachkundig, wer vor 20 Jahren einmal eine Jagdpriifung
abgelegt hat, ohne die Jagd je auszuiben. Alternativ kann auf das Vorhandensein des jahrlichen
Nachweises der Treffsicherheit verwiesen werden.

2von 8



Antrag

» Die bisherige Regelung, wonach Landwirte unter Einhaltung der jagdlichen Vorgaben (ohne
Jagdausbildung, aber in Absprache mit der lokalen Jagdaufsicht) im Sinne einer stufengerechten
und effizienten Wildschadenverhiitung Selbsthilfemassnahmen ergreifen konnen, ist beizubehal-
ten.

» Erganzung: "...abgelegt hat und Uber eine aktuelle Jagdberechtigung verfiigt."

Art. 1b Abs. 3 Bst. e

Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Schrotwaffen mit einem Kaliber von mehr als 18,2 mm (Kaliber 12); oder ..."
Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Alle die aufgezahlten Handfeuerwaffen sind verboten, weshalb das "oder" nicht korrekt ist.
Antrag

Das Wort "oder" ist zu streichen.

Art. 1b Abs. 5
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Jagd regeln die Kantone zusétzlich die Anforderungen
an die Starke und das Kaliber der Munition sowie die maximal erlaubten Schussdistanzen."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Eine detaillierte Regelung der Kaliber ist nicht nétig, wenn die Starke (zum Beispiel die Mindestener-
gie auf eine vorgegebene Distanz) der Munition geregelt ist.

Antrag

* Anpassung: "... die Anforderungen an die Starke oder das Kaliber der Munition sowie die maxi-
mal erlaubten Schussdistanzen.”

» Oder alternativ: "... die Anforderungen an die Starke der Munition sowie die maximal erlaubten
Schussdistanzen."

Art. 1b Abs. 6 Bst. b

Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"bei kleinen Wildtieren: harte Gegensténde zur Ausiibung eines Schlages."
Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Neu wird festgehalten, dass bei der Nottotung kleiner Wildtiere mit einem Schlag durch einen harten
Gegenstand getotet werden darf. Dies ist sinnvoll, jedoch muss zwingend im Verordnungstext er-
ganzt werden, dass der Tod sichergestellt werden muss. Dies erfolgt in der Regel durch Entbluten.
Es reicht nicht, dies nur in den Erlauterungen zu nennen.

Antrag

Erganzung: "bei kleinen Wildtieren: harte Gegenstande zur Auslibung eines Schlags mit anschlies-
sendem Sicherstellen des Todes."
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Art. 2a Abs. 2 (sowie Art. 77 Tierschutzverordnung)
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Der Einsatzzweck von Jagdhunden ist das weitgehend selbststédndige Suchen, das Anzeigen, das
laute Verfolgen und das Nachsuchen von Wildtieren; bei kranken oder verletzten Wildtieren zusétz-
lich das Greifen, sofern das Nottoten dieser Tiere geméss Artikel 1b Absatz 6 nicht méglich ist. "

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Aus Sicht des Tierschutzes muss abgewogen werden, welches "Ubel" das Kleinere ist. Mit einer Ver-
letzung langer Schmerzen erleiden oder durch den Hund getétet zu werden, was mit sehr grossem
Stress, grosser Angst und der Unsicherheit des schnellen Bewusstseinsverlusts verbunden ist. Ein
wichtiges Element hierbei ist, dass das korrekte Téten Hunden nicht gelernt werden kann. Es wird
abgelehnt, dass jeder Jagdhund Wildtiere greifen darf. Es dirfen nur wildscharfe Hunde auf der
Nachsuche geschnallt werden, wobei nur geschnallt wird, wenn keine "milderen" Massnahmen mdg-
lich sind.

Antrag

Mindestens in den Erlauterungen prazisieren und Rahmenbedingungen formulieren.

Art. 2a Abs. 3
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Der Einsatzzweck von Greifvégeln auf der Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Grei-
fen von Wildvégeln.”

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Die Formulierung des Einsatzzweckes von Greifvogeln auf der Beizjagd ist betreffend Wildvdgel zu
prazisieren, da nicht einfach alle Arten von Wildvogeln vertrieben oder gejagt werden diirfen.

Antrag

Erganzung ".... auf der Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von Wildvégeln,
soweit dies nach der Jagdschutzgesetzgebung zulassig ist."

Art. 4d Abs. 1 Bst. ¢
Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Die Héhe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbécken, Wélfen und Héckerschwénen wird zwischen dem BAFU und den betroffenen Kantonen
vereinbart. Sie richtet sich: c. bei Héckerschwénen nach der Anzahl Brutpaare.”

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Ein betrachtlicher Teil eines Bestandes besteht auch aus unverpaarten weiblichen und mannlichen
Hoéckerschwanen. Auch diese sind Teil des Managements. Eine Differenzierung in Brutpaare und an-
dere verursacht bei den Kantonen einen erheblichen Zusatzaufwand bei der Bestandsaufnahme.
Deshalb ist der Gesamtbestand in einem Kanton zielfiihrender fir die Beitragsbemessung als die An-
zahl Brutpaare. Die jahrlichen nationalen Wasservogelz&hlungen im November und Januar sind eine
gute Grundlage fur Bestandsangaben in den einzelnen Kantonen. Analog den Steinbock-Kolonien
kann die Einteilung von Bestandseinheiten in Gewasser und Gewasserabschnitten erfolgen.
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Antrag

Statt der Anzahl Brutpaare erfolgt die Einteilung von Hockerschwéanen nach der Anzahl adulter Tiere
pro Gewasser/Gewasserabschnitt.

Art. 4d Abs. 2
Vorschlag geméss zu dndernder Jagdverordnung

"Der Betrag des Bundes pro Jahr betragt: fiir Steinb6cke héchstens: 3'000 Franken Grundbeitrag pro
Kolonie sowie zusétzlich 1'500 Franken pro hundert Steinbécke, die in dieser Kolonie leben und élter
als einjéhrig sind."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Steinbdcke in diesem Ausmass beitragsberechtigt sind. Sie
werden faktisch regular bejagt, der Kanton hat also im Gegensatz zu den beiden anderen Tierarten
betrachtliche und kalkulierbare Einnahmen tber den Jagdbetrieb.

Antrag

Der Betrag von 400'000 Franken fur die Steinbdcke ist zugunsten der anderen beiden Tierarten deut-
lich zu reduzieren.

Art. 6 Abs. 1

Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Die Bewilligung zur Haltung oder Pflege geschiitzter Tiere ..."
Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Auch jagdbare Arten sollen nicht einfach gehalten und gepflegt werden durfen. Die Hirde zur Hal-
tung von jagdbaren Tierarten wie Rabenvogeln, Flichse oder Steinmarder durch Laien, die oft zu
Problemen fiihrt, kann mit der Erwahnung im Jagdgesetz von der entsprechenden Fachstelle (Jagd-
verwaltung) besser kontrolliert werden.

Antrag

Erganzung: "Die Bewilligung zur Haltung oder Pflege geschitzter und jagdbarer Tiere..."

Art. 6 Abs. 2
Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Die Bewilligung zur Pflege von kranken, verletzten oder verwaisten Wildtieren wird nur an fachkun-
dige Personen erteilt, welche die Pflege in einer geeigneten Einrichtung (Pflegestation) vornehmen.
Tierdrztinnen und Tierédrzte, die pflegebediirftige Wildtiere einer ersten Behandlung unterziehen, be-
nétigen keine Bewilligung, sofern die Wildtiere anschliessend einer Pflegestation (ibergeben oder am
Fundort freigelassen werden."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Die vorgeschlagene Erganzung, wonach Tierarztinnen und Tierarzte fir die Erstbehandlung von pfle-
gebedirftigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen, wird begriisst. Da aber nicht alle solche Wild-
tiere die Kriterien fur eine Behandlung und das Verbringen in eine Pflegestation erflllen, muss der
vorgeschlagene Art. 6 Abs. 2 mit der Kompetenz fiir Tierarztinnen und Tierarzte erganzt werden, die
Tiere zu euthanasieren. Oftmals ist eine sofortige Tétung zur Leidensbegrenzung der einzig vertret-
bare Weg im Sinne des Tierschutzes, da diese Tiere die Kriterien fur eine Erstversorgung und das
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Uberbringen in eine Pflegestation und Auswilderung nicht erfiillen. Wie unter Art. 1 Abs. 4 begriindet,
sind Tierarztinnen und Tierarzte mit der Kompetenz zu versehen, verletzte und kranke Wildtiere, be-
willigungsfrei zu euthanisieren. Diese Kompetenz ist notwendig, da es unrealistisch und dem Tier-
schutz abtraglich ist, wenn die Wildhut zum Téten des Wildtieres aufgeboten werden misste.

Antrag

Erganzen "Ist ein Uberbrachtes pflegebedirftiges Wildtier aus fachlicher Sicht zu téten, fihrt die Tier-
arztin oder der Tierarzt dies bewilligungsfrei aus."

Art. 6°* Abs. 2 und 3 sowie Anhang 2 Tabelle 2, Besondere Anforderungen, Ziffer 13, zweiter
Satz

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Die Haltung von Greifvdgeln, die jagdlich genutzt werden, ist seit jeher in der Tierschutzverordnung
geregelt. Es braucht eine Wildtierhaltebewilligung. Dazu gehdrt ein Gehege mit Mindestgrosse.
Diese Mindestnormen wurden der Tierschutzverordnung 2013 aufgrund des Tierschutzgesetzes von
2005 erheblich vergrossert. Die falknerische Haltung von Greifvégeln wurde in dem Kontext 2013 in
die JSV aufgenommen, so auch, dass falknerisch gehaltenen Végel ausreichend Gelegenheit zum
Freiflug haben (Abs. 1). Zudem wurden die zuldssigen Formen der Haltung definiert und angegeben,
in welchem biologischen Abschnitt des Jahres diese eingeschrankt zulassig ist (Abs. 2). Explizit war
die Dauer der Anbindehaltung zu dokumentieren (Abs. 3), da eine dauernde Anbindehaltung durch
die Tierschutzverordnung verboten ist. Die vom Bundesamt fir Umwelt (BAFU) nach Anhérung des
Bundesamt fiir Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (BLV) zu erlassende Richtlinie zur falkne-
rischen Haltung ist bis dato nicht vorhanden (Abs. 4).

Da beide Verordnungen anzuwenden sind, muss nach geltendem Recht jeder Greifvogel der jagdlich
eingesetzt wird, in einer Voliere mit den Mindestabmessungen gemass Anhang 2 gehalten werden,
ausser wahrend begrenzter Zeiten (wenn er Gelegenheit zum Freiflug hat).

Neu wird vorgeschlagen, dass flr Greifvogel, die jagdlich genutzt werden, die Mauserkammer als Of-
fenfrontgehege bezeichnet wird und als ganzjahrige Haltungseinrichtung genutzt werden kann, ohne
eine Mindestgrosse anzugeben. Alternativ erlaubt der Vorschlag den Greifvogel auch ganzjahrig an
der Flugdrahtanlage angebunden zu halten. Die Anbindung an der Fessel soll gleich geregelt blei-
ben, jedoch sind neu nur diese Zeiten zu dokumentieren.

Der Erlauterung, dass es um die bisherige Regelung gehe und nur Begrifflichkeiten besser gefasst
seien, kann nicht gefolgt werden. Es wird sogar geltend gemacht, dass die Haltung in der Flugdraht-
anlage — also am Fuss befestigt — wo nur ein ganz beschrankter Ortswechsel moglich ist, keine An-
bindehaltung darstelle. Eine Anbindehaltung bleibt eine Anbindehaltung, unabhangig davon, ob diese
dem Vogel einmal etwas mehr beziehungsweise einmal weniger Spielraum lasst. Auch wenn der Vo-
gel sich wahrend des Federwechsels ruhiger verhalt, ist eine Haltung wahrend dieser Zeit unterhalb
den Mindestanforderungen tierschutzwidrig und unnétig.

Die Anbindehaltung fur Trainings an Flugdrahtanlagen und anderen Geraten wahrend der eigentli-
chen Trainingsphase ist mit den Tierschutzvorgaben im Zusammenhang mit haufigen Freifligen nur
wahrend der Jagdsaison vertretbar.

Antrag

Beibehalten der bisherigen Formulierung und Ausformulieren der Richtlinie nach Absatz 4, so dass
fur jagdlich genutzte Greifvogel jederzeit eine Voliere geméass Mindestanforderungen der Tierschutz-
verordnung vorhanden sein muss und diese Greifvdgel nur temporéar, soweit nicht anders maglich,
begriindet eingeschrankt gehalten werden dirfen.
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Art. 8ter
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Das Ausbringen von Futter fir Wildtiere ist verboten;, ausgenommen ist das Fiittern von Singvé-
geln.”

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Die Rabenvdgel gehdren auch zu den Singvdgeln. Deren Futterung muss aber als Wildschaden-Ver-
hdtungsmassnahme unbedingt verhindert werden.

Antrag
* Anpassung: "...ausgenommen ist das Futtern von Singvogeln ausser den Rabenvogeln”

» Oder alternativ: "...ausgenommen ist das klassische Fittern von kleinen Singvégeln am Futter-
hauschen im Winter."

Art. 10b Abs. 4
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Das BAFU legt in einer Richtlinie die Anforderungen an die fachgerechte Zucht, Ausbildung, Pri-
fung, Haltung und den Einsatz offizieller Herdenschutzhunde fest."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Die Regelungen zu den Herdenschutzhunden werden begrisst. Nach Abs. 4 soll das BAFU alleine
zustandig sein fur die Richtlinien zur fachgerechten Zucht, Ausbildung, Prifung, Haltung und Einsatz
offizieller Herdenschutzhunde. Dies wird nicht als sachgerecht erachtet, da oft auch Tierschutzanlie-
gen dabei wichtig sind. Die Anhérung der Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen und Kan-
tonstierarzte (VSKT) oder zumindest des BLV ist deshalb zu erganzen, wie das in anderen Richtli-
nien gemass JSV auch der Fall ist.

Antrag

Erganzung "Das BAFU legt in einer Richtlinie nach Anhérung des BLV und der VSKT die Anforde-
rungen ..."

Art. 10d Abs. 1 und 2
Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"Zur Verhtitung von Schéden durch Biber an Infrastrukturen oder zur Abwehr einer Geféhrdung
durch Biber beteiligt sich das BAFU mit héchstens 50 Prozent an den Kosten folgender Massnahmen
der Kantone ..."

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Analog der Verhitungsmassnahmen bei Grossraubtieren soll sich das BAFU bei der Verhiitung von
Biberschaden mit 80 % an den Kosten der aufgelisteten Massnahmen beteiligen. Der Schutzstatus
ist der gleiche und auch der Aufwand fir das Management bewegt sich im gleichen Rahmen.

Antrag

Die Beteiligung des BAFU an den Kosten der aufgelisteten Massnahmen betragt hdchstens 80 %.

7 von 8



Art. 10g Abs. 2 Bst. b
Vorschlag gemass zu dndernder Jagdverordnung

"Er leistet den Kantonen an die Entschadigung von Wildschaden die folgenden Abgeltungen: 50 Pro-
zent der Kosten fiir Schaden, die von Bibern, Fischottern und Steinadlern verursacht wurden.

Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Analog der Entschadigung von Wildschaden bei Grossraubtieren soll sich das BAFU bei der Ent-
schadigung von Biberschaden mit 80 % an den Kosten beteiligen.

Antrag

Anpassung: "80 Prozent der Kosten fir Schaden, die von Bibern, Fischottern und Steinadlern verur-
sacht wurden."

Art. 10g Abs. 4

Vorschlag geméss zu andernder Jagdverordnung

"“Der Bund beteiligt sich an den Kosten folgender Wildschéden:"
Bemerkungen aus Sicht des Kantons Aargau

Weshalb ist bei der Entschadigung von Wildschaden plétzlich vom Bund die Rede? Vorher und
nachher ist das BAFU als Bundesbehdrde genannt.

Antrag

Es ist Uberall der gleiche Begriff zu verwenden.

Der Kanton Aargau stimmt den Anderungen mit dem Vorbehalt der Antrage bei den Detailbemerkun-
gen zu.

Der Kanton Aargau regt an, in einem zusatzlichen Artikel das Thema Zaune zu regeln, welche Wild-
tiere beeintrachtigen konnen. Dies wegen der hohen Tierschutzrelevanz. Es ist zu regeln, dass sol-
che Zaune ordnungsgemass installiert und betrieben werden missen und diese — sobald sie nicht
mehr notwendig sind (weil zum Beispiel keine Nutztiere mehr auf der Weide sind) — abgeraumt wer-
den.

Wir danken lhnen fiir die Berilicksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Griisse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Markus Dieth Vincenza Trivigno
Landammann Staatsschreiberin
Kopie

» martin.baumann@bafu.admin.ch
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\gk E Appen Zzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebiude

Regierungsrat, 9102 Herisau .
glerung Dr. iur. Roger Nobs

Ratschreiber

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Ver- Tel. +41 71 353 63 51
kehr, Energie und Kommunikation roger.nobs@ar.ch
3003 Bern

Herisau, 10. September 2020

Eidg. Vernehmlassung; Teilrevision der Jagdverordnung; Stellungnahme des Regierungsra-
tes von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 unterbreitet das Eidgendssische Departement Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation den Kantonen die Anderung der Jagdverordnung (JSV; SR 922.01) zur Stellungnahme bis
zum 9. September 2020.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:
Allgemeine Bemerkungen

Die Jagdverordnung ist zusammen mit dem Jagdgesetz die wichtigste gesetzliche Basis fir die Arbeit der
Jagdverwaltung. Der Vollzugsaufwand nimmt immer grossere Ausmasse an, der Umgang mit Wildtieren wird
komplexer und schafft zum Teil grosse Konflikte, die von den Kantonen gel6st werden miissen. Der Regie-
rungsrat legt deshalb Wert darauf, dass die Regelungen praxisnah sind und fur die Kantone genligend Spiel-
raum besteht, individuelle und zielflhrende Regelungen zu finden. Dies ist mit der Vorlage nicht in allen Teilen
gelungen. Der Regierungsrat schliesst sich deshalb grundsatzlich der Stelilungnahme der KWL an und unter-
stutzt die Ausfiihrungen und Antrage der JFK unter Beriicksichtigung folgender Bemerkungen.

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

Art. 1 Abs. 4 Organisation der Nachsuche durch die Kantone

Neu gibt der Bund den Kantonen vor, eine geeignete Organisation fir die Nachsuche und die Suche nach
verletzten Tieren aus dem Strassenverkehr zu betreiben. Dies ist zu begrtssen. Die Begrifflichkeit ist jedoch zu
eng gefasst, da auch aus anderen Griinden als durch die Jagd oder den Strassenverkehr festgestellte, verletz-
te Tiere (z.B. im Zaun hangender Hirsch mit Beinbruch) sowie kranke Tiere (z.B. Fuchs mit Raude, abgema-
gertes Reh mit Durchfall) rechtzeitig von der Wildhut erlést werden sollen.
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Antrag: Ergénzung: ,Sie stellen die Organisation des Nachsuchewesens von Wildtieren sicher, die bei der Jagd
oder bei Verkehrsunféllen verletzt werden oder die anderweitig krank oder verletzt gemeldet werden.”

Die Nachsuchepflicht ist unbestritten und die Kantone mussen sie in hoher Qualitat gewahrleisten. Da es hier
jedoch um ein Vollzugsthema geht, soll den Kantonen genligend Spielraum in der Gestaltung und Organisation
dieser Aufgabe eingerdumt werden. Die in den Erlauterungen formulierten Forderungen nach einer ,Nachsu-
cheorganisation” oder ,Meldezentrale" sind nicht fiir Appenzell Ausserrhoden nicht zweckméssig und greifen
zu stark in die Autonomie der Kantone ein.

Antrag: Streichung von ,Nachsucheorganisation oder Meldezentrale" in den Erldauterungen.

Art. 1b Abs. 1 Fachkundigkeit zum Téten von Tieren

Es wird auf Art. 177 TSchV zur Fachkundigkeit verwiesen und prazisiert, dass beim Erlegen von Wildtieren, bei
behdrdlichen Abschissen und im Rahmen der Selbsthilfe als fachkundig gilt, wer die Prufung als Jager/-in oder
Wildhuter/-in hat. Dies steht im Widerspruch zur Umschreibung der Fachkundigkeit in Art. 177 Abs. 1°® TSchV,
wo zusétzlich zum theoretischen und praktischen Erlernen des Tétens von Tieren unter Aufsicht und Anleitung
auch eine Regelmassigkeit in der Austibung Voraussetzung ist. Somit muss ergénzt werden, dass die Jagdbe-
rechtigung aktuell vorhanden sein muss, oder dass zumindest der jahrliche Nachweis der Treffsicherheit er-
bracht werden muss, damit davon ausgegangen werden kann, dass solche Personen auch jagdlich tatig und
somit in Ubung sind.

Antrag: Ergénzung von Satz 2: ,[...] Fachkundig ist eine Person, die eine kantonale Jagdpriifung oder eine
Priifung als Wildhuterin oder Wildhiter abgelegt hat und tber eine aktuelle Jagdberechtigung verftigt.”

Art. 1b Abs. 3 Bst. e verbotene Handfeuerwaffen
Alle aufgezahliten Handfeuerwaffen sind verboten, deshalb ist das ,oder” hier nicht korrekt.

Antrag: ,oder" streichen.

Art. 1b Abs. 6 Bst. b Regelungen zur Nottdétung, Ausnahmen

Neu wird festgehalten, dass bei der Nottétung, wenn keine Faustfeuerwaffe wegen Gefahrdung eingesetzt
werden kann, kleine Wildtiere mit einem Schlag durch einen harten Gegenstand getétet werden dirfen. Dies ist
inhaltlich sinnvoll, jedoch muss zwingend im Verordnungstext ergénzt werden, dass der Tod sichergestellt
werden muss. Dies erfolgt in der Regel durch entbluten. Es reicht in Abstimmung mit der TSchV nicht, dies nur
in den Erlduterungen zu nennen.

Antrag: Ergénzung: ,bei kleinen Wildtieren: harte Gegenstande zur Auslibung eines Schlags mit anschliessen-
dem Sicherstellen des Todes.”
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Art. 2a Abs. 3

Die Formulierung des Einsatzzweckes von Greifvégein auf der Beizjagd (vorgeschlagen ist das Anfliegen, das
Verfolgen und das Greifen von Wildvogeln) ist betreffend die Wildvdgel zu prazisieren, da nicht einfach alle
Arten von Wildvdgeln von den Greifvogeln vertrieben oder gejagt werden durfen. Beim Vergramen von Wildvé-
geln kann es sich auf dem Flugplatz um verschiedene Arten von Végeln halten. Bei der Beizjagd hingegen
dtrfen nur Rabenvégel und Tauben gejagt und getotet werden.

Antrag: Ergénzung: ,[...] auf der Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von jagdbaren
Wildvogeln [...1%

Art. 6 Haltung und Pflege geschiitzter Tiere

Die heutigen Regelungen sind nicht vollzugstauglich und folgen keiner nachvollziehbaren Logik. Es ist zum
Beispiel nicht nachvollziehbar, dass nur die Haltung und Pflege von geschutzten Arten bewilligungspflichtig ist,
nicht aber von jagdbaren Arten. Unklar und verwirrend sind auch die Regelungen Uber die Zustandigkeiten
zwischen Jagd- und Veterindrbehorden. Je nach Tierart gibt es heute eine Bewilligungspflicht fur die Haltung
nur nach Jagdverordnung, nur nach Tierschutzverordnung oder nach beiden Rechtsgrundlagen. Zusammen
mit den Kantonstierédrzten sollen Regelungen beztglich Haltung, Betreuung und Pflege (iberpriift werden.

Antrag: grundsétzliche Uberarbeitung des Artikels.

Art. 6 Abs. 2 Bewilligungsfreie Erstversorgung von verletzten Wildtieren durch Tierdrzteschaft

Die vorgeschlagene Ergénzung, wonach Tierérztinnen und Tierarzte fur die Erstbehandiung von pflegebedirf-
tigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen, wird begrusst. Die vorgeschlagene Formulierung ist jedoch nicht
ausreichend, da langst nicht alle in der tierarztlichen Praxis vorbeigebrachten, beeintrachtigten Wildtiere be-
handelt und gehalten werden sollen, da oftmals die sofortige Tétung zur Leidensbegrenzung die einzig vertret-
bare Handlung im Sinne des Tierschutzes ist. Wie unter Art. 1 Abs. 4 begriindet, sind Tierarztinnen und Tier-
arzte mit der Kompetenz zu versehen, verletzte und kranke Wildtiere, die ihnen von Dritten gebracht werden,
bewilligungsfrei zu euthanasieren. Viele solche Tiere erfuilen die Fachkriterien fur eine Erstversorgung und das
Uberbringen in eine Pflegestation und Auswilderung nicht, da sie nicht wieder in die Natur integriert werden
kénnen und dort trotz physischer Wiederherstellung bald verenden wirden. Diese Kompetenz ist notwendig,
da es unrealistisch und dem Tierschutz abtraglich ist, in diesen Fallen die Wildhut zum Téten des Wildtieres
aufzubieten.

Antrag: neuer Satz: ,Ist ein Uberbrachtes pflegebedurftiges Wildtier aus fachlicher Sicht zu téten, fuhrt die Tier-
arztin oder der Tierarzt dies bewilligungsfrei aus.*
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Art. 6° Abs. 2 und 3 sowie Anhang 2 Tabelle 2, Besondere Anforderungen, Ziffer 13, zweiter Satz
TSchV (falknerische Haltung von Greifvégeln)

Die Haltung von Greifvégeln, die jagdlich genutzt werden, ist seit jeher in der TSchV geregelt. Es braucht eine
Wildtierhaltebewilligung, die nur erteilt werden darf, wenn verschiedene Anforderungen erfilllt sind. Der Erlaute-
rung, dass es um die bisherige Regelung gehe und nur Begrifflichkeiten besser gefasst seien, kann nicht ge-
folgt werden. Die Anderungsvorschlége sind ein grosser Riickschritt fiir das Tierwohl und missachten die Wir-
de der Greifvogel. Der Regierungsrat lehnt die Anderung in Art. 8bis JSV und in der TSchV ab.

Antrag: Beibehalten der bisherigen Formulierung.

Wir danken lhnen fur die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Griisse

Im Auftrag des Regierungsrates )

.

Roger Nobs, Ratschreiber
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REGIERUNGSRAT

Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesrétin Simonetta Sommaruga

Per Mail an martin.baumann@bafu.admin.ch

Liestal, 1. September 2020
VGD/AfW/HS

Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Wir danken flr Ihre Einladung vom 8. Mai 2020 zur Stellungnahme mit Frist bis 9. September
2020.

Die vorgesehene Anderung der Jagverordnung bringt einige gute neue Reglungen mit sich. Den
Kantonen wird teilweise mehr Handlungsspielraum gegeben. Das wird begrisst. Allerdings ist der
Spielraum vor allem auf die Regulierung einiger ausgewéhlter geschiitzter Tierarten beschrénkt.
Bei den jagdbaren Arten wird den Kantonen Handlungsspielraum genommen, ohne dass aus den
Erlauterungen klar wird, womit sich diese Einschrankungen begriinden lassen. Auch bei der Orga-
nisation der Nachsuche und bei den Ausbildungsanforderungen bezlglich Selbsthilfe werden den
Kantonen sehr strikt erscheinende Vorgaben gemacht. Auch hier wird der Handlungsbedarf nicht
nachgewiesen. Hingegen werden bezlglich der verbotenen Hilfsmittel L6sungen fiir die verein-
fachte Bewilligung vorgeschlagen, welche den Vollzug massiv erschweren.

Wir empfinden die Stossrichtung des Entwurfs grundsétzlich gut, sehen aber noch ein paar hand-
werkliche Mangel, die sich aus unserer Sicht relativ leicht beheben lassen. In unserer Stellung-
nahme gehen wir nur auf die aus unserer Sicht kritischen Aspekte des Entwurfs und unsere zent-
ralen Anliegen ein.

Art. 1 Abs. 2

Der Entwurf veriangt bei Bestandsabnahme einer Art eine Verlangerung der Schonzeiten oder die
Streichung einer Art von der Liste der jagdbaren Arten. Die Kantone erhalten in diesem Punkt kei-
nen Handlungsspielraum, (iber geeignete Massnahmen zu entscheiden.

Heute, heisst es im revidierten Jagdgesetz (JSG): «die Kantone regeln und planen die Jagd».
Heute wird es den Kantonen uberlassen, Schonzeiten zu verlangern oder jagdbare Tiere unter
Schutz zu stellen. Die Kantone sind nach heute geltendem Recht (JSG) dazu verpflichtet, sofern
es der Schutz erfordert. Den Kantonen steht es dabei frei, ein wirksameres Mittel zu wahlen. Dazu
kénnen Lebensraumverbesserungen zahlen, in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren. Die
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Jagerinnen und Jéager werden einbezogen und Gbernehmen Verantwortung, beispielsweise durch
einen Selbstverzicht.

Der Bund mochte hier seine Kompetenz zurtickholen und definieren, was die richtige Art der Pla-
nung ist. Der Bund weist jedoch nicht nach, dass es fur die vorgesehene Verschéarfung einen Be-
darf gibt. Die Regelung steht zudem im Widerspruch zu den Lockerungen bei der Regulierung ge-
schitzter Arten. Dort gibt der Bund seine Kompetenzen an die Kantone ab. Das Vorgehen er-
scheint nicht schllssig.

Antrag: Die aktuell giltige Reglung soll beibehalten werden

Art. 1 Abs. 3

Die koordinierte Jagdplanung wird begrusst, soll aber flexibler geregelt werden. Die kantonsuber-
greifende Koordination der Bejagung von Kormoranen diirfte vor allem die Kantone mit grossen
Seen betreffen. Wildschweine bewegen sich ber Kantonsgrenzen hinaus, jedoch nur mit geringer
Reichweite. Eine Jagdplanung ist beim Schwarzwild in den seltensten Féllen restriktiv (keine Ab-
schussplanung / -erfiillung). Streifgebiete von Gdmsen kdnnen hingegen deutlich grosser sein. Be-
standesschatzungen sind einfacher und auch die Erstellung eines verbindlichen Abschussplans.
Eine Koordination fur die Gamse ist gemass Entwurf jedoch nicht vorgesehen, obwohl Bestandes-
erhebungen und Abschusspléane Uber die Kantonsgrenzen hinaus sinnvoll sein kénnen. Beim
Schwarzwild ist dies nur sehr bedingt sinnvoll oder umsetzbar.

Antrag: neue, neutralere Formulierung und beispielhafte Erwahnung der Arten in den Erlduterun-
gen.

Vorschlag neuer Abs. 3: Sie koordinieren bedarfsweise die Jagdplanung fur Bestédnde von Arten,
deren Streifgebiet sich Uber die Kantonsgrenzen erstreckt.

Art. 1 Abs. 4

Die Einflihrung einer Nachsuchepflicht und einer professionalisierten Nachsuche ist sinnvoll. Aus
diesem Grund ist die Nachsuche in vielen Kantonen bereits durch kantonales Recht verpflichtend
und wirksam organisiert. Der Bund schlégt nun eigene Lésungen vor, welche nicht den Anforde-
rungen und Méglichkeiten aller Kantone entsprechen. Die Erlauterungen zu diesem Absatz erwéh-
nen eine «Meldezentrale». Dies schrankt die Kantone in der Organisation der Nachsuche ein und
stellt erfolgreich etablierte Modelle in Frage.

Antrag: Der Satz (S.7), welcher die «Meldezentrale» erwahnt soll gestrichen werden. Die Kantone
organisieren autonom ein geeignetes Modell fiir die Nachsuche.

Art 1b Abs. 1

Das Téten von Wildtieren soll neu, im Rahmen der Selbsthilfe, nur noch durch fachkundige Perso-
nen gemass Art 177 TSchV mdglich sein. Landwirte sollen also bei akut Schaden stiftenden Tieren
in inrer Handlungsfahigkeit eingeschrankt werden. Leider legen die Erlduterungen nicht dar, woher
der Bedarf fir diese Verscharfung kommt. Der Entwurf will regeln, was «fachkundig» im Sinne des
Jagdrechts bedeuten soll. Demnach wéare zwingend die erfolgreich abgeschlossene Jagdprifung,
oder die Ausbildung zum (eidgendssisch gepruften) Wildhuter erforderlich. Damit stellt der Verfas-
ser des Entwurfs das Jagdrecht liber das Tierschutzrecht, welches sich bereits zu den Anforderun-
gen an die Fachkundigkeit dussert. Beschrénkt werden durch die in der JSV vorgeschlagenen Lo-
sung deswegen nur Personen, welche im Sinne des Jagdrechts Tiere téten.

Allen anderen Personen ist das Téten von Tieren weiterhin mdglich. Dies lasst Art. 177 Abs. 1bis
ausdriicklich zu. Jeder, der sich die notwendigen Kenntnisse aneignet, darf Wirbeltiere téten. Art.
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178 geht noch weiter und definiert in welchen Féllen das Téten von Tieren ohne Betdubung még-
lich ist. Mit dem vorgeschlagenen Art 1b Abs. 1 wird mit dem Jagdrecht eine unnétige Uberregulie-
rung angestrebt, welche sich tber geltendes Tierschutzrecht hinwegsetzt. Den Kantonen kénnen
zudem gravierende Kostenfolgen entstehen, da heute in der Regel Wildschaden nicht gezahlt wer-
den, wenn Selbsthilfe zulassig war. Die geforderte Ausbildung kann von Landwirtinnen und Land-
wirten nicht eingefordert werden. Es ware nicht verhéltnismassig, da es nur um das gelegentliche
Tdoten einzeiner Tiere definierter jagdbarer Arten (z.B. Rabenkrahe, Steinmarder etc.) geht.

Die vorgeschlagene Formulierung ist auch deswegen nicht sinnvoll, weil Art. 199 Abs. 3 den Kan-
tonen erméglicht, eine andere als die verlangte Ausbildung anzuerkennen. Da sich der Entwurf der
JSV auf die TSchV bezieht, kommt Art. 199 der TSchV zur Anwendung. Damit ist der 2. Satz des
Abs. 1 «toter Buchstabe».

Antrag: Der 2. Satz des Art. 1b Abs. 1. soll gestrichen werden. Aus dem ersten Satz soll die
«Selbsthilfe» gestrichen werden. Ein neuer Abs. 2 soll eingefligt werden, welcher die Definition der
Anforderungen an die Selbsthilfe an die Kantone delegiert.

Vorschlag fiir Abs. 1: Das Erlegen von Wildtieren bei der Jagd und bei behérdlich angeordneten
Abschussen ist nur fachkundigen Personen nach Art. 177 Tierschutzverordnung vom 23. April
2008 gestattet.

Absatz 2: Fur das Erlegen von Wildtieren im Rahmen der Selbsthilfe regeln die Kantone die Anfor-
derungen an die Ausiibenden der Selbsthilfe.

Die Erlauterungen sind entsprechend anzupassen. Es ist den Kantonen zu tberlassen, welche An-
forderungen sie an die Tétung von Tieren im Rahmen der Selbsthilfe stellen. Diese kdnnen sie bei
Bedarf gemeinsam mit den Kantonstierarztinnen und -arzten festlegen. Anforderungen kénnen
sein: Kenntnisse Uber Schonzeiten, Muttertierschutz, grundlegende Artenkenntnisse, spezifische
Waffenkenntnisse, vereinfachter Treffsicherheitsnachweis (z.B. nur Schrot, zweijéhrig).

Es ist den Kantonen (Veterindrwesen und Jagdverwaltung) zu Gberlassen, die Arten bei denen
Selbsthilfe zuldssig ist einzuschréanken/festzulegen.

Art. 1b Abs. 4 lit. a-c

Das Verbot bleihaltiger Munition wird begrisst und sollte konsequent vollzogen werden. Deswegen
sollten nicht einzelne Tierarten weiterhin mit bleihaltiger Munition bejagt werden dirfen. Andern-
falls darf das Verbot bleihaltiger Munition nicht mit dem Aspekt des Gesundheit- und Umweltschut-
zes begriindet werden, was aber die zentralen Argumente fir bleifreie, oder praziser schad-
stofffreier Munition sind. Angeflihrt fir die weiterhin erlaubte Verwendung von bleihaltigen Schro-
ten werden Sicherheitsbedenken bei der Bejagung von Rehwild. Dies ist nicht nachvollziehbar. Die
Position eines Schutzen muss so gewahlt sein, dass jederzeit auch ein Kugelschuss, zum Beispiel
auf anwechselndes Schwarzwild, abgegeben werden kann. Ein Schuss mit bleifreiem Schrot auf
Rehwild sollte somit ebenfalls méglich sein.

Es ist zu bedenken, dass viele Jagerinnen und Jéager in nennenswertem Umfang Munition vorratig
haben. Es ist gerade bei der Kugelmunition Ublich, Vorrate aus einer Produktionsserie zu kaufen.
Es sollte Gelegenheit gegeben werden, diese innerhalb angemessener Frist verwenden zu kén-
nen.

Antrag: Bleihaltige und andere schadstoffhaltige Munition sollte grundsétzlich verboten werden.
Eine Ausnahme soll lediglich der Fangschuss zum Téten von verletztem Wild aus der Nahe oder
auf hartem Untergrund sein. Zur Einflhrung des Verbots schadstoffhaltiger Munition soll eine
Ubergangsfrist von 2 Jahren gewahrt werden.
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Art. 1b Abs. 4 lit. d -

Die Kantone regeln bereits heute (neu nach Art. 1b Abs. 5) Starke, Kaliber und Schussdistanzen.
In der Regel wird eine Auftreffenergie auf eine definierte Distanz festgelegt. Unterschallmunition
kann diese Auftreffenergie nicht erreichen und ist somit per se nicht zulassig, obwonhl ein todlicher
Schuss damit ohne weiteres moglich ware. Es kann Einsatzbereiche geben, welche die Verwen-
dung von Unterschallmunition erfordern, z.B. bei behérdlichen Einsétzen der kantonalen Wildhut
oder der Jagdaufsicht im Siedlungsraum. Ein generelles Verbot ist also nicht sinnvoll. Die Kantone
mussen diesen zumindest bewilligen kénnen. Ein generelles Verbot von Unterschallmunition dirfte
zudem schwer zu kontrollieren sein. Die Munition ist frei erwerblich. Eine Kontrolle wiirde einen un-
verhaltnismassig hohen Aufwand fur die kantonalen Behérden (Wildhut) verursachen.

Anmerkung: Der neue lit. d wird mit der Aufhebung des bisherigen Art. 2 Abs. 1 lit. i und der damit
verbundenen generellen jagdrechtlichen «Bewilligung» von Schalld@dmpfern begriindet. Ein lautlo-
ses Jagen soll so unterbunden werden. Hier méchte der Bund aber auf das Bewilligungsverfahren
far Schalldampfer verzichten, was den Kantonen eine Kontrolle ermdglichen wiirde. Der Aufwand
fur die kantonalen Bewilligungen von Schallddmpfern durfte deutlich geringer ausfallen als eine
Kontrolltatigkeit bezuglich Unterschallmunition. Der Aufwand fiir eine Bewilligung kann zudem Ulber
Gebluhren finanziert werden.

Antrag: Art. 1b Abs. 4 lit d soll ersatzlos gestrichen werden.

Art. 2 Abs. 1 lit. i

Die Kantone kénnen verbotene technische Hilfsmittel aus definierten Griinden bewilligen, unter an-
derem zur Verhitung von Wildschaden, oder um Tierseuchen zu bekdmpfen. Damit haben die
Kantone in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Die Kantone wissen, welche Jagdbe-
rechtigten diese grundsatzlich verbotenen technischen Hilfsmittel verwenden. Somit ist neben der
Verwendungskontrolle unter anderem auch eine Wirkungskontrolle méglich. Neu sollen Schall-
dampfer, die nach Waffenrecht ebenfalls unter die verbotenen Hilfsmittel fallen (und bleiben), aus
Grlinden der Gesundheit zugelassen werden. Das ist grundsatzlich sinnvoll, auch wenn dies nur
fur einen Teil der gebrduchlichen Waffen moglich ist. Fur die vielverwendeten kombinierten Waffen
und Flinten sind keine geeigneten technischen Lésungen verfligbar. Dennoch, Schalldampfer kon-
nen ein wertvolles Hilfsmittel sein. Die Mdglichkeit, Schallddmpfer zuzulassen ist zeitgemass.
Durch den vorgeschlagenen Weg féllt jedoch das Bewilligungsverfahren weg. Somit haben die
Kantone keinen Uberblick, wer Schallddmpfer jagdlich einsetzt. Es wurde richtigerweise der Hin-
weis aufgenommen, dass ein Schallddmpfer, in Kombination mit der frei zu erwerbenden Unter-
schallmunition, nahezu lautloses jagen ermdglicht. Die generelle jagdliche Freigabe ohne Bewilli-
gungsverfahren erscheint vor diesem Hintergrund riskant. Der Vollzug (Kontrolle) ist deutlich er-
schwert. Dies gilt insbesondere fur die Revierkantone mit nahezu ganzjahriger Jagd und wenigen
kantonalen Wildhitern.

Die Kantone flihren bereits heute Bewilligungsverfahren fir Nachtsichttechnik durch. Dabei kdn-
nen die jagdrechtliche Bewilligung und die waffenrechtliche Bewilligung in einem koordinierten Ver-
fahren der zustandigen Behoérden durchgefiihrt werden. Der Aufwand ist zumutbar und kann Uber
eine Geblhr finanziert werden. Der Kanton kann somit Wirkungskontrollen und gezielte Kontrollen
der sachgemassen und rechtskonformen Verwendung durchflihren.

Waffenrechtliche Bewilligungen missen hingegen erteilt werden, sofern ein begriindeter Bedarf
nachgewiesen werden kann. Eine jagdrechtliche Bewilligung, wie sie mit der vorgeschlagenen Ver-
ordnung geschaffen wurde, ist ein solch begriindeter Bedarf. Die Kantone miissen also die unkon-
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trollierte Verwendung von Schallddmpfern zulassen, wenn diese nicht mehr verboten sind. Ein In-
formationsaustausch tber erteilte waffenrechtliche Bewilligungen zwischen den zustandigen Be-
hérden ist aus Griinden des Datenschutzes nicht zuldssig. Die Jagdbehdrden haben aus demsel-
ben Grund auch keine Kenntnisse uber die im Umlauf befindlichen Jagdwaffen. Hingegen muss fir
die Verwendung verbotener technischer Hilfsmittef eine begriindete Bewilligung der Jagdbehorde
vorliegen bevor die waffenrechtliche Bewilligung erteilt werden kann.

Eine Erweiterung der Griinde, welche den Kantonen die Bewilligung verbotener Hilfsmittel ermog-
licht, aber nicht «zwingt», wére deswegen sinnvoll. Kantone, welche den Aufwand fur die Bewilli-
gung als zu hoch einschatzen, kénnen eine generelle jagdrechtliche Bewilligung erteilen. Kantone,
welche Wirkungs- und Verwendungskontrollen durchfiihren mochten, fuhren ein individuelles Be-
willigungsverfahren durch. Auf diese Weise hat die Jagdbehdrde einen Uberblick Uber die nach
Waffengesetz bewilligten Schallddmpfer. Diese Mitteilung von der Polizeibehorde an die Jagdbe-
hoérde bendtigt eine rechtliche Grundlage auf Ebene Bund.

Weitere Uberlegungen sind: Ein Bewilligungsverfahren dient auch dem Schutz der Jagerinnen und
Jéger sowie der von ihnen genutzten jagdbaren Wildtiere. Wilderei wird erschwert, weil die Jagd-
behdrden Kenntnis Uber bewilligte Schalldampfer haben.

Ein (waffenrechtliches) Bewilligungsverfahren muss weiterhin durchgefiihrt werden, so dass weder
den Jagdberechtigten, noch den Behorden ein Vorteil durch die generelle jagdrechtliche Bewilli-
gung entsteht. Der Aufwand fiir das Verfahren reduziert sich nur unwesentlich.

Antrag: Art. 2 Abs. 1 lit. i soll nicht aufgehoben werden.

Mit einem neuen Buchstaben in Art. 3 Abs. 1 sollen Schalldampfer fiir den jagdlichen Einsatz aus
Grunden des Gesundheitsschutzes bewilligungsfahig sein. Ein weiterer Buchstabe soll die Ver-
wendung fur das Erlegen von Wildtieren in Siedlungsnéhe / im Siedlungsraum als Bewilligungs-
grund auffihren.

Der Bund soll die Bewilligungspflicht durch die Jagdbehdrden der Kantone aufrechterhalten, oder
(bei Aufhebung des lit. i) flir Schalldampfer ein Bewilligungsverfahren durch die Jagdbehérden ex-
plizit vorsehen. Nur so kann seitens Polizeibehérde (waffenrechtliche Bewilligung) eine rechtméas-
sige Mitteilung an die Jagdbehérde erfolgen

Art 3 Abs. 1 lit
e.(neu) die Gesundheit des Jagenden oder des begleitenden Hundes zu schiitzen;
f. (neu) im Siedlungsbereich Stérungen zu vermeiden.

Die Verwendung fur den behérdlichen Einsatz soll generell vom Kanton bewilligt werden kénnen.

Art 3 Abs. 4 (neu): Die Kantone kdnnen verbotene Waffen, Munition und Hilfsmittel oder Methoden
flr den behérdlichen Einsatz gestatten.

Art. 8bis Abs. 5

Es ware ausreichend zu erwédhnen, dass alle Tiere nach Abs. 1, wenn moglich entfernt werden.
Die Gefahrdung der Artenvielfalt ist nicht relevant. Dabei missen Aufwand und Nutzen in einem
angemessenen Verhaltnis bleiben. Es wird nicht jede verwilderte Haustaube oder Hauskatze ent-
fernt werden kdnnen. Das sollte in den Erlduterungen Erwahnung finden.

Antrag: Neue Formulierung: Die Kantone sorgen dafur, dass Tiere nach Absatz 1, die in die freie
Wildbahn gelangt sind, wenn méglich entfernt werden.
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Art. 8ter

Die Erlauterung zeigt richtigerweise auf, dass das Futtern von Wildtieren unnétig sei. Es ist deswe-
gen nicht nachvollzienbar warum mit dem Artikel 8ter solch weitreichende Ausnahmen zuldssig
sind. Im Gegenteil wird sogar noch darauf verwiesen, das Fittern sei aus Naturschutzgriinden will-
kommen und Ablenkfltterung sei sinnvoll.

Die Erlauterungen erscheinen widerspriichlich. Bei Schwarzwild ist bekannt, dass Ablenkflitterun-
gen in der Regel nicht funktionieren. Hingegen wird die auszubringende Menge fir Kirrungen, iber
deren Sinnhaftigkeit grundsatzlich diskutiert werden kann, auf 100g/Tag beschrankt. Eine Menge,
welche fiir eine Kirrung relativ wirkungslos sein diirfte, um jagdlichen Erfolg zu erwirken. Die Auf-
enthaltsdauer an der Kirrung wére zu kurz, wenn sie (iberhaupt regelméassig angenommen wird.
Die an Kirrungen eingebrachten Energiemengen sind bei grosserer Futtermenge (z.B.: 500-1'000
g/Tag) vergleichsweise (Landwirtschaft und Waldfriichte) gering. Eine Steuerung ist {iber Lage und
Anzahl der Kirrungen maglich. Ferner sollte das Kirrmaterial nur so ausgebracht werden diirfen,
dass es fUr andere Wildtiere nicht zugénglich ist.

Das Fttern von Singvégeln soll geméss Entwurf grundsatzlich zuldssig sein. Genau dies fiihrt be-
reits heute zu Problemen, insbesondere im Siedlungsraum (Kréhen, Tauben, etc.). Neben unnatiir-
lichem Populationswachstum durch kiinstliche Erhéhung der Lebensraumkapazitat im Siedlungs-
bereich, kénnen solche Futterstellen auch die Ausbreitung von Krankheiten beglinstigen. Es irritiert
etwas, dass das BAFU hier argumentiert, dass Fittern schade nicht, oder sei sogar willkommen.

Antrag: neue Formulierung: Das Ausbringen von Futter flir Wildtiere ist verboten; éusgenommen
ist das massvolle Fittern von Singvégeln im Winter. Die Kantone kénnen...

Art.9c

Biber sind seit einige Jahren wieder fester Bestandteil der hiesigen Fauna. Es treten Schaden auf,
welche moglicherweise auch wichtige Infrastruktur betreffen konnen. Es ist deshalb nachvollzieh-
bar, dass einzelne Biber entfernt werden sollen, wenn sie grossen Schaden an wichtiger Infra-
struktur anrichten. In der Regelung wird jedoch das Schadensausmass nicht thematisiert, dem-
nach flihren bereits geringfligige Schaden zu einer moglichen Massnahme gemass Art 9c. Zudem
ist das Entfernen einzelner Biber statthaft ohne vorher technische, bauliche oder andere Schutz-
oder Lenkmassnahmen durchgefiihrt zu haben. Im erlauternden Bericht wird sogar ausgefiihrt,
dass ein Biber entfernt werden kann, wenn aus zeitlichen Griinden die technischen Massnahmen
nicht realisiert werden konnen. In der Abwagung von schwerwiegenden Massnahmen gegen ein-
zelne Tiere sollte die geschiitzten Arten ein deutlich stdrkeres Gewicht erhalten, als dies aus dem
vorliegenden Artikel spurbar ist.

Antrag:

Es muss im Artikel 9¢ sichergestellt werden, dass Biber nicht bei geringfiigigen Problemen entfernt
werden kénnen und, dass vor Entfernen der Tiere andere Massnahmen ausgeschopft werden
mussen. Sofern aus zeitlichen Griinden technischen Massnahmen nicht schnell genug realisiert
werden konnen, ist die anschliessende Umsetzung zu fordern, damit ein ungeeignetes Habitat
nicht erneut besiedelt wird.
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Art. 14a Abs. 1 (Erlauterungen):

Der Schutz des Brutgeschéfts ist wichtig und richtig. Ein Satz in den Erlduterungen lasst den Kan-
tonen jedoch zukiinftig praktisch keinen Entscheidungs-/Ermessensspielraum mehr. Auch eine
Einzelfallbeurteilung wére geméss den Ausflhrungen in der Erlduterung nicht mehr statthaft. Ge-
mass den Erlduterungen ist fir jagdbare Arten die gesamte Schonzeit als stattfindendes Brutge-
schaft zu verstehen, unabhingig davon, ob tatsachlich ein Brutgeschaft, Nestbau etc. stattfindet.
Fir die geschiitzten Arten gelten Brutzeitangeben aus der Fachliteratur. Dies bringt unverhéltnis-
massige Einschréankungen fiir Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Gebaudebesitzer und Infrastruktur-
betreiber mit sich. Es sollte mdglich sein, dort, wo nachweislich keine Stérung des Brutgeschéfts
feststellbar ist, Handlungsspielraum fiir die Umsetzung von Massnahmen (z.B. Zurlickschneiden
von Hecken, Baumfallungen, Mahen von Wiesen etc.) zu schaffen.

Antrag: Folgender Satz soll aus den Erlduterungen gestrichen werden: Bei bundesrechtlich jagd-
baren Vogelarten umfasst die bundesrechtliche Schonzeit das Brutgeschaft.

Art. 14a Abs. 2:

Der Schutz von Nestern ist in der Verordnung tiber Natur- und Heimatschutz geregelt. Die JSV for-
muliert nun aber eine Ausnahme fiir diesen Artikel. Die Ausnahmen zu einem Gesetzesartikel soll-
ten zusammen mit diesem beschrieben werden. Inhaltlich ist diese Ausnahmeregelung nachvoll-
ziehbar. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die «angemessenen Ersatzmassnahmen» gemass Ar-
tikel 20 Abs. 3 Bst. B NHV auch ohne Bewilligung der Kantone durchgefiihrt werden.

Antrag: Art 14a Absatz 2 soll in den Art 20 NHYV transferiert werden

In den weiteren Paragraphen schliessen wir uns der Stellungnahme der JFK (siehe Beilage) an.
Wir bitten Sie, unsere Anliegen und Vorschldge zu bertcksichtigen.

Der Versand dieser Vernehmlassungsantwort erfolgt auf lhren Wunsch auf elektronischem
Weg als Word- und als pdf-Datei an martin.baumann@bafu.admin.ch.

£ #ew Bl
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich

Regierungsprasident Landschreiberin

Beilage: Stellungnahme der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK) vom 24. Juli 2020
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Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce

Conseil d’Etat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de I’environnement, des
transports, de I’énergie et de la communication
Madame Simonetta Sommaruga

Présidente de la Confédération

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Courriel : martin.baumann@bafu.admin.ch

Fribourg, le 1°" septembre 2020

Modification de I'ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) - Procédure de
consultation

Madame la Présidente de la Confédération,

La procédure de consultation liée a la modification de I’ordonnance sur la chasse (OChP) a retenu
toute notre attention. Cette modification est a mettre en lien avec la modification de la loi fédérale
sur la chasse qui, quant a elle, fera I’objet d’une votation le 27 septembre 2020.

Dans le délai imparti et aprés consultation des instances cantonales concernées, le Conseil d’Etat
fribourgeois a I’avantage de vous faire part de ses observations sur le projet présenté.

1. Remarque préliminaire

La disponibilité précoce d'un projet de modification de I’OChP permet de disposer d'informations
trés précises sur les modalités de mise en ceuvre des nouvelles dispositions de la LChP avant méme
le vote fédéral sur la révision de cette derniere. Nous nous réjouissons de cette approche de la
Confédération pour assurer la plus grande transparence possible.

2. Remarques par article

Article 1 al. 4 : Planification cantonale de la chasse

I n’y a pas que les animaux sauvages blessés lors de la chasse et ceux victimes d’accident de la
circulation qui sont pertinents pour la protection des animaux, mais aussi les animaux sauvages
malades (par ex. renard avec gale, etc.).

Proposition : En sus des animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la
circulation, il convient d’ajouter les animaux sauvages malades.
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Article 1b : Abattage d’animaux sauvages

Alinéa 3

1l est prévu d’abroger la disposition actuelle de ’article 2 al. 1 let. i chiffre 4 selon laquelle « les
armes a feu munies d’un silencieux intégré ou amovible » est interdite.

Cette abrogation rend plus complexes les contrdles des gardes-faune qui devront examiner
également les munitions et s’assurer que la vitesse initiale soit supérieure a la vitesse du son. Il
conviendrait donc de préciser les modalités de ces contrdles, a tout le moins dans le rapport
explicatif.

Propositions :

> Préciser dans le rapport explicatifs les modalités des contriles des armes par les gardes-
faune.

> Suppression du mot « ou » inscrit a Uart. 1b al. 3 let. e.
Alinéa 6

I1 convient de s’assurer de la mort de 1’animal, en particulier pour les petits animaux sauvages pour
lesquels il est permis d’utiliser des objets durs pour assainir un coup et pas forcément une arme.

Proposition : Compléter ’art. 1b al. 6 let. b de la maniére suivante. « b. pour les petits animaux
sauvages : des objets durs pour assainir un coup, suivi par une confirmation de la mise a mort ».

Article 2a al. 1 let. a : Utilisation de chiens de chasse et de rapaces lors de la chasse

Le projet prévoit, concernant les chiens utilisés lors de la chasse et afin de respecter les principes
de la protection des animaux que les cantons réglent leur éducation, leur évaluation et leur emploi,
en particulier pour la recherche, [’arrét et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.

Dans le rapport explicatif il est mentionné : « Dans le but de simplifier I’exécution par les cantons,
I’Office fédéral de I’environnement (OFEV) a toutefois chargé la Communauté de travail pour
chiens de chasse (CoTCH) de publier une liste d’évaluations reconnues dont la réussite atteste de la
conformité du chien avec les exigences de la lettre a et de mettre en place un certificat national
permettant aux conducteurs de chiens d’apporter la preuve des prestations fournies par leurs chiens
de chasse. ». Cette disposition n’indique pas clairement s’il s’agit d’une créance des chiens (p. ex.
chasse du sanglier).

Proposition : 1l doit étre clarifié dans le rapport ou/et I’ordonnance s’il s’agit véritablement d’une
créance des chiens.

Article 4 al. 3 let. a : Régulation de populations d’espéces protégées

Concernant les données a fournir a I’OFEV, il nous semble trés difficile de déterminer le nombre de
cabris par sexe (art. 2 ORB). Actuellement et en pratique, les faons (m et f) ne sont jamais
différenciés pour les comptages d’artiodactyles.

Proposition : Renoncer a ’exigence de différencier les sexes pour les cabris.

Article 4b al. 3 : Régulation du loup

Les individus trouvés morts de cause naturelle ou par accident routier doivent également étre pris en
compte au méme titre que les loups qui ont été victimes de braconnage.

Proposition : Formulation suivante du début de ’article 4b al. 3 : « Les loups qui ont été trouvés
morts de cause naturelle, par accident routier ou qui ont été victimes de braconnage (...) ».
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Article 6 al. 2 : Détention d’animaux protégés et soins a leur prodigués

Les modifications apportées sont saluées. Toutefois, il n’est pas souhaitable que les vétérinaires
soient obligés de traiter et de garder les animaux blessés. Souvent, la mise a mort rapide est la seule
solution possible et la plus adéquate au niveau de la protection des animaux.

Proposition : Ajouter que, si d’un point de vue de la protection des animaux, I’animal sauvage
doit étre euthanasié, le/la vétérinaire peut agir sans autorisation préalable.

Article 6" al. 2 et 3 : Détention de rapaces pour la fauconnerie

La détention des rapaces pour la fauconnerie tombe sous le coup de la 1égislation sur la protection
des animaux et en particulier de son ordonnance (OPAn). Ces normes doivent donc étre respectées,
notamment 1’obligation d’autorisation et les mesures pour la détention. Une détention différente est
possible mais uniquement a court terme et si aucune autre alternative n’existe.

Proposition : Maintenir I’ancienne formulation qui garantit aux rapaces pour la fauconnerie
une voliére avec les mesures minimales conformes a I’OPAn.

Article 8 al. 3 : Lacher d’animaux indigénes

Le rapport explicatif mentionne : « L alinéa 3 affirme désormais que I’OFEV peut coordonner avec
[’étranger des transferts visant a créer ou a assainir genétiquement des populations. Actuellement,
des bouquetins et des lynx font [’objet d’échanges au niveau international dans le cadre de tels
projets ». Concernant le bouquetin, nous ne connaissons pas les projets en cours de la
Confédération. Toutefois, le canton de Fribourg ne disposant que de deux colonies de bouquetins,
sans aucune possibilit¢ de mélange génétique, il peut étre fortement intéressé a intégrer ce type de
projets.

Article 8P al. 1 : Gestion des animaux non indigénes

Nous saluons I’introduction de I’interdiction de lacher des animaux domestiques et des animaux de
rente dans la nature, en sus des espéces non indigeénes.

Article 9a al. 2 : Mesures individuelles contre les animaux protégés

Le Parlement a souhaité « 1'abattage des loups qui apparaissent dans les villages en milieu de
journée ». Il convient donc d’interpréter les termes « zones habitées » dans ce sens.

Proposition : Modifier le rapport explicatif en mentionnant que le terme « zones habitées » doit
étre interprété dans le sens de la demande du Parlement fédéral (apparition de loups dans les
villages en journée).

Article 9b : Mesures contre les loups isolés

Alinéa 2 let. a

Il n’y pas de clarification donnée sur le nombre des espéces bovines et équines, contrairement aux
ovins et caprins.

Proposition : Préciser le nombre de bovidés ou équidés.
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Article 9c al. 1 : Mesure contre des castors isolés

Les cantons peuvent autoriser des mesures a l'encontre de certains castors s'ils causent des
dommages, présentent un danger pour les personnes ou présentent un comportement attirant
I’attention. Sur la base du texte proposé, il n’est pas évident, du point de vue juridique, de conclure
que de telles mesures ne peuvent étre autorisées que si des mesures raisonnables plus douces n'ont
pas abouti.

Proposition : Il convient de compléter ’alinéa 1 : « Les cantons (...) attirant ’attention. Ces
mesures ne peuvent étre autorisées que si des mesures préalables, autres que le tir, n’ont pas
abouties ».

Article 10g : Indemnisation des dommages causés par la faune

Alinéa 1 let. a

Il serait plus judicieux d’inverser la formulation, en précisant que des indemnisations sont versées
pour les animaux se trouvant sur le périmétre défini et autorisé de I’alpage. Par ailleurs, de manicere,
générale, il n’est pas défini comment procéder en cas de chutes d’animaux de rente s’il peut étre
prouvé qu’elles se sont produites en raison de la présence de grands prédateurs.

Proposition : « a. grands prédateurs et aigles royaux : dommages aux animaux de rente lorsqu’ils
paissaient sur un pdturage au sens de ’article 29 OPD ».

Alinéa 2

La Confédération, pour ce qui concerne les colts liés aux dommages causés par les castors, ne
participe qu’hauteur de 50 % contrairement a ce qui est prévu pour les grands prédateurs, ou cette
participation est de 80 %.

Proposition : Part. 10g al. 2 let. a est modifié : « b. 80 % des coiits des dommages causés par les
grands prédateurs et les castors ». La référence aux castors est supprimée a la let. b.

Article 10h al. 1 let. ¢ : Caractére raisonnable des mesures de prévention des dommages
causés par la faune

Pour ce qui concerne les bovidés et les équidés, le libellé doit étre complété par la définition de
I’age minimum du veau, respectivement du poulain, qui doit étre protégé. Il est proposé que cet age
soit de 1 mois. L exemple de la région du Brandebourg, en Allemagne, montre que les veaux sont
trés vulnérables aux attaques des loups jusqu’a cet age.

Proposition : « c. bovidés et équidés : mesures de prévention des naissances sur le pdturage et
jusqu’a un dge d’un mois ».

Article 13 : Capture et marquage de mammiféres et d’oiseaux sauvages et prélévement
d’échantillons sur ces animaux

Alinéa 3

Selon le rapport explicatif, tous les animaux sauvages qui ont été marqués ou soumis a des
prélévements d’échantillons doivent étre déclarés a I’OFEV. Par contre, il semble que I’information
des services spécialisés des cantons ne soit pas obligatoire. Il convient donc d’inclure.

Proposition : « Tous les animaux marqués ou sur lesquels des échantillons ont été prélevés dans
le cadre de D’autorisation doivent étre annoncés, chaque année, a I’OFEV et aux services
cantonaux spécialisés ».
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Impact sur les cantons

Selon le rapport explicatif, le projet de modification de ’OChP a des conséquences financicres non-
négligeables pour les cantons et il a également des répercussions en termes de personnel pour les
cantons. L’article 1 relatif a la documentation de la planification durable de la chasse et ’article 16
relatif a I’obligation annuelle de fournir des informations pour I’établissement de la statistique
fédérale de la chasse représentent un certain surcroit de travail pour les cantons.

Le travail des organes d’exécution cantonaux a fortement augmenté ces derniéres années en raison
du retour d’especes d’animaux sauvages autrefois éteintes, telles que le castor, le lynx, le loup et
I’ours. Il est prévu que les aides financieres globales que la Confédération verse aux cantons pour la
gestion de ces especes (art. 7a, al. 3, OChP) soutiendront financiérement le travail des cantons, ce
qui devrait permettre de financer I’équivalent de 20 a 25 postes de garde-chasse a plein temps (cf.
rapport explicatif ch. 6.2, derniére page).

I1 est important que les cantons recoivent les fonds supplémentaires nécessaires pour les tiches des
gardes-chasse le plus rapidement possible et au plus tard lors de I'entrée en vigueur des présentes
modifications. Pour la répartition entre les cantons de cette aide financiére, il faut tenir compte de
leurs besoins et de leurs spécificités.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente de la
Confédération, l'expression de nos respectueuses salutations.

Au nom du Conseil d’Etat :

Anne-Claude Demierre, Présidente

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliere d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique
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Glarus, 25. August 2020

Vernehmlassung zur Anderung der Jagdverordnung

Hochgeachtete Frau Bundesprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Méglichkeit zur Stellungnahme. Da-
flr danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Teilrevision der Verordnung liber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und
Vogel (JSV) ist detailliert und durchdacht. Sie weist viele wichtige Punkte auf, welche fur die
Kantone fUr die Umsetzung des revidierten Jagdgesetzes von Bedeutung sind. Mit den An-
passungen werden dem revidierten Jagdgesetz und dessen Kernpunkte, Regulation be-
stimmter geschiitzter Arten und massgebliche Unterstiitzung der Kantone hierbei und die
Starkung des Tierschutzes Rechnung getragen. Anderseits weist sie teilweise eine Rege-
lungsdichte auf, welche den Kantonen den Spielraum nimmt oder neue aufwéndige zuséatzli-
che Aufgaben auferlegt.

2. Zu den einzelnen Artikel

2.1. Art. 1; Kantonale Planung

Die Kantone werden in Abs. 1 verpflichtet, neu die aktuelle Verbreitung (Bst. a) und die an-
zahlmassige Entwicklung (Bestandeszahlen) fiir die jagdbaren Paarhufer und andere jagd-
bare Arten zu dokumentieren (Bst. b). Die zahlenméassige Entwicklung wird bereits heute im
Rahmen der Eidgendssischen Jagdstatistik erhoben. Dies geschieht im Wissen darum, dass
es sich hierbei nie um genaue Zahlen, sondern nur um Schéatzungen handeln kann. Diese
konnen also lediglich Bestandestrends wiederspiegeln. Neu soll auch noch alle paar Jahre
die Verbreitung dokumentiert werden, was einen betréchtlichen Aufwand fiir die Kantone be-
deutet. Die Erhebung der Verbreitung dient der Uberpriifung, ob sich Wildtiere tberall in ge-
eigneten Lebensrdumen verbreiten kénnen. Diese Pramisse schrénkt die Kantone ein, z.B.
bei Arten mit hohem Schadenpotential. Bei jagdbaren Arten haben die Kantone die entstan-
denen Schéden zu tragen. Zudem sollen auch Arten, welche jagdlich in vielen Kantonen
keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, z.B. der Schneehase', ebenfalls so erho-

' Eidg. Jagdstatistik 2018: Ganze Schweiz < 1'000 Stk., GL = 17 Stk.



ben und dokumentiert werden. Bestandsschatzungen bei Schneehasen sind mit einem gros-
sen Aufwand verbunden und die Jagd ist kaum bestandesrelevant. Der Nutzen steht in kei-
nem Verhaltnis zum Aufwand, welcher er fir die Kantone bedeutet.

Der Bund will bei den jagdbaren Arten, die im Zustédndigkeitsbereich der Kantone liegen,
mehr Kontrolle austben. Dies ist aus Sicht des Kantons Glarus befremdend und wider-
spriichlich, da er gleichzeitig im Umgang und der Regulation von geschutzten Arten den
Kantonen mehr Spielraum und Verantwortung zugesteht («Anhdrung des BAFU» statt wie
bisher «Zustimmung des BAFU»; Art. 7a JSG neu). Es entsteht der Eindruck, dass der Bund
aufgrund von (negativen) Erfahrungen mit einzelnen Kantonen Regeln aufstellen will, welche
dann allen Kantone betreffen und fir alle zu Mehrbelastungen fihren. Gerade fir kieine Ver-
waltung wie die Glarner Jagdverwaltung fihrt dies zu untragbaren Mehrbelastungen.

Die Kantone zeigen, dass sie auch jagdlich reagieren, wenn jagdbare Tiere durch die Jagd
geféhrdet werden kénnten. Etliche Kantone haben bereits heute nach Bundesgesetz jagd-
bare Arten geschitzt und zumindest in den Patentkantonen ist die Schonzeit gegenliber den
Bundesvorgaben wesentlich verkirzt. Eine besondere Aufforderung wie in Abs. 2 hierzu ist
aus Sicht des Kantons Glarus nicht nétig. Die Formulierung in Art. 5 Abs. 4 JSG geniigt.

Die Absétze 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen.

In Abs. 3 werden die Kantone aufgefordert, die Bejagung von raumgreifenden Arten zu koor-
dinieren. Eine solche Koordination ist zwar sicher in der Sache richtig, bringt aber fir die
Kantone sehr grossen Aufwand, wenn Gesetze, Verordnungen etc. aufeinander abgestimmt
werden missen.

2.2, Art. 1a; Treffsicherheitsnachweis

Im 2012 wurde richtigerweise aus Tierschutzgriinden der periodische Nachweis der Treffsi-
cherheit in die JSV aufgenommen (Art. 2 Abs. 2%¢ JSV(bisher)). Die Kantone haben im Ab-
schluss im Rahmen der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz (JFK) intensiv lber die Ein-
fihrung von diesem Treffsicherheitsnachweis diskutiert. Dieser lange Prozess hat zu einem
schweizweiten anerkannten Treffsicherheitsnachweis und einer ein- bis zweijahrigen Periodi-
zitat gefihrt. Einzelne Kantone haben den Treffsicherheitsnachweis mdglicherweise noch
nicht ganz umsetzen kénnen, meist wohl aufgrund fehlender Infrastrukturen. Der Bund
schreibt neu detailliert vor, wie dieser Treffsicherheitsnachweis aufgebaut werden soll (Ku-
gel- und Schrottwaffen) sowie eine jahrliche Wiederholung. Wir erachten diese detaillierte
Beschreibung des Treffsicherheitsnachweises als Uberflissige Regelungsdichte.

Die bisherige Formulierung gemdss Art. 2 Abs. 2% JSV(bisher) ist beizubehalten

2.3. Art. 1b: Erlegen von Wildtieren

In Abs. 1 wird definiert, dass fur das Erlegen von Wildtieren nur fachkundige Personen nach
Art. 177 der Tierschutzverordnung berechtigt sind. Als fachkundig gelten Personen mit der
kantonalen Jagdféhigkeit sowie solche mit einer bestandenen Wildhiterpriifung. Damit ent-
fallen im Rahmen der Selbsthilfe diejenigen Massnahmen, welche durch die Geschéadigten
selber, oft Landwirte, ergriffen werden kénnen, sofern diese nicht iber eine Jagdpriifung ver-
fligen. Fir die Umsetzung der Selbsthilfemassnahmen sind diese oftmals selber zustandig.
Es sollte daher auf Verordnungsstufe die Voraussetzungen definiert werden, wie diese auch
ohne Jagdprufung Selbsthilfemassnahmen ausfiihren diirfen. Entsprechend sind die Ausfih-
rungen zu erganzen.



Abs. 1 ist zu erganzen mit einer Formulierung/Mindestanforderung an Nichtjager, welche
Selbsthilfemassnahmen umsetzen dirfen.

In Abs. 4 wird die Verwendung von verschiedenen Munitionstypen verboten. Die einzelnen
Verbote und Einschrankungen sind aus Gesundheitsgriinden (kein Blei in Nahrungsmittel)
und Artenschutzgriinden (keine Bleivergiftungen von Aasfressern und Wasservdgel) nach-
vollziehbar. Anderseits werden gewisse Munitionstypen flr gewisse Arten erlaubt und flr an-
dere verboten, welche moglicherweise gleichzeitig bejagt werden. Auch wird z.B. fir die Be-
jagung des Rehs weiterhin Bleischrot erlaubt bleiben, obwohl diese auf dem Teller landen.
Offenbar gibt es noch keine geeignete bleifreie Schrotmunition. Dies zeigt, dass die Entwick-
lung von bleifreier Schrotmunition noch nicht so weit fortgeschritten ist, um ein Verbot zu er-
lassen. Aus Sicht des Kantons Glarus sollte wie bis anhin nur bei der Wasservogeljagd Blei-
schrot verboten bleiben. Ein generelles und damit umsetzbares Bleischrotverbot kann zu ei-
nem spateren Zeitpunkt ausgesprochen werden, wenn es fiir alle Jagden entsprechende Er-
satzmunition gibt. Bis dahin kann auf Information und Freiwilligkeit der Jagenden gesetzt
werden. Die JFK hat ein entsprechender Ratgeber zusammen mit JagdSchweiz erarbeitet.
Unter Bst. e wird der Einsatz von Vollmantelgeschossen, respektive nicht deformierende
Vollgeschossen, ganzlich verboten. Diese Geschosse haben eine schlechtere Tétungswir-
kung. Anderseits werden Murmeltiere auch im Kanton Glarus meist mit solchen Geschossen
erlegt. Bei Deformationsgeschossen (normale Jagdmunition) weist das Tier so grosse
Schusswunden auf, dass es kaum noch verwertbar ist.

Abs. 4 Bst. a — e sind zu vereinfachen: Verboten ist Munition mit folgenden Geschossen
Kugelgeschosse und Flintenlaufgeschosse aus Blei oder mit einem Bleikern;
unveréndert

streichen

unveréndert

Kugelmunition mit Vollmantergeschossen (nicht deformierende Vollgeschosse,
ausgenommen flir die Jagd auf Murmeltiere).
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Unter Abs. 6 Bst. b ist die Nottdtung von kleinen Wildtieren auch mit einem Schlag erlaubt. In
den Erlauterungen wird darauf hingewiesen, dass nach diesem Schlag, welcher der Betéau-
bung dient, das Tier ausgeblutet werden muss. Diese Bestimmung aus der Tierschutzge-
setzgebung geht aus dem Verordnungstext nicht hervor und die Kenntnis hiervon kann nicht
bei den Jagenden a priori vorausgesetzt werden. Im Sinne einer Dienstleistung an die Ja-
genden ist Abs. 6 Bst. b zu ergdnzen.

Abs. 6 Bst. b zu ergénzen: bei kleinen ren: harte Gegensténde zur Auslibung eines
Schilages mit anschliessendem, sofortigem Ausbluten.

2.4, Art. 2; Fiir die Jagd und den Fang verbotene Hilfsmittel und Methoden

In Abs. 1 Bst. | wird in Streifgebieten von Wélfen und Béren das Anlocken von Wildtieren mit
Futter verboten. Der Grundgedanke ist sicher richtig, dass diese Grossraubtiere nicht den
Menschen, respektive dessen Umgebung als Futterquelle wahrnehmen und so ihre Scheu
verlieren. Dieses Verbot bedeutet auch, dass in solchen Gebieten die traditionelle Passjagd
nicht mehr ausgetbt werden kann. Um das Problem der Gewdhnung der Grossraubtiere und
den mdglichen Konflikt mit Menschen zu reduzieren und trotzdem diese Jagdart zu erhalten,
ist Bst. | umzuformulieren. Hierbei soll das Anlocken mit Futter in Siedlungsnéahe verboten
sein, wobei im erlduternden Bericht «Siedlungsnahe» zu definieren ist. Zudem kénnten die
Kantone an geeigneter Stelle in der JSV aufgefordert werden, weitere Bestimmungen, z.B.
Uber die Futtermenge etc. zu erlassen, wie dies zumindest die Kantone Graublinden und



Glarus tun (fur GL: Ziffern 3.3.2 und 3.3.4 der Jagdvorschriften 2020). Die Anpassung von
Bst. | durfte auch Konsequenzen auf Art. 4 Abs. 3 Bst, b Ziff. 3 haben. Dieser muss umfor-
muliert werden (s. unten).

Bst. | ist umzuformulieren: in Streifgebieten von Wolfsrudel und Baren: in Siedlungsnéhe das
Anlocken von Wildtieren mit Futter.

In den letzten Jahren sind Fotofallen immer glinstiger geworden und viele Jagende setzen
sie ein. Einerseits erlauben Fotofallen das relativ stérungsfreie Nachweisen und «Beobach-
ten» von Wildtieren, anderseits fiihlen sich viele Leute, welche sich im Wald aufhalten, durch
den zunehmenden Wildwuchs der Fotofallen gestért und unter standiger Beobachtung. Auch
wird die Weidgerechtigkeit in Frage gestellt und es gab einen entsprechenden Vorstoss im
Landrat?. Bei der Beantwortung der Anfrage des NR Rossini (VS;13.1082) betreffend Fotofal-
len hat der Bundesrat in Aussicht gestellt, Fotofallen als fiir die Jagd verbotene Hilfsmittel
aufzunehmen. Im jetzigen Entwurf der Verordnung fehit das Fotofallenverbot. Der Kanton
Glarus begriisst ein Fotofallenverbot, zumal fir besondere Aufgaben, z.B. Monitoring oder
Uberwachung von Grossraubtierrissen Bewilligungen erteilt werden kdnnen (Art. 3 Abs. 1
JSV).

Abs. 1 ist um Fotofallen als verbotenes Hilfsmittel fiir die Jagd zu erganzen.

Art. 3 Abs. 1 ist so zu ergénzen, dass die verbotenen Hilfsmittel flir Bestandsiiberwachun-
gen/Monitoring (z.B. Fotofallen) oder aus Tierschutzgriinden (z.B. Drohnen flir die Rehkitz-
rettung) vom Kanton bewilligt werden kdnnen.

2.5. Art. 4; Regulierung von Bestidnden geschiitzter Arten

Unter Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 sind die zu erfassenden Alterskategorien der Steinbocke aufge-
flhrt. Diese sind unverdndert aus der Verordnung zur Regulation von Steinbockbestanden
(VRS) Ubernommen. Neuere Untersuchungen zeigten, dass die neun- bis zwélfjahrigen B6-
cke besonders wertvoll fiir die Fortpflanzung sind. Gerade diese Altersklasse wird aber stark
bejagt, einerseits «von unten» her (Alterskategorie sechs- bis zehnjahrig) wie auch von
«oben her» (Alterskategorie elfjahrig und &lter). Der Kanton Glarus schiagt daher eine An-
passung der Altersklassen vor, welche es den Kantonen besser erlaubt, bewusst diese fur
den Bestand wertvolle Altersklasse zu schonen, d.h. eine eigene Alterskategorie fir die
neun- bis zwolfjdhrigen Bocke zu schaffen. Ob die anderen Alterskategorien angepasst wer-
den sollen, ist noch aufgrund der Unterscheidbarkeit der Altersklassen im Feld wie auch der
Anzahl der zu regulierenden Alterskategorie zu iberprifen.

Im Weiteren sind die Kitze beiderlei Geschlechts zu erfassen. Diese Forderung ist nicht
praxistauglich und zu streichen, so dass lediglich die Anzah! Kitze erfasst werden muss

Abs. 3 Bst. a Ziff. 2 ist so anzupassen, dass die acht- bis zwolfjahrigen Bécke eine eigene

Alterskategorie bilden. Zudem sind die Kitze ohne Geschlechtsangabe zu erfassen.

22019-41: Interpellation K. Stadler: «Technische Hilfsmittel bei der Auslibung der Jagd»;
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Abs. 3 Bst. b Ziff. 3 muss als Folge der Anpassung von Art. 2 Abs. 1 Bst. | umformuliert wer-
den.

Art. 4 Abs. 3 Bst. b Ziff. 3: die Umsetzung des Anlockungsverbots in Siedlungsnéhe nach Art.
2 Abs. 1 Bst, I[...]

2.6. Art. 4a; Regulierung von Steinbécken

Bei der Regulierung des Steinwildes sind in Abs. 2 Einschréankungen formuliert. Unter den
Bst. b und ¢ sind die Alterskategorien anzupassen gemass obenstehendem Antrag. Unter
diesen Buchstaben sind auch maximale Abschussquoten fiir bestimmte Alterskategorien auf-
gefiihrt. Der Kanton Glarus hélt solche maximalen Abschussquoten als liberflissig. Einer-
seits ist die angegebene Quote von 10% unter Bst. b recht hoch unter Beriicksichtigung der
natirlichen hohen Uberlebenswahrscheinlichkeit und dem Ziel, in der Altersklasse neun- bis
zwolfjahrige Bocken maglichst viele Tiere zu haben (s. oben). Anderseits suggeriert eine
Quote gleichzeitig, dass sie auch erreicht werden muss. Das bedeutet, dass der Druck auf
die Kantone nimmt zu, diese Quote immer zur Regulation freizugeben und nimmt ihm so
Spielraum. Auch kann es vielleicht sinnvoll sein, die Regulation zu erhéhen und sie kann
dann mit diesen Quoten moglicherweise nicht binnen der angestrebten Frist erreicht werden.
Insgesamt zeigen die recht hohen stabilen Steinwildbesténde in der ganzen Schweiz (Eidg.
Jagdstatistik), dass die Kantone verantwortungsvoll mit dieser geschiitzten Art umgehen und
zuséatzliche Einschrankungen oder Auflagen nicht notwendig sind. Sollten in einzelnen Kan-
tonen oder Kolonien Missstande auftreten, so sind diese direkt mit den Betroffenen zu 16sen.

Abs. 2 Bst. b und ¢ sind einerseits betreffend Alterskategorien anzupassen (s. Art. 4 Abs. 3
Bst. a Ziff. 2) und die maximalen Abschussquoten (Bst. b: 10%, Bst. ¢: 15%) sind zu strei-
chen.

2.7. Art. 4b; Regulierung von Wolfen

Dieser Artikel, sicher ein Kernstiick der JSV-Revision, ist bis auf Abs. 3 umsetzbar. In Abs. 3
sollen bei der Regulation der Jungtiere aus dem laufenden Jahr auch Tiere mitgezahlt wer-
den, welche im Jahr vor der Regulation gewildert oder als einzelner schadenstiftender Wolf
erlegt wurde. Nach unserem Dafiirhalten hat die Regulation sich auf die Situation abzustut-
zen, in welcher sie vorgenommen wird und nicht noch die Vergangenheit einzubeziehen. Die
Regulation erfolgt explizit an den Jungtieren aus dem laufenden Jahr, somit spielen die Ver-
luste des Vorjahres keine oder nur eine geringfiigige Rolle fiir die Bestandsentwicklung. Zu-
dem besteht die Gefahr von Rechtsstreiten, wenn friihere Abgénge miteinbezogen werden
sollen (Abgrenzungsprobleme u.a.). Gewilderte Wélfe aus dem laufenden Jahr sollen ange-
rechnet werden, nicht jedoch Einzelabschiisse, da diese eine anderen Zweck verfolgen
(Schadenminimierung, Verminderung von Gefahrdung u.a.).

Abs. 3: Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels im Jahr der Erteilung der Be-
willigung zur Regulierung gewildert wurden, sind an die Anzahl Wélfe, die reguliert werden
dirfen, anzurechnen.

2.8. Art. 4d; Finanzhilfen an die Kantone

In Abs. 2 Bst a-c sind die Héchstbetrége fur die Unterstiitzung festgelegt. Der Begriff «hdchs-
tens» beinhaltet, dass die Beitrdge auch tiefer ausfallen kénnen. Weder in der Verordnung
noch in den Erlduterungen sind mdgliche Abstufungen erwéhnt. Es ist besser nachvollzieh-
bar, wenn der betrag fix geregelt ist.



Abs. 2 Bst. a-c: Verzicht auf den Begriff «<héchstens»

2.9. Art. 6; Haltung und Pflege geschiitzter Arten

Die vorgeschlagene Ergdnzung, wonach Tierdrztinnen und Tierérzte fir die Erstbehandlung
von pflegebediirftigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen, ist sinnvoll. Die vorgeschla-
gene Formulierung ist jedoch nicht ausreichend, da lange nicht alle in der tierarztlichen
Praxis vorbeigebrachten, beeintrachtigten Wildtiere behandelt und gehalten werden sollen.
Oftmals ist die sofortige T6tung zur Leidensbegrenzung die einzig vertretbare Handlung im
Sinne des Tierschutzes. Tierarztinnen und Tierarzte sollen die Kompetenz erhalten solche
Wildtiere zu euthenasieren. Gleichzeitig haben sie solche Tétungen der kantonalen
Jagdbehdérde zu melden.

Abs. 2 ist zu ergénzen: Ist ein Uberbrachtes pflegebedirftiges Wildtier aus fachlicher Sicht zu
toten, flhrt die Tierarztin oder der Tierarzt dies bewilligungsfrei aus und meldet dies der
kantonalen Jagdbehorde.

2.10. Art. 10a; Forderbeitrdage zur Verhiitung von Schdden durch Grossraubtiere
und Art. 10d Forderbeitrdge zur Verhiitung von Schaden durch Biber

Die Forderung zur Verhtitung von Schaden durch Grossraubtiere geméss Art. 10a Abs. 2
wird vom BAFU mit max. 50 Prozent der Kosten unterstiitzt. Als beitragsberechtigte Tatigkei-
ten werden die Planung der Schaf- und Ziegenalpung (Bst. a) wie auch die Planung und Um-
setzung der Einflechtung von Wanderwegen (Bst. b) genannt. Die Férderung zur Verhitung
von Schaden durch Biber wird in Art. 10d geregelt. Abs. 1 zéhlt die Massnahmen auf und in
Abs. 2 wird wiederum die Beitragsh6he (max. 50%) festgelegt. Im Gegensatz zu Art. 10a
(Verhiitung von Schéaden durch Grossraubtiere) sind keine Beitrdge an Umsetzungsmass-
nahmen vorgesehen, sondern lediglich fir die (kantonale) Planung.

Befinden sich solche Massnahmen auf alp- oder landwirtschaftlichen Nutzflachen, konnten
nach unserer Einschatzung Beitrage gemass der landwirtschaftlichen Strukturverbesse-
rungsverordnung (SVV, SR 913.1) entrichtet werden. In der Bergzone 2 bis 4 sowie im Sém-
merungsgebiet (z.B. fir eine Wanderwegverlegung) betrégt die Hohe der Beitrage 63 Pro-
zent, wobei der Kanton 30 Prozent der Kosten ibernimmt. Die Restkosten von 27 Prozent
hat der Eigentlimer zu tragen. Die Hohe von Umsetzungskosten bei Massnahmen zur Ver-
hinderung von Biberschéden in der Talzone wiirden fiir den Eigentlimer bei 49 Prozent lie-
gen (z.B. fir den Einbau von Metallplatten bei Wegeinbriichen; Unterschied der Beitrags-
héhe infolge Abstufung nach landwirtschaftlichen Produktionszonen).

Flr uns ist unklar, wie die Abgrenzung Beitrédge aus der Jagdverordnung und der Struktur-
verbesserungsverordnung gemacht werden soll bzw. wie allféllige Doppelsubventionen ver-
hindert werden. Unklar ist auch wer die Restkosten der Planungs- und Umsetzungsmass-
nahmen zu tragen hat. Ist gemeint, dass die Restkosten bei genossenschaftlich oder privat
erstellten Werken die Eigentimerschaft zu tragen hat? Wir bitten Sie, diese Fragen mit dem
Bundesamt flir Landwirtschaft und der swissmelio zu klaren.

In der Verordnung oder im erlduternden Bericht sind die von uns aufgeworfenen Fragen zu
klaren.
2.11.  Art. 10b; Herdenschutzhunde

Gemadss Abs. 4 legt das BAFU in einer Richtlinie die Anforderungen an die fachgerechte
Zucht, Ausbildung, Priifung, Haltung und den Einsatz offizieller Herdenschutzhunde fest. Bei



der Erarbeitung dieser Richtlinie sollte das BLV analog Art. 6 Abs. 3 JSV einbezogen wer-
den.

Abs. 4: Das BAFU legt in einer Richtlinie nach Anhdrung des BLV die Anforderungen an die
fachgerechte Zucht, Ausbildung, Priifung, Haltung und den Einsatz offizieller Herdenschutz-
hunde fest.

2.12.  Art. 10c; Beizug Dritter beim Herden- und Bienenschutz

Gemass Art. 10c kann das BAFU Dritte wie z.B. die AGRIDEA und die BUL fiir den Herden-
und Bienenschutz beiziehen. Dies hat sich in der Vergangenheit bewahrt und soll so weiter-
geflihrt werden. Wir beantragen jedoch die Einfihrung eines neuen Absatzes, der eine An-

horungspflicht der erstellen Gutachten bei den kantonalen Fachstellen vorsieht, da diese die
Verhaltnisse vor Ort kennen und wichtige Erganzungen oder allféllige Korrekturen anbringen
kdnnen. Dies erhoht die Glaubwurdigkeit und Akzeptanz der Gutachten bei den Betroffenen.

Abs. 3 (neu): Die beauftragten Organisationen stellen den kantonalen Fachstellen ihre Ex-
pertisen zu Anhérung zu.

3. Anderung anderer Erlasse
3.1. Verordnung liber die eidgenéssischen Jagdbanngebiete VEJ

3.1.1. Art. 5; Artenschutz

Art. 8®" JSV(neu) verbietet generell die Fiitterung von Wildtieren, ausgenommen von Singvo-
gel. Kantone kdnnen Ausnahmen in begriindeten Féllen zulassen. In den Jagdbanngebieten
ist hingegen jegliche Fltterung verboten (Art. 5 Abs. 1 Bst. b®s Verordnung tiber die eidge-
ndssischen Jagdbanngebiete; VEJ). So dirfte, obwohl géngige Praxis, anfallendes Fallwild
vor allem im Winter nicht an «Fitterungsorte» fiir Greifvogel und natirlich auch Haarraubwild
verbracht werden. Bedingt durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, nédmlich, dass
tote Tiere in Siedlungsnéahe automatisch von der Bevdlkerung missbilligt werden, sind solche
Orte nicht in Siedlungsnéahe. Somit wird dem Anliegen von Art. 2 Abs. 1 Bst. | JSV(neu)
Rechnung getragen.

Ergénzung von Art. 5 Abs. 1 Bst. b® VEJ: [...] Die Kantone kdnnen in begriindeten Fallen
Ausnahmen vorsehen.

Der Art. 5 Abs. 1 Bst. f® (ibertragt den Kantonen die Bewilligungskompetenz fiir Drohnen-
flige in den Jagdbanngebieten (resp. neu Wildtierschutzgebieten). Aus Sicht des Kantons
Glarus fehlt die Bewilligung von Drohen aus Tierschutzgrinden. In den eidgendssischen
Jagdbanngebieten Kérpf und Schilt befinden sich viele Heuwiesen, in welchen Rehe ihre
Kitze ablegen. Eine Suche dieser Kitze vor dem Mahen (Rehkitzrettung) wird in Zukunft auch
mit Drohnen bewerkstelligt werden.

Im Zusammenhang mit der Erkennung von Naturgefahrenprozessen, z.B. das Erkunden und
Ausmessen von Anrissgebieten von Murgéngen und deren Veranderung, kann der Einsatz
von Drohnen weniger stérungsverursachend sein als Helikopter und sicherer fir die Perso-
nen, welche solche Messungen terrestrisch vornehmen miissen.

Art. 5 Abs. 1 Bst. o'
- Ziff, 6 (neu): fur Massnahmen, welche dem Tierschutz dienen



Ziffer 7 (neu): fir Massnahmen zur Erkennung von Naturgefahrenprozesse

3.1.2.  Art. 9a; Abschiisse von geschilitzten Tieren

Es ist grundséatzlich richtig, dass die Regulation von geschiitzten Arten ausserhalb der Wild-
tierschutzgebieten erfolgen soll. Abs. 1 Bst. a erlaubt die Regulation der Steinwildbesténde in
den Wildtierschutzgebieten nur, wenn ausserhalb keine gentigende Regulation erfolgen
kann. Beim Zweck der Regulation geht es aber nicht nur um eine numerische Regulation.
Diese drfte in den meisten Fallen ausserhalb der Wildtierschutzgebiete erfolgen kénnen. Es
geht auch um eine ortliche Regulation, wenn unerwiinschte Beeintrédchtigungen oder Scha-
den auftreten (z.B. Schaden im Schutzwald), welche lokal mit dem Abschuss des relativ sta-
tiondren Steinwildes zu I6sen sind. Dieser Aspekt sollte aufgenommen werden.

Antraq:

Abs. 1 Bst. a ist zu erganzen: Steinbdcke, wenn die Regulierung von deren Bestanden aus-
serhalb von Wildtierschutzgebieten nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann oder un-
tragbare lokale Wildschaden reduziert werden mussen.

Auch Wolfe diirfen in Wildtierschutzgebieten reguliert werden, wenn zumutbare Herden-
schutzmassnahmen vorgangig umgesetzt sind und der Kanton nachweisen kann, dass die
Regulation ausserhalb nicht mdglich ist. Dieser Nachweis ist nicht definiert, was er beinhal-
ten soll. Somit 6ffnet diese Formulierung Tir und Tor flir Einsprachen, Beschwerden und Ge-
richtsverfahren, welche die Frage zu kldren haben, wann dieser Nachweis erbracht wird. Der
Kanton Glarus sieht in diesen Bestimmungen auch aufgrund seiner drei Wildtierschutzgebie-
ten, welche ca. 18 Prozent der Kantonsfldche ausmachen, und deren zentrale Lage grosse
Umsetzungsproblemen bei der Wolfsregulation.

Antrag:
Abs. 1 Bst. b: Die Nachweispflicht des Kantons ist ganzlich zu streichen.
Wir danken fiir die Berlicksichtigung unserer Anliegen.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesprasidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
den Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.
Freundliche Griisse

Fir den Regierungsrat

. Andrea/Bettiga Hansjérg Durst
Landamméahn Ratsschreiber

versandtam: 25 Aug. 2020
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Stellungnahme zur Teilrevision der Jagdverordnung (JSV)

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 wurden die Kantone eingeladen, zur Teilrevision der
Jagdverordnung (JSV) Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns fir die friihzeitige
Veroffentlichung der Ausfihrungsbestimmungen zum revidierten Jagdgesetz und far

die Méglichkeit der Meinungséusserung.

Graubinden ist der erste Kanton, der sich umfassend mit der Thematik der Gross-
raubtiere auseinandersetzen musste. Neben periodisch auftretenden Baren und ei-
ner namhaften Luchspopulation hat sich besonders der Wolf in den letzten zwei Jah-
ren sukzessive im ganzen Kanton ausgebreitet und durch eine stark zunehmende
Zahl von Ereignissen erhebliche Probleme fir die Landwirtschaft verursacht. Zudem
schafft die hohe Wolfsdichte zunehmend Probleme fir den Tourismus, wenn Tiere
auf Weiden und den Alpen gegenlber Gasten ein aggressives Abwehrverhalten zei-
gen. Aus Sicht der Regierung besteht klarerweise Handlungsbedarf.

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.


mailto:martin.baumann@bafu.admin.ch

Aufgrund der jliingsten Vorkommnisse in Graubtinden ist eine konfliktbringende Ent-
wicklung des Verhaltens einzelner Wélfe, aber auch einzelner Rudel, zu erkennen.
Dabei zeigt sich immer deutlicher ein neues Problemfeld. Bedeutete die Wolfspra-
senz bis vor Kurzem vor allem fur die Kleinviehhalter eine zusatzliche Herausforde-
rung (Wolfsrisse und Herdenschutz), so mehren sich in jangster Zeit zunehmend
auch negative Meldungen von Rindviehbesitzern. Berichtet wird von Angriffen auf
Mutterkuhherden und den damit einhergehenden Sicherheitsproblemen flr nicht be-
teiligte Drittpersonen (Passanten, Wanderer), aber auch fir die Landwirtinnen und
Landwirte bzw. Tierhalterinnen und Tierhalter sowie deren Personal selber. In jings-
ter Zeit mussten ausserdem Nutzungen und Risse von Tieren der Rindergattung, ins-
besondere von Kalbern, festgestellt werden. Die Herausforderungen erlangen so
eine weitere Entwicklungsstufe. Zusatzlich treten so neu auch die allgemeine Sorge
bezlglich der 6ffentlichen Sicherheit sowie die konkreten Herausforderungen bezlg-
lich der méglichen Schutzmassnahmen in der Rindviehhaltung in den Vordergrund
einer breit gefihrten Diskussion.

Der Kanton Graubiinden ist ein Bergkanton, welcher die Pflege der Natur im Einklang
mit der Natur ernst nimmt und sich fir die dezentrale Besiedlung mit grossem Enga-
gement einsetzt. Den Gemeinden, den Regionen und dem Kanton ist die Selbstver-
antwortung in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben ein grosses Anlie-
gen. Von Gesetzen und Verordnungen fordern wir einen entsprechenden Freiraum,
Selbstverantwortung tragen zu kénnen, denn Selbstverantwortung férdert das Enga-
gement der direkt Betroffenen. Die Pflege und Nutzung der S6mmerungsweiden ist
ein wichtiges Standbein der Blindner Landwirtschaft und die Grundlage fir den Som-
mer- und Wintertourismus im Kanton Graublinden. Mit den Wiesen und den Acker-
kulturen will die Bandner Landwirtschaft ebenfalls einen Beitrag zur Erndhrung der
Schweizer Bevolkerung leisten. Wenn der Druck, speziell auf die Ziegen- und Schaf-
halter, weiter zunimmt, geben diese ihre Tierhaltung auf. Damit wird und kann die
Pflege der Naturschénheiten, wie Freiflachen und Trockenwiesen und —weiden
(TWW), nicht mehr sichergestellt werden. Ein Nebeneinander von Nutztieren und ge-
schitzten Wildtieren wie beispielsweise dem Wolf kann nur Erfolg haben, wenn eine
Erziehung durch angemessenes Regulieren mdglich wird.



Der Wildtierbestand ist dementsprechend nicht nur beim Rot- und Schwarzwild sowie
beim Stein- und Gamswild zu regulieren, sondern bei Bedarf auch beim Wolf. Dies ist
notwendig, um auch andere wichtige Bedurfnisse und Anspriiche an unseren Le-
bens-, Kultur- und Naturraum gebuhrend zu bertcksichtigen und zu bewahren. Nur
so ist eine Koexistenz in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft denkbar. Nur so
kann der Wolf seine positive Wirkung im Okosystem entfalten. Und nur so wird es
maoglich sein, auch beispielsweise die Alpwirtschaft weiterhin zu betreiben.

Das teilrevidierte Jagdgesetz tragt der steigenden Zahl von Wélfen Rechnung. Es er-
laubt den Kantonen, den Wolfsbestand verantwortungsbewusst zu regulieren, um
Schaden an Nutztieren zu verhindern. Ferner ist positiv zu werten, dass auch die Ge-
fahrdung von Menschen als Kriterium fur die Regulation aufgenommen wurde. Die
Wolfe sollen die Scheu vor Menschen behalten. Der regulierende Abschuss von
Wolfswelpen aus einem Rudel ist aufgrund der Erfahrungen im Kanton Graublinden
langfristig die einzige effektive Massnahme zur Vergramung von Wolfen beziehungs-
weise Wolfsrudeln. Die Regierung anerkennt, dass das teilrevidierte Jagdgesetz in
die politisch fur Graubtnden vorteilhafte Richtung zielt und den aktuellen Herausfor-
derungen ausgewogen begegnen will. Im Hinblick auf die Volksabstimmung vom

27. September 2020 hat sie sich entsprechend klar positioniert. Sie verbindet damit
die Erwartung, dass — im Falle einer Annahme der Vorlage — die eidgendssische
Ausfihrungsgesetzgebung die rechtlichen Handlungsspielrdume ausschopft. Mit
dem vorliegenden Entwurf ist dies teilweise gelungen. Eine nachhaltige Regulierung
der Wolfsbestande im Berggebiet ist unerlasslich, und sie wird es je langer desto
mehr. Es werden anhaltende Anstrengungen vonndéten sein, wie die Massnahmen
zur Regulierung der Wolfsbestédnde weiterentwickelt werden kénnen, ohne dabei den
Wolfsbestand zu geféahrden — auch nach der aktuellen Teilrevision der eidgendssi-

schen Jagdgesetzgebung.

Auf langfristige Sicht braucht es eine Begrenzung der Wolfspopulation auf ein tragba-
res Mass und eine Stabilisierung der Bestandesgrdsse. So wie beim Steinbock, der
letztlich ebenfalls geschltzt und in einer geplanten Art im Bestand reguliert wird. Al-
ternativ kann die Massnahme Uberlegt werden, fir den Schweizer Alpenbogen und
deren Kantone zusatzlich eine maximale Zahl von Rudeln zu bezeichnen und die Re-

gulierung auch Uber die Zahl der Rudel zu steuern.



In der Beilage finden Sie unsere Anmerkungen und Antrdge zum Verordnungsent-
wurf sowie unsere Bemerkungen zum erlauternden Bericht (Version zur Vernehmlas-
sung). FUr eine angemessene Berlcksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen

danken wir lhnen bestens.

Namens der Regierung

Der Prasident: Der Kanzleidirektor:
Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin

Beilagen:
— Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungsbestimmungen

Kopie an:

— Bindner Parlamentarier in den eidgenéssischen Raten
— Departement far Volkswirtschaft und Soziales

— Amt fur Jagd und Fischerei

— Amt fir Wald und Naturgefahren

— Departement fur Infrastruktur, Energie und Mobilitat



Beilage

Bemerkungen zu einzelnen Verordnungsbestimmungen

Artikel

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Art 1 Abs. 1

..., deren Besténde regional selten sind
oder deren Bestédnde innerhalb weniger
Jahre stark abnehmen, dokumentieren. ..

Die Formulierung "rasch abnehmen" ist zu wenig prazis.
Gemass den Ausfuhrungen des BAFU ist ein deutliches
Absinken innerhalb weniger Jahre gemeint. Wir schlagen
vor, die Bestimmung im Sinne unseres Antrags zu
prazisieren.

Art. 1 Abs. 2

..., bei diesen Arten verlédngern sie deren
Schonzeit,_eder-streichen diese von der
Liste der jagdbaren Arten oder setzen
andere zielftihrende Massnahmen um.

Sofern jagdbare Arten 6rtlich bedroht sind, ist zweifelsfrei
eine Anpassung des Managements angezeigt. Da die
Kantone fir die Jagdplanung verantwortlich sind, soll es
ihnen Gberlassen werden, mit welchen Massnahmen die
Situation verbessert werden kann. Der Bund kann
allenfalls Ziele und Erfolgskontrollen einfordern.

Veranderte Schonzeiten kbnnen eine Verbesserung
bewirken, sind aber je nach Ursache der Bedrohung der
Art nicht immer zielfGhrend. Es gibt auch andere
Lésungsoptionen wie zum Beispiel
Lebensraumaufwertungen, die zu einer positiven
Populationsentwicklung fiihren kénnen. Die Anpassung
der Schonzeiten soll deshalb in den Erlduterungen nur
als Beispiel aufgefiihrt und der Verordnungstext soll
offener formuliert werden.

Art. 1 Abs. 4

Anpassung der Erlduterungen S. 6 ff. bzw.
Berticksichtigung in allfélligen
Vollzugshilfen etc.

Die Nachsuchepflicht ist etabliert und unbestritten. Die
Kantone mussen sie in hoher Qualitat gewéhrleisten.
Gemass Art. 3 Abs. 2 JSG haben die Kantone fur eine
wirkungsvolle Aufsicht zu sorgen und in den meisten
Kantonen durfte die Nachsuche bereits geregelt sein. Da
es hier jedoch um ein Vollzugsthema geht, soll den
Kantonen gentgend Spielraum in der Gestaltung und
Organisation dieser Aufgabe eingeraumt werden.

Die in den Erlauterungen formulierten Anforderungen
sind nicht far alle Kantone zweckmassig und greifen zu
stark in die Autonomie der Kantone ein. So braucht es
aus unserer Sicht nicht zwingend eine
«Nachsucheorganisation» oder «Meldezentrale». Dieser
Satz soll aus den Erlauterungen gestrichen werden bzw.
in allfallige Vollzugshilfen etc. entsprechend nicht
aufgenommen werden.

Art 1a

Wer eine Jagdberechtigung erlangen will,
muss fur den zu bedienenden Waffentyp
einen Nachweis der Treffsicherheit
erbringen. Die Kantone regeln die
Einzelheiten.

Der Kanton Graubiinden unterstitzt den jahrlichen
Treffsicherheitsnachweis.

Beziglich der Waffe mit welcher der
Treffsicherheitsnachweis erbracht werden muss, sollte
den Kantonen die Mdglichkeit eingerdumt werden, den
Nachweis nur mit dem Schrotgewehr zu erbringen,
sofern nur dieses fir die Jagd verwendet wird. So
bendtigen beispielsweise Landwirte, welche den
Treffsicherheitsnachweis fir Selbsthilfemassnahmen
erbringen mussen, keinen Nachweis mit dem
Kugelgewehr. Die Qualitat der Treffsicherheit hangt
davon ab, wie gut der Treffsicherheitsnachweis vollzogen
werden kann.

Im erlauternden Bericht wird auf S. 7 festgehalten, dass
"der Nachweis (...) unter Verwendung von
Jagdgewehren, die im Kanton zur Jagd zugelassen sind
(z.B. Kaliber)" zu erbringen sei. Im Sinne eines
schweizweit giltigen Treffernachweises ist diese
Prazisierung nicht sinnvoll. In Graublinden werden
deshalb auch Treffernachweise anerkannt, die mit
kleineren Kalibern als 10.2 mm in einem anderen Kanton
oder in Graubiinden abgelegt werden.




Art. 1b Abs. 1 Satz 2

Fachkundig ist eine Person, die eine
kantonale Jagdpriifung oder eine
Anstellung als Wildhditerin oder Wildhdter
hat.

Absatz 2 (neu):

Fir das Erlegen von Wildtieren im
Rahmen der Selbsthilfe regeln die
Kantone die Anforderungen an die
Austibenden.

Selbsthilfemassnahmen dirfen ebenfalls nur durch eine
fachkundige Person nach Art. 177 TschV vorgenommen
werden. Eine Regelung, welche den Tierschutz bei der
Selbsthilfe sicherstellt, ist aus unserer Sicht richtig. Die
Anforderungen flr die Fachkundigkeit missen jedoch
prazisiert werden, da es unverhéltnisméassig ware, von
Landwirten daflr eine erfolgreiche Jagdprifung, oder
Ausbildung zum Wildhdter zu verlangen. Gemass der
Aussage des BAFU kodnnen die Kantone diese
Anforderungen definieren (z.B. Schulung, Merkblatt).
Dies muss in den Erlauterungen festgehalten werden.

Die Jagd- und Fischereiverwalter-Konferenz der Schweiz
und des Flrstentums Lichtenstein (JFK) soll die
Anforderungen gem. Abs. 2 (neu) anschliessend
einheitlich regeln.

Der Satz "oder eine Prifung als Wildhiterin oder
Wildhiter abgelegt hat" kann zu Fehlinterpretationen
fihren und die Schweizerische Wildhiterprifung
voraussetzen.

Art. 1b Abs. 3 Bst. e

18,2 mm (Kaliber 12); oeder

Alle in Art. 1b Abs. 3 aufgezahlten Handfeuerwaffen sind
verboten, weshalb das «oder» nicht korrekt ist.

Art. 1b Abs. 4

Verboten ist Munition mit folgenden
Geschossen:

a. Kugelgeschosse aus Blei oder mit
Bleikern; es gilt eine Ubergangsfrist
von drei Jahren;

b. fir die Wasservogeljagd: Bleischrot;
c. beifeldhasen und Schneehasen:
d. unverédndert;

e. Kugelmunition mit nicht
deformierenden Vollgeschossen sind

nur fir die Murmeltierjagd zugelassen.

Die Umstellung auf bleifreie Kugelmunition wird vom AJF
begrisst. Wir teilen die Einschatzung des BAFU, dass
der Bleieintrag in die Umwelt minimiert werden soll. Der
Kanton Graubunden hat deshalb ein Verbot von
bleihaltiger Kugelmunition fir die Bindner Jagd bereits in
diesem Jahr umgesetzt, mit einer Ubergangsfrist von
einem Jahr, bis zum 1. September 2021.

Beziglich Einfihrung der neuen Regelung kénnte die
Umsetzung ohne Ubergangsfrist den Vollzug
erschweren. Die jagdberechtigte Person sollte gentigen
Zeit erhalten, um die fUr sie richtige Munition zu finden
und ihre bestehenden Waffen daftr umzustellen. Far
eine geregelte Umsetzung schlagt die JFK deshalb eine
Ubergangsfrist von drei Jahren vor, die wir ebenfalls
unterstutzen kdénnen.

Beim Schrotschuss gibt es laut BAFU noch zu wenig
internationale Studien, um die Sicherheitsbedenken
vollstandig auszurdumen. Dennoch hat es entschieden,
den Einsatz von Bleimunition beim Feld- und
Schneehasen aus Griinden des Umwelt- und
Tierschutzes Bleischrot zu verbieten. Da bei der
Niederjagd (lauten Jagd) jedoch Reh und Hase zur
Erlegung frei sind, kann eine solche Regelung nicht
Uberall umgesetzt werden. FUr ein generelles Verbot
auch von Bleischrot gibt es auch aus unserer Sicht zu
wenig Grundlagen und Alternativen. Dabei sind jedoch
nicht nur die Sicherheitsaspekte zu berilcksichtigen,
sondern mit gleicher Relevanz auch die Tétungswirkung
in Bezug auf den Tierschutz. Bleischrot soll mit
Ausnahme der Wasservogeljagd weiterhin zugelassen
werden. Dort soll die heutige Regelung jedoch
dbernommen werden.

Beim Buchstabe e) schafft die Definition der
Vollmantelgeschosse Unklarheiten. Massive
Metallgeschosse (Cu, Ms etc.) haben keinen Mantel.
Sogenannte «Solids» bestehen aus einem homogenen
Metallkérper der ohne Deformationsbohrung oder
Sollbruchstellen gar nicht deformiert. Fir Schalenwild
und Raubwild ist dieses Verbot sinnvoll. Fir die
Murmeltierjagd hingegen nicht. Bei deformierenden oder
zerlegenden Geschossen wird der Wildkdrper resp. das
Haupt komplett zerlegt, was vor allem in touristischen
Gebieten zu "jagdethischen" Problemen fiihren kann.




Art. 1b Abs. 6 Bst. b

bei kleinen Wildtieren: harte Gegenstédnde
zur Auslbung eines Schlages mit
anschliessendem Sicherstellten des
Todes.

Neu wird festgehalten, dass bei der Nottétung, wenn
keine Faustfeuerwaffe wegen Gefahrdung eingesetzt
werden kann, kleine Wildtiere mit einem Schlag durch
einen harten Gegenstand getétet werden dirfen. Dies ist
inhaltlich sinnvoll, jedoch muss zwingend im
Verordnungstext erganzt werden, dass der Tod des
Tieres sichergestellt werden muss. Dies erfolgt in der
Regel durch Entbluten. Es reicht in Abstimmung mit der
TSchV nicht, dies nur in den Erlduterungen zu nennen.

Art. 2 Abs. 1

Das Thema Drohnen beschéftigt die Kantone stark.
Immer 6fters werden Wildtiere von Drohnen absichtlich
oder unabsichtlich beunruhigt oder sogar verfolgt. Aus
Sicht des Kantons sollte es deshalb tber sensiblen
Gebieten (z.B. Wildtierschutzgebiete und Wildruhezonen)
Einschrankungen geben. Wir ermuntern die zustéandigen
Bundesstellen dazu, dem Thema die nétige Beachtung
zu schenken und sich far Flugeinschrankungen
einzusetzen (siehe auch diesjahrige Vernehmlassung
"Neue Drohnenregulierung des BAZL").

Art. 2 Abs. 1 Bst. |

in Streifgebieten von Wolfsrudeln und
Béren: das Anlocken von Wiltieren mit
Futter in der Ndhe von Siedlungen.

Mit dieser Regelung mussen Kantone mit grosser
Wolfsprasenz die Passjagd praktisch komplett verbieten.
Das Verbot zum Auslegen von Lockfutter soll deshalb auf
das Siedlungsgebiet eingeschrankt werden, sodass
Wolfe und Béren dadurch nicht in die Nahe von
Menschen gelockt werden. In den Erlduterungen muss
der Begriff "siedlungsnah” definiert werden.

Art. 2a

Abs. 2

Anpassung der Erlduterungen S. 14ff bzw.
Berticksichtigung in allfélligen
Vollzugshilfen etc.

Die Regelung in Bezug auf die Jagdhunde wird begrisst.
Wir machen aber auf Folgendes aufmerksam: Die
Kantone sind verpflichtet, das Vorstehen bei Jagdhunden
zu prifen. Die Tierschutzgesetzgebung (Art. 75 TSchV)
schrankt dies aber dahingehend ein, als dass fir dieses
Prifungsfach keine lebenden Tiere verwendet werden
darfen (mit Ausnahme von Wildtieren). Wir sehen hier
eine Liicke und beantragen eine indirekte Anderung von
Art. 75 Abs. 1 Bst. ¢ TSchV dahingehend, dass zur
Ausbildung und Prifung von Jagdhunden lebende Tiere
im Bereich des Vorstehens verwendet werden dirfen.

Gemass den Erlauterungen bedeutet die Regelung in
Absatz 2, dass samtliche Hunde, die fir die «laute Jagd»
eingesetzt werden, einen entsprechenden Nachweis
Uber den Fahrtenlaut, Spurlaut, Sichtlaut oder Standlaut
erbringen mussen. Die Kantone missten also das
Vorhandensein dieser Aspekte speziell und separat fir
alle Hunde prifen, bevor ein Hund far die Jagd
zugelassen wird. Wir sind der Meinung, dass die
Erlauterungen zu detailliert sind und es nicht opportun
ist, Uber den Erlauterungstext ein zusatzliches Verbot
von Hunden ohne den Nachweis "Spurlaut” einzufihren.

Art. 2a Abs. 3

Der Einsatzzweck von Greifvégeln auf der
Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen
und das Greifen von Wildtieren.

In einigen Kantonen ist es auch moglich Haarwild mit
dem Greifvogel zu jagen. Um dies weiterhin zu
ermdglichen, sollte ,Wildtiere* stehen und nicht
"Wildvdgel". Sollte sich beispielsweise das Problem mit
Grauhdrnchen akzentuieren, so wére der Einsatz von
Greifvogeln denkbar und sinnvoll.

Art. 4 Abs. 1

" Die Kantone kénnen nach vorgéngiger
Anhérung des BAFU Bestédnde von
Steinbécken, Wélfen und
Hdéckerschwénen regulieren. Die
Anhérungsfrist dauert hdchstens zwei
Wochen.

Gemass Art. 7a Abs. 1 revidiertes JSG ist eine
Bestandesregulierung nur noch im Zeitraum vom 1.
September bis zum 31. Januar méglich. Der Zeitraum fur
eine Regulierung der Wélfe wird gegenlber der heute
gultigen Regelung somit verkirzt. Bei einer Regulierung
eines verhaltensauffélligen Wolfsrudels sollte nebst der
Regulierung zudem erreicht werden, dass die Ubrigen
Wolfe im Rudelverband "vergramt" werden und sich ihr
Fehlverhalten gegenliiber dem Menschen und seinen
Einrichtungen mdéglichst positiv &ndert. Die Umsetzung
einer solchen wirkungsvollen Regulierung stellt fir die
Vollzugsorgane eine grosse Herausforderung dar.




Obschon eine Unterscheidung zwischen einem Jungtier
junger als einjahrig und einem adulten Tier in der Regel
nur bis Ende des Geburtsjahres des Jungtieres
zuverldssig moglich ist, wird der Handlungsspielraum fir
eine wirkungsvolle Regulierung dennoch wesentlich
eingeschrankt.

Die Anhdrungsfrist ist zu bezeichnen. Damit klar ist, wie
lange der Prozess beim BAFU dauert. Es ist zudem klar
zu regeln, damit die Kantone die Bewilligung zur
Regulierung erteilen kénnen. Eine langere Frist
schmalert den Regulierungserfolg massiv.

Die Beobachtungszeit von Anfang Juli bis zum
1. September, wenn der Zeitraum der
Bestandesregulierung beginnt, ist kurz. Zur
Planungssicherheit seitens der Kantone ist eine
Regulierung der Anhérung festzulegen.

Die konfliktbringende Entwicklung des Verhaltens
einzelner Wélfe und auch Elterntiere einzelner Rudel in
Graubtinden zeigen auf, dass es in Zukunft unerlasslich
sein wird, nach Anhérung des BAFU auch gezielt
einzelne Wolfsrudel aus einem Gebiet zu entnehmen,
wenn dieser Eingriff die Population nicht gefahrdet und
die vorgangige Regulierung zu keiner Verbesserung der
Konfliktfelder nach Art. 7a Abs. 2 JSB geflihrt hat.

Nicht das einzelne Rudel ist in seiner Population zu
schiitzen, sondern der gesamte Wolfsbestand in der
Schweiz (Art. 7a Abs. 2 JSG).

Art. 4 Abs. 2

Prézisierung in den Erlduterungen und
Anpassung des Wolfskonzepts CH

Der Kanton muss aufzeigen, dass die Regulation
tatsachlich nétig ist (Kriterium der Erforderlichkeit), um
den bezeichneten Konflikt vorausblickend zu verhiten.
Dabei muss der Schaden oder die Gefahrdung weder
bereits eingetreten sein, noch missen diese explizit
bemessen werden, d.h. es muss nicht wie im bisherigen
Recht eine bestimmte Schadenschwelle Uberschritten
werden. Allerdings muss der zu erwartende Schaden
oder die zu erwartende Gefahrdung plausibel sein, so
dass die Regulation im Sinne einer vorausblickenden
Verhitung tatsachlich Sinn macht. Mit anderen Worten
mussen die Kantone das Konfliktpotential aufzeigen und
darlegen, dass dieser Konflikt durch das Bremsen der
regionalen Populationsentwicklung des Wolfes, bzw.
durch die Steuerung des Verhaltens der verbleibenden
Wolfe, verringert werden kann.

Die Erwartungen an den Vollzug dieses
Verordnungsartikels sind gross. Obschon nicht jeder
einzelne Fall geregelt werden kann, missen die
Modalitaten zur Umsetzung dieses Artikels basierend auf
Art. 7a Abs. 2b JSG moglichst konkret, praxistauglich
und zielfGhrend in einem Uberarbeiteten Konzept Wolf
festgelegt werden. Dabei ist unbedingt sicher zu stellen,
dass keine weiteren Hirden eingebaut werden, die eine
Umsetzung verunmaoglichen.

Art. 4 Abs. 3 Bst. a Ziffer 2

2. den Bestand im Frihling mit Angaben
zur Anzahl an Kitzen beiderlei

In der neuen Fassung wird verlangt, bei der
Bestandesaufnahme von Steinbockkitzen das
Geschlecht aufzunehmen. Dies ist in der Praxis kaum
maoglich. Zudem werden die Z&hlungen nicht Uberall im
Sommer gemacht. Die JFK beantragt deshalb, den
Zeitpunkt flr die Zahlungen den Kantonen zu Uberlassen
und bei den Kitzen keinen Unterschied nach Geschlecht
zu verlangen.

Unter Ziffer 2 sind die zu erfassenden Alterskategorien
der Steinbécke aufgefiihrt. Diese sind unverandert aus
der Verordnung zur Regulation von Steinbockbestanden
(VRS) ibernommen. Neuere Untersuchungen zeigten,
dass die neun- bis zwdlfjahrigen Bdcke besonders
wertvoll fir die Fortpflanzung sind. Die Beurteilung der
JFK, wonach genau diese Altersklasse aber stark bejagt
wlrde, einerseits «von unten» her (Alterskategorie




sechs- bis zehnjahrig) wie auch von «oben her»
(Alterskategorie elfjahrig und &lter), kdnnen wir nicht
teilen. Vielmehr ist festzuhalten, dass gerade deshalb die
Klassengrenze von friher -12/13+ auf heute -10/11+
festgelegt wurde. Der Jagddruck ist durch die Gefahr
eines Fehlabschusses genau im richtigen Bereich
reduziert und ermdglicht das bessere Uberleben genau
der richtigen Bdcke. Gegen den Vorschlag der JFK, die
Altersklassen nochmals zu Uberprifen, haben wir aber
nichts einzuwenden. Die Kantone sollen einerseits die
Md&glichkeit haben die fir den Bestand wertvollen
Altersklassen zu schonen. Andererseits muss die
Unterscheidbarkeit der Altersklassen im Feld sowie die
Anzahl der zu regulierenden Tiere nochmals Gberprft
werden (s. auch Art. 4a Abs. 2).

Art. 4 Abs. 3 Bst. b Ziff. 4

Uberarbeitung im Sinne der Bemerkungen

Die Konferenz fir Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL)
hat mit dem Positionspapier Wald und Wild die
Grundlage fir den gemeinsamen Vollzug in den
Kantonen geschaffen. Zur Ansprache und gemeinsamer
Beurteilung der Waldverjingung fehlen noch
wissenschaftliche Uberlegungen. Diese Arbeiten zu
einem Basisindikator Waldverjlingung sollen diesen
Sommer einen Schritt weiter sein. Die Konferenz der
Kantonsférster (KOK) und die JFK werden die
entsprechenden Resultate diskutieren. Eine grosse
Mehrheit der Kantonsférster und der Jagdverwalter
haben zuletzt eine schweizweite Lésung abgelehnt.

Art. 4a Abs. 2 Bst. bund ¢

Bestimmungen b und c streichen:

| "vom don elfiahri > .y

Fir die Regulierung des Steinwildes sind in Abs. 2
Einschrankungen formuliert. Wir halten die maximalen
Abschussquoten fir Gberflissig und zu einschréankend
fir das Management durch das AJF. Eine Quote
suggeriert, dass sie auch erreicht werden muss. Damit
steigt der Druck auf die Kantone, diese Quote immer zur
Regulation freizugeben und nimmt ihm so Spielraum.
Andererseits kann es vielleicht auch einmal sinnvoll sein,
die Regulation zu erhéhen. Insgesamt zeigen die relativ
hohen und stabilen Steinwildbestéande in der ganzen
Schweiz (Eidg. Jagdstatistik), dass die Kantone
verantwortungsvoll mit dieser geschitzten Art umgehen
und zusatzliche Einschrdnkungen oder Auflagen nicht
notwendig sind. Sollten in einzelnen Kantonen oder
Kolonien Missstande auftreten, so sollen diese vom
BAFU direkt mit den Betroffenen im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens gelést werden.

Sollten die Buchstaben b und ¢ nicht gestrichen werden,
waren subsidiar die Alterskategorien gemass
obenstehendem Antrag zu Uberprifen.

Art. 4b Abs. 3

Uberarbeitung von Art. 4 Abs. 3

Die Umsetzung einer wirkungsvollen Regulierung eines
Wolfsrudels stellt fir die kantonalen Vollzugsstellen eine
grosse Herausforderung dar. Aus unserer Sicht macht es
keinen Sinn, Wdlfe, die im Streifgebiet des betreffenden
Wolfsrudels und friihestens ein Jahr vor der Erteilung der
Bewilligung zur Regulierung gewildert oder nach Artikel
12 Absatz 2 des Jagdgesetzes erlegt wurden, der Anzahl
Wolfe, die reguliert werden dirfen, anzurechnen. Bei
gewilderten Wélfen wird ein strafrechtlicher Prozess
eingeleitet. Bei Wolfen, die nach Art. 12 Abs. 2 des JSG
erlegt wurden, handelt es sich um einen Einzelabschuss
eines verhaltensauffalligen Wolfs. Die Regulation eines
Wolfsrudels hat materiell nichts mit der Enthahme von
Einzelwdlfen zu tun. Mit den Regulationsabschiissen soll
insbesondere auch eine Verhaltensanderung des
Wolfsrudels erreicht werden.

Art. 5 Abs. 3

Uberarbeitung der Artenliste

Dieser Artikel wird gemass Entwurf nicht revidiert. Die
Artenauswahl ist aus unserer Sicht jedoch nicht
nachvollziehbar, da nur ein Teil der geschtzten Arten
aufgeflhrt wird (Adler oder andere Greifvdgel werden
beispielsweise nicht aufgeflhrt). Wir beantragen, dass




sie Uberarbeitet und einer logischen Argumentation
unterzogen wird.

Art. 6

Uberarbeitung von Art. 6 (auch jagdbare
Arten auffiihren)

Die heutigen Regelungen folgen keiner
nachvollziehbaren Logik. Es ist zum Beispiel nicht
nachvollziehbar, dass nur die Haltung und Pflege von
geschutzten Arten bewilligungspflichtig ist, nicht aber von
jagdbaren Arten. Unklar und verwirrend sind auch die
Regelungen tber die Zustandigkeiten zwischen Jagd-
und Veterinarbehdrden. Je nach Tierart gibt es heute
eine Bewilligungspflicht far die Haltung nur nach
Jagdverordnung, nur nach Tierschutzverordnung oder
nach beiden Rechtsgrundlagen. Zusammen mit den
Kantonstierarzten sollen Regelungen beziglich Haltung,
Betreuung und Pflege Uberprtift werden.

Art. 6 Abs. 2

...freigelassen werden. Ist ein
Uberbrachtes pflegebediirftiges Wildtier
aus fachlicher Sicht zu téten, fihrt die
Tierdrztin oder der Tierarzt dies
bewilligungsfrei aus."

Die vorgeschlagene Erganzung, wonach Tierarztinnen
und Tierarzte fir die Erstbehandlung von
pflegebedurftigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen,
wird ausdricklich begrisst. Die vorgeschlagene
Formulierung ist jedoch nicht ausreichend, da nicht alle
in dem Tierarzt oder der Tieréarztin Uberbrachten,
beeintrachtigten Wildtiere behandelt und gehalten
werden sollen. Oftmals ist die sofortige Tétung zur
Leidensbegrenzung die einzig vertretbare Handlung im
Sinne des Tierschutzes. Wie unter Art. 1 Abs. 4
begriindet, sind Tierarztinnen und Tierarzte mit der
Kompetenz zu versehen, verletzte und kranke Wildtiere,
die ihnen von Dritten gebracht werden, bewilligungsfrei
zu euthansieren. Viele solche Tiere erfillen die
Fachkriterien fir eine Erstversorgung und das
Uberbringen in eine Pflegestation und Auswilderung
nicht, da sie nicht wieder in die Natur integriert werden
kénnen und dort trotz physischer Wiederherstellung bald
verenden wlrden. Diese Kompetenz ist notwendig, da es
unrealistisch und dem Tierschutz abtraglich ist, misste
der Tierarzt oder die Tierarztin die Wildhut zum Téten
des Wildtieres aufbieten.

Art. 6° Abs. 2

Préazisierung der Erlduterungen S. 14ff
bzw. Berticksichtigung in allfélligen
Vollzugshilfen etc.

Der Fachausdruck Mauserkammer wurde mit einer
Gehegeumschreibung aus der Taubenhaltung ersetzt
(Offenfrontgehege). Es ist sicher zu stellen, dass die
baulichen Anforderungen identisch sind mit der
Umschreibung der Mauserkammer und nicht mit der
Umschreibung des Offenfrontgeheges aus der
Taubenhaltung. Ein Offenfrontgehege bei dem nur ein
Teil des Daches offen ist muss mdéglich sein.
(Mauserkammer / schreckhafte Beizvogel).

Die Vorgaben zur Haltung von Wildtieren missen
zwingend mit den Vorgaben gemass
Tierschutzverordnung abgestimmt werden.

Art. 80 Abs. 5

...in die freie Wildbahn gelangt sind und
o A olfalt cofihrdon kd wenn
mdéglich entfernt werden, ..."

Nicht einheimische Tiere, welche in die freie Wildbahn
gelangt sind, sollen in jedem Fall entfernt werden
kénnen. Diverse Falle zeigen auf, dass ein einzelnes Tier
nicht zwingend die Artenvielfalt geféhrdet, aber es
dennoch sachlich begriindet ist, dieses nicht in der freien
Wildbahn zu belassen. Der Zusatz, dass sie die
Artenvielfalt gefahrden missen, soll deshalb gestrichen
werden.

Art. 9a

" Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12
Absatz 2 des Jagdgesetzes gegen Luchs,
Wolf, Bar oder Goldschakal
(Grossraubtiere), sowie gegen Biber,
Fischotter und Steinadler ist das BAFU
vorgéngig anzuhéren. Dazu hat das BAFU
eine Frist von drei Arbeitstagen
einzuhalten.

Bei Einzelmassnahmen muss je nach Fall kurzfristig
gehandelt werden. Im Sinne der Planungssicherheit soll
eine Frist fir die Anhérung festgelegt werden. Es ist
klarzustellen, welche Informationen dem BAFU zwingend
Ubermittelt werden mussen.

Auch hier darf das Resultat der Anhérung nicht zu einer
vom BAFU provozierten Fristverlangerung fuhren.




Art. 9a Abs. 2

Einzelmassnahmen gegen
geschutzte Tiere

Prézisierung in den Erlduterungen und
Anpassung des Wolfskonzepts CH

Die Erwartungen zum Vollzug dieses
Verordnungsartikels sind gross. Obschon nicht jeder
einzelne Fall geregelt werden kann, missen die
Modalitdten zur Umsetzung dieses Artikels basierend auf
Art. 12 JSG in einem Uberarbeiteten Konzept Wolf
maoglichst konkret, praxistauglich, zielfihrend und nicht
allzu einschrankend festgelegt werden.

Art. 9b Abs. 2 Bst. b Ziffer 2

Massnahmen gegen
einzelne Wolfe

Prézisierung in den Erlduterungen und
Anpassung des Wolfskonzepts CH

Far die Vollzugsorgane ist es schwierig zu beurteilen, ob
sich eine Nutztierherde nicht mit zumutbaren
Massnahmen schitzen lasst. Nach welchen Kriterien
wird diese sehr relevante Vorgabe beurteilt, und welche
Fachstelle Gibernimmt diese Beurteilung? Insbesondere
im Alpgebiet kénnte die Auslegung dieser Bestimmung
im Zusammenhang mit der Entschadigung von
Nutztierrissen doch sehr entscheidend sein, da der
Aufwand, eine Nutztierherde zu schitzen, sehr gross
sein kann.

Art. 9b Abs. 4

Massnahmen gegen
einzelne Wolfe

Prézisierung in den Erlduterungen und
Anpassung des Wolfskonzepts CH

Die Erwartungen zum Vollzug dieses
Verordnungsartikels sind gross. Obschon nicht jeder
einzelne Fall geregelt werden kann, missen die
Modalitaten zur Umsetzung dieses Artikels basierend auf
Art. 12 JSG in einem Gberarbeiteten Konzept Wolf
maoglichst konkret, praxistauglich, zielfiGhrend und nicht
allzu einschrankend festgelegt werden.

Art. 9b Abs. 5

Massnahmen gegen
einzelne Wolfe

Prézisierung in den Erlduterungen und
Anpassung des Wolfskonzepts CH

Diese Regelung wirft u.E. verschiedene Fragen auf:
Inwiefern kommt bei der Umsetzung dieses Artikels eher
Art. 4 JSV basierend auf Art. 7a Abs. 2 JSG zur
Anwendung? Bezieht sich die Anwendung von Art. 9b
Abs. 5 a auf eine Verhaltensauffalligkeit eines
Einzelwolfes im Streifgebiet eines Wolfsrudels, das sich
im aktuellen Jahr nicht fortgepflanzt hat?

Der Abschuss eines adulten Einzeltieres im Streifgebiet
eines Wolfsrudels ohne dabei versehentlich ein Elterntier
zu erlegen, stellt fr die kantonale Vollzugsstelle eine
grosse Herausforderung dar bzw. ist in der Praxis nur
sehr schwer umsetzbar. Ein Abschuss eines Elterntieres
wirde zu einer Desorganisation des Wolfsrudels flihren
und in der Folge unter Umsténden zu grésseren
Konflikten. Es stellt sich dabei die Frage, ob es nicht
besser ware mit Art. 9b Abs. 5b die Mdglichkeit zu
schaffen, einzelne Problemrudel aus einem Gebiet zu
entnehmen, wenn dieser Eingriff die Population nicht
geféhrdet und die vorgangige Regulierung zu keiner
Verbesserung der Konflikifelder nach Art. 7a Abs. 2 JSB
gefthrt hat.

Nicht das einzelne Rudel ist in seiner Population zu
schltzen, sondern der gesamte Wolfsbestand in der
Schweiz (Art. 7a Abs. 2 JSG).

Art. 10a Abs. 1 Bst. a
Art. 10b

Die Vollzugshilfe bzw. Konzept
Herdenschutz betreffend offizielle
Herdenschutzhunde ist zu tiberdenken
und zu Uberarbeiten. Entsprechend sind
die Bestimmungen der JSV anzupassen.

Der Bund bzw. das BAFU kennt die Haltung des Kantons
Graublnden zu seiner Vollzugshilfe Herdenschutz und
den "offiziellen" Herdenschutzhunden. Der Umstand,
dass nur Hunde zweier Rassen, die zudem nur von
einem einzigen Verein gezlchtet werden, zu offiziellen
Herdenschutzhunden werden kénnen, verhindert die
Entwicklung zu einem wirksamen Herdenschutz in der
Schweiz. Es ist schwer nachvollziehbar, wenn die
Anliegen des Kantons mit der gréssten Erfahrung im
Herdenschutz und dem gréssten Wolfsdruck beim Bund
wenig Beachtung finden.

Die Monopolisierung, Zentralisierung und zudem die
grosse Burokratie, die mit der Vollzugshilfe aufgebaut
wurde und nun noch verstarkt in die JSV einfliesst, ist
hinderlich fir die weitere Akzeptanz und Ausdehnung
des Herdenschutzes, was angesichts des immensen
Wolfsdrucks in unserem Kanton darauf hinauslaufen
wird, dass viele Alpen nicht mehr bestossen werden, was
fatal ware.




Art. 10a Abs. 1 Bst. d

d. weitere Massnahmen der Kantone,
sofern die Massnahmen nach den
Buchstaben a-c nicht ausreichend oder
nicht zweckmdssig sind, mit héchstens 80
Prozent.

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb andere
Herdenschutzmassnahmen, welche von einem Kanton
(der Uber die nétigen Kompetenzen im Herdenschutz
verfugt und von starker Wolfsprésenz betroffen ist) nach
Ruacksprache mit dem Bund fir wirksam betrachtet
werden, nicht gleichermassen geférdert werden
sollen/kdnnen, wie die in der JSV konkret beschriebenen
(ebenso von den Kantonen zu ergreifenden)
Massnahmen. Letztlich geht es darum, dass wirksame
Massnahmen, fir die der Kanton zustéandig ist, geférdert
werden, unabhangig davon, ob sie nun konkret in der
JSV beschrieben sind oder ob es sich um anderweitige
Massnahmen der Kanton handelt.

Es gibt namentlich Herdenschutzhunde, die geeignet und
wirksam sind, aber vom Bund nicht als offizielle
Hunderasse fir den Herdenschutz anerkannt sind und
folglich nicht in das Nationale Programm zum
Herdenschutz aufgenommen wurden. Es ist mehr als
angezeigt, diese wirksamen Massnahmen gleich zu
behandeln wie die anderen Massnahmen, weshalb deren
Férderung auch mit maximal 80 Prozent der Kosten zu
erfolgen hat.

Auch ist es nicht sachgerecht, wenn Kantone, die stark
landwirtschaftlich gepragt sind, tber weite Berggebiete
verfigen und stark vom Wolf besiedelt sind, bei der
Forderung von Massnahmen benachteiligt werden, wenn
diese eigene wirksame Massnahmen vorsehen, die
allenfalls von denjenigen des Bundes etwas abweichen.
Letztlich geht es darum, die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung insbesondere auch durch Kleinvieh
aufrechtzuerhalten, zwecks Pflege und Offenhaltung der
Kulturlandschaft, welche nicht nur fir den Tourismus
sehr wichtig ist. Dies gelingt nur, wenn die Motivation
zum Herdenschutz gegeben ist und damit
zusammenhéangend die wichtige Kleinviehhaltung und
Bestossung der Alpen nicht aufgegeben wird.

10b Abs. 4

Das BAFU legt in einer Richtlinie nach
Anhérung des BLV die Anforderungen...

Nach dieser Bestimmung soll das BAFU alleine
zustandig sein fur die Richtlinien zur fachgerechten
Zucht, Ausbildung, Prifung, Haltung und Einsatz
offizieller Herdenschutzhunde. Dies ist nicht sachgerecht,
da verschiedentlich auch Tierschutzanliegen dabei
wichtig sind. Die Anhérung des BLV ist deshalb nétig,
wie das in anderen Richtlinien geméass JSV auch der Fall
ist.

Art. 10c Absatz 1

' ... Sie informieren die Tierhalter und
Tierhalterinnen Verantwortlichen-der-Land-
und Alpwirtschattsbetrieben im Streifgebiet
von Wolfsrudeln frihzeitig Gber
Massnahmen zum Schutze der Nutztiere
und beraten gefdhrdete Betriebe.

Gemass Art. 11a LBV sind die Begriffe Tierhalter und
Tierhalterin zu verwenden. Die Ausdriicke
«Verantwortliche» und «Alpwirtschaftsbetrieb» kommen
in der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht vor und sind
deshalb unprézise.

Die Informationspflicht ist auf Nutztierhalter zu
beschranken und nicht auf Landwirtschaftsbetriebe.

Art. 10c Abs. 2 Bst. ¢

c. der Erstellung von Gutachten zur Unfall-
und Konfliktverhitung mit
Herdenschutzhunden sowie zu deren
tierschutzgerechten Haltung und
fachgerechten Einsatz auf den jeweiligen
Lanawirtschafts- und
Sémmerungsbetrieben.

Das Mandat umfasst auch Gutachten zum fachgerechten
Einsatz und auch Gutachten auf S6mmerungsbetrieben.
Diese Absicht soll im Verordnungstext ersichtlich sein.

Art. 10d Abs. 1

...beteiligt sich das BAFU mit héchstens
80 Prozent an den Kosten...

Das Bibermanagement verursacht hohe Kosten. Wir
beantragen deshalb die Beteiligung des Bundes auf 80%
zu erhéhen.

Art. 10g Abs. 2 Bst. aund b

2 Er leistet den Kantonen an die
Entschéadigung von Wildschdden eine
Abgeltung von 80 Prozent der Kosten flir
Schédden die von Grossraubtieren, Bibern,

Der Anteil der Entschadigung, welche der Bund
Ubernimmt, soll auch fir den Biber, den Fischotter und
den Steinadler auf 80 Prozent festgelegt werden.

Insbesondere beim Biber, der nicht in allen Kantonen
auftritt und bei dem auch Schaden an Bauten und




Fischottern und Steinadlern verursacht
werden.

Anlagen finanziert werden missen, sind die Lasten
enorm, die auf einzelne Kantone zukommen kénnen.

Art. 10g Abs. 4

Bemerkungen

Im erlauternden Bericht zur Anderung der
Jagdverordnung steht: ,Nutztierrisse werden nur noch
entschadigt, wenn der Landwirt die zumutbaren
Massnahmen zum Herdenschutz vorgéngig ergriffen hat.
Far den Fall, dass das Ergreifen entsprechender
Massnahmen auf einer Weide als unzumutbar gilt,
werden diese Nutztierschaden entschéadigt, allerdings
muss der Kanton dann anlasslich der
Herdenschutzberatung des Betriebes (Art. 10c Abs. 1)
diese Nichtschitzbarkeit der betroffenen Weide konkret
festgestellt und begriindet haben und dieser Entscheid
muss der Kanton dem BAFU anl&sslich der
Schadenabrechnung beilegen.”

Wenn der Kanton eine solche Herdenschutzberatung auf
dem betroffenen Landwirtschaftsbetrieb noch nicht
durchfihren konnte (z.B. wegen Mangel an personellen
Ressourcen) und die Nichtschiitzbarkeit
dementsprechend noch nicht festgestellt wurde, so wird
der Nutztierriss nicht entschadigt und der betroffene
Landwirtschaftsbetrieb tragt dementsprechend die
Kosten alleine. Art. 10g, Abs.4 darf deshalb nicht so
ausgelegt werden. Eine Feststellung der
Nichtschutzbarkeit muss deshalb zwingend auch nach
dem Rissereignis méglich sein.

Art. 10h Abs. 1 Bst. ¢

Diese Anforderung ist keinesfalls flachendeckend
zumutbar. Die Markte fir Fleisch verlangen eine
ausgeglichene Verteilung der Lieferungen Gbers Jahr,
was bedingt, dass Geburten Ubers ganze Jahr mdglich
sein mussen. Abkalbungen auf den Weiden haben fir die
Kélber zudem gesundheitliche Vorteile. In einem
kontrollierten Rahmen missen diese moglich sein.

Art. 10h Abs. 1 Bst. e

Bemerkung

Es muss sichergestellt sein, dass die Zumutbarkeit auch
dann erfdllt ist, wenn keine Herdenschutzhunde, die der
Bund oder das BAFU als offiziell betrachtet, eingesetzt
werden, sondern vom einem vom Kanton fir geeignet
betrachtete Herdenschutzhunde eingesetzt werden.

Art. 14 Abs. 1

Anpassung des Absatzes z.B.: dauert "von
der Ablage des ersten Eies bis ..." (wiirde
auch eher dem franzésischen Begriff
"couvaison" entsprechen.

Die neue Definition des Brutgeschéfts, welche den
Nestbau miteinbezieht, ist fir die Kantone problematisch.
Bei Arten wie Blasshuhn, Haubentaucher, Saatkréahe,
Mittelmeermdwe aber im Einzelfall auch bei anderen
Arten kdnnen Probleme fir den Vollzug auftreten. Es
muss eine Formulierung gefunden werden, welche den
Kantonen die Mdglichkeit gibt, in Fallen, wo keine andere
Lésung umsetzbar ist, weil es sich um Einrichtungen,
Gefahrte oder Maschinen handelt, die genutzt werden
mussen, Nester zu entfernen. Als Beispiel kénnen die
Falle eines Blasshuhns, das auf einem fur lange Zeit
ungenutzten Boot nistet oder ein Turmfalke, der auf
einem langer stillstehenden Kran nistet, angefuhrt
werden. Solche Nester missen rasch entfernt werden
kénnen, ohne dass die Kantone illegal handeln.

Die franzdsische Version verwendet den Begriff
"couvaison". "Nidification" entspricht dem deutschen
Begriff "Brutgeschéft" jedoch besser.

Art. 18 Abs. 2

2 Es erlésst die Verfiigungen nach den
Artikeln 10-Absdtze1-und-3 10q Absatz 2
und 4 sowie 11 Absatz 1

Wenn Art. 10 gedndert wird, muss Art. 18 Abs. 2
ebenfalls angepasst werden.

Der Verweis ist anzupassen.

Anderung anderer Erlasse

Art. 5 Abs. 1 Bst. f'SWSGV

Bemerkung

Die Nummerierung im deutschen Text beginnt bei 2, statt
bei 1.




Art. 5 Abs. 1 Bst. i WZVV

...der Sicherheit. Die Kantone kénnen in
begriindeten Fallen die Dauer des Verbots

um maximal einen Monat (bis 31. Juli)

verklrzen.

Die Dauer des Verbots von Holzereiarbeiten in WZV-
Gebieten ist eher lang bemessen. In einigen Kantonen
kénnte dies zu Problemen bei der Pflege von Gebieten
fihren. Wir schlagen deshalb vor, dass die Kantone in
begrindeten Fallen das Verbot um einen Monat
verkirzen kénnen.

Art. 5 Abs. 1 Bst 2°¢ VEJ
Art. 5 Abs. 1 Bst. 20 WZVV

VEJ: ...Die Kantone kénnen aus Griinden
der Artenférderung Ausnahmen
bewilligen."

WZVV: Die Kantone kénnen im
Siedlungsgebiet und aus Grinden der
Artenférderung Ausnahmen gestatten."

Die Kantone sollen im Hinblick auf
Artenférderungsprogramme Ausnahmen vom
Fltterungsverbot machen kdnnen. In den Erlduterungen
musste dann geschrieben stehen, dass Ausnahmen z.B.
zur Foérderung des Bartgeiers mdglich sind mit (Teilen
von) Fallwild, bei dem keine Gefahr der Ubertragung
geféhrlicher Krankheiten besteht (z.B. Strassenfallwild).
Weiter misste stehen, dass dieses Auslegen in
angemessenem Abstand zu Hausern etc. stattfinden und
nicht zum Anlocken von Grossraubtieren an Menschen
und Siedlungen fihren darf.

Art. 9a Bst. WSGV

Uberarbeitung des Artikels im Sinne der
Bemerkungen

Der Artikel bezieht sich auf Art. 11 Abs. 5 des JSG. Die
Vorgaben sind sinnvoll und es ist nachvollziehbar, dass
die Vorgaben innerhalb und ausserhalb der
eidgendssischen Wildtierschutzgebiete unterschiedlich
sind. Bei der Regulierung der Steinwildbestande sind
diese auch umsetzbar. Schwieriger wird es beim Wolf, da
sein Streifgebiet viel grosser und im Vergleich zum
Steinwild nicht immer klar zu definieren ist. Der Abschuss
von verhaltensauffalligen Einzelwélfen nach Art. 9b oder
die Regulation von verhaltensauffalligen Wolfsrudeln
nach Art. 4b sollte so schnell wie mdéglich erfolgen. Da
diese Umsetzung fir die kantonalen Vollzugsstellen eine
grosse Herausforderung darstellt und die erfolgreiche
Umsetzung bezlglich dem Wolfsmanagement von
grosser Bedeutung, sollte das auch in den
Wildtierschutzgebieten ohne Einschrankung.




J u RA ﬁg c H REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hoétel du Gouvernement
2, rue de I'Hopital
CH-2800 Delémont

t +41 32 420 51 11
f+41324207201
chancellerie@jura.ch

Hétel du Gouvernement — 2, rue de I'Hépital, 2800 Delémont

Madame Simonetta Sommaruga
Présidente de la Confédération
DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Delémont, le 18 ao(t 2020

Modification de I’'ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) - consultation

Madame la Présidente,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a pris connaissance avec intérét du projet de
révision partielle de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammiféres et oiseaux
sauvages. Cette consultation intervient toutefois dans un contexte particulier, tenant compte du fait
que lissue du référendum sur le projet de loi fédérale soumis au peuple cet automne pourrait
remettre en question 'ensemble du dispositif.

Le projet d’'ordonnance a 'avantage d’apporter un certain nombre d’éclaircissements importants, au
sujet notamment de la gestion des grands prédateurs. Toutefois, le Gouvernement n'est pas
convaincu par la teneur de certaines dispositions et formule plusieurs propositions d’ adaptations.
Elles sont les suivantes :

1. Dans un cadre légal toujours plus ambitieux conduisant inexorablement a une augmentation des
ressources nécessaires a son application, le Gouvernement constate que les moyens financiers
supplémentaires, relatifs & la surveillance et & ia conservation des espéces et aux habitats, se
limitent aux zones de protection de la faune sauvage et aux réserves d'eau et d'oiseaux
migrateurs d'importance internationale et nationale. Cette situation lui parait contradictoire au
projet de loi, qui appelle & la préservation générale de.la diversité des- ‘espéces et des habitats
des mammiféres et oiseaux sauvages indigénes et migrateurs.

Demande : élargir et renforcer le soutien financier a ’ensemble du territoire.

. Bien que favorable & 'augmentation de la considération animale dans Pactivité cynégétique
comme le prévoit l'article 1, alinéa 4, le Gouvernement est d'avis que I'exigence supplémentaire
d’obtenir une formation de chlen a sanglier en plus de celle relative a la recherche du gibier blessé
est exagéree et disproportionnée. En effet, le conducteur de la recherche sur un sanglier blessé
doit pouvoir apprécier par lui-méme les risques d’engager son chien sur un sanglier ayant encore
les moyens de se défendre vaillamment. De plus, et selon les conditions du milieu et la nature de
la blessure, 'engagement des chiens de chasse ayant précédemment participé a la poursuite de
I'animal avant le tir reste une option envisageable pour mettre le sanglier au ferme et lui porter le
coup de grace dans les meilleurs délais.

Demande : maintenir les exigences actuelles concernant la formation des chiens qui sont
suffisantes.

www.jura.ch/gvt



3. En matiére de preuve de la streté du tir, le Gouvernement estime le rythme de passage annuel
retenu a l'article 1a trop ambitieux et en particulier pour les cantons ayant les plus forts effectifs
de chasseurs. De nombreuses contraintes logistiques, notamment une suroccupation des
installations de tir et une surcharge des organes chargés de leur tenue, se présenteraient dans
notre canton. En outre, la plus-value est négligeable. L’entrainement au tir doit étre préné comme
une responsabilité individuelle, et non comme une nouvelle exigence administrative.

Demande : définir une validité de la preuve d’une durée d’au moins deux ans.

4. Au sujet des possibilités de régulation de populations d’espéces protégées, le Gouvernement
regrette que le harle biévre, oiseau exclusivement piscivore et actif en pleine eau, n'ait été ajouté
a la liste des espéces de l'article 4. Il distingue une situation trés contradictoire au niveau fédéral
entre, d’'un c6té, le relévement du statut de menacé a fortement menacé pour 'ombre de riviére
et la truite du Doubs (via la révision de I'OLFP RS 923.01), et, de I'autre, la protection renforcée
de cet oiseau qui sévit sur leurs frayéres et qui connait un renforcement accru de ses effectifs
depuis prés de 30 ans. Le pragmatisme manque en effet dans ce domaine, et ce type de
contradiction n’est pas compris dans le terrain et dans la population.

Demande : ajouter le harle biévre a la liste des espéces protégées pouvant étre régulées.

5. A larticle 14a, la définition de la période de couvaison qui débutera dorénavant dés la

construction du nid apporte une clarification bienvenue. Son alinéa 2 permet également une
application raisonnable du droit du propriétaire mais devrait étre complété par une disposition
mentionnant I'obligation de remplacement en cas de destruction.
Cependant, le Gouvernement constate que cette disposition rend impossible la mise en ceuvre
de mesures d'effarouchement contre certaines espéces causant des nuisances. Il sied ici de bien
distinguer les actions qui s'en prennent directement aux oiseaux (tirs) et pour lesquels les
périodes de protection existent, des mesures d'effarouchement, qui doivent impérativement
pouvoir étre réalisées jusqu'a la ponte, pour garantir un certain succés.

Demandes :

e ajouter la notion d’obligation de remplacement lors de destructions de nids d’espéces
menacées en dehors de la période de couvaison ;

o intégrer une liste d’oiseaux causant des nuisances contre lesquels des mesures
d’effarouchement peuvent étre prises avant la ponte (corvidés, goéland leucophée,
etc.).

Vu les différentes réserves et requétes susmentionnées, le canton du Jura ne peut soutenir la
révision telle que proposée.

Le Gouvernement jurassien vous remercie de tenir compte de sa position et vous prie d'agréer,
Madame la Présidente, I'expression de sa considération distinguée.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET:CANTON-DU JURA

Ea\ £

Martial Coutrtet ~/ Gladys Winkler Docourt
Président ' ; </ Chanceliére d’Etat

Une version Word en plus d’une version PDF est envoyée parallélement & Penvoi du présent courrier a 'adresse : martin.baumanni bafu.admin.ch.
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Par courriel :
martin.baumann@bafu.admin.ch

Office fédéral de I'environnement (OFEV)
Division Espéces, écosystémes, paysages
Consultation OChP

3003 Berne

Consultation : modification de I'ordonnance fédérale sur la chasse

Mesdames, Messieurs,

Par courrier du 8 mai 2020, vous avez invité le gouvernement neuchatelois a prendre position
sur le projet de modification de I'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des
mammiféres et oiseaux sauvages (OChP). Nous vous en remercions.

En préambule, nous souhaitons relever la qualité du dossier qui nous a été soumis pour
consultation. Les propositions de modification de 'OChP sont bien décrites et justifiées. Les
conséquences pour la Confédération et les cantons sont de plus abordées de maniére claire
et détaillée.

Nous tenons également a saluer la procédure de révision engagée. Celle-ci fait suite a la
modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammiféres et oiseaux
sauvages (LChP) récemment adoptée par le Parlement. Méme si cette modification a fait
I'objet d’un référendum et doit encore étre soumise a un vote populaire prévu le 27 septembre
prochain, il est utile pour les cantons d'avoir des informations détaillées sur les dispositions
d’application prévues et de pouvoir les commenter le plus en amont possible.

La gestion de la faune sauvage s’est beaucoup complexifiées ces derniéres années. Les
cantons sont ainsi amenés a résoudre un nombre grandissant de conflits qui portent en
particulier sur les dommages et nuisances provoqués par certaines espéces. De plus, la
chasse est en pleine mutation en Suisse en raison de nouvelles exigences fixées par la
législation fédérale. Dans ce contexte, les cantons doivent pouvoir s’appuyer sur des
dispositions légales claires et pragmatiques.

Nous estimons que les modifications proposées vont dans la bonne direction et nous sommes
favorables, d’'une maniére générale, aux nouveaux principes inscrits dans 'OChP qui portent
sur la prévention des conflits avec la faune sauvage protégée, la conservation des milieux
naturels et des espéces ainsi que la protection des animaux. Nous souhaitons toutefois relever
que les textes soumis sont parfois trop directifs et ne laissent pas la marge de manceuvre
nécessaire aux cantons pour travailler selon leurs spécificités. Par ailleurs, nous jugeons



nécessaire que la Confédération profite de la présente révision pour engager une réflexion sur
l'indemnisation des dommages causés par le cormoran aux engins de péche professionnelle
lorsque cette espéce prolifére dans les OROEM. En ce sens, une proposition de modification
de l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance
internationale et nationale vous est proposée.

Vous trouverez ci-dessous nos remarques détaillées, par article :
a) Art. 1, al. 2 : Planification cantonale de la chasse

Selon l'art. 3, al. 1 LChP, les cantons sont responsables de I'organisation de la chasse. lis
convient dés lors de leur laisser une certaine liberté dans la détermination des mesures devant
étre mises en ceuvre dans le cas ou des espéces chassées devaient étre menacées a un
niveau local. Tel que proposé, 'art. 1, al. 2 ne prévoit que deux solutions soit : prolonger la
période de protection des espéces ou les supprimer de la liste des espéces chassables. li
existe d’autres solutions possibles pour les cantons, comme par exemple la fixation de quotas
de tir plus stricts. Nous demandons en conséquence que cet alinéa soit modifié de maniére a
garantir la marge de manceuvre nécessaire pour les cantons dans le traitement de ces cas
complexes.

b) Art. 1, al. 4 : Planification cantonale de la chasse

Nous ne contestons pas la nécessité d’organiser la recherche d’animaux sauvages blessés a
la chasse. Nous estimons toutefois que le rapport explicatif est rédigé de maniére beaucoup
trop directive et ne laisse dés lors pas suffisamment de marge de manceuvre aux cantons dans
I'application. Nous vous demandons dés lors de revoir la rédaction du texte en tenant compte
de ce qui précéde.

¢) Art. 1a : Preuve de la sreté du tir

Dans ce cas également, cet article va trop dans le détail et ne laisse pas aux cantons une
liberté suffisante pour organiser les tirs obligatoires pour chasseurs. En imposant ces tirs
chaque année, la Confédération met en difficulté les cantons qui ne possédent qu’'un stand de
tir de chasse agréé, comme c’est le cas dans le canton de Neuchétel. Par ailleurs, nous ne
comprenons pas pourquoi la Confédération souhaite imposer une épreuve obligatoire de tir a
la carabine a tous les chasseurs, méme a ceux ne possédant pas une telle arme. Nous vous
demandons dés lors de revoir la rédaction du texte en tenant compte de ce qui précede.

d) Art. 1b, al. 4 : Abattage d’animaux sauvages

Le canton de Neuchétel est favorable a I'introduction de munitions sans plomb pour I'exercice
de la chasse. De telles munitions sont d'ailleurs déja utilisées par les gardes-faune
professionnels. Nous demandons toutefois que cette disposition soit assortie d'un délai
transitoire de trois ans afin de permettre aux chasseurs d’adapter leurs armes.

e) Art. 5 : Naturalisation d’animaux protégés

La Confédération n'a pas proposé de modifier cet article qui traite de la naturalisation
(empaillage) des animaux protégés. Nous jugeons toutefois qu’il conviendrait de profiter de la
présente révision pour retravailler ces dispositions. Les principes qui y figurent sont en effet
peu ou pas applicables en I'état.

f) Art. 6 : Détention d’animaux protégés et soins a leur prodiguer

Dans sa version actuelle, I'article 6 est difficilement applicable pour les cantons. En effet, les
présentes dispositions qui sont de la responsabilité des administrations de la chasse ne sont
pas concordantes avec celles s’appliquant aux services vétérinaires. Ainsi, selon I'espéce
détenue, une autorisation peut étre requise en vertu de la législation sur la chasse, de la
législation sur la protection des animaux ou des deux. Si les modifications proposées aménent
des compléments utiles, elles ne réglent pas le manque de concordance entre les législations



susmentionnées. Compte tenu de ce qui précéde, nous souhaitons que cet article soit
retravaillé d’entente avec les services vétérinaires de maniére a simplifier son application.

g) Art. 10 et suivants : Indemnisation et prévention des dégats

La gestion du castor entraine des colts élevés pour les cantons. Nous demandons donc que
la participation de la Confédération a I'indemnisation des dommages causés par cette espéce
ainsi qu’a la prévention de ces dommages soit portée a 80% au lieu des 50% actuels.

h) Art. 14a : Couvaison

Nous saluons l'ajout de ce nouvel article qui apporte une clarification des dispositions
fédérales traitant de la protection des oiseaux durant la reproduction. Nous souhaitons
toutefois qu’'un complément y soit apporté donnant la possibilité aux cantons d'enlever des
nids lorsqu’aucune autre solution n’est applicable. A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas
des foulques qui nichent réguliérement dans les bateaux non utilisés au printemps. Dans de
telles situations, les services cantonaux devraient pouvoir enlever ces nids sans qu’ils ne se
mettent dans l'illégalité.

La révision de 'OChP prévoyant la modification d’autres actes, en particulier de I'ordonnance
fédérale sur les réserves d’oiseaux d'eau et de migrateurs d’importance internationale et
nationale (OROEM), nous souhaitons également vous transmettre quelques commentaires a
son sujet.

a) Art. 15 OROEM : Dommages causés par la faune sauvage

Nous proposons de rajouter, a l'art. 15, al. 1, une disposition supplémentaire prévoyant
l'allocation d'indemnités pour la réparation des dommages causés par les cormorans aux
engins de péche. Ces indemnités ne seraient dues que lorsque les dégats affectent
considérablement le revenu des pécheurs professionnels (dommages excessifs au sens de
I'art. 9, al. 1 OROEM) et que pour autant que la ou les colonies de cormorans soient installées
dans 'OROEM. Une telle disposition impliquerait que le ou les cantons concernés déterminent
les dommages aux engins de péche au moyen d’'une méthode fiable et démontrent que ceux-
ci sont excessifs.

En conclusion, le gouvernement neuchételois soutient la procédure de révision engagée, qui
vise a fournir aux cantons et a la Confédération des outils de gestion adaptés a la situation
actuelle de la faune sauvage dans notre pays. Il souhaite toutefois que les textes soient
retravaillés sur la base des considérations émises ci-dessus.

Nous vous remercions de l'intérét que vous porterez a nos observations et, dans I'attente d'une
issue positive a ce dossier, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, I'assurance de
notre considération distinguée.

Neuchétel, le 31 ao(t 2020

Au nom du Conseil d'Etat :

La présidente, La chanceliére,
M. MAIRE-HEFTI S. DESPLA

Yot A
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Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01). Stellungnahme
Sehr geehrte Frau Bundespréasidentin

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 haben Sie den Kanton Nidwalden in der erwahnten Angele-
genheit zur Stellungnahme eingeladen. Fir diese Mdglichkeit zur Mitwirkung méchten wir uns
herzlich bedanken.

1 Allgemeines

Die Jagdgesetzgebung (Jagdgesetz und Jagdverordnung) ist die wichtigste gesetzliche Basis
fur die Arbeit der Jagdverwaltung. Es ist wichtig, dass die Regelungen praxisnah sind und fir
die Kantone gentigend Spielraum besteht, individuelle und zielfiihrende Regelungen zu finden.
Um das Zusammenleben von Wildtieren und Menschen zu ermdéglichen, sind die Kantone
stark gefordert. Der Vollzugsaufwand nimmt immer grossere Ausmasse an, der Umgang mit
Wildtieren wird komplexer und schafft zum Teil grosse Konflikte, die von den Kantonen geldst
werden mussen. Die in der revidierten JSV vorgesehenen, zusatzlichen Finanzmittel fur den
Zusatzaufwand mit einzelnen Arten oder auch flr den Unterhalt von Schutzgebieten sind fur
die Kantone deshalb sehr wichtig. Diese sollten bei einer Annahme des Gesetzes mdglichst
rasch und unburokratisch verfligbar sein. Sollte das gegen das revidierte Jagdgesetz ergrif-
fene Referendum erfolgreich sein, miissen sich Bund und Kantone unverziglich Gedanken
dazu machen, wie die Erfillung der zahlreichen Aufgaben durch die Kantone in Zukunft ge-
waéhrleistet und abgegolten werden kdnnen.

2 Zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 1 Abs. 1: Die Formulierung "rasch abnehmen" ist zu wenig prazis. Gemass den Aus-
fuhrungen des BAFU ist ein deutliches Absinken innerhalb weniger Jahre gemeint.
Wir schlagen vor, eine bessere Formulierung zu suchen und machen den neben-
stehenden Vorschlag: (...) deren Besténde innerhalb weniger Jahre stark abneh-
men, dokumentieren (...).

Abs. 2 Sofern jagdbare Arten ortlich bedroht sind, ist zweifelsfrei eine Anpassung
des Managements angezeigt. Da die Kantone fur die Jagdplanung verantwortlich
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Art. 1b

Art. 2

Art. 2a

Art. 4

Art. 4

Art. 4a

2020.NWSTK.110

sind, soll es ihnen Uberlassen werden, mit welchen Massnahmen die Situation ver-
bessert werden kann. Veranderte Schonzeiten kénnen eine Verbesserung bewir-
ken, sind aber je nach Ursache der Bedrohung der Art nicht immer zielfihrend. Es
gibt auch andere L&sungsoptionen wie zum Beispiel Lebensraumaufwertungen,
die zu einer positiven Populationsentwicklung fihren kénnen. Die Anpassung der
Schonzeiten soll deshalb in den Erlduterungen nur als Beispiel aufgefiihrt und der
Verordnungstext soll offener formuliert werden. Vorschlag: (...) streichen diese von
der Liste der jagdbaren Arten oder setzen andere zielfihrende Massnahmen um.

Abs. 4, Bst. a: Die Umstellung auf bleifreie Kugelmunition wird begriisst. Wir teilen
die Einschatzung des BAFU, dass der Bleieintrag in die Umwelt minimiert werden
soll. Wir kdnnen hingegen nicht nachvollziehen, weshalb nur Paarhufer mit blei-
freien Kugelgeschossen erlegt werden sollen. Aus unserer Sicht kdnnten alle blei-
haltigen Kugelgeschosse verboten werden. Beziiglich Einfihrung der neuen Re-
gelung beflirchten wir, dass die Umsetzung ohne Ubergangsfrist den Vollzug
erschwert. Die jagdberechtigte Person sollte gentigend Zeit erhalten, um die fur
sie richtige Munition zu finden und ihre bestehenden Waffen dafiir umzustellen.
Fir eine geregelte Umsetzung schlagen wir deshalb eine Ubergangsfrist von 3
Jahren vor. Vorschlag: "bei-Paarhufern (...) Kugelgeschosse aus Blei oder mit ei-
nem Bleikern; es qilt eine Ubergangsfrist von 3 Jahren."

Abs. 1: Immer ofters werden Wildtiere von Drohnen absichtlich oder unabsichtlich
beunruhigt oder sogar verfolgt. Aus unserer Sicht sollte es deshalb Gber sensiblen
Gebieten (z.B. Wildtierschutzgebiete) Einschrénkungen geben. Wir ermuntern das
BAFU dazu, dem Thema die ndtige Beachtung zu geben und sich flr Flugein-
schrankungen einzusetzen.

Abs. 2: Gemass Aussagen des BAFU bedeutet die Regelung in Absatz 2, dass
samtliche Hunde, die flir die "laute Jagd" eingesetzt werden, einen entsprechen-
den Nachweis Uiber den Fahrtenlaut, Spurlaut, Sichtlaut oder Standlaut erbringen
muissen. Die Kantone mussten also das Vorhandensein dieser Aspekte speziell
und separat flr alle Hunde prifen, bevor ein Hund fir die Jagd zugelassen wird.
Wir sind der Meinung, dass die Erlauterungen zu detailliert sind und es nicht op-
portun ist, Uber den Erlauterungstext ein zuséatzliches Verbot von Hunden ohne
den Nachweis Spurlaut einzufihren.

Abs. 1: Da die Regulierungsmassnahmen rasch umgesetzt werden mussen, damit
weitere Schaden vermieden werden kénnen, muss das BAFU den Kantonen eine
zeitnahe Rickmeldung machen. Vorschlag: "(...) Fur die Anhérung ist dem BAFU
eine Frist von 10 Arbeitstagen zu gewahren."

Abs. 3, Bst. b, Ziff. 4: Die Situation der Waldverjiingung ist unbedingt in die Be-
urteilung einzubeziehen, bevor Wdlfe mit der Zielsetzung "Erhalt regional ange-
messener Bestande von Paarhufern" reguliert werden dirfen. Diese Ziffer muss
unbedingt in der vorgeschlagenen Form belassen werden.

Abs. 2, Bst. b und c: Fiir die Regulierung des Steinwiides sind in Abs. 2 Ein-
schrankungen formuliert. Wir halten die maximalen Abschussquoten fir Gberflus-
sig und zu einschrankend fir das Management. Eine Quote suggeriert, dass sie
auch erreicht werden muss. Damit steigt der Druck auf die Kantone, diese Quote
immer zur Regulation freizugeben und nimmt ihnen so Spielraum. Andererseits
kann es vielleicht auch einmal sinnvoll sein, die Regulation zu erhdhen. Insgesamt
zeigen die relativ hohen und stabilen Steinwildbestdnde in der ganzen Schweiz
(Eidg. Jagdstatistik), dass die Kantone verantwortungsvoll mit dieser geschitzten
Art umgehen und zusatzliche Einschrénkungen oder Auflagen nicht notwendig
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Art. 4d

Art. 9a

Art. 9b

Art. 10a

Art. 10c

Art. 10d

Art. 10h
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sind. Sollten in einzelnen Kantonen oder Kolonien Missstande auftreten, so sollen
diese vom BAFU direkt mit den Betroffenen im Rahmen des Bewilligungsverfah-
rens geldst werden. Vorschlag: Die Bst. b und ¢ sind zu streichen.

Abs. 1, Bst. b und Abs. 2, Bst. b: Auch Kantone ohne angesiedeltem Rudel mus-
sen Massnahmen zum Umgang mit Wélfen durchflihren und sollen deshalb eine
Finanzhilfe erhalten. Die Festlegung der Anzahl der vorhandenen Einzelwdlfe
kdnnte gemass der Auswertung der KORA-Daten der letzten 3 Jahre gemacht
werden. Vorschlag: Abs. 1 Bst. b: "bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;

iesenen Einzelwolfe im Mittel der letzten
drei Jahre." und Abs. 2 Bst. b: "fir Wélfe hdchstens: 50 000 Franken pro Rudel

Abs. 1: Bei Einzelmassnahmen muss je nach Fall innert kurzer Zeit ein Entscheid
gefallt werden konnen. Es ist eine Frist von 5 Tagen festzulegen, welche die Kan-
tone dem BAFU fir die Anhérung gewahren missen. Vorschlag: "Bei Einzelmas-
snahmen nach Artikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder
Goldschakal (Grossraubtiere) sowie gegen Biber, Fischotter und Steinadler ist das
BAFU vorgangig anzuhdoren.

Abs. 3: Falls ein Wolf die Scheu gegentiber dem Menschen verloren hat, stellt dies
eine Gefahr dar. Deshalb ist aggressiv durch "nicht scheu" zu ersetzen. Vorschlag:
" Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf liegt vor, wenn dieser sich
Menschen gegentiber verhalt.

Abs. 2: In den Erlduterungen zu Absatz 2 wird ausgefihrt, dass weitere Planungs-
arbeiten der Kantone im Sinne dieses Artikels vom BAFU gefordert werden kon-
nen. Der erwadhnte Begriff "insbesondere” fehlt jedoch im Entwurf. Der Artikel soll
dahingehend prazisiert werden, Vorschlag: " Das BAFU kann sich mit hdchstens
50 Prozent an den Kosten insbesondere folgender Tatigkeiten der Kantone betei-
ligen."

Abs. 1: Gemass Art. 11a der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV, SR
910.91) sind die Begriffe Tierhalter und Tierhalterin zu verwenden; die Begriffe
"Verantwortliche" und "Alpwirtschaftsbetrieb" kommen in der Landwirtschaftsge-
setzgebung nicht vor und sind deshalb unprazise. Vorschlag: "(...) Sie informieren
die Tierhalter und Tierhalterinnen im Streifgebiet von Wolfsrudeln friihzeitig Uber
Massnahmen zum Schutze der Nutztiere und beraten gefahrdete Betriebe."

Abs. 2, Bst. c: Der Auftrag soll auch Gutachten zum fachgerechten Einsatz auf
Landwirtschafts- und Sommerungsbetrieben umfassen. Diese Absicht soll im Ver-
ordnungstext festgesetzt werden. Vorschlag: "der Erstellung von Gutachten zur
Unfall- und Konfliktverhitung mit offiziellen Herdenschutzhunden sowie zu deren
tierschutzgerechten Haltung

Abs. 1 und 2: Das Bibermanagement verursacht hohe Kosten. Wir beantragen
deshalb die Beteiligung des Bundes auf 80% zu erhdhen. Vorschlag: Abs. 1: "(...)
mit hochstens 80 Prozent (...)" und Abs. 2: "(...) mit hdchstens 80 Prozent (...)".

Abs. 4 (neu): Es gibt Falle, wo die Aufwande fUr das Zaunen aufgrund der Struk-
turen einzelner Flachen zu hoch sind und Herdenschutzhunde nicht eingesetzt
werden kdnnen. Soziale, arbeitswirtschaftliche, dkologische und wirtschaftliche
Aspekte mussen in Hartefallen berlcksichtigt werden kdnnen. Aus diesem Grund
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mussen die Kantone fir spezifische Gegebenheiten einzelner Betriebe Hand-
lungsspielraum haben, dass mit einem reduzierten Herdenschutz die Zumutbarkeit
erfillt ist. Vorschlag (neu): "Wenn auf einem Betrieb auf einer oder mehreren Fla-
chen keine Massnahmen nach Absatz 1 mit vertretbarem Aufwand realisiert wer-
den kdnnen, so kann der Kanton begriindete Ausnahmen festlegen und den be-
troffenen Bewirtschaftern eine Entschédigung gemass Artikel 10g gewahren. Er
informiert das BAFU lber die gewahrten Ausnahmen und die jeweilige Begriin-

dung."”

Zusammenfassend halten wir fest, dass wir die Vorlage — unter Vorbehalt der oben erwdhnten
Antrége — klar unterstutzen. Wir danken lhnen fir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme
bei lhren weiteren Arbeiten.

Freundliche Griisse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES

\ /1) 2 ”
Dr. Othma 'Fillig/a?['-" lic. iur. Armin Eberli
Landammann # Landschreiber

Geht an:
- martin.baumann@bafu.admin.ch
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Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01):
Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin
Sehr geehrter Herr Baumann

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 hat das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK) zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Anderung der
Jagdverordnung (JSV) eingeladen und um Rickmeldung bis zum 9. September 2020 gebeten. Fir die
Maoglichkeit zur Stellungnahme danken wir thnen.

Wir begriissen den Schritt, bereits vor der Abstimmung liber das Jagdgesetz (JSG) mit der Vernehm-
lassung zum Entwurf der JSV die Stossrichtung der Detailbestimmungen aufzuzeigen und in wichtigen
und fir die Abstimmung relevanten Fragen, z.B. Gber die Regulierung geschitzter Tierarten oder den
Schutz von Luchs, Biber, Gansesager und Graureiher, Antworten zu liefern.

Generelle Erwdagungen

Der Aufwand fir Vollzugsaufgaben in den Kantonen nimmt immer gréssere Ausmasse an. Die zuneh-
mende Prasenz von Grossraubwild, die unabdingbare Koordination mit Nachbarkantonen, erhéhter
Druck auf die Lebensrdume der Wildtiere durch menschlichen Einfluss, veranderte Anspriiche des
Tierschutzes sowie grossere Sensibilitat der Gesellschaft bezliglich dem Umgang des Menschen mit
Tieren sind nur einige Faktoren, die dazu beitragen. Die in der revidierten JSV vorgesehenen, zusatzli-
chen Finanzmittel fur den Zusatzaufwand mit einzelnen Arten oder auch fiir den Unterhalt von Schutz-

Bau- und Raumentwickiungsdepartement BRD
Fluelistrasse 3, 6060 Samen

Postadresse: Postfach 1163, 6061 Samen

Tel. 041 666 64 35

brd@ow.ch

www.ow.ch

#1099541 Stellungnahme DV Anderung Jagdverordnung



gebieten sind fir die Kantone deshalb sehr wichtig und dringend notwendig. Diese sollten, unabhan-
gig vom Ausgang der Volksabstimmung tber das JSG, den Kantonen méglichst rasch und unburokra-
tisch zur Verfligung stehen.

In den Artikeln 4 und 9a des vorliegenden Entwurfs der Jagdverordnung wird eine Pflicht fiir die Kan-
tone eingefiihrt, das BAFU zu bestimmten Entscheiden vorgéngig anzuhdren. Im erlduternden Text zu
Art. 9a Abs. 1 (Seite 32) ist erklart, dass die Anhorung «der normalen Praxis fir die Zusammenarbeit
von Bund und Kantonen beim Vollzug des Umweltrechts» entspricht. Ublicherweise werden jedoch
Instrumente des Bundes in einer Verordnungsbestimmung definiert. Damit die Anhérung als Instru-
ment der Zusammenarbeit im Sinne einer guten Verwaltungspraxis funktioniert, missen die Rechte
und Pflichten der Kantone in der entsprechenden Verordnung festgelegt werden. Es sollten Fristen
und Beschwerdeinstanzen bezeichnet bzw. geregelt werden sowie mogliche Inhalte, die in der Anho-
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Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Herdenschutzmassnahmen ist der kritischste Punkt in der Um-
setzung der Jagdverordnung. Er kann zu Meinungsverschiedenheiten sowohl innerkantonal zwischen
den flr Wildtiere und Landwirtschaft zustdndigen Fachstellen als auch zwischen den Kantonen und
dem BAFU fihren. Wir erwarten, dass sich das BAFU mit dieser Thematik auseinandersetzt und aktiv
in Zusammenarbeit mit den Kantonen einheitliche Beurteilungsmethoden und praktikable Losungsan-
satze definiert.

Erwagungen und Antridge zu den einzelnen Artikeln

Artikel Kommentar Antrag

Art. 1 Abs. 1 Die Formulierungen "Bestande regional selten" sowie Prézis_er Ausfc_)_rmulieren o-
"rasch abnehmen" sind zu wenig prézis. Wir schlagen ~ der mittels erlduterndem Be-
vor, Formulierungen mit weniger Interpretationsspiel-  "cht prazisieren.
raum zu suchen.

Art. 1 Abs. 3 Die Koordination der Jagdplanung soll nicht nur beim (...) fur die Bestande von

Wildschwein, Rothirsch und Kormoran erfolgen, son-

Rothirschen, Wildschweinen,

dern auch bei der Gamse und sowie bei den geschitz- Kormoranen,
ten Arten Steinbock und Hockerschwan. Steinbocken und Hocker-
schwanen.

Art. 1 Abs. 4 Die Nachsuchepflicht ist wichtig und unbestritten. Ge- Anpassung der Erlauterun-
mass Art. 3 Abs. 2 JSG haben die Kantone fir eine wir- gen; Satz streichen
kungsvolie Aufsicht zu sorgen. In vielen Kantonen ist
die Nachsuche bereits geregelt. Die in den Erlauterun-
gen formulierten Anforderungen sind nicht fiir alle Kan-
tone zweckmassig und greifen zu stark in die Autono-
mie der Kantone ein. Es braucht aus unserer Sicht nicht
zwingend eine Nachsucheorganisation oder Meldezent-
rale. Dieser Satz soll aus den Erlauterungen gestrichen
werden.

Art. 1a Wir unterstiitzen einen jahrlichen Treffsicherheitsnach- (...) In aussergewdhnlichen

wels.

Es muss jedoch fiir die Kantone die Méglichkeit beste-
hen, in aussergewohnlichen Situationen die Pflicht des
jahrlichen Nachweises aufzuheben (z.B. Lockdown in-
folge Pandemie). Dies ist entsprechend zu erganzen.

Situationen kénnen die Kan-
tone Gber eine Aufhebung
der Pflicht des jahrlichen
Treffsicherheitsnachweises
entscheiden.
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Artikel

Art. 1b
Abs. 4

Art. 2 Abs. 1

Art. 2a
Abs. 2

Art. 4 Abs. 1

Art. 4 Abs. 3
Bst. a

Art. 4a
Abs. 1

Art. 4 Abs. 3
Bst. ¢

Kommentar

Die Umstellung auf bleifreie Munition wird begrusst zur
Minimierung des Bleieintrags in die Umwelt und in die
Nahrungskette. Die jagdberechtigte Person soll jedoch
genigen Zeit erhalten, die Umstellung zu vollziehen.
Fir eine geregelte Umsetzung schlagen wir daher eine
Ubergangsfrist von drei Jahren vor.

In Ermangelung einer Alternative gleicher Wirkung zum
Bleischrot ist es sinnvoll, fir Rehe weiterhin Bleischrot
zu erlauben. Auf der Niederjagd stehen in Obwalden
Reh und Hase in der gleichen Zeit zum Abschuss frei.
Oft werden diese auch in gleichen Gebieten bejagt. Da-
her ist auf Hasen Bleischrot ebenfalls weiterhin zu er-
lauben.

Die Problematik Drohnen ist akut. Immer 6fters werden
Wildtiere von Drohnen absichtlich oder unabsichtlich be-
unruhigt oder sogar verfolgt. Aus unserer Sicht sollte es
deshalb (ber sensiblen Gebieten (z.B. Wildtierschutzge-
biete) Einschrankungen geben. Wir ermuntern das
BAFU dazu, dem Thema die ndtige Beachtung zu ge-
ben und sich fir Flugeinschrankungen einzusetzen.
Gemass Ausfiihrung des BAFU bedeutet die Regelung
in Absatz 2, dass samtliche Hunde, die fiir die «laute
Jagd» eingesetzt werden, einen entsprechenden Nach-
weis Uber den Fahrtenlaut, Spurlaut, Sichtlaut oder
Standlaut erbringen miissen. Die Kantone missten also
das Vorhandensein dieser Aspekte speziell und separat
fir alle Hunde prifen, bevor ein Hund fir die Jagd zu-
gelassen wird. Wir sind der Meinung, dass die Erlaute-
rungen zu detailliert sind und es nicht opportun ist, Gber
den Erlauterungstext ein zusatzliches Verbot von Hun-
den ohne den Nachweis Spurlaut einzufiihren.

Die Anhorungsfrist beim BAFU ist in den Erlduterungen
zugunsten der Planungssicherheit der Kantone zu defi-
nieren. Sie soll bei maximal zwei Wochen liegen.

Es ist klarer zu regeln, dass die Kantone die Bewilligung
zur Regulierung erteilen.

Neu wird verlangt, bei der Zahlung die Anzahl Kitze bei
Unterscheidung des Geschlechts aufzunehmen. Dies ist
in der Praxis kaum maglich.

Die Zahlungen kdnnen nicht tberall im Sommer ge-
macht werden bzw. liefern in gewissen Kolonien vor der
Setzzeit ein exakteres Bild. Wir beantragen deshalb,
den Zeitpunkt fur die Zahlungen den Kantonen zu dber-
lassen sowie keine Zahlung von Kitzen zu verlangen.
Die Zahlung von Kitzen kann rechnerisch und mittels
Kohortenanalvse komcensiert werden.

Die Definition einer Minimalgrésse einer Kolonie, die re-
guliert werden kann, ist nicht notwendig. Die Steinbock-
regulierung verfolgt die Zielsetzungen, vorausschauend
Schaden am Lebensraum zu verhiten und gleichzeitig
den Bestand der Kolonie nachhaltig zu ermdglichen.
Dies passiert unabhangig von einer definierten Mini-
malgrosse einer Kolonie. Die Definition einer Mini-
malardsse einer Kolonie ist daher zu streichen.

Wir erachten es als sinnvoll und richtig, den Abschuss
von Schwanen als letzte Massnahme in einer Kaskade
maoglicher Massnahmen zu definieren.

Antrag

a. (...) Es gilt eine Uber-
gangsfrist von drei Jahren

Anpassung der Erlauterun-
gen S. 14ff

1 Die Kantone kénnren bewil-
ligen nach vorgangiger An-
hoérung des BAFU

rung der Bestande von
Steinbdcken, Wolfen und

Hockerschwanen regulieren.
2. den Bestand

schlechts; an ein bis zwei-
jéhrigen Jungtieren (...)"
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Artikel

Art 4e Abs. 2
Art. 4d

Abs. 1Bst. b
und Abs. 2
Bst. b
Erlauterun-
gen Art. 8bis
Abs. 1

Art. 8bis

Abs. 5

Kommentar

Dass die Vernetzung bestimmter Wildruhezonen mit
Wildtierschutzgebieten und Vogelreservaten angestrebt
werden soll ist sinnvoll. Jedoch sind Wildruhezonen fall-
weise auch sinnvoll, wenn keine Vernetzung mit einem
Wildtierschutzgebiet oder Vogelreservat besteht. Dies
ist demgemass zu formulieren.

Auch Kantone, in denen kein Rudel lebt, die gemass
Konzept Wolf aber als Gebiete mit Wolfsprasenz gelten,
leisten umfangreiche Arbeiten im Umgang mit dem Wolf
und sollen mit Finanzhilfen unterstiitzt werden.

Grundsatzlich sollen keine Haus- und Nutztiere ausge-
setzt werden. Nager kdnnen je nach Art Schaden in
landwirtschaftlichen Kulturen verursachen. Der Hinweis,
dass sich diese Regelung im Jagdgesetz auf «jagdbare
Tiere» beschrankt genligt. Es braucht keine aufwei-
chende Préazisierung zu Nagern. In den Erlduterungen
zu Art. 8 Abs. 1 ist der letzte Satz betreffend Nagetiere
zu streichen.

Nicht einheimische Tiere, welche in die freie Wildbahn
gelangt sind, sollen in jedem Fall entfernt werden kon-
nen. Es ist denkbar, dass ein einzelnes Tier nicht zwin-
gend die Artenvielfait gefahrdet, es aber dennoch be-
grundet ist, dieses nicht in der freien Wildbahn zu belas-
sen. Die Formulierung ist entsprechend anzupassen.

Anfrag

2 die Die
Kantone b bei
der Bezeichnung dieser Zo-
nen deren Vernetzung mit

eidgendssischen und kanto-
nalen Wildschutzgebieten

und Vogelreservaten sicher
und sorgen dafir, dass (...)

Abs. 1 Bst. b.

b. bei Wolfen nach der An-
zahl Rudel;

ohne Rudel nach der Anzahl

wolfe im Mittel der letzten
drei Jahre.

Abs. 2 Bst. b.

b. fir Wéife héchstens:
50 000 Franken pro Rudel

Einzelwolf.

Anpassung der Erlauterun-
gen:

(...) die in die freie Wildbahn
gelangt sind

wenn mdglich
entfernt werden.
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Artikel

Art. 9a
Abs. 1

Art. 9a
Abs. 2

Art. 9b
Abs. 6 Bst. a

Art. 10

Art 10a
Abs. 2

Kommentar

Zugunsten der Planungssicherheit der Kantone ist eine
Frist zu bezeichnen, welche die Kantone dem BAFU fiir
die Anhérung gewdhren missen sowie in den Erlaute-
rungen ist klar zu stellen, welche Angaben gemacht
werden missen.

Es ist klarzustellen, welche Informationen dem BAFU
zwingend fur die Anhorung zu unterbreiten sind.

Der Begriff Siedlung ist im Sinne der Forderung des
Parlaments ("Wélfe, die mitten am Tag in Dérfern auf-
tauchen") auszulegen. Alphiitten und Einzelgehéfte etc
sind von dieser Definition auszuschliessen.

Gemaiss erlauterndem Bericht muss betreffend Ab-
schussperimeter unterschieden werden, ob der Wolf
wiederholt geschitzte Nutztiere gerissen hat oder aber
Nutztiere, wo der Kanton das Ergreifen von Herden-
schutzmassnahmen als nicht zumutbar beurteilte. Zum
besseren Verstandnis dieser Unterscheidung soll der
Artikel entsprechend prazisiert werden.

Der Einieitungssatz des bisherigen Artikels 10V ist zu
andern. Der Verweis ist auf die neue Fassung anzupas-
sen.

Die Kantone stehen laufend neuen Herausforderungen

gegenuber. Die Flexibilitat fir die Unterstutzung neuarti-
ger Planungsarbeiten soll daher zum Ausdruck gebracht

werden. In den Erlauterungen zu Absatz 2 wird ausge-
fabrt, dass weitere Planungsarbeiten der Kantone im
Sinne dieses Artikels vom BAFU geférdert werden kon-
nen. Der erwahnte Begriff «insbesondere» fehlit jedoch
im Entwurf. Der Artikel soll daher prazisiert werden.

1 Bei Einzelmassnahmen
nach Artikel 12 Absatz 2 des
Jagdgesetzes gegen Luchs,
Wolf, Bar oder Goldschakal
(Grossraubtiere), sowie ge-
gen Biber, Fischotter und
Steinadler ist das BAFU vor-
gangig anzuhoren. Das

ab.

Neuer Absatz 2:
2 Die Kantone teilen dem
BAFU anlasslich der Anho-

a. weshalb die Einzelmass-
b. fur welchen Perimeter die

nahme gilt.
3 Eine Verhaltensauffalligkeit

Anpassung der Erlduterun-
gen S. 32

a. bei Abschissen zur Ver-
hiitung von Schéden an ge-
schitzten landwirtschaftli-
chen Nutztieren: (...).

Das BAFU erstellt Konzepte
fur die Tierarten nach Artikel
10-Absatz 1 Artikel 9a

Abs. 1.

2 Das BAFU kann sich mit
hochstens 50 Prozent an
den Kosten

der Kantone beteiligen. Es
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Artikel

Art 10a
Abs. 2 Bst. a

Art. 10c
Abs. 1

Art. 10c
Abs. 2
Bst. c.

Art. 10g
Abs. 2 Bst. b

Kommentar

Die Erlduterungen miissen hervorheben, dass fir die
Umsetzung von zumutbaren Herdeschutzmassnahmen
in Regionen mit einer kleinstrukturierten Alpwirtschaft
eine Planung Uber alle S6mmerungsbetriebe und Halter
von Kleinviehwiederkduern einer Region gemacht wer-
den muss. Dabei missen mit den Bewirtschaftern und
Bestdssern auch Landbesitz, traditionelie Nutzungs-
rechte diskutiert werden.

Fir die Beurteilung der Zumutbarkeit von Herden-
schutzmassnahmen und die Planung von Massnahmen
Uber ein Gebiet mit mehreren Alpen ist der tatsachliche
Weideperimeter und damit verbunden die Beweidbarkeit
von Flachen nur ein Aspekt. Nicht bekannt ist jeweils,
ob Herdenschutzmassnahmen zumutbar umgesetzt
werden kdnnen. Bei Schaf- oder Ziegenalpplanungen
geht es darum, die Zumutbarkeit von Massnahmen in
einem grosseren Gebiet mit mehreren Alpen zu gewahr-
leisten. Dabei missen die Strukturen angepasst und da-
mit Nutzungsrechte diskutiert werden.

Die Informationspflicht soll auf die Nutztierhalter und
nicht auf Land- und Alpwirtschaftsbetriebe ausgerichtet
sein.

Das Mandat soll auch Gutachten zum fachgerechten
Einsatz und auch Gutachten auf Sémmerungsbetrieben
umfassen. Diese Absicht soll im Verordnungstext er-
sichtlich sein.

Der Absatz ist gemass den Erlauterungen zu formulie-
ren.

Insbesondere beim Biber, der nicht in allen Kantonen
auftritt und bei dem auch Schaden an Bauten und Anla-
gen finanziert werden mussen, sind die Lasten enorm,
die auf einzelne Kantone zukommen kénnen. Der Anteil
der Entschadigung, welche der Bund ibernimmt, soll
auch firr den Biber, den Fischotter und den Steinadler
auf 80 Prozent festgelegt werden.

Antrag

' (...) Sie informieren die
Tierhalterinnen und Tierhal-
ter_

Land-und

trieber im Streifgebiet von
Wolfsrudeln frihzeitig uber
Massnahmen zum Schutze
der Nutztiere und beraten
gefahrdete Betriebe.

c. der Erstellung von Gut-
achten zur Unfall- und Kon-
fliktverhitung mit offiziellen
Herdenschutzhunden sowie
zu deren tierschutzgerech-
ten Haltung

auf den jeweili-
gen Landwirtschafts- und

2 Er leistet den Kantonen an
die Entschadigung von Wild-
schaden eine Abgeltung von
80 Prozent der Kosten fiir
Schéaden, die von Gross-
raubtieren, Bibern, Fischot-
tern und Steinadlern verur-
sacht werden.
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Art. 16a
Bst. a EJSV

Art. 18.
Abs. 2

ng
anderer
Erlasse:

Art. 5 Abs. 1
Bst. bbis VEJ
(neu)

Kommentar

Nach Art. 16a Bst. a des Entwurfs hat die zustandige
kantonale Behérde dem BAFU Bewilligungen, die Bau-
ten, Anlagen, Nebenanlagen, Bodenveranderungen,
Konzessionen, sportliche Anldsse und sonstige gesell-
schaftliche Veranstaltungen in Schutzgebieten nach
Art. 11 Abs. 1 und 2 des Jagdgesetzes betreffen, mitzu-
teilen.

Diese neu statuierte Mitteilungspflicht der Kantone wird
abgelehnt, da sie in die kantonalen Kompetenzen ein-
greift und teilweise entsprechende Mitteilungspflichten
an den Bund bereits bestehen.

Gemass Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Uber die eidge-
nossischen Jagdbanngebiete (VEJ) sowie dem gleich-
lautenden Art. 5 Abs. 2 der Verordnung lber die Was-
ser- und Zugvogelreservate von internationaler und nati-
onaler Bedeutung (WZVV) bendtigt die Durchflihrung
von sportlichen Anlassen und sonstigen gesellschaftli-
chen Veranstaltungen schon heute eine kantonale Be-
willigung. Es ist also Sache der Kantone die Bewilligung
zu erteilen sowie die entsprechenden Bewilligungskrite-
rien zu definieren. Eine Mitteilung dieser kantonalen Be-
willigungen ist administrativ aufwéndig und greift unno-
tig in die kantonalen Vollzugskompetenzen ein.

Fir bauliche Erweiterungen und Neubauten wird jeweils
eine Ausnahmebewilligung ausserhalb Bauzone nach
Art. 24 RPG bendtigt. Auf Bundesstufe wird das BAFU
in das Verfahren gemass Art. 6 Abs. 1bis VEJ bzw.
WZVV einbezogen (Leitbehdrde: ARE). Auf Kantons-
stufe wird die kantonale Jagdverwaltung zuhanden der
kantonalen Leitbehdrde priifen, ob der Schutzgedanke
des Jagdbanngebietes bzw. des Wasser- und Zugvo-
gelreservats tangiert ist oder nicht. Die kantonale Bewil-
ligung nach Art. 24 RPG ist in beiden Féllen bereits
heute dem ARE zu eréffnen. Eine weitere Mitteilung an
das BAFU erUbrigt sich deshalb.

Da Art. 10 gedndert wird, muss Art. 18 Abs. 2 ebenfalls
angepasst werden.

Die Kantone sollen im Hinblick auf Artenférderungspro-
gramme Ausnahmen vom Fitterungsverbot machen
kénnen. In den entsprechenden Erlduterungen muss
geschrieben stehen, dass Ausnahmen z.B. zur Férde-
rung des Bartgeiers mdglich sind mit (Teilen von) Fall-
wild, bei dem keine Gefahr der Ubertragung gefahrlicher
Krankheiten besteht (z.B. Strassenfallwild). Weiter
misste stehen, dass dieses Auslegen in angemesse-
nem Abstand zu Hausern etc. stattfinden und nicht zum
Anlocken von Grossraubtieren an Menschen und Sied-
lungen fihren darf.

Antrag

Art. 16a EJSV ist ersatzlos
zu streichen.

2 Es erlasst die Verfigungen
nach den

- 3 1
und 4 sowie 11 Absatz 1

()

aus Grinden der Artenforde-
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Wir danken lhnen fir die Kenntnisnahme und Berlicksichtigung der Anliegen.

Freundliche Griisse

Departementsversteher

Kopie an:
- Amt filr Wald und Landschaft AWL
—  Amt fir Landwirtschaft und Umwelt ALU
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Kanton Schaffhausen
Departement des Innern

Mihlentalstrasse 105
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch
Telefon 052 632 74 61 Departement des Innern
Fax 052 632 77 51 .
sekretariat.di@ktsh.ch Bundesamt fur Umwelt BAFU
Herr Martin Baumann
3003 Bern
per E-Mail an:

martin.baumann@bafu.admin.ch

Schaffhausen, 9. September 2020

Vernehmlassungsverfahren betreffend Anderung der Jagdverordnung (JSV; SR 922.01);

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 hat die Vorsteherin des Eidgendssischen Departements flir Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Frau Bundesratin Simonetta Sommaruga,
die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben erwahnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einla-
dung wurde zustandigkeitshalber an das Departement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken

uns flr die Mdglichkeit zur Stellungnahme und lassen uns wie folgt vernehmen:

Wir schliessen uns den Antragen sowie deren Begrindung der Vereinigung der Schweizer Kan-
tonstierarztinnen und Kantonstierarzte (VSKT) in der beiliegenden Stellungnahme vom 2. Sep-
tember 2020 an.

Erganzend dazu haben wir im Einzelnen folgende Bemerkungen zu den unterbreiteten Ande-

rungen:

Art. 1 Abs. 2 JSV

Sofern jagdbare Arten regional bedroht sind, ist eine Anpassung des kantonalen Managements
angezeigt. Da die Kantone fur die Jagdplanung verantwortlich sind, soll es ihnen Uberlassen
sein, mit welchen Massnahmen sie die in ihrem Gebiet bedrohte Arten férdern. Verlangerungen
der Schonzeit oder die Streichung von der Liste der jagdbaren Arten sind nicht in jedem Fall
zielfUhrende Massnahmen. Daher beantragen wir, dass Art. 1 Abs. 2 2. Satz JSV wie folgt lautet:

«Die Kantone ergreifen Massnahmen zur Forderung dieser Arten.»



Art. 1 Abs. 4 JSV

Die Pflicht zur Nachsuche ist unbestritten und im Kanton Schaffhausen schon seit lAngerem
etabliert. Der Kanton Schaffhausen geht davon aus, dass die bisherige kantonale Praxis von
Nachsuchegespannen in den Revieren den Anforderungen der «Nachsuche-Organisation» ent-

spricht.

Art. 1a JSV

Die Vorlage erlaubt es einer Jagerin / einem Jager an einer Kugeldriickjagd teilzunehmen, ohne
dass ein Treff- oder Schiessnachweis Uber die Fahigkeit, mit der Kugel auf bewegliche Ziele
eine Trefferquote zu erreichen, erbracht wurde. Wir regen an, dass — analog zum Schrotgewehr
— eine Jagerin / ein Jager, die bzw. der mit der Kugel auf bewegliche Ziele schiessen will, den

entsprechenden Nachweis der Treffsicherheit erbringen muss.

Art. 1b Abs. 4 JSV

Das Verbot von vermeintlich problematischer Bleimunition ist unverhaltnismassig und wird daher
nicht unterstitzt. Seit Jahrzehnten werden in der gesamten Industrie, nicht nur im Bereich der
Munitionstechnik, Versuche unternommen, Blei durch alternative Materialien zu ersetzen. Dies
ist bis heute aufgrund vielfaltiger Faktoren nur in Teilgebieten gelungen. Auch in vermeintlichen
Bleifreigeschossen kann auf einen Bleianteil oftmals nicht verzichtet werden. Des Weiteren wird
im Kanton Schaffhausen der Feldhase fast ausschliesslich an Bewegungsjagden im Herbst er-
legt. An diesen Jagden werden auch Rehe mit derselben Munition erlegt. Ein Umladen der
Jagdwaffe ware nicht praxistauglich. Wir regen deshalb an, dass die Spezifizierung von Ge-
schossmaterial auch weiterhin Sache der Kantone bleibt, wobei diese den Schutz lokal gefahr-
deter Tierarten zu berucksichtigen haben. Der Schrotschuss auf Feldhasen mit Bleischrot soll
weiterhin, analog Paarhufern, zulassig bleiben. Falls dennoch die Verwendung von Bleimunition

verboten wiirde, wére eine Ubergangsfrist von mindestens drei Jahren zu gewéahren.

Art 2a Abs. 2 JSV und Art. 77 TschV

Wir begriissen diese Anderungen. Eine Nottdtung ist insbesondere dann angezeigt, wenn sich
das verletzte Wildtier immer wieder dem Zugriff der Jagerin / des Jagers entzieht und damit das
Tierleid verlangert wird. Solche Vorkommnisse sind zwar wenn maoglich zu verhindern, aber nicht

immer vermeidbar.

Art. 8 JSV

Die gemass dem erlauternden Bericht vorgesehene Richtmenge von 100g Mais pro Kirrung



und Tag ist kaum praxisnah. Wir beantragen, dass keine Richtmenge fur die Wildschweinkir-
rung vorgegeben wird. Es muss sichergestellt sein, dass die bisher Gblichen Mengen in sinn-
vollem Rahmen beibehalten werden kdénnen. Selbstverstandlich darf die Lockfutterung die

Wildtiere nicht ernahren.

Art. 10d JSV
In Anbetracht dessen, dass das Bibermanagement erfahrungsgemass hohe Kosten verursacht,
stellen wir den Antrag, dass die Beteiligung des Bundes an den kantonalen Massnahmen uber

den vorgeschlagenen 50% liegt.

Abschliessend ist anzumerken, dass in den letzten Jahren eine Zunahme des Vollzugsaufwands
im Zusammenhang mit der Konfliktverhitung mit geschitzten Wildtieren festgestellt werden
konnte, zumal der Umgang mit Wildtieren komplexer wird und zum Teil vielschichtige Konflikte
schafft. Die in der Vorlage vorgesehen Finanzhilfen sind flr die Kantone von besonderer Be-
deutung. Bei einer Ablehnung des Jagdgesetzes durch das Volk, mussen der Bund und die
Kantone auf andere Weise sicherstellen, dass die Erflllung der zahlreichen Aufgaben durch die

Kantone in diesem Bereich zukunftig auch weiterhin gewahrleistet bleibt.

Fir die Kenntnisnahme und die Berucksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.

Freundliche Grlisse

Der Departementssekretar

Christoph Aeschbacher

Beilage erwahnt



Regierungsrat

Rathaus, Barflissergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

Bundesamt fiir Umwelt BAFU
Herr Martin Baumann
Abteilung Arten, Okosysteme,
Landschaften

Postfach

3003 Bern

31. August 2020

Anderung der Jagdverordnung; Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin
Sehr geehrter Herr Baumann

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 gelangen Sie an die Kantonsregierung und laden im Rahmen der
Anderung der Jagdverordnung (JSV; SR 922.01) zur Vernehmlassung ein. Wir danken Ihnen fir
die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Die Jagdgesetzgebung des Bundes stellt als Rahmengesetzgebung flr die Kantone eine wichtige
Grundlage fur die Gestaltung des Arten- und Lebensraumschutzes sowie fir die Jagd dar. Fur uns
ist es deshalb wichtig, dass die Regelungen praxisnah sind und fir die Kantone gentigend Spiel-
raum besteht, individuelle und zielfuhrende Regelungen zu finden.

Die Durchfuhrung der Vernehmlassung zur Revision der JSV vor der Referendumsabstimmung
zum Jagdgesetz (JSG, SR 922.0) hat in der Offentlichkeit zum Teil Kritik hervorgerufen. Wir
erachten es jedoch als sinnvoll, die Detailbestimmungen zur Umsetzung des Jagdgesetzes bereits
jetzt zu kennen und nehmen somit gerne dazu Stellung.

Um das Zusammenleben von Wildtieren und Menschen maéglichst konfliktarm zu erméglichen,
sind die kantonalen Amter stark gefordert. Der Vollzugsaufwand mit den sogenannten
Konfliktarten wie Grossraubtiere, Biber oder Héckerschwan nimmt in vielen Kantonen massiv zu.
Die in der revidierten JSV vorgesehenen zusatzlichen Finanzmittel fir den Zusatzaufwand mit
einzelnen Arten oder auch fir den Unterhalt von Schutzgebieten sind flr die Kantone deshalb
sehr wichtig. Diese sollten nach Annahme des Gesetzes moglichst rasch und unbulrokratisch
verfligbar sein. Ebenso mussten aus unserer Sicht die Konzepte Wolf, Luchs und Biber Gber-
arbeitet und an die gednderten Gegebenheiten angepasst werden.

Far die Mittellandkantone zeigt sich immer mehr, dass die Bau- und Grabaktivitaten der Biber
und die damit verbundenen Schaden ein grosses Konfliktpotential beinhalten. Der Aufwand
steigt nicht nur fir die Kantone massiv an, sondern auch fur die Grund- und Infrastrukturbe-
sitzer. Wir begrussen daher die umfangreich bereit gestellten Férdergelder zur Verhitung von
Schaden durch den Biber.

Die Detailregelungen in der JSV zu den méglichen Massnahmen gegen einzelne geschitzte
Wildtiere oder zur Regulation dieser Arten zeigen, dass strenge Auflagen erfillt werden mussen,
damit Uberhaupt Massnahmen ergriffen werden durfen. Wir unterstitzen diese Vorgehensweise



ebenso, wie die Verpflichtung der Kantone zur Berticksichtigung der Tierschutzanliegen auf der
Jagd und zur interkantonalen Koordination der Jagdplanung und der jagdlichen Umsetzung.

Wir teilen Thnen gerne mit, dass wir unter Berlcksichtigung nachfolgender Erganzungen im
Anhang, die vorliegende Anderung der JSV unterstitzen.

Mit freundlichen Grlssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig. sig.
Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber

Beilage: Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln



Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01)

Beilage zum Schreiben vom 31. August 2020

Artikel

Kommentar

Antrag

Art. 1 Abs. 2
Jagdplanung

Sofern jagdbare Arten 6rtlich bedroht sind, ist zweifelsfrei eine Anpassung des
Managements angezeigt. Da die Kantone fur die Jagdplanung verantwortlich sind,
soll es ihnen Uberlassen werden, mit welchen Massnahmen die Situation verbessert
werden kann. Der Bund kann allenfalls Ziele und Erfolgskontrollen einfordern.
Verdnderte Schonzeiten kénnen eine Verbesserung bewirken, sind aber je nach
Ursache der Bedrohung der Art nicht immer zielfihrend. Es gibt auch andere
Losungsoptionen wie zum Beispiel Lebensraumaufwertungen, die zu einer positiven
Populationsentwicklung fihren kénnen. Die Anpassung der Schonzeiten soll deshalb
in den Erlauterungen nur als Beispielaufgefihrt und der Verordnungstext soll offener
formuliert werden.

(...), streichen diese von der Liste der
jagdbaren Arten oder setzen andere
zielfuhrende Massnahmen um.

Treffsicherheitsnachweis

beantragen wir, dass die Kantone entscheiden kénnen, ob der Nachweis nur mit dem
Schrotgewehr zu erbringen ist, sofern nur dieses fur die Jagd verwendet wird. So
bendtigen beispielsweise Landwirte, welche den Treffsicherheitsnachweis fur
Selbsthilfemassnahmen erbringen mussen, keinen Nachweis mit dem Kugelgewehr,
wenn sie nur ein Schrotgewehr verwenden.

Art. 1 Abs. 3 Fur Nichtfachleute ist unklar, mit WEM die Kantone koordinieren sollen, daher Sie koordinieren die Jagdplanung
braucht es hier eine Préazisierung. untereinander fir die Bestande (...).
Art. 1a Bezuglich der Waffe mit welcher der Treffsicherheitsnachweis erbracht werden muss | "Wer eine Jagdberechtigung (...) muss

fur den anzuwendenden Waffentyp
einen Nachweis der (...). Wermit dem

Schrotgewehr{(—). Die Kantone regeln

die Einzelheiten.

Art. 1b Abs. 1
Erlegen von Wildtieren

Selbsthilfemassnahmen durfen ebenfalls nur durch eine fachkundige Person nach Art.
177 TschV vorgenommen werden. Eine Regelung, welche den Tierschutz bei der
Selbsthilfe sicherstellt, ist aus unserer Sicht richtig. Die Anforderungen fir die
Fachkundigkeit mlssen jedoch prazisiert werden, da es unverhaltnismassig ware, von
Landwirten dafir eine erfolgreiche Jagdprifung, oder Ausbildung zum Wildhiter zu
verlangen. Gemass der Aussage des BAFU kénnen die Kantone diese Anforderungen
definieren (z.B. Schulung, Merkblatt). Dies muss in den Erlauterungen festgehalten
werden.

Abs. 1:

"(...) Fachkundig-ist eine Person, ()"
Abs. 2 (neu):

Fir das Erlegen von Wildtieren im
Rahmen der Selbsthilfe regeln die
Kantone die Anforderungen an die
AusUbenden.

Art. 1b Abs. 4 Bst.a
Bleifreie Kugelmunition

Die Umstellung auf bleifreie Kugelmunition wird begrisst. Die Kantone teilen die
Einschatzung des BAFU, dass der Bleieintrag in die Umwelt minimiert werden soll. Sie
haben deshalb bereits vor zwei Jahren einen Ratgeber fur die Umstellung auf
bleifreie Munition herausgegeben. Wir verstehen jedoch nicht, weshalb nur
Paarhufer mit bleifreien Kugelgeschossen erlegt werden sollen. Aus unserer Sicht
kénnten alle bleihaltigen Kugelgeschosse verboten werden. Bezlglich Einfihrung

Abs. 4, Bst. a.

“bei-Paarhufern{-) Kugelgeschosse aus
Blei oder mit einem Bleikern; es gilt eine
Ubergangsfrist von drei Jahren."




der neuen Regelung befiirchten wir, dass die Umsetzung ohne Ubergangsfrist den
Vollzug erschwert. Die jagdberechtigte Person sollte genligen Zeit erhalten, um die
fur sie richtige Munition zu finden und ihre bestehenden Waffen daftir umzustellen.
Fur eine geregelte Umsetzung schlagen wir deshalb eine Ubergangsfrist von drei
Jahren vor.

Beim Buchstabe e) schafft die Definition der Vollmantelgeschosse Unklarheiten.
Massive Metallgeschosse (Cu, Ms etc.) haben keinen Mantel. Sogenannte «Solids»
bestehen aus einem homogenen Metallkérper der ohne Deformationsbohrung oder
Sollbruchstellen gar nicht deformiert.

e. "Kugelmunition-mit-Vollmantel-
geschossen. Kugelmunition mit nicht

deformierenden Vollgeschossen."

Art. 2 Abs. 1
Hilfsmittel

Das Thema Drohnen beschaftigt die Kantone stark. Immer 6fters werden Wildtiere
von Drohnen absichtlich oder unabsichtlich beunruhigt oder sogar verfolgt. Aus
unserer Sicht sollte es deshalb Uber sensiblen Gebieten (z.B. Wildtierschutzgebiete)
Einschrankungen geben. Wir ermuntern das BAFU dazu, dem Thema die nétige
Beachtung zu geben und sich fir Flugeinschrankungen einzusetzen (siehe auch
diesjahrige Vernehmlassung "Neue Drohnenregulierung des BAZL").

Aufnahme eines entsprechenden
Artikels in der JSV.

Art. 4b
Regulierung von Woélfen

Gemass Art. 4b ,Regulierung von Woélfen” und Art. 9b ,Massnahmen gegen einzelne
Wolfe” konnen Wolfe unter anderem zur Verhltung von Schaden erlegt werden.
Wahrend in Art. 9b beschrieben wird, welche Risszahl als Schaden bezeichnet wird,
ist in Art. 4b nur von landwirtschaftlichen Schaden und Schaden an Bestédnden
wildlebender Paarhufer die Rede.

GemaB Art. 4b kann nicht erst reguliert werden, wenn ein Schaden eingetreten ist. Es
kann auch vorausblickend reguliert werden. Diese Anderung stiitzt sich auf die
Resolution 2 zum Art. 9 der Berner Konvention und wird deshalb nicht reklamiert.
Mit verschiedenen Bestimmungen soll erreicht werden, dass durch die Regulation der
Artenschutz nicht gefahrdet wird. Dies ist sinnvoll und kann unterstitzt werden. Es
fehlt jedoch eine eindeutige Bestimmung dazu, dass Regulationsbemhungen, ob
vorausblickend oder reaktiv, nur angedacht werden dirfen zu Gunsten der
offentlichen Sicherheit oder zur Verhiitung ernster Schaden. Diese Bedingungen sind
ebenfalls Teil der Berner Konvention und sind somit ebenfalls umzusetzen.

In Art. 4b ist ebenfalls zu benennen, was
als ,,Schaden” bezeichnet wird, bzw. wie
hoch die Schadenschwelle konkret
angesetzt wird.

Der gemass unserem ersten Antrag zu
Art. 4b bezeichnende Schaden muss
objektiv als ,unzumutbar” bezeichnet
werden.

Art. 6 Abs. 2
Haltung und Pflege
geschutzter Tiere

Die vorgeschlagene Erganzung, wonach Tierarztinnen und Tierarzte fur die
Erstbehandlung von pflegebedurftigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen, wird
ausdricklich begrusst. Die vorgeschlagene Formulierung ist jedoch nicht ausreichend,
da oftmals die sofortige Toétung zur Leidensbegrenzung die einzig vertretbare
Handlung im Sinne des Tierschutzes ist. Tierdrztinnen und Tierarzte sind mit der

"(...) freigelassen werden. Ist ein
Uberbrachtes pflegebedUrftiges Wildtier
aus fachlicher Sicht zu téten, fuhrt die
Tierarztin oder der Tierarzt dies
bewilligungsfrei aus."




Kompetenz zu versehen, verletzte und kranke Wildtiere, die ihnen von Dritten
gebracht werden, bewilligungsfrei zu euthanasieren, da es unrealistisch und dem
Tierschutz abtraglich ist, in dieser Situation die Wildhut aufzubieten.

Art. 8% Abs. 5
Umgang mit nicht
einheimischen Tieren

Nicht einheimische Tiere, welche in die freie Wildbahn gelangt sind, sollen in jedem
Fall entfernt werden kénnen. Diverse Falle zeigen auf, dass ein einzelnes Tier nicht
zwingend die Artenvielfalt gefahrdet, aber es dennoch Griinde gibt, dieses nicht in
der freien Wildbahn zu lassen. Der Zusatz, dass sie die Artenvielfalt gefahrden
mussen, solle deshalb gestrichen werden.

"(...) in die freie Wildbahn gelangt sind
und-die-Artenvielfalt gefahrden konnen
...)."

Art. 9a Abs. 2 In Art. 9a Abs. 2 sind die Ausfihrungen zur Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im | Der Begriff ,Siedlung” ist im Sinne der
Sinne von Art. 12 JSG enthalten. Gemass Erlauterungsbericht (S. 32/69) ist der Begriff | Forderung des Parlaments (,,Wolfe, die
der Siedlung in einem weiten Sinne zu verstehen. Als Siedlungen werden demnach mitten am Tag in Dorfern auftauchen™)
sogar ,Alphutten wahrend der S6mmerungszeit” bezeichnet. Diese Auslegung hat in den Erlauterungen restriktiv
zur Folge, dass ein Tier als verhaltensauffallig bezeichnet und somit erlegt werden auszulegen.
kann, wenn sein Wechsel an einer AlphUtte vorbeifuhrt. Eine solch restriktive
Regelung durfte das Parlament wohl nicht erwartet haben, als es ,das Erlegen von
Wolfen, die mitten am Tag in Dorfern auftauchen”, gefordert hat.

Art. 9c Abs. 3 Menschen kdnnen bei allen Verkehrsinfrastrukturen gefahrdet sein, wenn diese z.B.

Massnahmen gegen
einzelne Biber

durch Grabtatigkeiten einstirzen.

a) Verkehrsinfrastrukturen,-die-im
sEfentlict | I ;

Art. 10c Abs. 1
Beizug Dritter beim
Herden- und Bienen-

Die Begrifflichkeit von Art. 11a LBV sollte hier Gbernommen werden.

"(...) Sie informieren die Verantwort-
lichen Tierhalter und Tierhalterinnen
der Land- und Alpwirtschaftsbetriebe

schutz "(..).

Art. 10d Das Bibermanagement verursacht hohe Kosten. Wir beantragen deshalb Abs. 1

Férderbeitrage die Beteiligung des Bundes auf 80% zu erhdhen. "(...) mit héchstens 50 80
Prozent (...)
Abs. 2
"(...) mit héchstens 50 80
Prozent (...)."

Art. 10 d Abs. 1 Bst. e Neben den Gewassern gefiihrte parallele Sammelleitungen erweisen sich als gute, Bst. e

Forderbeitrage

proaktive Moéglichkeit zur Entscharfung von Konflikten. Prazisierung, falls nicht durch
vorgeschlagene Bst. e, bzw. g abgedeckt.

Den Einbau von Drainagerohren bei
Biberdammen und den Einbau von

gewasserparallelen Drainage-
Sammelleitungen.

Art. 10 g Abs. 2
Entschadigung von

Hier ist im Sinne der Gleichbehandlung ein einheitlicher Ansatz von 80 %
Kostenbeteiligung anzustreben.

Abs. 2
Er leistet den Kantonen an die




Wildschaden

Entschadigung von Wildschaden eine
Abgeltung von 80 Prozent der Kosten
fur Schaden die von Grossraubtieren,
Bibern, Fischottern und Steinadlern
verursacht werden.

Art. 10 h Abs. 1 a
Zumutbare
VerhlUtungsmassnahmen

Da der Wolfsdruck insbesondere in den Bergkantonen zugenommen hat, ist
entsprechend die Nachfrage nach Herdenschutzhunden gestiegen. Bei der Zuteilung
von Hunden werden Betriebe mit Sommerungsflachen und mit Elektrozdunen kaum
zu schitzende LN-Flachen in Gebieten mit hoher Wolfsprasenz prioritar behandelt.
Auf Betrieben mit topographisch schwierigen Flachen aber ohne Smmerung,
kénnen aufgrund der hohen Nachfrage oftmals keine Herdenschutzhunde platziert
werden.

"(...) sofern Elektrozaune nicht moglich
oder nicht ausreichend sind und
Herdenschutzhunde platziert werden
kdédnnen;

Art. 14 a
Brutgeschaft

Die neue Definition des Brutgeschafts, welche den Nestbau miteinbezieht, ist fur die
Kantone problematisch. Bei Arten wie Blasshuhn, Haubentaucher, Saatkrahe,
Mittelmeermowe aber im Einzelfall auch bei anderen Arten kénnen Probleme fur
den Vollzug auftreten. Es muss eine Formulierung gefunden werden, welche den
Kantonen die Moéglichkeit gibt, in Fallen, wo keine andere Loésung umsetzbar ist, weil
es sich um Einrichtungen, Geféhrte oder Maschinen handelt, die genutzt werden
mussen, Nester zu entfernen.

Anpassung des Absatzes

Art. 5 Abs. 1 Bst. i
WzZvVv

Die Dauer des Verbots von Holzereiarbeiten in WZV-Gebieten ist eher lang bemessen.
In einigen Kantonen kénnte dies zu Problemen bei der Pflege von Gebieten fuhren.
Wir schlagen deshalb vor, dass die Kantone in begriindeten Fallen das Verbot um
einen Monat verkirzen kénnen.

(...) der Sicherheit. Die Kantone kénnen
in begriindeten Féllen die Dauer des
Verbots um maximal einen Monat (bis
31. Juli) verkUrzen.

















































numero 1 ) Bellinzona

4304 fr 0 26 agosto 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Caselfa postale 2170

6501 Bellinzona

telefono +419181443 20 :
fax +419181444 35 Rgpubbhca e Cantone
e-mail  can-sc@tich Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dellambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)

3003 Berna

e-mail (pdf e word):
martin.baumann@bafu.admin.ch

Modifica dell’Ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01)
Procedura di consuitazione

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione in oggetto.
Al riguardo esponiamo di seguito le nostre osservazioni che integrano i preavvisi formulati

dai nostri servizi tecnici.

Art. 1 cpv. 4
Pur condividendo il principio che gli animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti

stradali vanno ricercati e recuperati, facciamo notare che non c¢i risuita attualmente possibile
garantire un tale servizio, considerato che a livello cantonale non abbiamo un numero
sufficiente di conduttori muniti di cani da traccia adeguatamente addestrati, i quali oitretutto -
non essendo dei professionisti - non possono sempre essere a disposizione.

Vanno altresi valutati i costi generati ai Cantoni da questo obbligo, compresa una
partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.

Chiediamo pertanto di rendere meno vincolante la normativa.

Art. 1a , '
[l nostro Cantone ha recentemente introdotto I'obbligo per tutti i cacciatori di sottoporsi e

superare la prova periodica della precisione di tiro (a palla, rispettivamente a pallini), il cui
certificato diverra un requisito indispensabile per potere ottenere un’Autorizzazione di caccia
a partire dalla stagione venatoria 2021 (la pandemia ha purtroppo comportato il rinvio di un
anno dell’entrata in vigore di questa disposizione prevista inizialmente nel 2020).

A causa della. mancanza di un sufficiente numero di piazze di tiro, ci risulta tuttavia
impossibile far ripetere annualmente la prova a tutti i cacciatori ticinesi intenzionati a
cacciare durante I'anno di riferimento. Nemmeno con il nuovo stand di tiro, la cui costruzione
& prevista nei prossimi anni al Monte Ceneri, cio sara possibile.

y
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Chiediamo pertanto di prolungare a 2 anni la validita dell'attestato che certifica |l
superamento della prova della precisione di tiro.

Art. 1b cpv. 1

| funzionari nominati in qualita di guardacaccia, dopo I'assunzione, vengono adeguatamente
formati mediante una scuola interna, sia nelluso delle armi da fuoco che in relazione alle
modalita di uccisione di capi di selvaggina. Non esiste tuttavia uno specifico esame a livello
cantonale per guardacaccia, in quanto non ritenuto necessario.

Per questo motivo richiediamo che un guardacaccia venga considerato quale persona
esperta nell'uccisione della selvaggina, stralciando la necessita di doversi sottoporre a un

esame cantonale.

Art. 1bcpv. 3,4e5 . .
Siamo favorevoli alla possibilita di utilizzare dei silenziatori in ambito di abbattimenti ordinati
dalle autorita, ma contrari al loro utilizzo durante la caccia.

Da una parte, a differenza di quanto affermato nel Rapporto esplicativo, diverrebbe assai piu
difficile - per non dire spesso impossibile - udire e localizzare la detonazione da parte degli
organi di sorveglianza, dall'altra il selvatico avrebbe notevoli difficolta a capire da dove
proviene il colpo, favorendo ulteriormente il cacciatore nei confronti della preda, alla quale
dal profilo etico dev'essere concessa una sufficiente probabilita di sfuggire alla cattura.

In merito allobbligo delluso di munizioni monolitiche su artiodattili solieviamo Ia
problematica della caccia nel bosco con l'ausilio di questo tipo di munizioni. E comprovato
che l'uso di queste munizioni pud causare un maggiore allontanamento della preda dal
luogo dello sparo. Questo potrebbe comportare I'aumento di animali feriti € non avendo i
mezzi per garantire la ricerca di tutti i capi feriti (vedi art.1 cpv. 4) causerebbe di
conseguenza un aumento di animali morti sul territorio. .

Inoltre riguardo allimmissione di metalli tossici nellambiente attraverso i proiettili,
richiediamo venga previsto un periodo di transizione, ad eccezione della caccia acquatica
per la quale il divieto d'uso di pallini di piombo & gia in vigore.

Art. 4 cpv. 3 lett. b) cifra 2.
Le informazioni sullc stato di attuazione delle misure di protezione del bestiame

ragionevolmente esigibili richiede che una consulenza sia stata effettuata in precedenza
sullazienda e che si sia proceduto ad un monitoraggio regoiare della messa in atto di tali
misure. Essendo la richiesta di consulenza e l'attuazione delle misure su base volontaria,

questi dati non sono disponibili.

Art. 4b cpv. 5

Concordiamo con la condizione che la regolazione di un branco di lupi possa essere
accordata solo se viene dimostrato che nell'areale abituale di attivita del branco non sussiste
un danno causato dagli artiodattili che impedisce la rinnovazione naturale del bosco.
Tuttavia stabilire quale solo vincolo che [autorizzazione pud essere concessa
semplicemente se non si rende necessaria I'elaborazione di un piano di prevenzione danni
da selvaggina conformemente all'art. 31 OFo, € a nostro avviso insufficiente. Infatti succede
spesso che la rinnovazione naturale del bosco sia messa in discussione da densita troppo
elevate di ungulati, senza che per forza sia stato elaborato un piano di prevenzione danni da
selvaggina per la zona interessata.

Determinante a nostro avviso dovrebbe invece essere un'analisi da parte dell’Autorita
forestale che certifichi se il danno da ungulati nell'area interessata mette in pericolo o meno
la rinnovazione naturale del bosco.
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Art. 9b cpv. 2 lett. b)

Chiediamo che venga meglio definito il concetto di regolarita degli attacchi, in particolare il
lasso di tempo massimo che pu¢ intercorrere tra due sole predazioni per poterle considerare
“ripetute”.

Maggiore € la distanza temporale tra due predazioni e maggiore € la probabilita che non si
tratti dello stesso lupo.

Art. 10c cpv. 1
Dato che la messa in atto di misure di protezione & facoltativa, la consulenza deve essere

richiesta dall'allevatore. La formulazione, in allineamento con I'Art. 4b cpv. 4, deve essere
corretta come segue: “[...] forniscono consulenza alle aziende in pericolo che la richiedono.”

Art. 14a

Le modifiche proposte sono riconducibili alla volonta di dare maggiore peso al diritto da
parte di un proprietario di ristrutturare o di risanare il proprio edificio, permettendo
l'allontanamento di specie indesiderate, quale il corvo comune.

Nonostante ['obbligo generale di sostituzione per I'eliminazione dei nidi delle specie
minacciate definito dalla Legge sulla protezione della natura (art.18 cpv. 1ter), le
conseguenze di tale modifica vanno a ripercuotersi gravemente su tutte le specie prioritarie
che nidificano presso gli edifici e per cui una sostituzione confacente del luogo di
nidificazione risulterebbe molto problematica (rischio di mancata accettazione delle
alternative proposte con conseguente abbandono definitivo del sito o drastica riduzione della
colonia). Inoltre, vi sono specie prioritarie sinantropiche non migratrici che utilizzano il luogo
di nidificazione anche come rifugio fuori dal periodo riproduttivo.

Una valutazione da parte delle Autorita cantonali competenti sarebbe in questi casi pertanto
necessaria ai fini conservativi delle specie.

Chiediamo quindi che la proposta sia precisata con le seguenti aggiunte:

cpv. 2
Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all'interno o all’esterno degli edifici, nonché per gli

uccelli che nidificano in colonie nella regione d'insediamento, ad esclusione di quelle delle
specie definite prioritarie dalla Confederazione o dal Cantone, il divieto di
danneggiamento o di distruzione di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del
16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la
covata di cui al capoverso 1.

Cpv. 3 (nuovo)
Le situazioni di ristrutturazione e/o risanamento che implicano la distruzione di

luoghi di cova di specie prioritarie di cui al cpv. 2 sono soggette ad autorizzazione
cantonale.

Allegato 2 (Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate)
Chiediamo l'inserimento nella lista delle seguenti specie:

- Callosciurus erythraeus  Scoiattolo di Pallas

- Sylvilagus floridanus Minilepre

Abbiamo inoltre preso atto con rammarico dellimpossibilita per il Consiglio federale
d'inserire lo Smergo maggiore e I'Airone cenerino nella lista delle specie regolabili: cid
impedira in futuro di gestire in maniera equilibrata le esigenze delle due specie ittiofaghe da
una parte e gli interessi dei pescatori dall’altra. ‘
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CONSEIL D’ETAT

Chéateau cantonal

1014 Lausanne Madame la Conseillére fédérale

Simonetta Sommaruga

Cheffe du Département fédéral de
'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication
3000 Berne

Réf. : 20_COU_1001 Lausanne, le 9 septembre 2020

Modification de I'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des
mammiféres et des oiseaux sauvages (OChP)

Madame la Conseillére fédérale,

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a pris connaissance avec intérét du projet de
modification de l'ordonnance mentionnée en titre. Il a pris note du fait que 'OChP
entrera en vigueur en méme temps que la loi sur la chasse (LChP), soit au plus t6t au
1% janvier 2021, sous réserve de I'acceptation de la LChP par le peuple le 27 septembre
prochain.

Lors de la consultation sur la révision de cette loi en 2016, le Conseil d’Etat avait émis
des réserves sur les modifications apportées en particulier sur la modification de I'article
7a relatif a la régulation d’espéces protégées et qui donnait la possibilité au canton de
réguler de maniere préventive, sans preuve de dommages et sans l'assentiment
préalable de la Confédération, la population de certaines espéces protégées comme le
loup ou le cygne tuberculé. Dans sa réponse, il notait que la révision tendait a réduire
les différences entre espéces protégées et especes chassables et qu’elle affaiblissait
sensiblement la conservation d’espéces pour lesquelles une coordination nationale,
voire internationale était nécessaire.

Si la modification de 'ordonnance sur la chasse précise les modalités de mise en ceuvre
de ces nouvelles dispositions, la problématique de fond demeure. Il note en revanche
que les autres modifications de la LChP que rappelle le rapport explicatif dans son
introduction apportent des améliorations substantielles dans la gestion de la faune
sauvage. Il s’agit notamment de l'indemnisation des dégats occasionnés par le castor
aux infrastructures, le retrait de la liste des espéces chassables de plusieurs canards
sauvages rares, ainsi que de la perdrix grise, une protection renforcée contre les
espéces non indigénes, la possibilité d’allouer des aides financiéres aux cantons pour la
conservation des espéces et des habitats dans les sites de protection de la faune ou
encore la garantie des corridors a faune.

A) Considérations générales

Le rapport explicatif et le projet d’'ordonnance apportent des précisions et clarifications
importantes pour la mise en ceuvre de la LChP par les cantons. Ces précisions sont
nécessaires compte-tenu du pouvoir décisionnel plus important laissé aux cantons. Leur
niveau de détail mériterait toutefois, pour certaines d’entre elles, d’étre revu comme le
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CONSEIL D'ETAT

spécifient les commentaires qui suivent. Le Conseil d’Etat reléve par ailleurs que
certaines explications présentent des contradictions entre le rapport et le texte
d’'ordonnance ou soulévent des interrogations. Des clarifications ou corrections devront
encore étre apportées.

B) Considérations spécifiques a certains articles
Art. 1 : Planification cantonale de la chasse

Le Conseil d’Etat salue les exigences posées aux cantons pour une planification de la
chasse soucieuse du développement durable. Il demande toutefois a ce que les critéres
permettant de dire qu'une espéce est « rare sur le plan régional » (al.1) respectivement
« localement menacée » (al.2) soient définis et ne soient pas laissés a I'appréciation
des cantons.

Il salue l'obligation d’'une coordination intercantonale de la chasse pour les populations
de cerfs élaphes, de sangliers et de cormorans. Seule une planification de la chasse
relative a des régions significatives d’un point de vue biologique est pertinente a long
terme afin d’apporter I'efficacité cynégétique nécessaire pour la gestion des dommages
causés par la faune sauvage dans les foréts et les terres cultivées. |l considéere toutefois
que cette disposition (al.3) devrait étre étendue a d’autres espéces, en particulier les
espéces protégées qui pourront étre régulées selon la révision de la LChP, a savoir les
loups, les cygnes et les bouquetins.

Art. 1a : Preuve de la slreté du tir

La preuve de la sdreté de tir, qui doit étre présentée périodiquement, est obligatoire pour
'octroi du permis de chasse. L'introduction nouvelle d’'une obligation de preuve annuelle
est certainement utile pour minimiser les erreurs de tir et pour éviter des souffrances
inutiles aux animaux. En pratique, a I'heure actuelle, la mise en ceuvre de cette exigence
n'est pas réalisable dans le Canton de Vaud, en raison du nombre trés restreint de
stands de tir homologués (4 stands, dont I'un devra étre démantelé ces prochaines
années au profit d’un projet de STEP régionale). Le Conseil d’Etat demande a ce que la
fréquence de ces épreuves de tir soit assouplie et portée 2 ans.

Art. 1b : Abattage d’animaux sauvages

AlL1: Le Conseil d’Etat propose de remplacer les termes « garde-chasse » par
« garde-faune », terminologie aujourd’hui officielle en Suisse.

Al4, let a: Si le Conseil d’Etat salue linterdiction de munitions polluantes, il prie
toutefois la Confédération de s’assurer que le marché puisse fournir des balles
appropriées (sans plomb) pour le tir de grands ongulés en plaine. Si cela ne pouvait étre
garanti, il suggére dans un premier temps de restreindre le périmétre de l'alinéa aux
seules chasses du chamois et du bouquetin en montagne (but : préserver les rapaces
diurnes des intoxications au plomb).
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Art. 2. Moyens, engins et méthodes interdits pour la chasse et la capture

Compte tenu de la difficulté de surveiller 'usage des engins prohibés, le Conseil d’Etat
suggére que la phrase introductive qui prévalait en 2000 dans 'OChP soit conservée :
« Le commerce des engins de chasse suivants est prohibé :...

il est interdit de les fabriquer, de les importer, de les faire transiter ou de les exporter
ainsi que de les utiliser. »

Al.1, let c : Dans la perspective d’'une chasse soucieuse du développement durable, le
Conseil d’Etat reléve qu’en sus des dispositions sur la capture d’animaux sauvages
dans les terriers, la chasse au terrier devrait étre abandonnée.

AlL1, let e: La présente modification ne fait pas explicitement mention des
pieéges-photographiques avec flashes, lesquels devraient étre interdits. Par ailleurs, ces
moyens devraient également étre interdits pour 'observation (sans action de chasse).

Art. 2a : Utilisation de chiens de chasse et de rapaces lors de la chasse

Al.3 : Il manque dans le texte de loi un verbe dans la phrase : « L'emploi de rapaces lors
de la chasse au vol a pour objectif... ».

Art. 4 : Régulation de populations d’espéces protégées

Si I'affaiblissement de la protection du loup prévue dans la révision de loi est confirmé
dans l'ordonnance, puisque la compétence est déléguée aux cantons, la maniére de
prendre en considération la régénération forestieére pour les demandes de régulation du
loup adressées a 'OFEV est formulée de maniére compliquée et peu compréhensible.

Al.2. Si la coordination intercantonale n’est pas rajoutée dans I'article 1, le Conseil d’Etat
suggére de rajouter dans la liste des éléments a communiquer : « Si le périmétre de
régulation le justifie, la coordination intercantonale mise en place avec le ou les cantons
concerneés ».

AlL3, let a: Concernant les bouquetins, le Conseil d’Etat propose de remplacer « unité
de reproduction » par « unité de gestion ».

AlL3 let a, chiff 2 : La détermination du sexe des cabris lors des comptages estivaux ne
semble pas réaliste. Le Conseil d’Etat suggére de reformuler « indication du nombre de
cabris, du nombre et du sexe des jeunes animaux d’'un an et deux ans... ».

Al.3 let ¢, chiff 1 : Comme le mentionne le rapport explicatif, la régulation des cygnes n’'a
de sens que si elle se fait a I'échelle du lac dans son entier. Comme celui-ci est souvent
partagé entre cantons, le Conseil d’Etat suggére « la répartition et le nombre de couples
nicheurs dune part sur le périmétre concerné, dautre part sur le périmeéetre
d’intervention ».

Al.4 : Le Conseil d’Etat propose de remplacer « le moment » par « la période ».
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Art. 4b : Régulation du loup

Le territoire d'une meute ne s'arréte pas aux frontiéres. Une coordination entre les
cantons concernés et les régions limitrophes est importante et les dommages causés
par une meute sur territoires limitrophes devraient étre pris en compte pour toute mesure
contre des individus.

Art. 4b, al. 2 : « Si le territoire des colonies concernées se trouve sur plusieurs cantons
ou dans des régions limitrophes, ces derniers coordonnent I'octroi des autorisations
de réguler. »

Art. 4d: Aides financiéres pour les cantons

I n'est pas adéquat de mentionner le montant des aides financieres dans une
ordonnance. Cela devrait I'étre, comme dans les autres législations, via les conventions-
programmes ou par le biais d’'une décision d’octroi de subvention. Par ailleurs, le champ
des activités subventionnables est passible d’évoluer. Enfin, subventionner la régulation
d’espéces protégées fait penser aux primes d’abattage de ces espéces qui prévalaient
en Suisse et qui ont conduit a leur extinction. Plus que les actions de tir, ce sont les
actions de surveillance et de sensibilisation qui devraient étre subventionnées. Les
indications des ordres de grandeur peuvent étre mises dans le rapport explicatif avec les
précautions d’'usage.

Art 6 : Détention d’animaux protégés et soins a leur prodiguer

al.2 : Les termes « station de soins » peuvent étre remplacés par « centre de soin »
(mentionnés a deux reprises dans l'alinéa).

Art. 8ter : Distribution de nourriture a des animaux sauvages

Il conviendrait d’ajouter une notion temporelle la fin de la premiére phrase: « ... est
exceptée la distribution de nourriture a des passereaux durant I’hiver ».

Art. 9a : Mesures individuelles contre des animaux protégés

L’articulation et la compréhension entre l'article 9a et les articles 9b et 9¢ n’est pas
aisée.

Al1 : Il serait utile de préciser ce que signifie le terme « entendu ». Le renforcement de
la compétence des cantons en matiere de régulation étant prévu dans la loi sur la
chasse (LChP), I'OChP doit en clarifier les modalités. Le rapport parle de consultation,
mais il est aussi précisé qu’avec la révision de la LChP, il revient désormais aux cantons
de décider du tir isolé de loups, lynx, chacals dorés, castors, loutres ou aigles royaux.
Les modalités temporelles de cette consultation ou information, ainsi que sa portée,
doivent étre précisées, étant admis que le canton n’est plus tenu d’obtenir I'autorisation
de la Confédération pour procéder a des tirs isolés.
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Art 9b : Mesures contre des loups isolés

Al.2 : Le Conseil d’Etat prend acte du fait que des tirs de loups isolés sont possibles dés
la deuxiéme attaque d’un loup sur des bovins, étant admis qu’hormis les mesures de
protection des mises bas, les paturages de bovins ne peuvent étre protégés au moyen
de mesures raisonnables. Il note, comme le mentionne le rapport explicatif, que la limite
entre régulation et tir isolé est ténue et qu’il peut s’avérer délicat d’évaluer si I'attaque
releve d'un loup isolé ou d’un loup émanant d’'une meute (qui, elle, peut faire I'objet
d’une régulation).

Al.3 : Le Conseil d’Etat note que dans des cantons densément urbanisés, comme l'est le
Canton de Vaud, la venue sporadique de loups en zone habitée n’est pas rare et ne doit
pas étre interprétée comme un comportement attirant l'attention. Les observations
effectuées dans le canton (Vevey, Chexbres, etc.) le confirment. Le loup peut se trouver
piégé en zone habitée du fait de la présence d’obstacles difficilement franchissables
(mur de souténement de voie de chemins de fer, lacs, etc.).

Al.6, let. a : Il est important de limiter le périmétre de chasse en cas de tirs. Toutefois, il
n'est pas adéquat de limiter le périmétre de chasse en cas de tirs préventifs au territoire
du loup, mais d'étre plus restreint en cas d'attaque en limitant le périmetre au paturage
concerné par les attaques.

« En cas de tirs visant a prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles : au
territoire du loup ; si le loup a tué des animaux de rente agricoles qui ne pouvaient étre
protégés au moyen de mesures raisonnables, le périmétre correspond au péturage

concerné par les attaques au-paturage-concerhé. »

Art. 9c : Mesures contre des castors isolés

AlL2 : Le rapport explicatif mentionne qu’il est possible de prendre des mesures contre
un castor occasionnant des dégats dans des chemins agricoles de desserte, mais qu’il
n'est pas possible de le faire lorsqu’il s’agit de chemins d’exploitation agricoles ou
forestiers. La nuance entre chemins de desserte agricole et chemins d’exploitation
agricoles doit impérativement étre précisée. La notion entre intérét privé et public est
parfois ténue, s’agissant notamment de batiments classés, comme des moulins équipés
de roues a eau que le castor peut endommager et contre lequel aucune mesure de
prévention n’est possible.

De plus, les castors causent des dégats non seulement aux installations d’'intérét public,
mais aussi aux installations privées et dans la surface agricole utile. Les dégats des
castors ne constituent pas uniquement un danger pour I'étre humain lorsqu'ils
endommagent les voies de communication publiques, mais également les chemins
agricoles.

« Un castor cause des degats lorsqu'il endommage des bétiments et installations
d'intérét public et privé, des chemins agricoles de desserte ou de la surface agricole
utile en creusant la terre ou en construisant des barrages. »
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AlL3, let. a-c : « a) des voies de communication dinterét-public
b) les chemins agricoles
c) b} des digues ou berges importantes en matiere de prévention des crues. »

Al4 : Le terme « triages » n'est pas suffisamment explicite.

AL5: Bien que le fondement de cet alinéa qui vise de maniére compréhensible a
épargner les femelles allaitantes, I'obligation systématique de devoir capturer un castor
dans une boite-piége avant d’étre mis a mort s’avére trés contraignante pour les agents
de terrain qui accompliront de telles taches.

Art 10a : subventions pour la prévention des dommages causés par des grands
prédateurs

Al.2. : Le Conseil d’Etat salue la participation de TOFEV aux co(ts de la planification
cantonale et de la mise en ceuvre de la séparation entre chemins de randonnée
pédestre et zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux. A ce sujet, il
s’interroge sur I'entité responsable de planifier/réaliser la séparation. le rapport explicatif
devrait étre complété par une information plus précise sur les roles et responsabilités
attendus ainsi que sur la maniére de procéder pour (1) obtenir cette participation et (2)
mettre en ceuvre les mesures de séparation. D’autre part, bien que cela soit mentionné
dans le rapport explicatif, 'extension de la mesure aux paturages de vaches allaitantes
devrait étre ajoutée dans cet article (ou dans un autre article jugé plus opportun). De
plus, la méme participation devrait étre possible pour les itinéraires de vélo de loisir et de
VTT. En effet, ceci permettrait de créer une équivalence avec la nouvelle loi fédérale sur
les voies cyclables (LVC).

A l'art 4b, al.4, une information a toutes les exploitations agricoles sur les mesures de
protection des troupeaux, et un conseil des exploitations agricoles menacées sont
demandés préalablement a une régulation. En conséquence, ces taches, qui sont
exigées par la Confédération, doivent bénéficier d'un financement identique aux autres
mesures de prévention qui sont définis dans l'article 10a, al, 1 et 2.

Afin de garantir un traitement équitable, le Conseil d’Etat propose que toutes les
subventions pour la prévention bénéficient d'un financement a hauteur de 80 %.

Al.1, let d: « D’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures
énoncées aux let. a a ¢ ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées, au plus a hauteur
de 66% 80 %. »

AlL2: « Il peut participer au plus & hauteur de 66% 80 % aux codts des activités
suivantes réalisées par les cantons. »

Al.2, let d (nouveau) : « Les mesures de vulgarisation et d'information réalisées auprés
des agriculteurs en relation avec les grands prédateurs.»
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Art. 10b : Chiens officiels de protection des troupeaux

La thématique des chiens de protection des troupeaux comporte un volet sécuritaire. La
sécurité publique étant une prérogative des cantons, certains cantons comme le Canton
de Vaud se sont dotés d'une loi sur la police des chiens, dont I'objectif est de protéger
les personnes et les animaux des agressions canines. Il est impératif que la notion de
sécurité publique soit introduite dans I'OChP pour qu'il n'y ait pas de lacune dans la
législation.

AlL1: Le Conseil d’Etat propose de remplacer le terme « largement autonome » par
« autonome », sachant que l'activité du chien est réglementée et que ce dernier est
notamment soumis a des tests d’évaluation.

Alb : « sont élevés, éduqués,—détenus-et-employés correctement pour la protection des
troupeaux afin qu'ils ne mettent pas en danger des étres humains ou des autres
animaux domestiques. »

Al.c : « réussissent une évaluation d'aptitude au travail durant leur deuxieme année de
vie ou sont éduqués a cette fin, cette évaluation doit permettre de prouver que les
chiens remplissent les exigences applicables a la surveillance des troupeaux d'animaux
de rente, et qu'ils_ne présentent pas des dispositions agressives envers les
personnes et les animaux domestiques dans ce contexte, ne—présente—un

omportement-d'agression-enve es-dernie upérietrs-ata-norme—ni dans le cadre
de leur emploi, ni en dehors de celui-ci. »

Art. 10d : Subventions pour la prévention des dommages causés par le castor

Al.1 let f: Les chemins pris en considération devraient étre précisés. Le rapport fait
référence a l'article 12, al 5, let b, LChP selon lequel seules les mesures sur les chemins
de desserte agricole seraient subventionnées. Etant admis que le tir d’'individus isolés
n’est pas possible sur les chemins agricoles et forestiers, il est nécessaire que puissent
I'étre les mesures de prévention des dommages. Cela est d’autant plus nécessaire que
I'espéce reste protégée.

Art. 10g : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage

Al.1 let c : Les conditions d’'indemnisation des dommages du castor aux foréts devraient
étre précisées. Proposition : « dommages aux jeunes peuplements forestiers ou aux
peuplements forestiers en voie de rajeunissement ».

De méme, les dommages aux chemins forestiers devraient étre pris en considération, au

méme titre que les chemins agricoles.

Art. 10h : Caractére raisonnable des mesures de prévention des dommages causés par
la faune sauvage.
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D'une maniére générale, il se peut que des mesures de prévention ne puissent étre
mises en ceuvre car elles nécessitent un impact trop important en termes d'économie de
travail ou de colts. Les cantons définissent la marge de manceuvre pour accorder des
exceptions justifiees.

Le vélage dans le paturage est une bonne occasion pour les bovidés de naitre dans un
environnement pauvre en germes et qui permet de réduire I'utilisation des médicaments
et d'antibiotiques. En outre, la mortalité des veaux est la plus faible lorsqu'ils naissent
dans les paturages. L'interdiction des naissances dans les paturages n'a donc aucun
sens pour des raisons agronomiques.

Al.4 (nouveau) : « Si aucune mesure, selon I'alinéa 1 ou 2, ne peut étre mise en
ceuvre dans une exploitation sur une ou plusieurs parcelles pour des raisons
économiques, ou en terme d'économie de travail, le canton peut définir des
exceptions justifiées et accorder des indemnités aux agriculteurs concernés. Il
fournit a I'OFEV des informations sur les dérogations accordées et les raisons qui
les justifient. »

Al.1, let. ¢: «Bovidés—etéquidés—mesures—de—prévention—des—naissances—surle
paturage—»

Al.2 let c: L'expression « manchons en tole » devrait étre remplacée par « treillis
meétallique ». Le rapport le mentionne, mais le texte utilisé ne reprend pas la méme
terminologie.

Art. 13 : Capture et marquage de mammiféres et d’oiseaux sauvages et prélévements
d’échantillons sur ces animaux

AlL3 : Dans la pratique, le canton n’obtient que peu ou pas de retours d’information
concernant le baguage des oiseaux (par exemple), lié a une autorisation fédérale. Il
serait nécessaire qu’une annonce soit effectuée par 'OFEV aux cantons.

Art. 14a : Couvaison

Al.2: Le Conseil d’Etat estime que la conservation des espéces d’oiseaux prioritaires
implique de ne pas la limiter & la seule protection des nids pendant la période de
couvaison. Le rapport explicatif précise que I'enlévement de nids d’espéces menacées
va en principe de pair avec une obligation de remplacement (art 18, al. 1ter LPN). Or
dans les faits, le service en charge de faire appliquer cette mesure n’a le plus souvent
pas connaissance des travaux et ne voit pas tous les projets en zone a batir. Afin
d’assurer la cohérence entre les législations relevant de la LPN, respectivement de la
LChP, il est nécessaire de préciser dans 'OChP, qu’en dehors de la période de
couvaison, une atteinte aux nids et aux lieux d’'incubation d’espéces prioritaires sur le
territoire urbanisé est conditionnée a [I'obligation de prévoir une mesure de
remplacement définie par le canton.
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Par ailleurs, il est mentionné que la protection des nids ne s’applique qu'aux batiments
et aux colonies de la zone urbanisée. Qu’est-il prévu pour les nids d’espéces prioritaires
en falaise ? Des précisions doivent étre apportées aux cantons.

Art. 16 et art 16a :

Ces articles précisent la portée de larticle 1, respectivement permettent la haute
surveillance des cantons par la Confédération. Le Conseil d’Etat note toutefois que le
nombre de données a transmettre a 'OFEV est important et génére une lourde charge
administrative.

Pour I'article 16, compte tenu de la difficulté d’obtenir des comptages exhaustifs, la lettre
a « population des espéces chassées » devrait étre transcrite en « indicateur » (et non
en valeur absolue). La lettre h devrait se limiter a ne transmettre que le montant total
(par espéce) des mesures de prévention et d'indemnisation de la faune (sans entrer
dans le détail des moyens dépensés).

C) Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Le Conseil d’Etat salue les précisions apportées, qui laissent une marge de manceuvre
plus importante aux cantons, respectivement clarifient les modifications de périmétre ou
les dérogations possibles.

Cependant, par la révision de l'ordonnance sur la chasse, d’autre bases légales seront
modifiées (annexe 2), notamment I'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les
districts francs fédéraux (DFF). La modification porte sur le changement de nom (sites
fédéraux de protection de la faune sauvage) et sur les conditions générales minimales
qui s’y appliquent. La modification devrait imposer une révision réguliére des buts de
protection car certains ne sont plus en adéquation avec la réalité actuelle, la situation
ayant beaucoup changé depuis la création de certains DFF.

Art. 5 : Protection des espéces
Al1, let f,s : Orthographe : il manque un « s » a scientifiques.

AlL1, let g: Le Conseil d’Etat demande une reformulation de cet article traitant de
l'interdiction de circuler avec des « véhicules de tout type sur des chemins pédestres de
classe 6 et en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne,
excepté a des fins agricoles et sylvicoles ainsi que de surveillance de la faune ». En
effet, le terme de « chemin de classe 6 » n’a pas de valeur légale. |l s’agit d’une
dénomination cartographique ancienne. Depuis 2018, les signes conventionnels utilisés
par SwissTopo pour la cartographie des nouvelles cartes nationales (ainsi que toute la
cartographie en ligne) ne s’y référent plus. Le rapport explicatif devrait étre complété afin
de préciser selon quels « cas justifiés, les cantons peuvent prévoir des dérogations » et
quelle entité cantonale est compétente pour accorder une dérogation.
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D) Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance
internationale et nationale

Le Conseil d’Etat salue les précisions apportées qui laissent une marge de manceuvre
plus importante aux cantons, respectivement clarifient les modifications de périmétre
possible ou les dérogations possibles.

Art. 5
Al.1, let. fys, chiff 1 : Orthographe : il manque un « s » a scientifiques.

Al.1 let i: La portée de cet article devrait étre précisée. Il est indiqué que les haies et
bosquets sont concernés. Si I'ajout vise, comme le précise le rapport explicatif, a
concrétiser l'interdiction de déranger les oiseaux durant la période de couvaison dans
les réserves d’'oiseaux d’eau et de migrateurs, elle ne devrait pas se limiter aux haies et
cordons, étant admis que la plupart des réserves concernées abritent des massifs
forestiers. Les lisiéres, les soins aux peuplements, respectivement I'abattage d’arbres
devraient aussi étre concernés. Une reformulation, respectivement des explications dans
le rapport sont nécessaires.

En réitérant nos remerciements pour nous avoir donné la possibilité de vous faire part de

notre avis sur ce projet, nous vous prions de croire, Madame la Conseillére fédérale, a
I'assurance de notre considération distinguée.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE LE CHANCELIER

Jflt

Nuria Gorrite Vincent Grandjean

Copies
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Stellungnahme zum Revisionsentwurf der eidgendssischen Jagdverordnung vom 8. Mai
2020

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsrat dankt fir das Vorlegen des Verordnungsentwurfs zum revidierten Jagdgesetz und
die Mdglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. Das Vorlegen des Revisionsentwurfes vor der
Abstimmung (ber das revidierte Jagdgesetz schafft Klarheit zu den Umsetzungsfragen und zu
unbestimmten Rechtsbegriffen. Wir begriissen die dadurch geschaffene Transparenz.

Vorbemerkung

Der Gesetzgeber wollte mit der Gesetzesrevision insbesondere der steigenden Anzahl von Wailfen
in der Schweiz Rechnung tragen und das Nebeneinander zwischen dem Menschen und der
wachsenden Wolfspopulation in der Schweiz zeitgem&ss gestalten, Die beschlossenen
Massnahmen sollen dazu dienen, in der dicht besiedellen Schweiz, das Nebeneinander von
Mensch und Walf zu erméglichen.,

Wir begriissen die Definition der Gefahrdung und der Verhaltensauffalligkeit und die damit
verbundenen Eingriffsméglichkeiten, welche ein unmittelbares Eingreifen vorsehen und damit eine
wirksame Konfliktbewaltigung erméglichen.

Der Staatsrat bezweifelt jedoch, dass ein konfliktarmes Zusammenleben zwischen Nutztieren und
Walfen mit der vorgelegten Verordnung erreicht werden kann. Diese klare Forderung des
Gesetzgebers wird mit dem vorliegenden Entwurf nicht erfillf. Das im eriduternden Bericht immer
wieder bemiihte Verhalinismassigkeitsprinzip, wére nicht erforderlich, wenn der Bundesrat die von
Sténderat Jean- René Fournier eingereichte und von beiden Raten angenommene Motion zur
Abanderung der Berner Konvention frisigerecht umgesetzt hatte. Dies haite den
Handlungsspielraum fiir den Bundesrat im Rahmen dieser Verordnungsrevision zweifellos erweitert
und pragmatischere Losungen erméglicht.

Geschitzte Arten

Bei den geschiitzten Arten, insbesondere beim Wolf, wird der vom Geselzgeber geschaffene und
erweiterte Handlungsspielraum fiir die Kantone durch die restriktiven Verordnungsbestimmungen
teilweise wieder eingeschrankt, Beispiele hierfiir sind die in Art. 4 Abs.3 Bst.b Ziff.2 vorgesehene
Herdenschutzberatung oder die in Art. 9a Bst.b WSGV stipulierte Umsetzung des Herdenschutzes
in Wildtierschutzgebieten oder noch die erneut erforderliche Anhérung des BAFU (Art.9a Abs. 1) filr
den Erlass einer Einzelabschussverfligung, gestitzt auf Art.12 Abs.2 JSG.

Place de la Planta 3, GP 478, 1951 Sion
Tel. 027 606 21 Q0 - Fax 027 606 21 04




Herdenschutz

Der Herdenschutz bildet wie bereits in der heutigen JSV richtiger Weise ein wichtiges Element, von
dem eine ganze Reihe Folgeentscheide, welche in der Regel von der Jagdbehérde zu fallen sind,
abhingen (Einzelabschussverfiigungen, Regulationsentscheide, Entschadigungsentscheide). Wie
ebenfalls bis anhin  kommt dabei dem Begriff der «Zumutbarkeit»  dieser
Herdenschutzmassnahmen eine zentrale Bedeutung zu. Der Kanton stellt fest, dass der Begriff der
Zumutbarkeit und insbesondere das Element der Wirtschaftlichkeit zwischen den Fachbehérden
des Bundes und jener des Kantons unterschiedlich beurteilt werden. Der Begriff der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer Herdenschutzmassnahme muss somit geklart und von
Vornherein fur Kantone und Bund in verbindlicher Weise geregelt werden. Allenfalls missen in
diesem Bereich zuséatzliche finanzielle Mittel gesprochen werden, damit die durch
Herdenschutzmassnahmen bewirkten wirtschaftlichen Einbussen, ausgeglichen werden kdnnen.
Das momentan von der DLW lancierte aber von AGRIDEA finanzierte Studienprojekt «Anpassung
an die Grossraubtiersituation auf Schafhaltungsbetrieben im Berggebiet, die Grenzertragsstandorte
mit hoher Biodiversitit beweiden» geht in diese Richtung und sollte unbedingt in die vorliegende
Verordnungsrevision einfliessen.

Jagdbare Tierarten und Jagdplanung

Der Staatsrat ist der Ansicht, dass die Verordnungsbestimmungen im Bereich der jagdbaren
Tierarten sowie der kantonalen Jagdplanung zu stark in den Zustandigkeitshereich der Kantone
eingreift und den lokalen Gegebenheiten angepasste Lésungsansatze unndtig erschwert (Art.1, 1a,
2Abs.1Bst.l., 4a, 8", 16 und 16a Bst.c).

Der Staatsrat erachtet diese Ubermassige Regelungsdichte der Verordnung als ein klares
Misstrauen des Bundes gegenlber den kantonalen Jagdverwaltungen. Dieses Misstrauen ist
unbegrindet, denn die Entwicklung der Wildtisrbestédnde in der Schweiz und insbesondere im
Kanton Wallis bezeugen eindrliicklich, dass die Kantone lhre Verantwortung im Bereich der
Wildtierverwaltung umfassend wahrgenommen haben und im Stande sind, dies auch weiterhin zu
fun.

Finanzielle Unterstiitzung der Kantone

Der Staatsrat begrisst die im Entwurf enthaltenen Finanzhilfen fir die Aren- und
Lebensraumférderung sowie die Abgeltungen bei (berregionalen Wildtierkorridoren (Art.11a, 11
Abs.6).

Der Staatsrat begrisst ebenfalls die Finanzhilfe zur Unterstitzung der kantonalen Wildhut, was es
erlauben wird, die heute durch die vielen im Bereich des Grossraubtiermanagements anfallenden
Uberstunden durch zusatzliche Arbeitskrafte auszugteichen.

Im Anhang finden Sie in Tabellenform zusatzliche Details zu den vorgenannten Bemerkungen,
jeweils Artikelbezogen, sowie andere Bemerkungen zu einzelnen Schiiisselbestimmungen.

Wir hoffen, lhnen mit diesen Angaben zu dienen und danken nochmals fir die dem Kanton
gewahrte Gelegenheit zur Stellungnahme.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesprasidentin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.

Der Staatskanzler

Philipp* Sporri
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Beilage Tabelle mit Bemerkungen zu den einzeinen Artikeln
Kopie an  H. Martin Baumann, elektronisch in PDF- und Word-Version, martin.baumann@bafu.admin.ch
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Regierungsrat

B Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Zug, 8. September 2020 sa

Vernehmlassung betreffend Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01)
Stellungnahme Kanton Zug

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Mit Schreiben vom 8. Mai 2020 haben Sie uns in oben genannter Angelegenheit zur Vernehm-
lassung mit Frist bis zum 9. September 2020 eingeladen. Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit
zur Stellungnahme und &ussern uns gerne wie folgt:

l. Allgemeine Bemerkungen

Der Kanton Zug begrusst grundsétzlich die geplanten Anderungen der Jagdverordnung. Tierar-
ten wie der Luchs, Bér, Wolf oder Biber erobern erfreulicherweise ihre angestammten Gebiete
in der Schweiz zurtck. Dies bringt jedoch neue Herausforderungen im Umgang mit diesen
Wildtieren mit sich.

Damit das Zusammenleben in der dicht besiedelten Schweiz zwischen Menschen und Wildtie-
ren harmonisch bleibt, ist eine angepasste Gesetzgebung auf Bundesstufe Voraussetzung. Da-
bei ist der Bund grundsatzlich fiir den Schutz der Wildtiere zusténdig, das Management dieser
Tierarten hingegen ist Sache der Kantone. Konkret bedeutet dies, dass fiir die Umsetzung der
neuen Jagdgesetzgebung Vollzugsarbeit fiir die Kantone anfallt, was entsprechende Kosten bei
den Kantonen verursacht. An diesen Kosten hat sich der Bund starker zu beteiligen, was ge-
mass der Vorlage vorgesehen ist. Fir den Kanton Zug ist wichtig, dass diese zusatzlichen Fi-
nanzmittel schnell und unbdrokratisch fiir die Vollzugsarbeit — die bereits heute betrachtlich ist
~ zur Verfagung stehen.

Der Kanton Zug bemaéngelt, dass der Bundesrat, abgesehen vom Hockerschwan, keine weite-
ren geschitzten Tierarten geméss Art. 7a Abs. 1 Bst. ¢ JSG (Anderung vom 27. September
2019) als regulierbar erklart, damit Lebensraume geschitzt werden oder die Artenvielfalt erhal-
ten bleiben kann. So reguliert der Kanton Zug seit 2013 den Graugansbestand am Zugersee,
um den gefahrdeten Wasserschilfbestand zu schitzen. Fir den Schutz des verbliebenen
Schilfbestandes sind weiterfiilhrende Regulationsmassnahmen des Graugansbestandes zwin-
gend notwendig. Mit der vorliegenden Vorlage ist — sofern der Bundesrat die Graugans als
nicht regulierbar erklart — die Weiterfilhrung dieser Massnahmen unméglich und es droht ein
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wichtiger Lebensraum im Ubergang zwischen Wasser und Land zu verschwinden, was letzt-
endlich zu einem Artenverlust im Kanton Zug fihren wird.

1. Antrage

1. Es sei Art. 1 Abs. 3 zu streichen.

Begriindung

Das Jagdregal gehoért den Kantonen. Somit liegt auch die Jagdplanung in der Hoheit der Kan-
tone. Eine vom Bund vorgeschriebene Koordinationspflicht bei der Jagdplanung von Rothirsch,
Wildschweinen und Kormoranen ist eine Einschrankung der Kantonshoheit, zumal die Schaden
von jagdbaren Wildarten vom Kanton getragen werden miissen. Die Auswahl der Tierarten ist
zudem nicht volistandig nachvollziehbar — es fehlt beispielsweise die Gamse. Der Bund hat kei-
nen Anlass, eine Koordinationspflicht zu verlangen. Wo notwendig und sinnvoll, regeln die Kan-
tone die Koordinationspflicht untereinander, wie dies bereits erfolgreich praktiziert wird. Der
Absatz ist deshalb zu streichen.

2. Es sei Art. 1b Abs. 4 i.V.m. Art. 1 Abs. 6 dahingehend zu erganzen, dass bleihaltige Ge-
schosse flur Fangschussgeber zuléassig sind.

Begriindung

Das Verbot von bleihaltiger Kugelmunition wird grundsatzlich begrisst, da in der Regel bleifreie
Alternativen vorhanden sind, die korrekt eingesetzt eine effektive Tétungswirkung erzielen kén-
nen. In Bezug auf die Nottétung verwenden viele Jagerinnen und Jéager einen Fangschussge-
ber (Einstecklauf fir die Schrotwaffe). Fir diesen Einstecklauf wird bleihaltige Kugelmunition
verwendet (z.B. 0.22 LR). Aktuell steht fur diesen Einsatztyp noch kaum in der Praxis gepriifte
bleifreie Alternativmunition zur Verfigung. Daher soll fir die Verwendung der Munition fir den
Fangschussgeber eine Ausnahme vom Verbot der bleihaltigen Kugelmunition in die Verord-
nung aufgenommen oder eine angemessene Ubergangsfrist von mindestens drei Jahren fest-
gelegt werden, bis auch fur diesen Bereich funktionsfahige bleifreie Alternativen zur Verfligung
stehen.

3. Es sei die Graugans in Art. 4 als regulierbare geschitzte Tierart aufzunehmen.

Begriindung

Die Ufervegetation ist geméss Art. 21 des Bundesgesetzes (iber den Natur- und Heimatschutz
vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) speziell geschutzt. Das Gesetz verpflichtet die Kantone, dafir
zu sorgen, dass Ufervegetation erhalten und geférdert wird. Die Schilfbestande am Zugersee
sind zudem Teil von zwei Flachmooren von nationaler Bedeutung (Dersbach und Choller) und
liegen innerhalb des BLN-Objekt 1309 «Zugersee». Der Erhalt der Schilfbesténde ist in den
entsprechenden Schutzzielen explizit aufgefuhrt. Der Kanton Zug beherbergt einen grossen
Graugansbestand (ca. 120 Tiere), der Schaden an geschutzten Wasserschilfbestanden, an
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Landwirtschaftsland sowie auf Badeplatzen verursacht. Der Bestand darf seit 2013 mit Bewilli-
gung des BAFU reguliert werden. Gleichzeitig wurden bereits mit mehreren hunderttausend
Franken (u.a. unterstitzt durch den Bund) bauliche Schutzmassnahmen des gefahrdeten Was-
serschilfbestandes getatigt. Um den noch verbliebenen Schilfbestand am Zugersee langfristig
schitzen zu kénnen, sind weiterfihrende Regulationsmassnahmen des Graugansbestandes
zwingend notwendig. Die Graugans soll deshalb gemass Art. 7a Abs. 1 Bst. ¢ JSG (Anderung
vom 27. September 2019) in die Liste der regulierbaren Arten aufgenommen werden. Aus Sicht
des Kantons Zug ist es zwingend, dass gewisse Arten, u.a. die Graugans, als regulierbar er-
klart werden. Nur so sind die verschiedenen Nutzungskonflikte bzw. die Konflikte mit dem
Schutz der Lebensrdume oder der Erhaltung der Artenvielfalt, die durch geschiitzte Tierarten
entstehen kénnen, in der Landschaft I6sbar. Zur Regulierung geschutzter Arten stehen geméss
Art. 7a Abs. 2 Bst. a JSG (Anderung vom 27. September 2019) der Schutz der Lebensraume
oder die Erhaltung der Artenvielfalt an erster Stelle, erst in Bst. b geht es um die Verhitung
von Schaden oder einer konkreten Gefahrdung von Menschen. Es ist daher stossend, dass der
Hockerschwan neu reguliert werden darf, die Graugans hingegen nicht. Die notwendige Regu-
lation des Graugansbestandes wiirde sich somit in besonderem Masse auf Art. 7a Abs. 2 Bst. a
JSG (Anderung vom 27. September 2019) stiitzen.

4. Es sei Art. 4b Abs. 3 ersatzlos zu streichen.

Begriindung

Die Stossrichtung der Bestimmung ist nachvollziehbar, doch in der Umsetzung kaum praktika-
bel. Wilderei ist ein Straftatbestand und sollte nicht direkt mit den Regulationsmassnahmen des
Wolfbestandes in Verbindung gebracht werden. Die natlrliche Mortalitat von Wélfen oder Fall-
wild (T6tung durch Strasse, Eisenbahn etc.) wird auch nicht in die Regulation miteingerechnet.
Zudem wird nicht unterschieden, ob es sich um ein Jung- oder Alttier handelt, was jedoch un-
terschiedliche Konsequenzen fur das Rudel hat. Grundsatzlich zielt die Strategie der Wolfsre-
gulation inkl. Einzelabschisse darauf ab, dass antrainiertes Fehlverhalten von Wélfen nicht an
die nadchsten Generationen weitergegeben soll. Bei der Wilderei kann das nicht beeinflusst wer-
den, insofern verliert die Bestimmung ihre Wirkung.

5. Es seien Biber in Art. 4d Abs. 1 aufzunehmen und in Art. 4d Abs. 2 entsprechend jahrli-
che Beitrdge des Bundes festzusetzen.

Begriindung

Die Verbreitung des Bibers per se sowie die neu in der Verordnung festgelegten Abgeltungstat-
bestande fir Praventions- und Wildschadenverglitungsmassnahmen fuhren bei der Umsetzung
in den Kantonen zu wesentlichen Mehrkosten. Einerseits steigt die Beratungstatigkeit, anderer-
seits kdbnnen mehr Tatbestande finanziell abgegolten werden (u.a. Praventionsmassnahmen),
was wiederum mehr Beratungszeit beansprucht. Gerade die von Gewassern gepragten dicht
besiedelten Mittellandkantone sind von den Biberaktivitaten besonders betroffen, erhalten aber
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keine finanzielle Abgeltung. Im Gegenzug sind die Bergkantone mit dem Steinbock und der ak-
tuell starkeren Wolfprédsenz bei den Abgeltungen umfassend bericksichtigt.

6. Es sei Art. 4 d Abs. 1 Bst. b wie folgt zu anzupassen: «bei Wélfen nach der Anzahl
Tiere;»

Begriindung

Bereits das Auftreten eines Wolfes verursacht bei den Kantonen viel Arbeit, insbesondere
dann, wenn sich noch kein Rudel gebildet hat. Aufklarungsarbeit bei den Betroffenen und bei
der Bevélkerung ist zeitaufwendig. Dies ist bei der Finanzhilfe entsprechend zu beriicksichti-
gen. Die Bestimmung ist daher auf die Anzahl Tiere und den Betrag fir die Finanzhilfe dahin-
gehend anzupassen.

7. Es sei Art. 4 d Abs. 1 Bst. ¢ wie folgt zu anzupassen: «bei Héckerschwédnen nach Anzahl
adulter Tiere gemédss Zdhlungen des Friihjahresbestands. »

Begriindung

Die Bestimmung von Brutpaaren ware aufwendig und kaum méglich. Sinnvoller ist deshalb ei-
nen Beitrag pro adulte Tiere auf Basis der Friihjahreszahlung — beispielsweise 10'000 Franken
fur 40 bis 200 Tiere — zu entrichten.

8. Art. 9b Abs. 2 ist folgendermassen zu andern: «Ein Schaden an Nutztieren durch einen
Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet:
a. im ersten Jahr des Auftretens von Wélfen in einer Region die-felgendenTiete der
Rinder-, Pferde-, Schaf- oder Ziegengattung gerissen werden.»

Begriindung

Eine Unterscheidung zwischen Schafen/Ziegen und Rindern/Pferden ist nicht nachvollziehbar.
Es handelt sich in beiden Féallen um Nutztiere und sie sollen im Idealfall nicht zu den Beutetie-
ren des Wolf es gehéren. Dies wird mit Vergramung bzw. gezielten Abschiissen von Einzeltier-
ren erreicht. Mit den Schadensschwellen und der Einschrankung dieser auf einen Wolf werden
regulierende Massnahmen erst relativ spat erméglicht. Dies fuhrt unter Umstanden dazu, dass
sich Einzeltiere oder auch Rudel auf Schaf- und Ziegenherden spezialisieren konnen. Damit
der Wolf méglichst nicht mehrmals Beute greifen kann, sollten bereits nach einmaligen Risser-
eignissen bzw. mehrmaligen Angriffen auf Herden, Massnahmen gegen einzelne Wélfe ergrif-
fen werden kénnen. Nur so kann den Wélfen frih «beigebracht» werden, dass Schaf- und Zie-
genherden keine lohnenswerte Beute sind und Angriffe mit einem hohen Risiko verbunden
sind. Wélfe sind intelligente Tiere und sie sind fahig, aus solchen Ereignissen «Lehren» zu
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ziehen. Erkennen sie, dass eine Beute mit entsprechenden Gefahren verknipft ist, lassen sie
im ldealfall davon ab und suchen sich eine leichtere, sicherere Beute.

9. Art. 9c Abs. 2 ist folgendermassen zu ergénzen: «Ein Schaden durch einen Biber liegt
vor, wenn dieser durch Untergraben oder Aufstauen Bauten und Anlagen, die im éffentli-
chen Interesse liegen, Erschliessungswege fur Landwirtschaftsbetriebe und Fruchtfol-
geflachen beeintrachtigt.»

Begriindung

Da auch Fruchtfolgeflachen grundsatzlich im &ffentlichen Interesse liegen, sollen diese eben-
falls in Art. 9c Abs. 2 aufgelistet werden. Fihren die Aktivitaten des Bibers in Gewassern zu
starker Beeintrachtigung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen oder Anlagen wie
beispielsweise Drainagen (z.B. bei Riickstauung durch Biberdamme), sollten Massnahmen ge-
gen Biber bewilligt werden kénnen. Entscheidend ist, dass auch Fruchtfolgeflachen in Anwe-
senheit des Bibers weiterhin rational bewirtschaftet und ganzjahrig landwirtschaftlich genutzt
werden kdénnen.

10. Es sei die Beteiligung des BAFU gemass Art. 10d Abs. 1 und Abs. 2 von 50% auf 80% zu
erhéhen.

Begriindung

Die Forderbeitrage fur die Verhiitung von Schaden durch Biber sollen analog zu den Verhi-
tungsmassnahmen fur den Schutz gegen Grossraubtiere geregelt werden. Aus Sicht des Kan-
tons Zug besteht keine Begriindung, weshalb Praventionsmassnahmen zur Verhiitung von Bi-
berschaden nicht gleich vergitet werden, zumal gerade beim Biber aktuell keine Bestandesre-
gulation moéglich und die Beratungstatigkeit in der Landwirtschaft, bei Privaten und auch von
Gemeinden sehr zeitintensiv ist. Neu kommen zudem noch zuséatzliche Praventionstatbestande
im Zusammenhang mit Infrastrukturanlagen hinzu, wodurch der Aufwand fir den Vollzug weiter
steigt. Aus diesen Griinden hat sich der Bund starker zu beteiligen.

11. Es seien die Abgeltungen des Bundes gemass Art. 10g Abs. 2 Bst. b von 50% auf 80%
zu erhéhen.

Begriindung

Die Wildschadenvergitungsbeitrage sollen bei Bibern, Fischottern und Steinadlern analog der
Grossraubtiere 80% betragen. Es gibt keinen Grund, weshalb die Abgeltung anders geregelt
werden soll, zumal keine Bestandesregulation méglich ist und somit mehr Schaden zu erwarten
sind.
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Ill. Hinweis

Der Kanton Zug begrisst ausdriicklich, dass geméss Art. 1b Abs. 3 der Jagdverordnung der
Schalldampfer neu als allgemein fir die Jagd erlaubtes Hilfsmittel eingesetzt werden kann. Ge-
rade bei der Jagd in Siedlungsnahe und auch zum Schutz von Jagerinnen und Jager sowie der
Jagdhunde ist der Einsatz sinnvoll und zeitgeméss.

Abschliessend ersuchen wir Sie hoflich um wohlwollende Priifung unserer Antrage sowie um
Kenntnisnahme unseres Hinweises.

Zug, 8. September 2020

Freundliche Grisse
Regierungsrat des Kantons Zug S

Stephan Schieiss Renée Spillmann Siegwart
Landammann stv. Landschreiberin

Kopie per E-Mail an:

- martin.baumann @bafu.admin.ch (PDF- und Word-Version)

= Eidgenéssische Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Kantons Zug
- Staatskanzlei

- Direktion des Innern (Info.DIS @zg.ch)

- Amt far Wald und Wild (Info.AFW @ zg.ch)



Kanton Ziirich
Regierungsrat

Eidgendssische Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
3003 Bern

19. August 2020 (RRB Nr. 781/2020)
Teilrevision der Jagdverordnung (Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundespréasidentin

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit, zur Teilrevision der Jagdverordnung (JSV,
SR 922.01) Stellung zu nehmen, und aussern uns wie folgt:

Die geplante Revision greift wichtige Themen auf und wird grundsétzlich begrisst.

Im Einzelnen stellen wir die folgenden Antrage:

1. Zu Art. 1 (Kantonale Jagdplanung)

Antrag

Art. 1 Abs. 4 sei wie folgt zu erganzen: «Sie stellen die Organisation des Nachsuche-
wesens von Wildtieren sicher, die bei der Jagd oder bei Verkehrsunféllen verletzt oder
die anderweitig krank oder verletzt gemeldet werden».

Begriindung

Dass die Kantone aus Grinden des Tierschutzes neu verpflichtet werden, eine geeignete
Organisation fur die Nachsuche und die Suche nach verletzten Tieren aus der Jagd oder
dem Strassenverkehr zu betreiben, ist grundsétzlich zu begriissen. Fir die Revierjagdkanto-
ne erscheint eine zentrale Organisation der Nachsuche indessen nicht zielfiihrend, da die
Nachsuche bereits heute revierweise oder revieribergreifend dezentral organisiert ist und
im Kanton Zirich einwandfrei funktioniert. Die Regelung halten wir zudem fiir zu eng ge-
fasst, da auch aus anderen Griinden als durch Jagd oder Strassenverkehr verletzte Tiere
(z.B. im Zaun hangender Hirsch mit Beinbruch) sowie kranke Tiere (z. B. Fuchs mit Raude,
abgemagertes Reh mit Durchfallspuren) rechtzeitig von der Jagerschaft oder der Wildhut
erlést werden sollen. Diese Félle sind ebenso tierschutzrelevant. Kranke und verletzte
Wildtiere sollen in Fallen, in denen sie nicht in eine bewilligte Pflegestation gebracht wer-
den kénnen, moglichst an Ort und Stelle getétet werden, um Angst und zusétzlichen
Stress zu vermeiden.



Handelt es sich um kleinere geh- oder flugunfahige Wildtiere (vor allem V&gel und verletzte
Jungtiere wie Fuchswelpen oder Rehkitze), werden diese oft nicht der Wildhut gemeldet,
sondern von Privaten behandigt und in eine Tierarztpraxis gebracht. Da langst nicht alle
Wildtiere die Kriterien flir eine Behandlung und das Verbringen in eine Pflegestation erfillen,
muss den Tierdrztinnen und Tierarzten in Art. 6 Abs. 2 die Befugnis eingerdumt werden,
die Tiere zu euthanasieren (vgl. Antrag zu Art. 6 Abs. 2).

2. Zu Art. 1a (Nachweis der Treffsicherheit)

Antrag

Art. 1a sei wie folgt zu &ndern: «Wer eine Jagdberechtigung erlangen will, muss j&hrtieh-
mit-einemKugelgewehr flir den anzuwendenden Waffentyp jahrlich einen Nachweis
der Treff5|cherhe|t zusa{fheh—mﬁ—erﬁem—se}eheﬁ—eewehf erbrmgen Wefmﬁ—erﬁem—Sehre%-

Gewehr—erbﬁﬁgeﬁ— D|e Kantone regeln d|e Einzelheiten.»

Begriindung

Den Kantonen soll die Mdglichkeit offenstehen, den Nachweis der Treffsicherheit flr ein-
zelne Waffenarten zuzulassen (z. B. Nachweis der Treffsicherheit mit einem Schrotgewehr
ausschliesslich fur die Schrotjagd). Es ist nicht zweckmassig, Personen, die ausschliesslich
mit Schrotgewehren jagen oder lediglich mit dem Schrotgewehr Selbsthilfemassnahmen
gegen schadenstiftende Wildtiere ergreifen, auch zum Nachweis mit der Kugelwaffe zu
verpflichten.

3. Zu Art. 1b (Erlegen von Wildtieren)

Antrag

Art. 1b Abs. 1, 2. Satz, sei wie folgt zu erganzen: «Fachkundig ist eine Person, die eine
kantonale Jagdprufung oder eine Prifung als Wildhiterin oder Wildhtter abgelegt hat
oder zur Selbsthilfe berechtigt ist und iiber einen Nachweis der Treffsicher-
heit verfiigt.»

Begriindung

Art. 1b Abs. 1 verweist zur Fachkundigkeit auf Art. 177 der Tierschutzverordnung vom

23. April 2008 (TSchV, SR 455.1) und prézisiert, dass als fachkundig gilt, wer die Priifung
als Jager oder Jagerin oder Wildhiter oder Wildhiterin abgelegt hat. Gemass Art. 177
Abs. 19 TSchV gilt als fachkundige Person, wer — zusatzlich zu den notwendigen Kenntnis-
sen und der praktischen Erfahrung — regelmassig Tiere totet. Definitionsgemaéss soll Art. 1b
Abs. 1 somit mit dem Nachweis der Treffsicherheit ergédnzt werden. Der jéhrliche Schiess-
nachweis stellt die geforderte Regelméssigkeit sicher. Es ware in diesem Zusammenhang
unverhéltnisméssig, die zur Selbsthilfe berechtigten Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter von wildschadengeféhrdeten Flachen zum Ablegen einer Jagdprifung zu verpflichten.

Antrag

Art. 1b Abs. 6 Bst. b sei wie folgt zu ergénzen: «bei kleinen Wildtieren: harte Gegensténde
zur Auslibung eines Schlages mit anschliessendem Sicherstellen des Todes.»



Begriindung

Neu sollen kleine Wildtiere bei der Nottétung, wenn keine Faustfeuerwaffe wegen Gefahr-
dung eingesetzt werden kann, mit einem Schlag durch einen harten Gegenstand get6tet
werden drfen. Dies ist aus Sicht des Tierwohls sinnvoll. Die Sicherstellung des Todes —
der Regel durch Entbluten — halten wir jedoch fiir zwingend. Es reicht in Abstimmung mit
der TSchV nicht, diese Vorgabe nur in den Erlduterungen zu nennen.

4. Zu Art. 2 (Fiir die Jagd und den Fang verbotene Hilfsmittel und Methoden)

Antrag

Art.2 Abs. 1 Bst. e sei wie folgt anzupassen: «elektronische Tonwiedergabegerate fiir das
Anlocken von Tieren, Elektroschockgerate, klinstliche Lichtquellen, Spiegel oder andere

blendende Vorrichtungen, Laserzielgerate; Nachtsichizielgerbte-und-Ger&tekombinationen-

mit-vergleichbarerFunktion sowie zivile, unbemannte Luftfahrzeuge, insbesondere Droh-
nen. Davon ausgenommen ist der Einsatz von Drohnen zur Rettung von Reh-

kitzen durch Jagdberechtigte.»

Begriindung

Nachtsichtzielgerate, Geratekombinationen mit vergleichbarer Funktion sowie Drohnen
werden als verbotene Hilfsmittel erklart. Gerade bei der Wildschweinbejagung haben
Zielgerate aber gute Dienste erwiesen und tragen positiv zum Jagdergebnis bei. Ein Ver-
bot erscheint nicht sachgerecht und sollte den einzelnen Kantonen Uberlassen werden.
Waéhrend der Einsatz von Drohnen zur Jagd im engeren Sinne tatsachlich problematisch
erscheint, ist der Einsatz von Drohnen zur Rehkitzrettung (Fang im Sinne von Art.2 Abs. 1)
sinnvoll und sollte vom Verbot ausgenommen werden. In diesem Zusammenhang besteht
weitergehender Regelungsbedarf hinsichtlich der Problematik, dass sich immer mehr Privat-
personen mit ihren Drohnen fir die Rehkitzsuche zur Verfiigung stellen, ohne die értliche
Jagerschaft oder die betreffende Landwirtin bzw. den betreffenden Landwirt zu informieren.
Dabei ist die Gefahr gross, dass dabei gefundene Rehkitze nicht tierschutzgerecht aus
den Wiesen entfernt werden. Um solche Auswlichse zu unterbinden, sollte der berechtigte
Personenkreis auf fachkundige Personen (Jagdberechtigte) eingeschrénkt werden.

5. Zu Art. 2a (Jagdhunde und Greifvogel bei der Jagd)

Antrag

Art. 2a Abs. 3 sei wie folgt zu ergénzen: «Der Einsatzzweck von Greifvogeln auf der Beiz-
jagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von Wildvdgeln, soweit dies nach
der Jagdgesetzgebung zuldssig ist.»

Begriindung

Die Formulierung des Einsatzzweckes von Greifvogeln auf der Beizjagd ist insofern zu
prazisieren, als nicht alle Arten von Wildvégeln von den Greifvégeln vertrieben oder gejagt
werden dirfen. Beim Vergramen von Wildvdgeln kann es sich auf dem Flugplatz um ver-
schiedene Arten von Vogeln handeln. Bei der Beizjagd hingegen dirfen nur Rabenvogel
und Tauben gejagt und getotet werden.



6. Zu Art. 3"s (Jagdbare Arten und Schonzeiten)

Antrag

Der bisherige Art. 3 sei beizubehalten. Fiir den Feldhasen und die Waldschnepfe sei eine
ganzjahrige Schonzeit vorzusehen.

Begriindung

Mit der Aufhebung von Art. 3P's werden die Spezialregelungen zur Anderung der Schonzei-
ten, die es erlaubten, relativ rasch auf neue Erkenntnisse zu Gefadhrdung und Bestands-
entwicklung von geféhrdeten Arten zu reagieren, vollsténdig aufgegeben. Es gelten kinftig
die Bestimmungen in Art. 5 JSG, wonach die Regelung der Schonzeiten vollstédndig an die
Kantone delegiert wird. Beim Schutz von gefahrdeten Arten sollte aus unserer Sicht
schweizweit gleich vorgegangen werden. Die Waldschnepfe und der Feldhase sind Arten,
die sich infolge des Klimawandels und/oder weiter fortschreitender Lebensraumverschlech-
terung gesamtschweizerisch im Riickgang befinden. Dasselbe gilt fir den Birkhahn und
das Schneehuhn, die zwar im Kanton Zirich nicht vorkommen, aber unseres Erachtens
ebenfalls ganzjahrig geschont werden sollten. Obwohl die Bejagung dieser Arten vermut-
lich marginal auf deren Bestande wirkt, ist sie doch eine weitere und unnétige Belastung
fur die Populationen.

7. Zu Art. 4b (Regulierung von Wolfen)

Antrag

Art. 4b Abs. 1 sei wie folgt zu erganzen: «Wdlfe eines Rudels dirfen nur reguliert werden,
wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die Regulierung bewilligt wird, erfolgreich
fortgepflanzt hat. Dabei durfen aus einem Rudel hdchstens die Halfte der Jungtiere, die
junger als einjahrig sind, erlegt werden. Die Elterntiere sind zu schonen.»

Begriindung

Das Erlegen der Elterntiere wurde bisher ausdriicklich untersagt. Der gednderte Absatz
aussert sich nur zu den Jungtieren, womit gemass Erlauterungsbericht gemeint ist, dass nur
Jungtiere erlegt werden dirfen. Nach unserem Verstandnis erdffnet die neue Formulierung
aber Interpretationsspielraum, weshalb der ausdrlickliche Ausschluss der Elterntiere wei-
terhin erwdhnt bleiben soll.

8. Zu Art. 6 (Haltung und Pflege geschiitzter Tiere)

Antrag
In Art.6 Abs. 1 sei der zweite Satz ersatzlos zu streichen.

Begriindung
Siehe Begriindung zu Art. 2 Abs. 1 Bst. e.



Antrag

Art. 6 Abs. 2 sei wie folgt zu erganzen: «Die Bewilligung zur Pflege von kranken, verletzten
oder verwaisten Wildtieren wird nur an fachkundige Personen erteilt, welche die Pflege in
einer geeigneten Einrichtung (Pflegestation) vornehmen. Tierarztinnen und Tierarzte, die
pflegebedirftige Wildtiere einer ersten Behandlung unterziehen, bendtigen keine Bewilligung,
sofern die Wildtiere anschliessend einer Pflegestation Gbergeben oder am Fundort freige-
lassen werden. Ist ein iiberbrachtes pflegebediirftiges Wildtier aus fachlicher
Sicht zu toten, fiihrt die Tierdrztin oder der Tierarzt dies bewilligungsfrei
aus.»

Begriindung

Die vorgeschlagene Erganzung, wonach Tierdrztinnen und Tierarzte fir die Erstbehand-
lung von pflegebedurftigen Wildtieren keine Bewilligung bendtigen, wird ausdriicklich
begrusst. Die vorgeschlagene Formulierung ist jedoch nicht ausreichend, da lange nicht
alle in eine tierarztliche Praxis gebrachten Wildtiere behandelt und gehalten werden sollen.
Oftmals ist die sofortige Tétung zur Leidensbegrenzung die einzig vertretbare Handlung
im Sinne des Tierschutzes. Wie unter Art. 1 Abs. 4 begriindet, sollen Tierdrztinnen und
Tierérzte befugt sein, verletzte und kranke Wildtiere, die ihnen von Dritten gebracht wer-
den, bewilligungsfrei zu téten. Viele solche Tiere erflllen die Fachkriterien fir eine Erstver-
sorgung und das Uberbringen in eine Pflegestation und Auswilderung nicht, da sie nicht
wieder in die Natur integriert werden kdnnen und dort trotz physischer Wiederherstellung
nicht Gberleben wirden.

9. Zu Art. 6"'s (Falknerische Haltung von Greifvégeln)

Antrag
Die Formulierung von Art. 6°'s Abs. 2 und 3 der geltenden JSV sei beizubehalten.

Begriindung

Die Haltung von Greifvdgeln, die jagdlich genutzt werden, ist seit jeher in der Tierschutzver-
ordnung geregelt. Es braucht eine Wildtierhaltebewilligung, die nur erteilt werden darf, wenn
verschiedene Anforderungen erflllt sind. Dazu gehdrt ein Gehege mit festgelegter Mindest-
grosse, die mit Neuerlass der Tierschutzverordnung 2013 gesttitzt auf das Tierschutz-
gesetz von 2005 erheblich ausgeweitet wurde. Die falknerische Haltung von Greifvogeln
wurde in diesem Zusammenhang 2013 in die JSV aufgenommen. Die vom BAFU nach
Anhdérung des Bundesamts flir Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (BLV) zu erlas-
sende Richtlinie zur falknerischen Haltung ist bisher nicht vorhanden (Abs. 4). Auf Nachfrage
beim BAFU soll diese noch wahrend der Vernehmlassungsdauer erlassen werden, was
aber wegen laufender kantonaler Fristen erheblich verspétet erscheint.

Nach geltendem Recht (TSchV und JSV) muss jeder Greifvogel, der zur Beizjagd/Wild-
schadenabwehr jagdlich eingesetzt wird, in einer Voliere mit den Mindestabmessungen
gemass Anhang 2 der TSchV gehalten werden.

Neu wird vorgeschlagen, dass flr Greifvogel, die jagdlich genutzt werden, die Mauser-
kammer als Offenfrontgehege bezeichnet wird und als ganzjéhrige Haltungseinrichtung
genutzt werden kann, ohne eine Mindestgrésse anzugeben. Alternativ erlaubt der Vor-
schlag, den Greifvogel auch ganzjéhrig an der Flugdrahtanlage angebunden zu halten. Die
Anbindung an der Fessel soll gleich geregelt bleiben, jedoch sollen neu nur diese Zeiten
dokumentiert werden mussen.



Der Erlauterung, dass es um die bisherige Regelung gehe und nur Begrifflichkeiten besser
gefasst seien, kann nicht gefolgt werden. Es wird geltend gemacht, dass die Haltung in
der Flugdrahtanlage — also am Fuss befestigt —, wo nur ein ganz beschrénkter Ortswech-
sel fur den Vogel moglich ist, keine Anbindehaltung darstelle. An der Flugdrahtanlage kann
der Greifvogel ein kleines Stlick weit auffliegen und wenige Fliigelschlage machen, ent-
sprechend der La&nge der Flugdrahtanlage und in Abh&angigkeit seines Trainingszustandes
und seiner Gewdhnung an die Anlage. Er kann eingerichtete Platze wie Futterstelle, Bade-
brente und Offenfrontgehege nutzen, sich aber nicht frei bewegen und die Richtung wahlen.
Er kann nur das Angebot in der Reichweite der Anbindehaltung nutzen. Auch in der Anbinde-
haltung am Pflock kann der Vogel Fligelschlage machen, nicht aber auffliegen.

Kein Greifvogel, der jagdlich genutzt wird, hat das ganze Jahr Freiflug. Eine Anbindehal-
tung bleibt eine Anbindehaltung, unabhangig davon, ob diese dem Vogel etwas mehr oder
weniger Spielraum lasst. Die Biologie der Greifvogel ist auch bei der falknerischen Haltung
zu berticksichtigen. Auch wenn der Vogel sich wahrend des Federwechsels ruhiger verhalt,
ist eine Haltung wahrend dieser Zeit unter den Mindestanforderungen tierschutzwidrig
und vor allem nicht notwendig, wie verschiedene Praxisbeispiele zeigen. Die Jagdsaison
dauert rund vier Monate pro Jahr von etwa Mitte September bis etwa Mitte Februar. An-
bindehaltung fir Trainings an Flugdrahtanlagen und anderen Geraten wahrend der eigent-
lichen Trainingsphase am Tag unter kontrollierten Bedingungen im Einzelfall ist mit den
Tierschutzvorgaben im Zusammenhang mit haufigen Freifligen nur wéhrend der Jagdsaison
vertretbar.

Eine derartige Einschrankung von Greifvdgeln, die zur Jagd gehalten werden, wie es der
vorliegende Vorschlag will, kdnnte nur zuldssig sein, wenn die Interessenabwégung (Wich-
tigkeit dieser Jagdmethoden) eine kostengiinstige Haltung und wenig zeitaufwendiges
Handling und Training der Végel notwendig machen wirde. Davon sind wir in der Schweiz
weit entfernt. Die Anderungsvorschlége sind ein grosser Riickschritt fiir das Tierwohl und
missachten die Wiirde der Greifvdgel. Aus diesen Griinden lehnen wir die Anderung von
Art. 6%'s der JSV klar ab.

10. Zu Art. 8 (Aussetzen von einheimischen Tieren)

Antrag

In Art. 8 Abs. 1 seien die Voraussetzungen fUr eine Aussetzung weiterhin aufzuflihren
(Bst. a—c gemass bisheriger JSV)

Begriindung

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass sich das BAFU bei der Bewilligung eines Aus-
setzungsgesuchs an den geltenden Standards orientiert. Die in der geltenden Verordnung
aufgefiihrten Bst. a—c bezeichnen die grundlegenden Voraussetzungen, unter denen eine
Aussetzung Uberhaupt in Erwdgung gezogen werden kann. Diese sollen weiterhin erwdhnt
bleiben.



11. Zu Art. 8"s (Umgang mit nicht einheimischen Tieren)

Antrag

Art. 8 Abs. 5 sei wie folgt zu ergénzen: «Die Kantone sorgen dafir, dass Tiere nach Ab-
satz 1, die in die freie Wildbahn gelangt sind und die Artenvielfalt gefahrden kénnen, wenn
moglich entfernt oder zumindest in ihrer Ausbreitung gehindert werden. Soweit
erforderlich koordiniert das BAFU die Massnahmen.»

Begriindung

Eine Ausbreitung von nicht einheimischen Arten, die nachweislich oder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die einheimische Artenvielfalt gefédhrden, soll auf jeden Fall mit Massnahmen
verhindert werden. Mit der alleinigen Formulierung «wenn mdéglich» stellt sich sonst die
Frage, ob Massnahmen Uberhaupt ergriffen werden sollen, wenn die Eliminierung nicht
moglich ist. Das Beispiel Bisamratte zeigt, dass eine friilhe und konsequente Bek&dmpfung
der Art angezeigt gewesen ware. Die Art stellt heute eine grosse Gefahr fir die ohnehin
stark geschwachten Grossmuschel-Besténde (insbesondere Bachmuschel) dar.

12. Zu Art. 8t (Fiitterung von Wildtieren)

Antrag

Art. 8" sei wie folgt zu ergénzen bzw. anzupassen: «Das Ausbringen von Futter fir Wild-
tiere ist verboten; ausgenommen ist das massvolle Futtern von Singvégeln und Wasser-
vogeln sowie das Ausbringen kleiner Mengen Lockfutter an Kirrungen und
Luderplatzen. Die Kantone kdnnen-in-begriindetenFalten-weitere-Ausnahmen-vorsehen
aus wildbiologischen, seuchenpolizeilichen oder hygienischen Griinden Aus-
nahmen oder Einschrankungen anordnen.»

Begriindung

Der neue Art. 8t regelt ein weitgehendes Fitterungsverbot fiir Wildtiere. Ein solches Fit-
terungsverbot ist grundsatzlich begrissenswert und ist in einer eingeschrankten Form
auch in der Revision der zlrcherischen Jagdgesetzgebung vorgesehen. Im Rahmen der
Vernehmlassung der kantonalen Vorlage hat sich aber gezeigt, dass ein absolutes Fltte-
rungsverbot flr Wasservogel von weiten Teilen der Bevolkerung als unverhaltnisméassig
erachtet wird. Eine Futterung mit Kleinmengen soll demnach weiterhin zuldssig bleiben.
Schliesslich gingen die jagdlichen Lockfiitterungen (Kirrungen und Luderplatze) als Aus-
nahme vom Fltterungsverbot vergessen. Es bleibt bei der vorgeschlagenen Formulierung
unklar, ob diese Formen der Futterung weiterhin erlaubt bleiben. Dementsprechend ist
eine Prazisierung angebracht.

13. Zu Art. 9c (Massnahmen gegen einzelne Biber)

Antrédge

Art. 9c Abs. 4 sei wie folgt zu erganzen: «Eine Verhaltensauffalligkeit eines Bibers liegt vor,
wenn dieser im Wasser wiederholt Menschen beisst oder technische Anlagen und kilinstliche
Reviere besiedelt, sofern Abwehr- oder Praventionsmassnahmen keinen Erfolg
gebracht haben.»



In Art. 9c Abs. 5 sei der erste Satz ersatzlos zu streichen: «Bie-Bibermtissen-vor-derTotung-
mit-einer Kastenfalle-eingefangen-werden. Laktierende Weibchen dirfen vom 16. Mérz bis

zum 31. August nicht entfernt werden.»

Begriindung

Im urbanen Raum ist es keine Seltenheit, dass der Biber technische Anlagen besiedelt.

Ein Abschuss, ohne vorgédngig Préaventionsmassnahmen zu verlangen , kommt somit einer
generellen Abschussbewilligung im Siedlungsraum gleich.

In Abs. 5 ist weiter vorgesehen, dass Biber vor der Tétung in jedem Fall mit einer Kasten-
falle eingefangen werden muissen. Wir beantragen, den ersten Satz wegzulassen, da diese
Einschréankung die zeithahe Ergreifung von Massnahmen verunméglicht und in vielen
Fallen nicht praktikabel erscheint.

14. Zu Art. 10b (Offizielle Herdenschutzhunde)

Antrag

Art. 10b Abs. 4 sei wie folgt zu ergénzen: «Das BAFU legt nach Anhérung des BLV und
der VSKT in einer Richtlinie die Anforderungen an die fachgerechte Zucht, Ausbildung,
Prifung, Haltung und den Einsatz offizieller Herdenschutzhunde fest.»

Begriindung

Die neugeordneten und ergénzten Regelungen zu den Herdenschutzhunden sind zu be-
grissen. Nach Art. 10b Abs. 4 soll das BAFU allein zusténdig sein fur die Richtlinien zur
fachgerechten Zucht, Ausbildung, Prifung, Haltung und zum Einsatz offizieller Herden-
schutzhunde. Dies erachtet die Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen und Kan-
tonstierarzte (VSKT) nicht als sachgerecht, da verschiedentlich auch Tierschutzanliegen
beachtet werden missen. Die Anhérung der VSKT oder zumindest des BLV ist deshalb zu
ergénzen, wie dies in anderen Richtlinien geméass JSV auch der Fall ist.

15. Zu Art. 14a (Brutgeschift)

Antrége

Art. 14a Abs. 1 sei wie folgt zu erganzen: «Das Brutgeschaft nach Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe b des Jagdgesetzes dauert vom Beginn des Nestbaus und bei brutplatz-
treuen Vogelarten vom Anfliegen des Nests bis zum vollstandigen Ausfliegen der
Jungvégel. Bei Anlagen und technischen Einrichtungen, deren Betrieb durch
einen Brutplatz eingeschrankt wird oder bei dem das Nest aufgrund dessen
Lage gefihrdet ist, diirfen brutwillige Végel durch die Entfernung von begin-
nenden Nestbauten vergramt werden, sofern ein tauglicher Ersatz ange-
boten wird.»

Art. 14a Abs. 2 sei vollumfanglich wegzulassen. Eventualiter sei zumindest folgende Prazi-
sierung anzubringen: «Fir Nester und Brutstatten von Vogeln in oder an Gebauden sowie
von Koloniebritern im Siedlungsgebiet gilt das Verbot der Beschadigung oder Zerstérung
nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung vom 16. Januar 1991 Gber den
Natur- und Heimatschutz nur wahrend des Brutgeschéafts nach Absatz 1. Bei nesttreuen
Arten ist bei der Entfernung der Nester fiir angemessenen Ersatz zu
sorgen.»



Begriindung

Wir begrlissen die genauere Definition des Brutgeschéfts ausdricklich, sind aber der
Ansicht, dass weitere Differenzierungen notwendig sind. Einerseits ist es gerade bei Stor-
chen vielfach erforderlich, wahrend des Nestbaus ein Nest zu entfernen und einen Ersatz
anzubieten, da Storche teilweise auf sensiblen Anlagen (Strommasten, Baustellen, Kranen,
Mobilfunkantennen und dergleichen) mit dem Nestbau beginnen, wo fertige Nester zur
Gefahrdung der Jungvdgel oder zu erheblichen Sachschaden sowie Bauverzégerungen
flhren kdnnen. Anderseits sind etliche Vogelarten (insbesondere teilweise gefahrdete
Gebaudebriter) brutplatztreu und beziehen das bestehende Nest aus den Vorjahren. Bei
ihnen findet kein eigentlicher Nestbau statt, sondern das Nest wird repariert oder erganzt.
Fir diese Faélle ist eine Ergénzung notwendig. Die Regelung in Abs. 2 wirde zu einer mas-
siven Verschlechterung des Schutzes der gebaudebriitenden Arten wie Segler, Schwalben
oder Stérche fuhren, indem deren (langjahrig genutzten) Nester im Winterhalbjahr ohne
jegliche Verpflichtungen zu Ersatz eliminiert werden kdnnen. Diese Vogelarten sind bereits
heute zunehmend unter Druck. Die vorgesehene Schwachung des Schutzes férdert die
Abnahme der Besténde zusatzlich und steht damit im Widerspruch zu den Zielen des
Artenschutzes und den Grundpfeilern der Naturschutzgesetzgebung.

16. Neuer Artikel (Schutz vor Gefahrdung durch Zaune)

Antrag

Es sei der folgende Artikel neu einzufligen: <Abs. 1: Zdune sind so zu gestalten,
dass sie fiir Wildtiere keine erhohte Verletzungsgefahr darstellen. Abs. 2:
Tempordre Zaunanlagen miissen korrekt aufgebaut werden. Sofern sie nur
unter Verwendung von Strom korrekt betrieben werden konnen, miissen sie
dauernd unter angemessener elektrischer Spannung stehen. Abs. 3: Sie
diirfen nur so lange stehen bleiben, wie dies fiir ihre Funktion notwendig
ist. Abs. 4: Abgeraumte Zdaune miissen so gelagert werden, dass von ihnen
keine Verletzungsgefahr fiir Wildtiere ausgeht. Abs.5: Die Verwendung von
Stacheldrahtzdaunen im Wald, am Waldrand und in der offenen Flur ist
verboten.»

Begriindung

Wir beantragen aufgrund der hohen Tierschutzrelevanz und der vielen Vorfalle, die regel-
massig zu schwerem Leiden der Wildtiere fihren, die Einfilhrung einer Regelung zu Zaunen,
die Wildtiere beeintrachtigen kénnen. Insbesondere muss verlangt werden, dass solche
Zaune ordnungsgemass installiert und betrieben werden und - sobald sie nicht mehr
notwendig sind (weil z. B. keine Nutztiere mehr auf der Weide sind) — wieder entfernt wer-
den. Schliesslich ist ein Verbot von Stacheldraht aus artenschutz- und tierschutzrechtlicher
Sicht langst tberfallig.



17. Zu Anhang 1 (Nicht einheimische Tierarten, deren Einfuhr und Haltung
bewilligungspflichtig ist)

Antrag

In Anhang 1 sei folgende Ergdnzung vorzunehmen: «Mandarinente (Aix galericulata)».

Begriindung

In Anhang 1 werden diejenigen Tierarten genannt, deren Einfuhr und Haltung bewilligungs-
pflichtig ist. Unseres Erachtens sollte die Mandarinente ebenfalls in Anhang 1 aufgefihrt
werden. Die Mandarinente ist ein Neozoon, das bislang nicht in der Jagdgesetzgebung
aufgeflhrt wurde. Dies hat regelméssig zu Unsicherheiten bezlglich Massnahmen zur
Entfernung aus der freien Wildbahn geflhrt.

Zur Verordnung vom 21. Januar 1991 Uber die Wasser- und Zugvogelreservate von inter-
nationaler und nationaler Bedeutung (SR 922.32) beantragen wir die nachstehenden
Anderungen:

1. Zu Art. 2 (Bezeichnung)
Antrag
Art. 2 Abs. 2 Bst. c sei in der bisher geltenden Form beizubehalten.

Begriindung

Die vorgeschlagene Ergénzung kann in einzelnen Gebieten zu einer Schwachung des
Schutzziels flihren. Der erlauternde Bericht nennt keine handfesten Griinde, die diese Er-
génzung zwingend erforderlich machen.

2. Zu Art. 3 (Geringfiigige Anderungen)
Antrag
Abs. 3 Bst. b sei in der bisher geltenden Form beizubehalten.

Begriindung

Der in der Anderung vorgeschlagene Begriff «gleichwertig» l&sst viel Interpretationsspiel-
raum offen. Es stellt sich in diesem Fall auch die Frage nach der Messgrdsse: Die Anspru-
che welcher Tierart(en) werden fir die Definition von «gleichwertig» herangezogen?

3. Zu Art. 5 (Artenschutz)
Antrag

Abs. 1 Bst. fo's Ziff. 4 sowie das Verbot von Stand Up-Paddeln in Art. 5 Abs. 1 Bst. g seien
ersatzlos wegzulassen.

Begriindung

Die Ausnahmebestimmung von Abs. 1 Bst. fbis Ziff. 4 schwéacht Ziel und Zweck der Was-
ser- und Zugvogelgebiete zuséitzlich und unnétig. Damit wird die Ubertragung von éffent-
lich bewilligten Veranstaltungen tber das &ffentliche Interesse zum Schutz der Wildtiere
vor Stérungen gestellt. Der Ausldser fir diese Ausnahmebestimmung ist rein kommerziel-
ler Natur.



Zusatzlich soll in Art.5 Abs. 1 Bst.g WZVV, der bislang das Fahren mit Drachensegelbrettern
oder ahnlichen Geraten sowie den Betrieb von Modellbooten in den Wasser- und Zugvogel-
reservaten verbietet, neu zusatzlich das Fahren mit Brettern zum Stand Up-Paddeln aufge-
fihrt werden. Solche Gerate wirden von den Vogeln als besondere Gefahr wahrgenommen.
Entgegen den Ausflihrungen im erlduternden Bericht sind Stand Up Paddles nicht bereits
bis anhin vom Verbot geméss Art. 5 Abs. 1 Bst. g WZVV erfasst. Vielmehr wird durch diese
Erganzung ein neues Verbot eingefihrt. Die Art, wie man sich mit Stand Up Paddles fort-
bewegt, unterscheidet sich klar von der Art, wie Drachensegelbretter benutzt werden.
Diese Auslegung wird auch durch die kantonalen Schifffahrtsdmter bestatigt und ist mit
diesen abgesprochen. So fallen geméass Merkblatt Nr. 6 der Vereinigung der kantonalen
Schifffahrtsdmter Stand Up Paddles unter die Gruppe Paddelboote, eine Untergruppe der
Ruderboote (Art. 2 Bst. a Ziff. 21 Binnenschifffahrtsverordnung [BSV, SR 747.201.1]). Dem-
entsprechend sind Stand Up Paddles nicht von der Formulierung «Drachensegelbretter
oder dhnliche Gerate» mitumfasst. Vielmehr ist davon auszugehen, dass damit Gerate, die
wie die Drachensegelbretter von nicht motorisierten Fluggeraten geschleppt werden,
gemeint sind.

Im Kanton Zirich sind der Pféffikersee und der Greifensee, die im Bundesinventar der
Wasser- und Zugvogelreservate aufgefihrt sind, vom vorgesehenen Verbot betroffen.
Beide Seen werden, ausserhalb von durch die kantonalen Schutzverordnungen definierten
Schutzzonen, mit Stand Up Paddles befahren. An beiden Seen befinden sich Vermietstatio-
nen und Anbietende von Kursen dieser Sportart. Diese Kurse miissen als nautische Ver-
anstaltungen von der Kantonspolizei bewilligt werden. Ein neu eingefiihrtes Verbot dieser
beliebten Freizeitbeschéaftigung wirde zu grossem Unverstédndnis bei der Bevolkerung
und dem lokalen Gewerbe flihren. Entsprechend wére ein solches schwer durchsetzbar,
insbesondere da gréssere Seen betroffen sind und eine flichendeckende Signalisation
nicht méglich ist. Durch die kantonalen Schutzverordnungen, welche die Seen differenziert
in verschiedene Schutzzonen einteilen und dabei in einigen Zonen das Befahren der Was-
serflachen mit Schwimmkd&rpern aller Art bereits heute verbieten, ist ausreichend sicher-
gestellt, dass das Gleichgewicht zwischen Naturschutz und dem Bedurfnis der Bevolke-
rung auf Erholung erhalten bleibt.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesprésidentin,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Prasidentin: Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli
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Bundesamt fir Umwelt
Herr Martin Baumann
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Bern, 18. August 2020

Stellungnahme der Konferenz fir Wald, Waldtiere und Landschaft KWL zur Revision der
eidg. Jagdverordnung

Sehr geehrter Herr Baumann
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz JFK hat lhnen am 24. Juli 2020 eine technisch-fachliche
Stellungnahme zu den angedachten neuen Ausfihrungsbestimmungen zum revidierten Jagdgeset-
zes eingereicht.

Die Stellungnahme unserer Fachkonferenz JFK stiitzen wir vollumfanglich und mdchten sie aus
politischer Sicht lediglich in einem Punkt erganzen.

Art.16a Bst. a EJSV

Nach Art. 16a Bst. a des Entwurfs hat die zustandige kantonale Behérde dem BAFU Bewilligungen,
die Bauten, Anlagen, Nebenanlagen, Bodenveranderungen, Konzessionen, sportliche Anlasse und
sonstige gesellschaftliche Veranstaltungen in Schutzgebieten nach Artikel 11 Absatz 1 und 2 des
Jagdgesetzes betreffen, mitzuteilen.

Diese neu statuierte Mitteilungspflicht der Kantone lehnen wir ab, da sie in die kantonalen Kompe-
tenzen eingreift und teilweise entsprechende Mitteilungspflichten an den Bund bereits bestehen.

Gemass Art. 5 Abs. 2 der Verordnung uber die eidgendssischen Jagdbanngebiete (VEJ) sowie dem
gleichlautenden Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Uber die Wasser- und Zugvogelreservate von inter-
nationaler und nationaler Bedeutung (WZVV) bendtigt die Durchfihrung von sportlichen Anlassen
und sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen schon heute eine kantonale Bewilligung. Es ist
also Sache der Kantone die Bewilligung zu erteilen sowie die entsprechenden Bewilligungskriterien
zu definieren. Eine Mitteilung dieser kantonalen Bewilligungen ist administrativ aufwandig und greift
unndtig in die kantonalen Vollzugskompetenzen ein.

Fur bauliche Erweiterungen und Neubauten wird jeweils eine Ausnahmebewilligung ausserhalb
Bauzone nach Art. 24 RPG bendtigt. Auf Bundesstufe wird das BAFU in das Verfahren gemass Art.
6 Abs. 1% VEJ bzw. WZVV einbezogen (Leitbehérde: ARE). Auf Kantonsstufe wird die kantonale
Jagdverwaltung zuhanden der kantonalen Leitbehdrde prifen, ob der Schutzgedanke des Jagd-
banngebietes bzw. des Wasser- und Zugvogelreservats tangiert ist oder nicht. Die kantonale Bewil-
ligung nach Art. 24 RPG ist in beiden Fallen bereits heute dem ARE zu erdffnen. Eine weitere Mit-
teilung an das BAFU erubrigt sich deshalb.

Antrag
Art.16a Bst. a EJSV ist ersatzlos zu streichen.

Stn_RevisionJSV2020_KWL_20200818.docx Seite 1 von 2
Direktorenkonferenz KWL
Generalsekretariat, Haus der Kantone Telefon 031 320 16 40 www.kwl-cfp.ch
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KWL Seite 2

Wir bedanken uns fir die gute Zusammenarbeit mit der Fachkonferenz JFK bei der Erarbeitung der
revidierten Jagdverordnung und bitten Sie, unseren Antrag bei der weiteren Bearbeitung der Vor-
lage zu berucksichtigen.

Mit freundlichen Grissen

Regierungsrat Dr. Josef Hess Thomas Abt
Prasident KWL Generalsekretar
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LDK, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern

Per E-Mail

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fir Umwelt BAFU

Martin Baumann

3003 Bern

Bern, 09.09.2020

Vernehmlassung Anderung Jagdverordnung (JSV, SR 922.01

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken, dass wir uns zur Anderung der Verordnung iiber die Jagd und den Schutz wildlebender
Saugetiere und Vogel dussern diirfen. In der «kKonferenz der kantonalen Landwirtschafts-direktoren»
(LDK) sind die fir die Landwirtschaft zustdndigen Regierungsmitglieder der 26 Kantone und des
Flirstentum Lichtenstein vereint. Die LDK setzt sich ein fiir eine schweizerische Landwirtschaftspolitik
und die Férderung optimaler Rahmenbedingungen fiir die produzierende, bauerliche Landwirtschaft.

Grundsatzliche Vorbehalte:

Im vorliegenden Entwurf der Jagdverordnung sind verschiedene Bestimmungen enthalten, die nicht
Gemadss den Parlamentsbeschliissen umgesetzt werden. Beispielsweise die Regulierung von Wélfen:
Im revidierten Jagdgesetz ist vorgesehen, dass die Populationen der geschiitzten Arten in der
Schweiz in ihrem Bestand geschiitzt werden. In bestimmten Situationen muss es moglich sein, neben
Einzelwolfen und Jungwdlfen aus Rudeln, in bestimmten Situationen auch ganze Rudel zu
entnehmen. Weiter ist es auch der Wille des Parlaments, dass auch in Wildtierschutzgebieten
Problemtier regulieren diirfen. Diese Kompetenz der Kantone darf in der Verordnung nicht wieder
eingeschrankt werden.

Im Anhang erhalten Sie unsere detaillierte Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Josef Christen
stv. Generalsekretar



Vernehmlassung Anderung Jagdverordnung (JSV, SR 922.01

Bemerkungen und Antrage LDK

Artikel

Bemerkungen LDK

Gemadss Jagdgesetz Art. 3 Abs. ergédnzen

JV Art 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone berticksichtigen in der Jagdplanung die Anliegen der
Landwirtschaft, der Tiergesundheit und erméglichen die nachhaltige
Bewirtschaftung der Wélder und die Verjlingung mit standortgerechten
Bauarten und vermeiden grosse Schaden an Lebensmittelkulturen.

4 Abs 1

Da die Regulierungsmassnahmen rasch umgesetzt werden missen, damit
weitere Schaden vermieden werden kénnen, muss das BAFU den Kantonen
eine zeitnahe Ruckmeldung machen. Es muss prazisiert werden, dass die
Anhdérung des BAFU fur die Kantone nicht rechtsverbindlich ist und nur eine
«Empfehlung») ist ohne rechtsverbindlichen Charakter.

Die Rickmeldung des BAFU an die Kantone hat innert einer klar definierten,
kurz gefassten Frist zu erfolgen.

4b Abs 1

Die Einschrankung der Regulierung auf Rudel mit erfolgreicher Fortpflanzung
kann unter Umstanden bewirken, dass weitere Schaden an
landwirtschaftlichen Nutztieren im aktuellen Jahr nicht verhindert werden
kdénnen.

Ab einer gewissen Rudelgrésse (z.B. 8 Tiere) wirde es Sinn machen,
Regulierungen (Einzelabschiisse) auch ohne erfolgreiche Fortpflanzung
zuzulassen, wenn damit ein erziehender Effekt auf die Uberlebenden Wolfe
erreicht werden kann. Diese Regulierungseinschrankung sollte tGberdenkt
werden.

4b Abs 3

Streichen

Begriindung: Die Regulation eines Rudels hat nichts mit der Regulation von
Einzelwdlfen zu tun.

4c

Regulierung Héckerschwane:
Die Vergramung sollte ebenfalls mdglich sein.




4d Abs. 1

...betroffene Kantone...

Die Finanzhilfen dirfen sich nicht nur auf Kantone beschranken, in denen
Wolfsrudel leben, sondern alle Kantone sollten mit Finanzhilfen unterstitzt
werden.

4d Abs. 1 Bstb

Nicht Anzahl Rudel, sondern Anzahl der Tiere

4d Abs. 2 Bst b

Fiar Wolfe hostens 10'000 Franken je Tier

9a

NEU

1P Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton innert einer Frist von maximal
funf Arbeitstagen mit. Die Antwort des BAFU ist fur den Kanton nicht rechtlich
verbindlich.

9b Abs 2 Bst b

Auf Problemtiere muss rasch reagiert werden kénnen. Kurze
Entscheidungswege und schnelles Handeln sind die Schllssel fir eine
akzeptable Wolfspolitik.

9b Abs 3

erganzen:
Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf liegt vor, wenn dieser sich
Menschen gegentber nicht scheu verhalt.

9b Abs 6a

bei Abschiissen zur Verhitung von Schaden an landwirtschaftlichen
Nutztieren: dem Streifgebiet des Wolfes; hat der Wolf landwirtschaftliche
Nutztiere gerissen, die sich nicht durch zumutbare Massnahmen schiitzen
lassen, entspricht der Abschussperimeter dem Streifgebiet des Wolfes;

9c Abs. 2

Ein Schaden durch einen Biber liegt vor, wenn dieser durch Untergraben oder
Aufstauen Bauten und Anlagen, die im 6ffentlichen Interesse liegen,
Erschliessungswege flur Landwirtschaftsbetriebe oder landwirtschaftliche
Nutzflachen beeintrachtigt.

Begrindung: Nicht nur Bauten und Anlagen im 6ffentlichen Interesse kénnen
von einem Schaden betroffen sein, sondern auch private.

Ebenfalls liegt ein Schaden vor, wenn landwirtschaftliche Nutzflache betroffen
ist.




9c Abs. 3 Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Biber liegt vor, wenn dieser durch
Untergraben oder Aufstauen beeintrachtigt:

a) Verkehrsinfrastrukturen,-die-im-&ffentlichen-tnteresse-liegen;

b) Landwirtschaftliche Erschliessungswege, Glterwege und
Bewirtschaftungswege;

c) Damme und Uferbéschungen, die fur die Hochwassersicherheit von
Bedeutung sind.

Begrindung: dito 9c Abs. 2

9. September 2020 / LDK / jch



Bundesamt fir Umwelt

Abteilung Biodiversitat und Landschaften
Worblentalstrasse 68

3003 Bern
martin.baumann@bafu.admin.ch

CH-3003 Bern, VSKT, jro
Geschéftsfiihrung: Judith Rothlisberger / Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen und Kantonstierarzte
Bern-Liebefeld, 2. September 2020

Teilrevision Jagdverordnung — Stellungnahme Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen
und Kantonstierarzte

Sehr geehrter Herr Baumann

A. Allgemeine Stellungnahme

Besten Dank fiir die Méglichkeit zur Stellungnahme zur Anderung der Jagdverordnung. Hauptanlass zur
Revision ist die vom Parlament verabschiedete Anderung des Jagdschutzgesetzes. Dagegen wurde das
Referendum ergriffen. Die Volksabstimmung ist ausstehend.

Die Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen und Kantonstierarzte, VSKT aussert sich in der Folge
nur zu Themen, die den Aufgabenbereich des amtlichen Veterindrwesens tangieren, insbesondere zu
Themen im Schnittstellenbereich des Tierschutzes, der Tierseuchenpravention und —bekadmpfung und der
tierarztlichen Berufsausubung.

Die Vorlage will die Anliegen des Tierschutzes und die Beriicksichtigung der Tiergesundheit bei der
Regelung, Planung und Durchfihrung der Jagd durch die Kantone und der interkantonalen Jagdplanung
fordern. Dies ist mit der Vorlage nicht in allen Teilen gelungen. Die VSKT lehnt insbesondere die
vorgeschlagenen Anderungen zur falknerischen Haltung von Greifvégeln zur Jagd (vgl. Art. 6s) und
die damit verbundene Anderung der Tierschutzverordnung (Anhang 2 Tabelle 2, Besondere
Anforderungen, Ziffer 13, zweiter Satz) ab.

Die VSKT begrusst die ihren Vollzugsbereich tangierenden vorgelegten Bestimmungen, jedoch unter
Bericksichtigung der Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln (vgl. unter B). Als wichtig zu erwahnen
sind:

- Tierarztinnen und Tierarzte sollen fir die Erstbehandlung von pflegebediirftigen Wildtieren keine
Bewilligung brauchen, was zu unterstitzen ist. Damit sollen sie jedoch nicht die Kompetenz
erhalten, alle in der tierarztlichen Praxis vorbeigebrachten, beeintrachtigten Wildtiere zu
behandeln und zu halten, da oftmals die sofortige Tétung die einzig vertretbare Handlung ist (vgl.
Antrag und Begrindung zu Art. 6 Abs. 2 und auch zu Art. 1 Abs. 4.).

Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen und
Kantonstierarzte

c/o Bundesamt fiir Lebensmittelsicherheit und Veterindrwesen
Schwarzenburgstrasse 155

3003 Bern

Tel. +41 (0)58 464 92 25

vskt.sekretariat@blv.admin.ch

www.kantonstieraerzte.ch
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- Organisation der Nachsuche und der Suche verletzter Tiere (Art. 1 Abs. 4), jedoch weiter gefasst.

- Fachkundigkeit erganzt mit Treffsicherheitsnachweis (Art. 1b).

- Neuordnung und Erganzung der Bestimmungen zu Herdenschutzhunden, jedoch mit Einbezug
der Tierschutzbehdrden bei der Richtlinienerstellung (Art. 10b)

- Die Befreiung betreffend Bewilligungserfordernis Tierversuche bei behordlich vorgegebener
Uberwachung der Bestande und fiir die Erfolgskontrollen (Art. 13a, Art. 11a Fischereiverordnung,
Art. 27a Natur- und Heimatschutzverordnung).

Die VSKT beantragt zudem wegen der hohen Tierschutzrelevanz und wegen der vielen Vorfalle, in einem
zusatzlichen Artikel die Regelung der Zaune, welche Wildtiere beeintrachtigen konnen.
Insbesondere muss verlangt werden, dass solche Zaune ordnungsgemass installiert und betrieben werden
und sobald sie nicht mehr notwendig sind (weil z.B. keine Nutztiere mehr auf der Weide sind) abgeraumt
werden.

B. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln
Art. 1 Abs. 4 (Organisation der Nachsuche durch die Kantone)

Begrundung:  Neu gibt der Bund aus der Motivation Tierschutz heraus den Kantonen vor, eine geeignete
Organisation fur die Nachsuche und die Suche nach verletzten Tieren aus dem
Strassenverkehr zu betreiben. Dies ist zu begrissen. Die Begrifflichkeit ist jedoch zu eng
gefasst, da auch aus anderen Griinden als durch die Jagd oder den Strassenverkehr
festgestellte verletzte Tiere (z.B. im Zaun hangender Hirsch mit Beinbruch) sowie kranke
Tiere (z.B. Fuchs mit Raude, abgemagertes Reh mit Durchfallspuren) rechtzeitig von der
Wildhut erlést werden sollen. Diese Falle sind ebenso tierschutzrelevant.

Kranke und verletzte Wildtiere sollen wenn immer mdglich an Ort und Stelle getotet
werden, um zusatzliche Angst / Stress zu vermeiden, ausgenommen die Kritierien fur das
Verbringen in eine bewilligte Pflegestation sind gegeben. Dies kann mit der beantragten
Erganzung erreicht werden. Handelt es sich um kleinere geh- oder flugunfahige Wildtiere
(v.a. VOgel und verletzte Jungtiere, wie Fuchswelpen oder Rehkitze) werden diese von
Privaten oft nicht der Wildhut gemeldet, sondern sie werden behandigt und in eine
Tierarztpraxis gebracht. Da nicht alle solchen Wildtiere die Kritieren fur eine Behandlung
und das Verbringen in eine Pflegestation erflllen, muss der vorgeschlagene Art. 6 Abs. 2
mit der Kompetenz fur Tierarztinnen und Tierdrzte erganzt werden, die Tiere zu
euthanasieren (vgl. Antrag zu Art. 6 Abs. 2).

Antrag: ..., die bei der Jagd oder bei Verkehrsunfallen verletzt werden oder die anderweitig krank
oder verletzt gemeldet werden.

Art. 1b Abs. 1 (Fachkundigkeit zum Téten von Tieren im Kontext Jagd)

Begriindung:  Es wird auf Art. 177 der Tierschutzverordnung (TSchV) zur Fachkundigkeit verwiesen und
prazisiert, dass beim Erlegen von Widltieren, bei behérdlichen Abschissen und im
Rahmen der Selbsthilfe als fachkundig gilt, wer die Prifung als Jager/-in oder Wildhuter/-
in hat. Dies steht im Widerspruch zur Umschreibung der Fachkundigkeit in Art. 177 Abs.
1bis TSchV, wo zusétzlich zum theoretischen und praktischen Erlernen des Totens von
Tieren unter Aufsicht und Anleitung auch eine Regelma&ssigkeit in der AuslUbung
Voraussetzung ist. Somit muss zumindest erganzt werden, dass die Jagdberechtigung
aktuell vorhanden sein muss, weil dann zumindest der jahrliche Schiessnachweis erbracht
wird und davon ausgegangen werden kann, dass solche Personen auch jagdlich tatig und
somit in Ubung sind. Ansonsten ware auch fachkundig wer vor 20 Jahren einmal eine
Jagdprifung abgelegt hat, ohne die Jagd je auszulben. Alternativ kann auf das
Vorhandensein des jahrlichen Nachweises der Treffsicherheit verwiesen werden.

2/5
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Antrag: Erganzung von Satz 2 ...abgelegt hat und ber eine aktuelle Jagdberechtigung verfiigt.

Art. 1b Abs. 2 (Vorbehalte zu verbotenen Waffen)
Begrindung: siehe Art. 2a, Anpassung des Vorbehalts

Antrag: Satz 2: Vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Absatz 6 und Artikel 2a Absatz 3.

Art. 1b Abs. 3 Bst. e (verbotene Handfeuerwaffen)

Begriindung:  Alle die aufgezahlten Handfeuerwaffen sind verboten, weshalb das «oder» nicht korrekt
ist.

Antrag: Weglassen «oder»

Art. 1b Abs. 6 Bst. b (Regelungen zur Nottétung, Ausnahmen)

Begrindung: Neu wird festgehalten, dass bei der Nottétung, wenn keine Faustfeuerwaffe wegen
Gefahrdung eingesetzt werden kann, kleine Wildtiere mit einem Schlag durch einen harten
Gegenstand getotet werden dirfen. Dies ist inhaltlich sinnvoll, jedoch muss zwingend im
Verordnungsstext erganzt werden, dass der Tod durch Entbluten sichergestellt werden
muss. Es reicht in Abstimmung mit der TSchV nicht, dies nur in den Erlauterungen zu
nennen.

Antrag: bei kleinen Wildtieren: harte Gegenstdnde zur Ausibung eines Schlags mit
anschliessendem Sicherstellen des Todes durch Entbluten.

Art. 2a Abs. 3

Begrindung: Die Formulierung des Einsatzzweckes von Greifvogeln auf der Beizjagd (vorgeschlagen ist
das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von Wildvogeln) ist betreffend Wildvdgel zu
prazisieren, da nicht einfach alle Arten von Wildvégeln von den Greifvdgeln vertrieben oder
gejagt werden durfen. Beim Vergramen von Wildvogeln auf dem Flugplatz kann es sich um
verschiedene Arten von Végeln halten. Bei der Beizjagd hingegen dirfen nur Rabenvogel
und Tauben gejagt und getotet werden.

Antrag: .... auf der Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von Wildvogeln,
soweit dies nach der Jagdschutzgesetzgebung zulassig ist.

Art. 6 Abs. 2 (Bewilligungsfreie Erstversorgung von verletzten Wildtieren durch Tierdrzteschaft)

Begrindung: Die vorgeschlagene Ergdnzung, wonach Tierdrztinnen und Tierarzte fir die
Erstbehandlung von pflegebedurftigen Wildtieren keine Bewilligung brauchen, begrusst die
VSKT ausdricklich. Die vorgeschlagene Formulierung ist jedoch nicht ausreichend, da
lange nicht alle in der tierarztlichen Praxis vorbeigebrachten, beeintrachtigten Wildtiere
behandelt und gehalten werden sollen. Oftmals ist die sofortige Tétung zur
Leidensbegrenzung die einzig vertretbare Handlung im Sinne des Tierschutzes. Wie unter
Art. 1 Abs. 4 begriindet, sind Tierarztinnen und Tierarzte mit der Kompetenz zu versehen,
verletzte und kranke Wildtiere, die ihnen von Dritten gebracht werden, bewilligungsfrei zu
euthansieren. Viele solche Tiere erfullen die Fachkritierien fUr eine Erstversorgung und das
Uberbringen in eine Pflegestation und Auswilderung nicht, da sie nicht wieder in die Natur
integriert werden kdénnen und dort trotz physischer Wiederherstellung bald verenden
wirden. Diese Kompetenz ist notwendig, da es unrealistisch und dem Tierschutz abtraglich
ist, musste der Tierarzt oder die Tierarztin die Wildhut zum Téten des Wildtieres aufbieten.

3/5



2020-06-17/287

Antrag: Dritter neuer Satz: Ist ein Uberbrachtes pflegebedirftiges Wildtier aus fachlicher Sicht zu
toten, flhrt die Tierarztin oder der Tierarzt dies bewilligungsfrei aus.

Art. 6 Abs. 2 und 3 sowie Anhang 2 Tabelle 2, Besondere Anforderungen, Ziffer 13, zweiter Satz
(Falknerische Haltung von Greifvégeln)

Begrindung: Die Haltung von Greifvogeln, die jagdlich genutzt werden, ist seit jeher in der
Tierschutzverordnung geregelt. Es braucht eine Wildtierhaltebewilligung, die nur erteilt
werden darf, wenn verschiedene Anforderungen erfiillt sind. Dazu gehort ein Gehege mit
festgelegter Mindestgrosse. Diese Mindestnormen wurden im Neuerlass der
Tierschutzverordnung 2013 aufgrund des Tierschutzgesetzes von 2005 erheblich
vergrossert, auch da es galt, der Tierwlirde mehr Achtung zu verschaffen. Die Falknerische
Haltung von Greifvégeln wurde in dem Kontext 2013 in die JSV aufgenommen und
definiert, dass die Bewilligung nur erteilt werden darf, wenn die Beizjagd mit dem Vogel
ausgeubt wird, der Halter die Jagdberechtigung (Jager- und Falknerpriifung) dazu vorlegt
und die falknerisch gehaltenen Végel entsprechend ihrem natirlichen Bedurfnis
ausreichend Gelegenheit zum Freiflug haben (Abs. 1). Zudem wurden die zuldssigen
Formen der Falknerischen Haltung definiert (Mauserkammer, Flugdrahtanlage, kurzfristige
Anbindehaltung an der Fessel im Zusammenhang mit Transport, Ausbildung Jungvdgel,
Flugtraining und Jagdausibung) und angegeben, in welchem biologischen Abschnitt
(Gefiedermauser, Brutgeschehen) des Jahres diese eingeschrankte Haltung zulassig ist
(Abs. 2). Explizit war die Dauer der Anbindehaltung zu dokumentieren (Abs. 3), da eine
dauernde Anbindehaltung durch die Tierschutzverordnung verboten ist. Die vom BAFU
nach Anhérung des BLV zu erlassende Richtlinie zur Falknerischen Haltung ist bis dato
nicht vorhanden (Abs. 4).

Da beide Verordnungen anzuwenden sind, muss nach geltendem Recht jeder Greifvogel,
der zur Beizjagd / Wildschadenabwehr jagdlich eingesetzt wird, in einer Voliere mit den
Mindestabmessungen gemass Anhang 2 gehalten werden, ausser wahrend begrenzter
Zeiten (wenn er seinem Bedurfnis entsprechend Gelegenheit zum Freiflug hat).

Neu wird vorgeschlagen, dass fur Greifvdogel, die jagdlich genutzt werden, die
Mauserkammer als Offenfrontgehege bezeichnet wird und als ganzjahrige
Haltungseinrichtung genutzt werden kann, ohne eine Mindestgrésse anzugeben. Alternativ
erlaubt der Vorschlag den Greifvogel auch ganzjahrig an der Flugdrahtanlage angebunden
zu halten. Die Anbindung an der Fessel soll gleich geregelt bleiben, jedoch sind neu nur
diese Zeiten zu dokumentieren.

Der Erlauterung, dass es um die bisherige Regelung gehe und nur Begrifflichkeiten besser
gefasst seien, kann nicht gefolgt werden. Es wird sogar geltend gemacht, dass die Haltung
in der Flugdrahtanlage — also am Fuss befestigt - wo nur ein ganz beschrankter
Ortswechsel maglich ist, keine Anbindehaltung darstelle. An der Flugdrahtanlage kann der
Vogel ein Stick weit auffliegen und wenige Fligelschldge machen, entsprechend der
Lange der Flugdrahtanlage und in Abhangigkeit seines Trainingszustandes und seiner
Gewdhnung an die Anlage. Er kann eingerichtete Platze wie Futterstelle, Badebrente und
Offenfrontgehege nutzen, aber er hat keine Wahl, denn er kann nur das Angebot in der
Reichweite der Anbindehaltung nutzen. Auch in der Anbindehaltung am Pflock kann der
Vogel Flugelschldage machen, aber auffliegen kann er nicht.

Kein Greifvogel, der jagdlich genutzt wird, hat das ganze Jahr Freiflug. Eine
Anbindehaltung bleibt eine Anbindehaltung, unabhangig davon, ob diese dem Vogel
einmal etwas mehr bzw. einmal weniger Spielraum lasst. Die Biologie der Greifvogel ist
auch bei der Falknerischen Haltung zu beriicksichtigen. Auch wenn der Vogel sich
wahrend des Federwechsels ruhiger verhalt, ist eine Haltung wahrend dieser Zeit unter
den Mindestanforderungen tierschutzwidrig und vor allem nicht notwendig, wie
verschiedene Praxisbeispiele zeigen.

Die Jagdsaison dauert rund 4 Monate pro Jahr von ca. Mitte September bis ca. Mitte
Februar. Anbindehaltung fur Trainings an Flugdrahtanlagen und anderen Geraten wahrend
der eigentlichen Trainingsphase am Tag unter kontrollierten Bedingungen im Einzelfall ist
mit den Tierschutzvorgaben im Zusammenhang mit haufigen Freifligen nur wahrend der
Jagdsaison vertretbar.
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Antrag:

Eine derartige Einschrankung von Greifvogeln, die zur Jagd gehalten werden, wie es der
vorliegende Vorschlag will, kdnnte nur zulassig sein, wenn die Interessenabwagung
(Wichtigkeit dieser Jagdmethoden) eine kostenglnstige Haltung und wenig
zeitaufwandiges Handling und Training der Végel notwendig machen wirde. Und davon
sind wir in der Schweiz weit entfernt. Die Anderungsvorschlége sind ein grosser Riickschritt
fur das Tierwohl und missachten die Wirde der Greifvogel.

Nicht berlcksichtigt ist bei diesem Vorschlag, dass im Einzelfall die jagdliche Nutzung
schnell beendet sein kann (Krankheit, Unfall, von Vogel oder verantwortlichem Falkner)
und die nun nétige Voliere baurechtlich oder aus andere Griinden gar nicht bereit steht und
nicht erstellt werden kann. Auch dies dann zu Lasten der Greifvogel.

Aus all diesen Griinden lehnt die VSKT diese Anderung der JSV in Art. 6°s und in der
Tierschutzverordnung ab.

Beibehalten der bisherigen Formulierung und Ausformulieren der Richtlinie nach Absatz 4,
so dass fur jagdlich genutzte Greifvogel jederzeit eine Voliere gemass
Mindestanforderungen der Tierschutzverordnung vorhanden sein muss und diese
Greifvogel nur temporar, soweit nicht anders maglich, begriindet eingeschrankt gehalten
werden durfen.

Art. 10b Abs. 4 (Herdenschutzhunde)

Begriindung:

Antrag:

Die neugeordneten und erganzten Regelungen zu den Herdenschutzhunden werden
begrisst.

Nach Abs. 4 soll das BAFU alleine zustandig sein fiir die Richtlinien zur fachgerechten
Zucht, Ausbildung, Prifung, Haltung und Einsatz offizieller Herdenschutzhunde. Dies
erachtet die VSKT nicht als sachgerecht, da verschiedentlich auch Tierschutzanliegen
dabei wichtig sind. Die Anhoérung der VSKT oder zumindest des BLV ist deshalb zu
erganzen, wie das in anderen Richtlinien gemass JSV auch der Fall ist.

Das BAFU legt in einer Richtlinie nach Anhérung des BLV und der kantonalen
Veterindrbehoérden die Anforderungen ......

Besten Dank fir das Berlcksichtigen der Anliegen der VSKT.

Mit freundlichen Griissen

Vereinigung der Schweizer Kantonstierarztinnen
und Kantonstierarzte
Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux

Dr. Reto Wyss

Prasident

Dr. Judith Réthlisberger
Geschaftsflihrerin
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Luzern, 07.09.2020 YB/AR
EINSCHREIBEN
Bundesamt fur Umwelt BAFU
Sektion Wildtiere und Artenforderung
Martin Baumann
3003 Bern

Stellungnahme zur Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01)
Sehr geehrter Herr Baumann,

Wir beziehen uns auf lhre Publikation vom 08. Mai 2020 betreffend titelerwahntem
Geschaft und erlauben uns, dazu im folgenden Stellung zu nehmen.

Einfuhrung und breit abgestiitzte Legitimation zur Mitwirkung

Der Aero-Club der Schweiz (AeCS) ist der Dachverband der Allgemeinen Luftfahrt fir die
Leichtaviatik und den Luftsport. Er zahlt rund 23’000 Mitglieder und ist in den acht
Fachsparten-verbanden Motorflug, Segelflug, Ballonfahren, Modellflug, Helikopter,
Fallschirmspringen, Microlight und Amateurflugzeugbau und in 36 Regionalverbande
gegliedert. Die Leicht- und Sportaviatik ist die eigentliche Wiege der Luftfahrt. Sowohl
Militar- als auch Berufspiloten erhalten auf den Regionalflugplatzen und Flugfeldern ihre
fliegerische Grundausbildung auf Leichtflugzeugen.

Als Dachverband der Allgemeinen Luftfahrt férdert und unterstitzt der AeCS den
fliegerischen Nachwuchs auf allen Stufen und den Luftsport. Damit ist der AeCS politisch
wie auch gesellschaftlich zur vorliegenden Stellungnahme legitimiert.

Vor diesem Hintergrund nimmt der AeCS wie folgt zur Anderung der Jagdverordnung und
der damit verbundenen Anderung anderer Erlasse Stellung.

Allgemein

Die Anderungen der eigentlichen Jagdverordnung betrifft die Leichtfliegerei nicht direkt,
deshalb ist die Stellungnahme des AeCS keine generelle Wurdigung oder Kritik der SJV
und ist auch nicht als Positionierung zur Abstimmung Uber das Jagdgesetz
(Volksabstimmung vom 27.09.2020) zu verstehen. Im Ubrigen schliessen wir uns den
Ausfuhrungen von Swiss Olympic an.

AERO-CLUB DER SCHWEIZ ZENTRALSEKRETARIAT LIDOSTRASSE 5, CH-6006 LUZERN TEL 041 375 01 01 info@aeroclub.ch
AERO-CLUB DE SUISSE SECRETARIAT CENTRAL LIDOSTRASSE 5, CH-6006 LUCERNE FAX 041 375 01 02 www.aeroclub.ch
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Verordnung uber die eidgenossischen Wildtierschutzgebiete (WSGV), Art. 5, Abs. 1
Buchstabe fis

Die vorgesehene Regelung in Art. 5 Abs. 1 Bst. f WSGV ist unseres Erachtens in
mehrfacher Hinsicht problematisch. Zunachst wirde das Verbot, unbemannte
Luftfahrzeuge in Wildtierschutzgebieten zu betreiben, in unbestimmter Hohe gelten,
wogegen bemannte Luftfahrzeuge diese Gebiete jeweils unter Einhaltung der
gesetzlichen Mindestflughohe uberfliegen durften. Eine derartige Ungleichbehandlung ist
u.E. nicht zu rechtfertigen, insbesondere da unbemannte Luftfahrzeuge im Aligemeinen
wesentlich emissionsarmer betrieben werden kdnnen als bemannte.

Sodann wurde das Verbot auch fur samtliche Modellflugzeuge (bis hin zu einem
einfachen Papierflugzeug) gelten, die aus Sicht des Luftrechts ebenfalls zu den
unbemannten Luftfahrzeugen gehodren. Im Gegensatz zum Einfluss z.B. von
Gleitschirmen und Deltasegler sind die Auswirkungen von Modellflugzeugen auf die
Tierwelt allerdings sehr bescheiden. Da die Modellflugzeuge im direkten Sichtkontakt
vom Piloten am Boden gesteuert werden, ist die jeweilige Einflugdistanz in mogliche
Wildtierschutzgebiete zudem ausserst gering. Aus diesem Grund beantragen wir, das
Uberfliegen von Wildschutzgebieten mit Modellflugzeugen nicht zu verbieten. Ein
derartiges Verbot erachten wir insbesondere fur nichtmotorisierte Modellflugzeuge (d.h.
Modellsegelflugzeuge) als nicht angemessen Die Stérwirkung dieser Kategorie
Luftfahrzeuge auf die Wildtierpopulationen ist vernachlassigbar, da diese
Modellsegelflugzeuge keine stérenden Motorgerausche verursachen und flr die
Steuerung des Flugmodells ununterbrochener Sichtkontakt zwischen dem Piloten und
dem Segelflugzeug bestehen muss.

Des Weiteren wirde mit dem vorliegenden Revisionsvorschlag den Kantonen
unzulassigerweise eine umfassende Bewilligungskompetenz gegeben. Gemass Art. 87
der Bundesverfassung ist die Gesetzgebung Uber die Luftfahrt Sache des Bundes;
Kantone durfen gestutzt auf Art. 51 des Luftfahrtgesetzes allerdings nur Massnahmen
zur Verminderung der Umweltbelastung und der Gefahrdung von Personen oder Sachen
auf der Erde treffen. Die WSGV fokussiert aber auf andere Schutzziele, und das
Jagdgesetz bietet keine Grundlage fur Einschrankungen beim Betrieb bestimmter
Kategorien von unbemannten Luftfahrzeugen. Damit bleibt kein Raum fur eine kantonale
Bewilligungskompetenz, wie sie in der WSGV vorgesehen ist.

Abgesehen von diesen formalrechtlichen Uberlegungen erachten wir aber in diesem
Bereich ein kantonal unterschiedliches Bewilligungsregime nicht als zielfihrend. Drohnen
werden heute fiir vielfaltige Uberwachungsaufgaben eingesetzt, die so nicht nur effizient,
sondern regelmassig auch umweltfreundlicher wahrgenommen werden konnen, als dies
beim Einsatz anderer technischer Mittel der Fall ware. Es scheint uns daher nicht
sachgerecht, wenn ein Drohnenbetreiber z.B. fiir die Uberwachung einer im nationalen
Interesse liegenden Hochspannungsleitung oder Eisenbahnlinie fur diejenigen
Abschnitte, die in einem Wildtierschutzgebiete gelegen sind, eine kantonale Bewilligung
einholen musste, dies note bene im Unterschied zu den Betreibern von bemannten
Luftfahrzeugen.
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Umgekehrt anerkennen wir durchaus die Problematik, dass intensiver Drohnenbetrieb in
einem Wildschutzgebiet den jagdrechtlichen Schutzzielen zuwiderlaufen kann. Um den
oben skizzierten Problemen entgehen zu kdnnen, schlagen wir vor, das Verbot auf das
Abfliegen und Starten von motorisierten unbemannten Luftfahrzeugen zu beschranken;
Auszunehmen waren dabei sicherlich polizeiliche oder wissenschaftliche Einsatze,
Einsatze zu Rettungszwecken sowie Uberwachungsfliige an Infrastrukturen. Damit
wurde der Einsatz bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge weitestgehend
gleichbehandelt. Allenfalls denkbar ware auch, eine Mindestflughohe festzulegen; diese
musste allerdings wesentlich tiefer liegen als flir bemannte Luftfahrzeuge (150 m), also
z.B. bei 20 m uber Grund.

Art. 5 Abs. 1 Bst. ' wiirde demzufolge lauten:

Das Abfliegen und Landen mit zivilen, motorisierten, unbemannten Luftfahrzeugen
ist verboten.

Evt. zusétzlich: Bei Uberfliigen ist eine Mindestflughéhe von 20 m iiber Grund
einzuhalten. Von diesen Einschrdnkungen ausgenommen sind Fliige zu
polizeilichen oder wissenschaftlichen Zwecken, Rettungseinsétze sowie fiir
Inspektionen an Infrastrukturen.

Wir bedanken uns fur die Wirdigung und Kenntnisnahme unserer Stellungnahme.
Freundliche Grusse

Aero Club der Schweiz AeCS

A S

Andreas Ryser Yves Burkhardt
Fachbereichsleiter Generalsekretar
Umwelt/Innovation Mitglied Zentralvorstand
AERO-CLUB DER SCHWEIZ ZENTRALSEKRETARIAT LIDOSTRASSE 5, CH-6006 LUZERN TEL 041 37501 01 info@aeroclub.ch
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AG Berggebiet c/o Solidaritatsfond Luzerner Bergbevolkerung
Ruedi Lustenberger, Prasident, a. Nationalrat,
Fluebodenmatt 1, 6113 Romoos

Eidg. Dep. fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK)
Bundeshaus Nord

CH-3003 Bern

martin.baumann@bafu.admin.ch

Romoos, 8. September 2020

Stellungnahme der Arbeitsgruppe Berggebiet zur Anderung der Verordnung iiber die Jagd
und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die AG Berggebiet bedankt sich fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Anderung der
Verordnung Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel.

Die Arbeitsgruppe (AG) Berggebiet ist an den Solidaritdtsfond Luzerner Bergbevdlkerung
angegliedert. Sie aussert sich zu Themen, welche fiir das Berggebiet und den landlichen Raum von
politischer Relevanz sind.

Die Arbeitsgruppe Berggebiet unterstiitzt vollumfanglich die Stellungnahme der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fur die Berggebiete (SAB) in der Beilage.

Das revidierte Jagdgesetz schafft klare Regeln fir die Regulation geschuitzter Arten durch die
Wildhiter der Kantone und erhoht dadurch die Sicherheit flir Tier, Natur und Mensch. Die AG
Berggebiet unterstitzt deshalb das neue Gesetz, Gber das am 27. September 2020 abgestimmt wird.

Die Ausfuhrungsbestimmungen mussen sich am Willen des Gesetzgebers orientieren. Seitens der
AG Berggebiet missen wir feststellen, dass dieser Wille des Parlamentes in mehreren wichtigen
Punkten nicht beachtet wurde. Grundsatzlich ist festzuhalten, dass mit der Revision des
Jagdgesetzes und mit den entsprechenden Verordnungsbestimmungen das Zusammenleben von
Menschen und Tieren besser geregelt und die Kompetenzen der Kantone gestarkt werden sollen.
Dies wurde im revidierten Jagdgesetz nach intensiver Debatte im Parlament so umgesetzt. Der
Verordnungsentwurf schrankt nun diese Kompetenzen der Kantone wieder ein und bringt auch fur
die Konfliktldsung zwischen Menschen und Tier nicht durchgehend die vom Gesetzgeber erstrebte
Wirkung. Die AG Berggebiet kann deshalb der Verordnung in der vorliegenden Form nicht
zustimmen.

Da die Kantone mit der Revision des Jagdgesetzes zusatzliche Aufgaben Gbernehmen, sollen sie fir
die Aufsicht und Durchfihrung von Massnahmen im Umgang mit Steinbécken, Woélfen und
Hoéckerschwanen zu Recht auch Finanzhilfen erhalten. Unverstandlich sind allerdings die Kriterien fur
die Festlegung dieser Finanzhilfen. Bei Wolfsprasenz soll laut Art. 4d, Abs. 1, Bst. b nur die Anzahl
Rudel in einem Kanton als Kriterium fiir die Bemessung der Finanzhilfen gelten. Dabei sind es
gerade auch Einzelwolfe, die fur die Behdrden einen grossen Aufwand bedeuten. Mit der Ausbreitung
der Wolfe in den letzten 20 Jahren gibt es
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AG Berggebiet c/o Solidaritatsfond Luzerner Bergbevolkerung
Ruedi Lustenberger, Prasident, a. Nationalrat,
Fluebodenmatt 1, 6113 Romoos

kaum noch Kantone, die nicht von Wolfsprasenz betroffen sind. Und jene, die noch nicht betroffen
waren, werden es friher oder spater sein. Das BAFU sollte deshalb grundsatzlich mit allen Kantonen
Programmvereinbarungen abschliessen. Auch Kantone, die noch nicht betroffen sind, sollen die
Madglichkeit haben — falls sie es wiinschen — praventiv Massnahmen zu planen und zu ergreifen. So
kdnnen eventuell auch spatere Schaden vermieden oder zumindest reduziert werden.
Bemessungsgrundlage soll dabei nicht die Zahl der Rudel, sondern die Zahl der Wélfe sein.

Das BAFU muss neu bei allen Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere angehdrt werden. Bisher
galt eine differenzierte Regelung: Beim Wolf ist gestitzt auf den geltenden Artikel 9 der
Jagdverordnung keine vorgangige Anhérung des BAFU erforderlich. Bei den anderen geschitzten
Tierarten, namentlich bei einzelnen Bibern, Fischottern und Steinadlern erfolgt die Verflgung direkt
durch das BAFU und bei wieder anderen, namentlich Bar und Luchs ist das BAFU vorgangig
anzuhoren. Neu soll nun bei allen geschutzten Tierarten das BAFU vorgangig angehort werden. Diese
Vereinheitlichung steht in Einklang mit Art. 7a des Jagdgesetzes. Fir den Wolf stellt sie aber
gegenuber heute eine Verscharfung dar. Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die rechtliche
Wirkung der Anhérungspflicht und die Fristigkeiten. Der Verordnungsentwurf dussert sich dazu nicht
explizit. Im erlauternden Bericht wird zur Wirkung der Anhérung auf S. 17 ausgefiihrt: dem «Ergebnis
dieser Anhorung des BAFU k&me auch anlasslich einer Beschwerde vor Gericht Bedeutung zu».
Faktisch heisst das, dass die Kantone gut beraten sind, sich an die Meinung des BAFU in der
Anhorung zu halten und dass nur in den seltensten Fallen davon abgewichen wird. Dies war nicht die
Absicht des Parlamentes, welches den Kantonen klar mehr Kompetenzen zuordnen wollte. Beim Wolf
kommt die Geleichbehandlung aller geschutzter Tierarten sogar einer Verscharfung gleich. Als
weiterer Punkt ist unklar, in welchen Fristen das BAFU seine Antwort in der Anhoérung liefert. Bei einer
zu langen Frist, ist das Schad stiftende Grossraubtier schon lange Uber alle Berge, bis die Meinung
des BAFU vorliegt. In der Verordnung muss deshalb geklart werden, dass die Anhérung des BAFU
keinen rechtsverbindlichen Charakter hat und es miussen klare Fristen fur die Beantwortung der
Anhérung durch das BAFU eingefihrt werden.

Wir bedanken uns flur die Berlcksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grusse

Arbeitsgruppe Berggebiet
c/o Solidaritatsfond Luzerner Bergbevdlkerung

Ruedi Lustenberger, Prasident Claudia Reis-Reis, Sekretariat






Office fédéral de 'environnement
Markus Baumann
3003 Berne

martin.baumann@bafu.admin.ch

Lausanne, le 9 septembre 2020

Révision de I'ordonnance sur la chasse et la protection des mammiféeres et
oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP, RS 922.01)

Monsieur,

AGORA soutient activement la révision de la loi sur la chasse (LChP) soumise au
peuple le 27 septembre prochain et c’est donc avec grand intérét que nous nous
sommes intéressés au projet de révision de 'OChP mis en consultation le 8 mai
dernier. Aprés analyse de ces dispositions d’exécution, nous nous devons d’avouer
notre déception quant aux modifications proposées, notamment le non-respect de
plusieurs décisions prises par le Parlement dans le cadre de la révision de la LChP.

Ainsi, alors que la loi révisée octroie une plus grande latitude aux cantons dans la
régulation des espéces protégées, nous constatons que le projet d’ordonnance
rendrait cette marge de manceuvre quasiment inopérante. Cette volonté de 'OFEV
de reprendre par voie d’ordonnance le peu de pouvoir accordé aux cantons nous
semble inacceptable et c’est pourquoi nous refusons le projet de révision mis en
consultation.

Si, comme nous le souhaitons, la modification de la LChP devait étre acceptée par le
peuple le 27 septembre prochain, le Conseil fédéral est appelé a revoir plusieurs
dispositions d’exécution dont voici le détail :

Ordonnance sur la chasse (RS 922.01)

Art. 1, al. 5 (nouveau)

Dans la planification de la chasse, les cantons prennent en compte les
exigences de l'agriculture, de la protection de la nature ainsi de la protection
de la santé des animaux. lls régulent ainsi la faune sauvage de sorte a
permettre la gestion durable des foréts et la régénéeration naturelle par des
essences adaptées a la station et a éviter des dommages aux cultures
vivrieres.

Ce nouvel alinéa permet de rappeler les obligations introduites par l'art. 3, al. 1 de la
LChP révisée.

Avenue des Jordils 5 ¢ Case postale 1080 * 1001 Lausanne
Tél. 021 614 04 77 » Fax 021 614 04 78 » CCP 10-2140-1 * E-mail : info@agora-romandie.ch
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Art. 1a
Quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser doit présenter chaque
année une preuve de la sécurité du tir pour chaque type d’arme qu II souhalte

arme. Les cantons def/n/ssent les moda//tes

Certains cantons autorisent des particuliers, notamment des agriculteurs, a tirer des
oiseaux comme les corneilles ou les pigeons domestiques avec des armes a
grenaille. Vu qu’ils n'utilisent pas d’autres armes, il n’y a pas de raison de les obliger
a fournir une preuve de la sécurité de tir avec un fusil a balles.

Art. 4b, al. 1
Le loup ne peut étre régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succes
pendant /annee durant /aque//e /a regu/at/on a éte autorlsee La—me+#e—aa—plus—de—s

La regulatlon limitée a la mome des jeunes de Iannee rlsque bien d’étre
occasionnellement inefficace. Selon le comportement de prédation adopté par la
meute, notamment en cas de spécialisation sur le bétail de rente, toute la meute, y
compris la louve Alpha, doit pouvoir étre éliminée.

Cet alinéa est a tracer car il mélange la régulation des individus et des meutes.

Art. 4b, al. 7 (nouveau)
Le prélevement au sein de la meute, a I'aide de prises ou de régulation, est
possible apres consultation de 'OFEV en cas de :

a) dégats ou de danger concret pour I’lhomme ;

b) attaques répétées contre les troupeaux malgre la mise en place d’un

concept de protection.

L’ordonnance doit respecter la LChP qui vise, a l'art. 7a, al. 2, a protéger la
population de loup et non chague meute.

Art. 4d, al. 1, let. b
b) concernant le loup : du nombre de-meutes d’animaux ;
Le soutien financier doit dépendre du nombre d’animaux et non de meutes.

Art. 4d, al. 2, let. b
b) concernant le loup : 50-000-francs parmeute 10 000 francs par animal ;
Le soutien financier doit dépendre du nombre d’animaux et non de meutes.

Art. 6, al. 1

L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que
lorsqu’il est prouvé que l'acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins
prodigués respectent la législation en matiére de protection des animaux, de chasse
et de protection des especes. Quiconque détient pendant une courte période un
animal sauvage pour le sauver dun danger immédiat n'a pas besoin dune
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autorisation de détenir, pour autant que cet animal soit reldché immédiatement et a
I'endroit ou il a été trouve.

Le sauvetage d’animaux requiert des compétences spécifiques. Il ne faut pas donner
I'impression que tout en chacun est 1égitimé a sauver des animaux sauvages.

Art. 9a, al. 1bis (nouveau)

L’OFEV statue sur la demande du canton dans un délai de 5 jours ouvrables.
Cet avis n’a pas de pouvoir décisionnel.

L’ordonnance doit respecter la LChP qui renforce la compétence des cantons en
matiére de régulation.

Art. 9b, al. 2, let. a
a) durant la premiere année qui suit I'apparition de loups dans une région, les
animaux suivants sont attaqués ou tues :

1. au-moihs-35-moutons-ou-chevres-en-guatre-mois.

2. au moins 25 moutons ou chevres en un mois, ou

3. des ovins, des caprins, des bovidés ou des équidés ;
Les loups isolés peuvent s’avérer problématiques dés les premiéres attaques. Par
ailleurs, le comptage des animaux tués représente une lourdeur administrative inutile
et dilatoire. Mentionner les animaux attaqués permet de tenir compte de 'ensemble
des dommages.

Art. 9b, al. 2, let. b

La notion de mesures raisonnables doit étre déterminée par le canton, en fonction
de la situation. Cette notion peut étre interprétée trés différemment en fonction des
conditions locales comme la taille des troupeaux, la topographie, la proportionnalité
des mesures a prendre, le colt de celles-ci ou encore la présence de chemins de
randonnées pédestres ou a vélo qui peuvent entraver la mise en place de mesures
de protection.

Par ailleurs, si I'on focalise souvent sur les mesures de prévention pour le menu-
bétail, le loup s’attaque également, comme on a pu le voir récemment, aux bovins et
aux chevaux. Pour ces espéces, la protection des troupeaux a I'aide de cl6tures et
de chiens de protection est clairement plus compliquée voire inenvisageable. Ceci
doit étre pris en compte dans les dispositions |égales et dans leur application.

Art. 9b, al. 3

Un loup constitue un danger pour I'étre humain lorsqu’il ne se montre plus craintif
agressif envers ['étre humain.

La cohabitation entre les loups et les humains peut s’avérer problématique dés que
ces prédateurs perdent leur peur naturelle.
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Art. 9b, al. 4

Un loup présente un comportement attirant I'attention lorsque, de sa propre initiative,
il s’approche régulierement de zones habitées ou y pénétre en se montrant trop peu
farouche envers I'étre humain, tue des animaux de rente agricoles dans des étables
ou dans des enclos destinés a leur protection, tue des animaux de rente ou des
animaux domestiques au sein de zones habitées ou installe sa taniere sous des
bétiments utilisés toute l'année.

La présence de loup dans les zones expressément prévues pour la protection des
troupeaux, par exemple les parcs de nuit, doit également étre prise en compte.

Art. 9b, al. 6, let. a
a) en cas de tirs visant a prévenir des dommages aux animaux de rente

agr/coles au ternto:re du /oup—&—le—leup—a—tue—des—amm&ux—de—ren%e

Il est pour le moins paradoxal de réduire le périmetre de chasse au seul paturage
concerné lors de mort d’animaux de rente alors que les tirs préventifs peuvent
concerner I'ensemble du territoire du loup. La régulation rapide des animaux
problématiques nécessite la possibilité de les tirer sur un périmétre plus large que le
paturage concerné. Par ailleurs, la mise en ceuvre de mesures de protection n’est
pas une obligation du fait de son impossibilité concrete dans certains cas. Enfin, le
fait que les tirs ne puissent étre effectués que par des gardes-faunes justifie plus
encore la non-limitation du périmétre au paturage concerné.

Art. 104, al. 1

Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou afin
d’éviter la mise en danger par ceux-ci, 'OFEV participe au plus a hauteur de 80 50
% aux colts des mesures suivantes prises par les cantons :

Par analogie avec les grands prédateurs (art. 10a), qui sont également des animaux
protégés, la participation de 'OFEV ne doit pas étre limitée a un maximum de 50 %
mais de 80 %.

Art. 104, al. 2

L’'OFEV participe au plus a hauteur de 80 50 % aux colts de la planification
cantonale de mesures de protection dans les trongons de cours d’eau dans lesquels
la libre activité du castor pourrait mettre en danger les batiments et installations.
Méme remarque que pour l'art. 10d, al. 1.

Art. 10g, al. 4
Méme remarque que pour l'art. 9b, al. 2, let.b.

Art. 10h
Méme remarque que pour l'art. 9b, al. 2, let.b.
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Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31)

Art. 9a, let. b

b) les loups lorsque I’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation
de la diversité des espeéces, des raisons cynégétiques ou la preventlon
des dommages excess:fs causés par Ie glbler

L’ordonnance doit etre en adequatlon avec l'art. 11 al. 5 de la LChP révisée.

Nous vous invitons a prendre en compte notre avis et nous vous adressons,
Monsieur, nos meilleures salutations.

AGORA

[fgz;ﬂ{d/

Bernard Leuenberger Loic Bardet
Président Directeur



Office fédéral de 'environnement
3003 Berne
martin.baumann@bafu.admin.ch

Courtételle, le 8 septembre 2020

Modification de I’Ordonnance sur la chasse

Madame, Monsieur,

La législation sur la chasse concerne également l'agriculture. La révision en question
touche notamment la protection des troupeaux et les possibilités de régulation du loup.

Nous constatons que certaines dispositions mises en consultation ne correspondent pas
a la volonté de la révision de la Loi adoptée par les Chambres fédérales. Il s’agit
notamment des compétences cantonales, des conditions a la régulation du loup, des
moyens financiers accordés et des mesures raisonnables de protection des troupeaux.

Nous demandons donc les corrections suivantes.
Ordonnance sur la chasse (RS 922.01)
Art. 1a

Quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser doit présenter chaque année
une preuve de la sécurité du tir pour chaque type d’arme qu’il souhaite utiliser avec
un fusil a balles. Quiconque souhaite chasser avec un fusil a grenaille doit présenter
chaque année en sus une preuve de la sécurité du tir avec une telle arme. Les cantons
définissent les modalités.

Certains cantons autorisent des particuliers, notamment des agriculteurs, a tirer des
oiseaux comme les corneilles ou les pigeons domestiques avec des armes a grenaille.
Vu qu’ils n'utilisent pas d’autres armes, il n'y a pas de raison de les obliger a fournir une
preuve de la sécurité de tir avec un fusil a balles.

Rue St-Maurice 17 Tél. 032 426 53 54 info@agrijura.ch
CP 122 Fax 032 426 78 71 facebook.com/agrijura
2852 Courtételle IBAN CH59 8080 8001 8258 6835 7 www.agrijura.ch
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Art. 1, al. 5 (nouveau)

Dans la planification de la chasse, les cantons prennent en compte les exigences
de I’agriculture, de la protection de la nature ainsi de la protection de la santé des
animaux. lls régulent ainsi la faune sauvage de sorte a permettre la gestion
durable des foréts et la régénération naturelle par des essences adaptées a la
station et a éviter des dommages aux cultures vivriéres.

Ce nouvel alinéa permet de rappeler les obligations introduites par I'art. 3, al. 1 de la
LChP révisée.

Cet alinéa est a tracer car il mélange la régulation des individus et des meutes.

Art. 4d, al. 1, let. b
b) concernant le loup : du nombre de-meutes-d’animaux ;
Le soutien financier doit dépendre du nombre d’animaux et non de meutes.
Art. 4d, al. 2, let. b
b) concernant le loup : 60-000-francs-parmeute 10 000 francs par animal ;
Le soutien financier doit dépendre du nombre d’animaux et non de meutes.
Art. 9a, al. 1bis (nouveau)

L’OFEV statue sur la demande du canton dans un délai de 5 jours ouvrables. Cet
avis n’a pas de pouvoir décisionnel.

L’'ordonnance doit respecter la LChP qui renforce la compétence des cantons en matiére
de régulation.

Tél. 032 426 53 54 info@agrijura.ch
Fax 032 426 78 71 www.agrijura.ch



Art. 9b, al. 2, let. a

a) durant la premiére année qui suit I'apparition de loups dans une région, les
animaux suivants sont attaqués ou tués :

> ing. 25 s s,
3. des ovins, des caprins, des bovidés ou des équidés ;

Les loups isolés peuvent s’avérer problématiques dés les premieres attaques. Par
ailleurs, le comptage des animaux tués représente une lourdeur administrative inutile et
dilatoire. En mentionnant également les animaux attaqués, on tient véritablement compte
des dommages dans leur ensemble.

Art. 9b, al. 3

Un loup constitue un danger pour I'étre humain lorsqu’il ne se montre plus craintif
agressif envers I'étre humain.

La cohabitation entre les loups et les humains peut s’avérer problématique dés que ces
prédateurs perdent leur peur naturelle.

Art. 9b, al. 2 let. b

Nous soutenons le commentaire du rapport explicatif quant a la notion d’attaques
répétées et cela pour pouvoir tirer un loup qui contournerait déja deux fois les mesures
de protection mise en place.

Art. 9b, al. 6, let. a

a) en cas de tirs visant a prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles :

Il est pour le moins paradoxal de réduire le périmétre de chasse au seul paturage
concerné lors de mort d’animaux de rente alors que les tirs préventifs peuvent concerner
'ensemble du territoire du loup. La régulation rapide des animaux problématiques
nécessite la possibilité de les tirer sur un périmétre plus large que le paturage concerné.
Par ailleurs, la mise-en-ceuvre généralisée de mesures de protection n’est pas une
obligation puisque dans certains cas une protection n’est simplement pas envisageable.

Enfin, le fait que les tirs ne puissent étre effectués que par des gardes-faunes justifie
encore plus de ne pas limiter le périmétre au paturage concerné.

Tél. 032 426 53 54 info@agrijura.ch
Fax 032 426 78 71 www.agrijura.ch



Art. 10d, al. 1

Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou afin d’éviter
la mise en danger par ceux-ci, 'OFEV participe au plus a hauteur de 80 60 % aux colts
des mesures suivantes prises par les cantons :

Par analogie avec les grands prédateurs (art. 10a), qui sont également des animaux
protégés, la participation de 'OFEV ne doit pas étre limitée a un maximum de 50 % mais
de 80 %.

Art. 10d, al. 2

L’OFEV participe au plus a hauteur de 80 50 % aux codts de la planification cantonale
de mesures de protection dans les trongons de cours d’eau dans lesquels la libre activité
du castor pourrait mettre en danger les batiments et installations.

Méme remarque que pour l'art. 10d al. 1.
Art. 10g al 4.

La notion de mesures raisonnables doit étre déterminée par le canton, selon sa situation.
Cette notion peut étre en effet interprétée differemment en fonction des conditions
locales comme la taille des troupeaux, la topographie, la proportionnalité des mesures a
prendre et de leurs colts ou encore la présence de chemins pédestres ou cyclables qui
peuvent entraver la mise en place de mesures de protection.

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31)

Art. 9a, let. b

b) les loups lorsque I'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la
diversité des espéces, des raisons cynégétiques ou la prévention des

dommages excess:fs causés par le gibier peeppprevenu*—des—demmages—aux

L’'ordonnance doit étre en adéquation avec I'art. 11, al. 5 de la LChP révisée.

En vous remerciant de l'attention et de la suite que vous donnerez a notre prise de
position, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Agridura

Nicolas Pape Michel Darbellay
Président Directeur

Tél. 032 426 53 54 info@agrijura.ch
Fax 032 426 78 71 www.agrijura.ch



Ala
Schweizerische  Gesellschaft  fir
Vogelkunde und Vogelschutz " —

} Zeitschrift «Ornithologischer Beobachter»

Sempach, 7. September 2020

Stellungnahme Ala, Schweizerische Gesellschaft fiir Vogelkunde und Vogelschutz, zur Verord-
nung iiber die Jagd und den Schutz wildlebender Siugetiere und Vigel (JSV) im Rahmen der
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesprisidentin Sommaruga

Die Revision der Jagdverordnung (JSV) soll nach dem Willen des Bundesrates noch vor der Abstim-
mung Uber das revidierte Jagdgesetzes (JSG) vom 27. September 2020 durch die Vernehmlassung gehen.
Der Bundesrat begriindet dies damit, dass die Umsetzung der neuen Bestimmungen des Jagdgesetzes
bekannt sein soll. Mit dem Ansetzen des Vernehmlassungsendes zweieinhalb Wochen vor der Abstim-
mung verlangt der Bundesrat Stellungnahmen zu allen Detailanpassungen der Verordnung, noch bevor
bekannt ist, welchen grundlegenden Umgang das Schweizer Volk mit den Wildtieren will. Das ist nicht
sinnvoll. Deshalb wird ein Gesuch um Fristverliingerung bis am 31. Oktober 2020 gestelit.

Am 27. September 2020 wird iiber das Jagdgesetz abgestimmt. Bei einem Nein ist die Jagd-
verordnungsrevision in der vorliegenden Version hinféllig. Bei einem Ja zum Jagdgesetz wire der Bun-
desrat frei, eine Jagdverordnung nach seinen Wiinschen zu beschliessen, und es ist offen, was vom Ver-
nehmlassungsentwurf dann wirklich in die definitive Fassung Eingang finden wiirde.

Taktische Spiele auf Kosten der Natur?

Es ist unverstdndlich und der Sache der Wildtiere nicht forderlich, dass der Bundesrat Artenschutz-
bestimmungen, die er nun iiber die angepasste JSV zu realisieren plant, z.B. das - allerdings ungeniigen-
de - Teilverbot der Bleimunition, vom Ausgang der Abstimmung iiber das Jagdgesetz abhédngig macht,
wo es primir um den Umgang mit geschiitzten Tieren geht. Indem der Bundesrat auch jede kleinste Ver-
besserung an der JSV von der Zustimmung zum JSG abhéngig macht, ritzt er am Prinzip der Einheit der
Materie. Dieses taktische Vorgehen auf Kosten von moglichen Verbesserungen fiir die Natur im Vorfeld
einer Abstimmung wirft Fragen zur Rolle der Behorden in Abstimmungen auf, die iiber das Jagdgesetz
hinausgehen.

Spdter und weitgehend untauglicher ,, Aufhiibschungsversuch “ fiir das verfehlte JSSG

Die neue Jagdverordnung kann die Fehler und Méngel einer missratenen Gesetzgebung nicht wieder gut
machen. Wiirde der Bundesrat die JSV in der Vernehmlassungsversion in Kraft setzen, wiirden einzelne
negative Punkten des neuen JSG geringfligig abgeschwicht. Das wére aber gar nicht erst notig gewor-
den, wenn man bereits bei der Revision des Jagdgesetzes einen moderateren Weg gesucht hitte.
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Das wichtigste Ziel — ein pragmatischer Umgang mit dem Wolf — hétte mit einer kleineren Anpassung
von Art. 7 des bisherigen Jagdgesetzes erreicht werden konnen. Entsprechend weniger kompliziert hatte
auch die neue Jagdverordnung ausfallen kdnnen, und entsprechend einfacher wire es gewesen, viele un-
umstrittene Verbesserungen an Gesetz und Verordnung zu realisieren.

Aufgeblihte Verordnung, ausufernde Erlduterungen und zerstorte Schwalbennester

Die hochkomplexe Jagdverordnung, die jedes Detail bis auf die hinterste Kommastelle regeln will, er-
weckt zusammen mit den ausufernden Erlduterungen auf nicht weniger als 69 Seiten den Eindruck, dass
es das Ziel ist, dass die Vollzugsstellen von Bund und Kantonen abschliessend freie Hand haben werden.
Damit wird auch der bisher {ibliche Spielraum von Gerichten bei der Auslegung des Jagdgesetzes weit-
gehend abgeschafft.

Das wiederholte Verschieben von Regelungen von einem Artikel zum anderen und insbesondere in neue
Artikel bldht die Verordnungsrevision stark auf, macht sie vollends uniibersichtlich und vermittelt den
unzutreffenden Eindruck von vielen neuen Bestimmungen zum Schutz der Wildtiere.

Dass der Bundesrat massive Verschlechterungen wie beim Schutz der Nester von Schwalben und ande-
ren Vogelarten der Siedlungen in diese Verordnungsrevision aufnimmt, ist unverstdndlich. Die Kantone
haben hier gute Regelungen, es gibt keinen Handlungsbedarf in Richtung eines massiven Abbaus des
Schutzes. Eine solche Abschwichung hat mit der Revision des Jagdgesetzes iiberhaupt nichts zu tun.
Dieser Punkt schwicht aber den Schutz der Wildtiere - zusammen mit vielen Regelungen - im neuen
Jagdgesetz noch zusétzlich.

Parlament bestimmt die Regulierungsliste auch nach der Gesetzesrevision mit

Im Entwurf finden sich entscheidende Aussagen, die vordergriindig gut tonen, aber mit ihren Bedingun-
gen auch rasch ins Gegenteil umschlagen koénnen. Dazu gehort die entscheidende Frage, welche ge-
schiitzten Arten der Bundesrat im Laufe der Zeit auf die Liste der vereinfacht regulierbaren Arten setzen
wird.

Der Bundesrat formuliert es in den Erlduterungen wie folgt (z.B. Erlauterungen Seite 3): ,,Mit Ausnahme
des Hockerschwans nimmt der Bundesrat jedoch keine weiteren Arten auf die Liste. Nicht aufnehmen
wird der Bundesrat insbesondere die geschiitzten Arten Luchs, Biber, Graureiher und Génsesiger. Deren
Aufnahme hat das Parlament explizit abgelehnt. Der Bundesrat teilt diese Einschiatzung.*

Die mehrfache, mantraartig wiederholte Bekréftigung, dass das Parlament die Regulierung von Luchs,
Biber, Génsesédger und Graureiher ,,explizit abgelehnt™ habe, kdnnte den Eindruck erwecken, dass das
Parlament nie eine solche Regulierung geplant héitte. Dieser Eindruck ist falsch: Der Stinderat hatte bei
der Beratung des neuen Jagdgesetzes mit 61% Stimmenanteil den Luchs bereits auf die Regulierungsliste
gesetzt, beim Biber sogar mit 64%. Beim Biber stimmte auch der Nationalrat zu und machte ihn eigent-
lich schon regulierbar. In letzter Minute hat das Parlament dann gemerkt, dass das vielleicht fiir den Ab-
stimmungskampf nicht so klug wire — und strich Biber und Luchs kurzfristig wieder von der Liste. Aus
dem gleichen Grund hat der Nationalrat Graureiher und Génseséger mit einem Zufallsmehr von 97 zu 94
Stimmen bisher noch nicht zum Abschuss freigegeben.

Das Hockerschwan-Schicksal und mégliche Nachfolger
Der Bundesrat bindet seinen Entscheid, Luchs, Biber, Graureiher, Génseséger und andere Arten vorlaufig

nicht auf die entsprechende Liste zu setzen, in allen Aussagen vollstindig an den Entscheid des Parla-
ments. Sobald das Parlament mittels einer einfachen Motion den Bundesrat verpflichtet, die Arten zu
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regulieren, kann der Bundesrat nichts anderes tun. Und er braucht dazu keine Gesetzesanpassung. Das
zeigt das Beispiel Hockerschwan. Die Verpflichtung, dass der Bundesrat den Hockerschwan als regulier-
bar erkldren muss, ging im Nationalrat mit komfortablen 55% der Stimmen und im Stinderat sogar mit
62% durch. Ihr ist der Bundesrat ohne Widerrede mit der jetzigen Verordnungsrevision gefolgt. Er kann
gar nicht anders.

Nach einer Annahme des neuen Jagdgesetzes stehen die Mehrheiten im Parlament schon bereit, um diese
und vielleicht noch andere geschiitzte Arten per Motion auf die Regulierungsliste zu setzen. Ein fiihren-
der Jagd-Parlamentarier hat bereits Mitte Februar 2020 an einer Podiumsdiskussion gefordert, dass der
Bundesrat den Luchs rasch auf die Liste setzen miisse.

Biber nahe bei der Regulierungsliste und verpasste Chancen

Beim Biber wiirde, auch ohne, dass er auf die Regulierungsliste kommit, {iber die Revision der Jagdver-
ordnung eine starke Schwichung des bisherigen Schutzstatus realisiert. In der Botschaft zur JSG-
Revision hatte der Bundesrat zudem eine ganze Reihe weiterer Arten genannt, die regulierbar werden
konnten.

Der Bundesrat verpasst es in der neuen JSV zudem einmal mehr, gefdhrdete jagdbare Arten wie Feldha-
se, Waldschnepfe, Birkhahn und Schneehuhn gemaiss Art. 5 Abs. 6 JSG zu schiitzen und weitere Verbes-
serungen des Schutzes der Wildtiere zu realisieren.

Fazit

Es ist unklug und unangebracht, iiber die Jagdverordnung zu befinden, ehe liber das neue Jagdgesetz ab-
gestimmt worden ist. Die Verordnung und die aufgebldhten Erlduterungen sowie die offensive Begleit-
kommunikation des BAFU erwecken den FEindruck einer intensiven Einflussnahme auf den Abstim-

mungskampf.

Wir danken Thnen fiir die Beriicksichtigung unseres Gesuchs um eine Fristverlangerung bis am 31. Okto-
ber 2020.

Mit freundlichen Griissen

MWM IWM\:\,

Dr. Manuel Schweizer
Prasident Ala
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1122 Romanel-sur-Morges

Martin Baumann
Worblentalstrasse 68,

3063 Ittigen
martin.baumannbafu.admin.ch

RECOMMANDE
Romanel, le 4 septembre 2020

CONCERNE : R114-1275 — Prise de position

Révision de la loi et de I'ordonnance sur la chasse et la protection des
mammiféres et oiseaux sauvages ("LChP"/"OChP")

Cher Monsieur,

La presente fait suite a la lettre du Conseil fédéral du 8 mai 2020 signée par Madame Simonetta
Sommaruga invitant les milieux intéressés a prendre position sur le projet de révision de la LChP et de
I'OChP.

L’Association Romande de Kitesurf ("KA") ainsi que ses membres vous remercient de I'opportunité qui
leur a eté donnée de se prononcer et vous prient de bien vouloir trouver ci-aprés leurs déterminations
sur les conséquences de ce projet et plus précisément sur la proposition de modification de
IArticle 5 al. 1 let. g de I'ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’'importance
internationale et nationale ("OROEM") dont V'intitulé actuel est rappelé ci-aprés :

"I'utilisation de planches a voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du méme type et la
circulation de modeles réduits d’engins flottants sont interdites".

En substance, nos déterminations contiennent :
l. un rappel de la définition légale et de la réglementation applicable au Kitesurf :
Il. une étude de I'évolution historique de I'OROEM et une analyse des conséquences pratiques
de I'Article 5 al. 1 let. g sur I'exercice du Kitesurf et des autres activités nautiques ; et

M. diverses propositions de solutions concernant I'Article 5 al. 1 let. g OROEM.

I, Définition légale et cadre réglementation applicable au Kitesurf




Aux termes de I'Article 2 al. 1 let. a ch. 16 de la I'ordonnance sur la navigation intérieure ("LNI"),
le Kitesurf est défini comme "...un bateau a voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants
non motorisés (cerfs-volants, voiles, engins similaires). Les engins volants sont reliés par un systéme
de cordes & la personne qui se trouve sur le Kitesurf”.

Il ressort de la lettre ainsi que de "esprit de la loi que cette pratique requiert (i) un engin qualifié de
bateau au sens de la LN, (i) un acte de traction et (iii) un mouvement assimilable & de la navigation,
soit le fait de se déplacer a la surface de I'eau debout sur 'embarcation.

Le kitesurf a fait I'objet d’une réglementation spécifique dans le cadre de la révision de I'ordonnance
sur la navigation intérieure ("ONI") entrée en vigueur le 15 janvier 2014. Selon I'Article 54 al. 2" de
I'ONI, "...les autorités compétentes peuvent restreindre I'utilisation de Kitesurfs" de sorte que la
compétence relative a la réglementation du Kitesurf appartient aux cantons, subsidiairement aux
communes lorsqu’aucune réglementation cantonale n’a été édictée. A cet égard, la majorité des
cantons et communes ont fait usage de cette compétence tant en Suisse-romande qu’en Suisse-
alémanique.

Par ailleurs, I"Article 37 ONI prévoit expressément que les plans d’eau interdits & toute navigation
Ou a certaines catégories de bateaux seulement doivent obligatoirement étre signalés au moins au
moyen de bouées jaunes de forme sphérique ainsi qu’a titre facultatif par des panneaux.

Enfin, ces diverses dispositions ont été complétées par diverses normes d’exécution et en particulier
par la loi sur les amendes d’ordres ("LAQ") et Vordonnance sur les amendes d’ordres ("OAQ")
y relative, lesquelles permettent de sanctionner toute infraction aux normes exposées ci-dessus’.

Ainsi, il ressort de ce qui précéde que la pratique du Kitesurf en Suisse a été réglementée de maniére
exhaustive et que toutes les dispositions nécessaires a la répression d’une pratique interdite sont
déja en vigueur et a la disposition des autorités.

l. Evolution historique et conséquences pratiques de I'Article 5 al. 1 let. g OROEM sur la
pratique du Kitesurf et des autres activités nautiques

Depuis son entrée en vigueur en 1991, 'OROEM a évoluée de maniére substantielle. Ayant pour
but initial de protéger I'avifaune, la majorité des modifications qui ont été apportées a cette loi ont
été effectuées sans prendre en compte le résultat des consultations des milieux concernés et
notamment du monde du Kitesurf (cf. Annexe 1).

Toutefois, malgré les observations et oppositions élevées par divers cantons et intéressés, ’OROEM
a adopté en 2009 des masques qualifiant certaines zones déterminées de "zones réserves" dans
lesquelles des activités spécifiques ont été interdites. Il ressort de ces masques et des listes
d'oiseaux d’'importance nationale (mis a jour respectivement en 2009 et 2015 pour la derniére fois)
qu’un certain nombre de situations pour le moins absurdes et incohérentes peuvent étre
constatées et en particulier le masque applicable aux réserves de chasse OROEM ll, qui interdit la
pratique du Kitesurf alors que ces zones sont clairement définies comme étant sans restriction pour
la navigation.

De surcroit, le rapport explicatif relatif a la révision actuelle de 'OROEM fait également mention
dans le cadre de I'interdiction de tous les engins du méme type qui peuvent étre rapides, maniables
ou bruyants. Plus particuliérement, la lettre g prévoit que I'utilisation de planches a rame (stand up
paddle) est interdite au motif que les oiseaux percoivent ces engins comme des dangers et

*Voir N°VII Ch. 7403 et 7404 de 'OAQ.



s’enfuient, ce qui est problématique pour les grandes volées d’oiseaux migrateurs qui passent
Ihiver sur nos lacs (canards p. ex.). Bien qu'il ne s'agisse pas d’une nouvelle interdiction, une
précision permettant de comprendre que la notion « de méme type » fait référence aux engins
ayant des effets analogues a ceux des planches tirées par des cerfs-volants (soit effrayer les
animaux) et non des engins dont la conception est di méme type que celle de ces planches serait
bienvenue afin d’éviter d’englober bon nombre d’engins destinés a la navigation auxquels la loi ne
peut s'appliquer (bateaux notamment).

Force est de constater que cette situation est peu souhaitable en raison des incertitudes juridiques
gu’elie crée et devrait étre clarifiée au bénéfice des utilisateurs.

. Appréciation et proposition d’adaptation de la lettre de I'Article 5 al. 1 let. g OROEM

a. Suppression de I'Article 5 al. 1 let. ¢ ORQEM

UArticle 5 al. 1 let. g OROEM étant entré en vigueur en 2009, cette norme est antérieure 3
I'adoption de la LNI et de 'ONI ayant transféré la compétence législative aux cantons et communes.
A cet égard, les cantons ayant réglementé la question de maniére exhaustive, elle s'oppose ainsi
clairement au respect du principe du fédéralisme et de I'autonomie des cantons. Ainsi, les
soussignes ainsi que les membres qu’ils représentent proposent la suppression de cette disposition
légale, dans la mesure ou cantons et communes disposent déja de tous les moyens et outils
législatifs.

b. Modification de I'Article 5 al. 1 let. g OROEM

Etant toutefois également soucieux de la nécessité de protéger la faune et dans un souci de clarifier
la situation juridique il est subsidiairement proposé de modifier I'Article 5 al. 1 let. g OROEM comme
suit :

"la navigation en bateau a pagaie et en bateau & voile tiré par des cerfs-volants (cerfs-volants,
voiles et engin similaires) est interdite sur les plans d’eau OROEM signalés par des bouées
jaunes "

Les deux propositions exposées ci-dessus auraient pour avantage de :

- rendre 'OROEM compatible avec les récentes modifications de la LNI et de I'ONI ;

- pallier a I'importante insécurité juridique a laquelle les utilisateurs de "planches 3 rame" ou
"paddle board " et "Kitesurf" ou "planches & voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du
méme type" dans la mesure ou ces activités sont les seules a devoir faire face 3 des interdictions
de navigation non signalisées ;

- résoudre la discrimination visant exclusivement ce type d’utilisateurs, dans la mesure ol ces
activites sont actuellement les seules a devoir faire face a ces restrictions qui ne s’avérent pour
le surplus pas justifiées par les exigences constitutionnelles de I'Article 36 de la Constitution
fédérale ;

- éviter toute contradiction avec la motion Hess acceptée par le Conseil Fédéral et ayant donné
naissance a cette loi ; et

- éviter le caractére disproportionnel et inapplicable de la loi dans la mesure ou l'interdiction de
navigation est inapplicable et inappliquée dans la majorité des zones qualifiées de réserves
naturelles.

En somme, la modification apportée permettrait une meilleure compréhension de la part des usagers,
une simplification du travail de maintien de I'ordre et in fine une meilleure protection de I'avifaune.

-3-




En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien accorder a la présente et
avec nos cordiales salutations.

X kK % k %
Thierry Langenberger Renaud Marchat
R, IPN\I¥a
Président de la KA Avocat, membre du comité de la KA
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Association VIT Riviera

Ch. du Pré des Planches 44a
1807 Blonay
contact@vttriviera.ch

Confédération Suisse
DETEC
par mail: martin.baumann@bafu.admin.ch

Blonay, le 07 septembre 2020

Modification de I'ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.01) - procédure de consultation

Madame, Monsieur,

Dans le cadre la procédure de consultation de la modification de 1’ordonnance
sur la chasse (OChP), nous avons été -interpellé par un aspect concernant
directement et tres concretement la pratique du VTIT en Suisse et dans le
canton de Vaud, ou est basée notre association, en particulier. Dans 1’annexe
2 « Modification d’autres actes », il ressort en particulier une modification
de U’Art. 5, al. 1, let. h qui 1dintroduit 1’interdiction de circuler avec des

véhicules de tout type sur des chemins pédestres de classe 6, qui semble viser

spécifiquement les VTT. A ce sujet, nous relevons ce qui suit:

e Cette modification exclut de fait les cycles sur des sentiers dans des
zones ou la circulation automobile est autorisée.

e Elle exclut la circulation sur de nombreux sentiers du canton de Vaud,
notamment: 1’ensemble des chemins allant des Dents de Morcles au Sommet

des Diablerets, en passant par les Plans-sur-Bex et le Pas de Cheville.

Ce descriptif n’est pas exhaustif, mais dillustre 1le fait que cette

modification diminuerait fortement 1’attractivité de certaines régions pour la



pratique du VTT de randonnée « doux », a 1’écart des pistes aménagées et des

remontées mécaniques.

Dérangement de la faune: pas d’évidence

La raison de cette modification de 1’ordonnance semble étre le dérangement de
la faune sauvage par les «cyclistes. Et si 1’on peut entendre certains
arguments dans ce sens, la littérature est plutdt maigre a ce sujet et loin de

le démontrer.

Pour Julien Corminboeuf, auteur travail de bachelor « Quels sont les 1impacts
potentiels d’une piste de mountain bike (MTB) sur le sol dans un alpage de
moyenne montagne? » (Université de Lausanne, juin 2018), il est écrit
ainsi: « En somme, les impacts du MTB sur la faune sont semblables d ceux des
randonneurs pédestres et autres usagers de sentiers non motorisés (Taylor &
Knight, 2003). En conséquence, i1l n’y a aucune justification a gérer cette

activité de maniére différente pour ce type d’impact. »

Points problématiques en bref

e Limiter 1’acces des cycliste aux sentiers ne se justifie pas du tout
sous 1’angle du dérangement de la faune ni pour aucun autre motif visé
par la loi.

e Il parait tout a fait +dincompréhensible d’autoriser le tir de certaines
especes dans les zones de protection de la faune, mais d’y interdire les
cyclistes sur les sentiers.

e Cette limite se place en contradiction avec les visées touristiques des
régions alpines du canton qui souhaitent en faire une destination
« vélo » et diminue 1’attrait touristique des destinations basées sur le

développement d’un tourisme doux.

Proposition

Laisser le texte actuel inchangé ou le modifier comme suit:

h. i1 est +dnterdit de circuler avec des véhicules motorisés sur de

routes d‘alpage et forestiéres et avec des véhicules motorisés de tout type

sur des chemins pédestres de classe 6 [..];



Ici, le terme « motorisé » est a comprendre et a utiliser dans le méme sens
que sur la route en général, ou les VTT électriques dits « lents », ce qui est
le cas des VTT dont 1’assistance est limitée a 25km/h, sont autorisés sur les
routes interdites a la circulation motorisée. En conséquence, et conformément
a 1’usage actuel, seuls les chemins et sentiers expressément interdits a 1la
circulation des vélos devraient étre -interdits aux VTIT et VTT a assistance

électrique dans ces zones.

En vous remerciant de 1’intérét que vous porterez a notre courrier, nous vous

prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour 1’Association VTT Riviera

Stéve Becholey



martin.baumann@bafu.admin.ch
Bundesamt fir Umwelt
3003 Bern

Buochs, 9.09.2020
Anderung der Jagdverordnung — grundlegende Uberarbeitung nétig!

Sehr geehrter Herr Baumann
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Konflikte zwischen den Grossraubtieren und unserer Alp- und Landwirtschaft haben weiter zuge-
nommen. Da unsere Landwirte mit Tierverlusten konfrontiert und generell von Wildschaden betroffen
sind, erlauben wir uns, lhnen unsere Stellungnahme zur Anderung der Jagdverordnung zukommen zu
lassen. Obwohl wir nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurden, hoffen wir, dass Sie unsere Stellung-
nahme und die darin enthaltenen Anliegen bericksichtigen und in die Jagdverordnung einfliessen las-
sen.

Allgemeine Bemerkungen

Am 27. September 2020 kommt es zur Abstimmung Uber das revidierte Jagdgesetz, gegen welches das
Referendum ergriffen wurde. Zuvor hatte das Parlament in der Herbstsession 2019 das Gesetz klar gutge-
heissen.

Der BV NW unterstiitzt das eidgendssische Jagdgesetz, so wie es vom Parlament beraten und gutgeheis-
sen wurde. Das Gesetz hat zum Ziel, die Lebensrdaume zu schitzen, die Artenvielfalt zu erhalten, Schaden
an Pflanzen und Tieren und eine konkrete Gefahrdung von Menschenden zu verhiiten.

Die nun bereits vorliegende Verordnung zum revidierten Jagdgesetz entspricht jedoch in wichtigen Berei-
chen nicht dem Willen des Parlamentes. So wird die vorgesehene Erhéhung der Kompetenz der Kantone
wieder eingeschrankt und auch die Regulierung der Wélfe entspricht nicht den Beratungen und Beschliis-
sen des Bundesparlamentes.

Der BV NW kann deshalb die aktuelle Fassung nicht unterstiitzten und verlangt eine grundlegende Uber-
arbeitung der Jagdverordnung. Wir danken fiir die Berlicksichtigung unserer Antrage zu den einzelnen
Artikeln.

Bauernverband Nidwalden

™ '/7'| #

':5,5 ﬁj CAAL~ 4.7

Sepp Odermatt Dani Blattler
Prasident Geschiéftsfihrer



Anhang: Riickmeldungen zur Vernehmlassung Jagdverordnung vom 8. Mai 2020

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag des BV OW

Begriindung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone bericksichtigen in der Jagdplanung
die Anliegen der Landwirtschaft, der Tiergesund-
heit und ermdoglichen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Walder und die Verjingung mit standort-
gerechten Bauarten und vermeiden grosse Scha-
den an Lebensmittelkulturen.

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1 des
geanderten Jagdgesetzes verbindlich fiir die Planung
und Regelung der Jagd durch die Kantone festgelegt
worden. Daher sind diese Auftrage auch zwingend in
der Verordnung umzusetzen.

Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat mit
dem stetigen Naherriicken der afrikanischen Schweine-
pest eine grosse Aktualitdt erhalten. Neben der Gesun-
derhaltung der Wildschweine ist auch die bessere Regu-
lierung der Wildschweine zur Erhéhung des Schutzes
der Hausschweine ein Gebot der Stunde. Die Kantone
sind hier als Zustandige fiir die Jagdplanung verantwort-
lich, dass die Wildschweinebestdnde nicht noch grosser
werden.

Art. 4b Regulierung von Wélfen

1 Wolfe eines Rudels dirfen nur reguliert werden,
wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die
Regulierung bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt
hat. Dabei diirfen aus einem Rudel héchstens die
Halfte der Jungtiere, die jlinger als einjahrig sind, er-
legt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streif-
gebiet des betreffenden Wolfsrudels zu beschrinken
und fiir héchstens eine Regulierungsperiode nach
Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes zu erteilen. Er-
streckt sich das Streifgebiet des Wolfsrudels tGber




mehrere Kantone, so koordinieren die Kantone ihre
Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfs-
rudels und friihestens ein Jahr vor der Erteilung der
Bewilligung zur Regulierung gewildert oder nach Ar-
tikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes erlegt wurden,
sind an die Anzahl Wolfe, die reguliert werden diir-
fen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Wolfen zur Verhltung von
landwirtschaftlichen Schaden darf nur bewilligt wer-
den, wenn der Kanton im Streifgebiet des Wolfsru-
dels samtliche Landwirtschaftsbetriebe (iber die Her-
denschutzmassnahmen vorgangig informiert und ge-
fahrdete Betriebe auf deren Wunsch beraten hat.

5 Die Regulierung von Wolfen zur Erhaltung regional
angemessener Bestdande wildlebender Paarhufer
darf nicht bewilligt werden, wenn wildlebende Paar-
hufer die natlirliche Waldverjiingung im Streifgebiet
des Wolfsrudels so beeintrachtigen, dass ein Kon-
zept zur Verhiitung von Wildschaden nach Artikel 31
Waldverordnung vom 30. November 1992 erstellt
werden muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit moglich
nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu erle-
gen.

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Wegfang o-
der Regulation ist nach Anhérung des BAFU erfor-
derlich

Gesamten Absatz streichen. Die Regulation eines Rudels

(ex post) hat materiell nichts mit der Regulation von
Einzelwolfen (ex post) zu tun.

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten und die
Entnahme eines Problemrudels ermoglichen. Nicht das




a)

b)

bei wiederholter Anndherung an Men-
schen und Siedlungen trotz Verbramung
und Abschuss von Einzeltieren;

in land- und alpwirtschaftlich genutzten
Gebieten, welche trotz Herdenschutz und
Verbramung wiederholt Angriffe durch das
Rudel erleiden.

einzelne Rudel ist in seiner Population zu schiitzen, son-
dern der gesamte Wolfsbestand in der Schweiz. (Art. 7a
Abs 2 JSG).

Art. 4d

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéanen wird zwi-
schen dem BAFU und den betroffenen Kantonen ver-
einbart. Sie richtet sich:

a. bei Steinbocken nach der Anzahl Kolonien
sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter
als einjahrig sind;

b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;
bei Hockerschwanen nach der Anzahl Brut-
paare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fir Steinbdcke hochstens: 3 000 Franken
Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusatzlich
1’500 Franken pro hundert Steinbocke, die
in dieser Kolonie leben und alter als einjahrig
sind;

b. fiir Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro Ru-
del;

c. flr Hockerschwane hochstens: 10 000 Fran-
ken fiir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000 Fran-
ken fiir 101 bis 200 Brutpaare sowie 30 000
Franken fir mehr als 200 Brutpaare pro Kan-
ton.

Die Hohe der Finanzhilfen fir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbocken, Wolfen und Hockerschwanen wird
zwischen dem BAFU und den betroffenen Kanto-
nen vereinbart. Sie richtet sich:

b.

b.

bei Wolfen nach der Anzahl Tiere Rudel;

fiir Wolfe héchstens: 10 000 56-886-Fran-
ken pro Tier Rudel

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Umgang
mit der Regulierung von geschiitzten Tierarten, insbe-
sondere Wolfen vorbereiten konnen.

Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur nach
der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der Anzahl
Wolfe richten.

Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt wer-
den.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere




1 Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2
des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder Gold-
schakal (Grossraubtiere), sowie gegen Biber, Fischot-
ter und Steinadler ist das BAFU vorgangig an-
zuhoren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im
Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn
ein wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in un-
mittelbarer Nahe von Siedlungen aufhalt, keine
Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton in-
nert einer Frist von maximal finf Arbeitstagen mit.
Die Antwort des BAFU ist fiir den Kanton nicht
rechtlich verbindlich.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die Kompetenzen
der Kantone bei der Regulierung zu starken. Diese Kom-
petenz darf nicht durch die Anhérungspflicht einge-
schrankt werden.

Art.9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wélfen in einer
Region die folgenden Tiere gerissen werden:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe
oder Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe
oder Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in einer
Region die folgenden Tiere angegriffen oder geris-
sen werden:

1. 3:Tiere der Schaf-, Ziegen-, Neuweltkameliden,
Rinder- oder Pferdegattung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches Instru-
ment herausgestellt. Mit der Regulierung zuwarten bis
die bendtigte Anzahl Nutztiere gerissen wurden, ist ein
tierunwirdiges und hochst burokratisches Konstrukt,
dass sich in der Praxis kaum bewahrte. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Reaktionszeit zwischen Schaden und In-
tervention drastisch verkirzt werden muss, um die er-
winschte Schadenspravention zu erzielen.

Art.9b Abs. 2 b

in Folgejahren des ersten Auftretens von Wolfen in
einer Region bei wiederholten Angriffen landwirt-
schaftliche Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare Herden-
schutzmassnahmen geschitzt waren,

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Problem-
tiere reagiert werden kann. Nach zwei Angriffen auf
Nutztiere muss die kantonale Behorde Uber einen Ab-
schuss verfligen kénnen.

Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind der
Schliissel fiir eine akzeptable Wolfspolitik.




2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen schiit-
zen lassen.

Art. 9b Abs. 3

Eine Gefdahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber aggressiv verhalt.

Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber nicht scheu aggressiv verhalt.

Eine Gefahrdung des Menschen besteht bereits bei der
Anndherung von Wolf und Mensch. Um die Wildtiere
auf der notigen Distanz zu halten ist eine Intervention
bereits bei fehlender Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem gefdhrde-
ten Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem dem

Streifgebiet des Wolfes.gefdhrdetenWeideperime-
ter

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht
schiitzbaren Weiden ist die Ausweitung des Abschusspe-
rimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Verordnung iiber die eidgendssischen Jagdbannge-
biete

Art. 9a Abschlisse von geschlitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten dirfen in Erganzung zu Ar-
tikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt wer-
den:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestdanden ausserhalb von Wildtierschutzgebie-
ten nicht ausreichend durchgefiihrt werden
kann;

b. Wolfe zur Verhitung von Wildschaden an land-
wirtschaftlichen Nutztieren, wenn die zumutba-
ren Herdenschutzmassnahmen im Schutzgebiet
vorgangig umgesetzt wurden und der Kanton
nachweist, dass der Abschuss ausserhalb der
Schutzgebiete nicht realisiert werden kann.

Art. 9a Abschiisse von geschliitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung zu
Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzge-
bieten nicht ausreichend durchgefiihrt wer-
den kann;

b. Wolfe, wenn es fiir den Schutz der Le-
bensrdaume, fir die Erhaltung der Artenviel-
falt, zur Hege oder zur Verhiitung von tber-
massigen Wildschaden notwendig ist. zur

Die Regulation von Wolfen in Wildtierschutzgebieten
liegt gemass Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes
in der alleinigen Kompetenz der Kantone. Einschran-
kende Bestimmungen auf Verordnungsstufe sind somit
nicht zulassig.




martin.baumann@bafu.admin.ch
Bundesamt fir Umwelt
3003 Bern

Buochs, 9.09.2020
Anderung der Jagdverordnung — grundlegende Uberarbeitung notig!

Sehr geehrter Herr Baumann
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Konflikte zwischen den Grossraubtieren und unserer Alp- und Landwirtschaft haben weiter zuge-
nommen. Da unsere Landwirte mit Tierverlusten konfrontiert und generell von Wildschdaden betroffen
sind, erlauben wir uns, lhnen unsere Stellungnahme zur Anderung der Jagdverordnung zukommen zu
lassen. Obwohl wir nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurden, hoffen wir, dass Sie unsere Stellung-
nahme und die darin enthaltenen Anliegen bericksichtigen und in die Jagdverordnung einfliessen las-
sen.

Allgemeine Bemerkungen

Am 27. September 2020 kommt es zur Abstimmung Uber das revidierte Jagdgesetz, gegen welches das
Referendum ergriffen wurde. Zuvor hatte das Parlament in der Herbstsession 2019 das Gesetz klar gutge-
heissen.

Der BV OW unterstiitzt das eidgendssische Jagdgesetz, so wie es vom Parlament beraten und gutgeheis-
sen wurde. Das Gesetz hat zum Ziel, die Lebensrdaume zu schitzen, die Artenvielfalt zu erhalten, Schaden
an Pflanzen und Tieren und eine konkrete Gefahrdung von Menschenden zu verhiiten.

Die nun bereits vorliegende Verordnung zum revidierten Jagdgesetz entspricht jedoch in wichtigen Berei-
chen nicht dem Willen des Parlamentes. So wird die vorgesehene Erhéhung der Kompetenz der Kantone
wieder eingeschrankt und auch die Regulierung der Wélfe entspricht nicht den Beratungen und Beschlis-
sen des Bundesparlamentes.

Der BV OW kann deshalb die aktuelle Fassung nicht unterstiitzten und verlangt eine grundlegende Uber-
arbeitung der Jagdverordnung. Wir danken fiir die Berlicksichtigung unserer Antrage zu den einzelnen
Artikeln.

Bauernverband Obwalden

."‘: 4 ’
iy
.//.

Simon Niederberger Dani Blattler
Prasident Geschéftsfihrer




Anhang: Riickmeldungen zur Vernehmlassung Jagdverordnung vom 8. Mai 2020

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag des BV OW

Begriindung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone bericksichtigen in der Jagdplanung
die Anliegen der Landwirtschaft, der Tiergesund-
heit und ermdoglichen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Walder und die Verjingung mit standort-
gerechten Bauarten und vermeiden grosse Scha-
den an Lebensmittelkulturen.

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1 des
geanderten Jagdgesetzes verbindlich fiir die Planung
und Regelung der Jagd durch die Kantone festgelegt
worden. Daher sind diese Auftrage auch zwingend in
der Verordnung umzusetzen.

Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat mit
dem stetigen Naherriicken der afrikanischen Schweine-
pest eine grosse Aktualitdt erhalten. Neben der Gesun-
derhaltung der Wildschweine ist auch die bessere Regu-
lierung der Wildschweine zur Erhéhung des Schutzes
der Hausschweine ein Gebot der Stunde. Die Kantone
sind hier als Zustandige fiir die Jagdplanung verantwort-
lich, dass die Wildschweinebestdnde nicht noch grosser
werden.

Art. 4b Regulierung von Wélfen

1 Wolfe eines Rudels dirfen nur reguliert werden,
wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die
Regulierung bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt
hat. Dabei diirfen aus einem Rudel héchstens die
Halfte der Jungtiere, die jlinger als einjahrig sind, er-
legt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streif-
gebiet des betreffenden Wolfsrudels zu beschrinken
und fiir héchstens eine Regulierungsperiode nach
Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes zu erteilen. Er-
streckt sich das Streifgebiet des Wolfsrudels tGber




mehrere Kantone, so koordinieren die Kantone ihre
Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfs-
rudels und friihestens ein Jahr vor der Erteilung der
Bewilligung zur Regulierung gewildert oder nach Ar-
tikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes erlegt wurden,
sind an die Anzahl Wolfe, die reguliert werden diir-
fen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Wolfen zur Verhltung von
landwirtschaftlichen Schaden darf nur bewilligt wer-
den, wenn der Kanton im Streifgebiet des Wolfsru-
dels samtliche Landwirtschaftsbetriebe (iber die Her-
denschutzmassnahmen vorgangig informiert und ge-
fahrdete Betriebe auf deren Wunsch beraten hat.

5 Die Regulierung von Wolfen zur Erhaltung regional
angemessener Bestdande wildlebender Paarhufer
darf nicht bewilligt werden, wenn wildlebende Paar-
hufer die natlirliche Waldverjiingung im Streifgebiet
des Wolfsrudels so beeintrachtigen, dass ein Kon-
zept zur Verhiitung von Wildschaden nach Artikel 31
Waldverordnung vom 30. November 1992 erstellt
werden muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit moglich
nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu erle-
gen.

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Wegfang o-
der Regulation ist nach Anhérung des BAFU erfor-
derlich

Gesamten Absatz streichen. Die Regulation eines Rudels

(ex post) hat materiell nichts mit der Regulation von
Einzelwolfen (ex post) zu tun.

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten und die
Entnahme eines Problemrudels ermoglichen. Nicht das




a)

b)

bei wiederholter Anndherung an Men-
schen und Siedlungen trotz Verbramung
und Abschuss von Einzeltieren;

in land- und alpwirtschaftlich genutzten
Gebieten, welche trotz Herdenschutz und
Verbramung wiederholt Angriffe durch das
Rudel erleiden.

einzelne Rudel ist in seiner Population zu schiitzen, son-
dern der gesamte Wolfsbestand in der Schweiz. (Art. 7a
Abs 2 JSG).

Art. 4d

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéanen wird zwi-
schen dem BAFU und den betroffenen Kantonen ver-
einbart. Sie richtet sich:

a. bei Steinbocken nach der Anzahl Kolonien
sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter
als einjahrig sind;

b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;
bei Hockerschwanen nach der Anzahl Brut-
paare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fir Steinbdcke hochstens: 3 000 Franken
Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusatzlich
1’500 Franken pro hundert Steinbocke, die
in dieser Kolonie leben und alter als einjahrig
sind;

b. fiir Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro Ru-
del;

c. flr Hockerschwane hochstens: 10 000 Fran-
ken fiir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000 Fran-
ken fiir 101 bis 200 Brutpaare sowie 30 000
Franken fir mehr als 200 Brutpaare pro Kan-
ton.

Die Hohe der Finanzhilfen fir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbocken, Wolfen und Hockerschwanen wird
zwischen dem BAFU und den betroffenen Kanto-
nen vereinbart. Sie richtet sich:

b.

b.

bei Wolfen nach der Anzahl Tiere Rudel;

fiir Wolfe héchstens: 10 000 56-886-Fran-
ken pro Tier Rudel

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Umgang
mit der Regulierung von geschiitzten Tierarten, insbe-
sondere Wolfen vorbereiten konnen.

Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur nach
der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der Anzahl
Wolfe richten.

Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt wer-
den.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere




1 Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2
des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder Gold-
schakal (Grossraubtiere), sowie gegen Biber, Fischot-
ter und Steinadler ist das BAFU vorgangig an-
zuhoren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im
Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn
ein wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in un-
mittelbarer Nahe von Siedlungen aufhalt, keine
Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton in-
nert einer Frist von maximal finf Arbeitstagen mit.
Die Antwort des BAFU ist fiir den Kanton nicht
rechtlich verbindlich.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die Kompetenzen
der Kantone bei der Regulierung zu starken. Diese Kom-
petenz darf nicht durch die Anhérungspflicht einge-
schrankt werden.

Art.9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wélfen in einer
Region die folgenden Tiere gerissen werden:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe
oder Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe
oder Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in einer
Region die folgenden Tiere angegriffen oder geris-
sen werden:

1. 3:Tiere der Schaf-, Ziegen-, Neuweltkameliden,
Rinder- oder Pferdegattung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches Instru-
ment herausgestellt. Mit der Regulierung zuwarten bis
die bendtigte Anzahl Nutztiere gerissen wurden, ist ein
tierunwirdiges und hochst burokratisches Konstrukt,
dass sich in der Praxis kaum bewahrte. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Reaktionszeit zwischen Schaden und In-
tervention drastisch verkirzt werden muss, um die er-
winschte Schadenspravention zu erzielen.

Art.9b Abs. 2 b

in Folgejahren des ersten Auftretens von Wolfen in
einer Region bei wiederholten Angriffen landwirt-
schaftliche Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare Herden-
schutzmassnahmen geschitzt waren,

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Problem-
tiere reagiert werden kann. Nach zwei Angriffen auf
Nutztiere muss die kantonale Behorde Uber einen Ab-
schuss verfligen kénnen.

Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind der
Schliissel fiir eine akzeptable Wolfspolitik.




2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen schiit-
zen lassen.

Art. 9b Abs. 3

Eine Gefdahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber aggressiv verhalt.

Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber nicht scheu aggressiv verhalt.

Eine Gefahrdung des Menschen besteht bereits bei der
Anndherung von Wolf und Mensch. Um die Wildtiere
auf der notigen Distanz zu halten ist eine Intervention
bereits bei fehlender Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem gefdhrde-
ten Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem dem

Streifgebiet des Wolfes.gefdhrdetenWeideperime-
ter

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht
schiitzbaren Weiden ist die Ausweitung des Abschusspe-
rimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Verordnung iiber die eidgendssischen Jagdbannge-
biete

Art. 9a Abschlisse von geschlitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten dirfen in Erganzung zu Ar-
tikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt wer-
den:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestdanden ausserhalb von Wildtierschutzgebie-
ten nicht ausreichend durchgefiihrt werden
kann;

b. Wolfe zur Verhitung von Wildschaden an land-
wirtschaftlichen Nutztieren, wenn die zumutba-
ren Herdenschutzmassnahmen im Schutzgebiet
vorgangig umgesetzt wurden und der Kanton
nachweist, dass der Abschuss ausserhalb der
Schutzgebiete nicht realisiert werden kann.

Art. 9a Abschiisse von geschliitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung zu
Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzge-
bieten nicht ausreichend durchgefiihrt wer-
den kann;

b. Wolfe, wenn es fiir den Schutz der Le-
bensrdaume, fir die Erhaltung der Artenviel-
falt, zur Hege oder zur Verhiitung von tber-
massigen Wildschaden notwendig ist. zur

Die Regulation von Wolfen in Wildtierschutzgebieten
liegt gemass Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes
in der alleinigen Kompetenz der Kantone. Einschran-
kende Bestimmungen auf Verordnungsstufe sind somit
nicht zulassig.




martin.baumann@bafu.admin.ch
Bundesamt fir Umwelt
3003 Bern

Buochs, 9.09.2020
Anderung der Jagdverordnung — grundlegende Uberarbeitung nétig!

Sehr geehrter Herr Baumann
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Konflikte zwischen den Grossraubtieren und unserer Alp- und Landwirtschaft haben weiter zuge-
nommen. Da unsere Landwirte mit Tierverlusten konfrontiert und generell von Wildschaden betroffen
sind, erlauben wir uns, lhnen unsere Stellungnahme zur Anderung der Jagdverordnung zukommen zu
lassen. Obwohl wir nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurden, hoffen wir, dass Sie unsere Stellung-
nahme und die darin enthaltenen Anliegen berlicksichtigen und in die Jagdverordnung einfliessen las-
sen.

Allgemeine Bemerkungen

Am 27. September 2020 kommt es zur Abstimmung Uber das revidierte Jagdgesetz, gegen welches das
Referendum ergriffen wurde. Zuvor hatte das Parlament in der Herbstsession 2019 das Gesetz klar gutge-
heissen.

Der BV UR unterstiitzt das eidgendssische Jagdgesetz, so wie es vom Parlament beraten und gutgeheissen
wurde. Das Gesetz hat zum Ziel, die Lebensrdume zu schiitzen, die Artenvielfalt zu erhalten, Schaden an
Pflanzen und Tieren und eine konkrete Gefahrdung von Menschenden zu verhiiten.

Die nun bereits vorliegende Verordnung zum revidierten Jagdgesetz entspricht jedoch in wichtigen Berei-
chen nicht dem Willen des Parlamentes. So wird die vorgesehene Erhéhung der Kompetenz der Kantone
wieder eingeschrankt und auch die Regulierung der Wélfe entspricht nicht den Beratungen und Beschliis-
sen des Bundesparlamentes.

Der BV UR kann deshalb die aktuelle Fassung nicht unterstiitzten und verlangt eine grundlegende Uber-
arbeitung der Jagdverordnung. Wir danken fiir die Berlicksichtigung unserer Antrage zu den einzelnen
Artikeln.

Bauernverband Uri

| oot

Wendel Loretz Dani Blattler
Prasident Geschaftsfuhrer



Anhang: Riickmeldungen zur Vernehmlassung Jagdverordnung vom 8. Mai 2020

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag des BV OW

Begriindung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone bericksichtigen in der Jagdplanung
die Anliegen der Landwirtschaft, der Tiergesund-
heit und ermdoglichen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Walder und die Verjingung mit standort-
gerechten Bauarten und vermeiden grosse Scha-
den an Lebensmittelkulturen.

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1 des
geanderten Jagdgesetzes verbindlich fiir die Planung
und Regelung der Jagd durch die Kantone festgelegt
worden. Daher sind diese Auftrage auch zwingend in
der Verordnung umzusetzen.

Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat mit
dem stetigen Naherriicken der afrikanischen Schweine-
pest eine grosse Aktualitdt erhalten. Neben der Gesun-
derhaltung der Wildschweine ist auch die bessere Regu-
lierung der Wildschweine zur Erhéhung des Schutzes
der Hausschweine ein Gebot der Stunde. Die Kantone
sind hier als Zustandige fiir die Jagdplanung verantwort-
lich, dass die Wildschweinebestdnde nicht noch grosser
werden.

Art. 4b Regulierung von Wélfen

1 Wolfe eines Rudels dirfen nur reguliert werden,
wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die
Regulierung bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt
hat. Dabei diirfen aus einem Rudel héchstens die
Halfte der Jungtiere, die jlinger als einjahrig sind, er-
legt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streif-
gebiet des betreffenden Wolfsrudels zu beschrinken
und fiir héchstens eine Regulierungsperiode nach
Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes zu erteilen. Er-
streckt sich das Streifgebiet des Wolfsrudels tGber




mehrere Kantone, so koordinieren die Kantone ihre
Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfs-
rudels und friihestens ein Jahr vor der Erteilung der
Bewilligung zur Regulierung gewildert oder nach Ar-
tikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes erlegt wurden,
sind an die Anzahl Wolfe, die reguliert werden diir-
fen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Wolfen zur Verhltung von
landwirtschaftlichen Schaden darf nur bewilligt wer-
den, wenn der Kanton im Streifgebiet des Wolfsru-
dels samtliche Landwirtschaftsbetriebe (iber die Her-
denschutzmassnahmen vorgangig informiert und ge-
fahrdete Betriebe auf deren Wunsch beraten hat.

5 Die Regulierung von Wolfen zur Erhaltung regional
angemessener Bestdande wildlebender Paarhufer
darf nicht bewilligt werden, wenn wildlebende Paar-
hufer die natlirliche Waldverjiingung im Streifgebiet
des Wolfsrudels so beeintrachtigen, dass ein Kon-
zept zur Verhiitung von Wildschaden nach Artikel 31
Waldverordnung vom 30. November 1992 erstellt
werden muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit moglich
nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu erle-
gen.

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Wegfang o-
der Regulation ist nach Anhérung des BAFU erfor-
derlich

Gesamten Absatz streichen. Die Regulation eines Rudels

(ex post) hat materiell nichts mit der Regulation von
Einzelwolfen (ex post) zu tun.

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten und die
Entnahme eines Problemrudels ermoglichen. Nicht das




a)

b)

bei wiederholter Anndherung an Men-
schen und Siedlungen trotz Verbramung
und Abschuss von Einzeltieren;

in land- und alpwirtschaftlich genutzten
Gebieten, welche trotz Herdenschutz und
Verbramung wiederholt Angriffe durch das
Rudel erleiden.

einzelne Rudel ist in seiner Population zu schiitzen, son-
dern der gesamte Wolfsbestand in der Schweiz. (Art. 7a
Abs 2 JSG).

Art. 4d

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéanen wird zwi-
schen dem BAFU und den betroffenen Kantonen ver-
einbart. Sie richtet sich:

a. bei Steinbocken nach der Anzahl Kolonien
sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter
als einjahrig sind;

b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;
bei Hockerschwanen nach der Anzahl Brut-
paare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fir Steinbdcke hochstens: 3 000 Franken
Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusatzlich
1’500 Franken pro hundert Steinbocke, die
in dieser Kolonie leben und alter als einjahrig
sind;

b. fiir Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro Ru-
del;

c. flr Hockerschwane hochstens: 10 000 Fran-
ken fiir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000 Fran-
ken fiir 101 bis 200 Brutpaare sowie 30 000
Franken fir mehr als 200 Brutpaare pro Kan-
ton.

Die Hohe der Finanzhilfen fir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbocken, Wolfen und Hockerschwanen wird
zwischen dem BAFU und den betroffenen Kanto-
nen vereinbart. Sie richtet sich:

b.

b.

bei Wolfen nach der Anzahl Tiere Rudel;

fiir Wolfe héchstens: 10 000 56-886-Fran-
ken pro Tier Rudel

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Umgang
mit der Regulierung von geschiitzten Tierarten, insbe-
sondere Wolfen vorbereiten konnen.

Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur nach
der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der Anzahl
Wolfe richten.

Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt wer-
den.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere




1 Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2
des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder Gold-
schakal (Grossraubtiere), sowie gegen Biber, Fischot-
ter und Steinadler ist das BAFU vorgangig an-
zuhoren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im
Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn
ein wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in un-
mittelbarer Nahe von Siedlungen aufhalt, keine
Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton in-
nert einer Frist von maximal finf Arbeitstagen mit.
Die Antwort des BAFU ist fiir den Kanton nicht
rechtlich verbindlich.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die Kompetenzen
der Kantone bei der Regulierung zu starken. Diese Kom-
petenz darf nicht durch die Anhérungspflicht einge-
schrankt werden.

Art.9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wélfen in einer
Region die folgenden Tiere gerissen werden:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe
oder Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe
oder Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in einer
Region die folgenden Tiere angegriffen oder geris-
sen werden:

1. 3:Tiere der Schaf-, Ziegen-, Neuweltkameliden,
Rinder- oder Pferdegattung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches Instru-
ment herausgestellt. Mit der Regulierung zuwarten bis
die bendtigte Anzahl Nutztiere gerissen wurden, ist ein
tierunwirdiges und hochst burokratisches Konstrukt,
dass sich in der Praxis kaum bewahrte. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Reaktionszeit zwischen Schaden und In-
tervention drastisch verkirzt werden muss, um die er-
winschte Schadenspravention zu erzielen.

Art.9b Abs. 2 b

in Folgejahren des ersten Auftretens von Wolfen in
einer Region bei wiederholten Angriffen landwirt-
schaftliche Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare Herden-
schutzmassnahmen geschitzt waren,

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Problem-
tiere reagiert werden kann. Nach zwei Angriffen auf
Nutztiere muss die kantonale Behorde Uber einen Ab-
schuss verfligen kénnen.

Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind der
Schliissel fiir eine akzeptable Wolfspolitik.




2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen schiit-
zen lassen.

Art. 9b Abs. 3

Eine Gefdahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber aggressiv verhalt.

Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegen-
Uber nicht scheu aggressiv verhalt.

Eine Gefahrdung des Menschen besteht bereits bei der
Anndherung von Wolf und Mensch. Um die Wildtiere
auf der notigen Distanz zu halten ist eine Intervention
bereits bei fehlender Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem gefdhrde-
ten Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem dem

Streifgebiet des Wolfes.gefdhrdetenWeideperime-
ter

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht
schiitzbaren Weiden ist die Ausweitung des Abschusspe-
rimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Verordnung iiber die eidgendssischen Jagdbannge-
biete

Art. 9a Abschlisse von geschlitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten dirfen in Erganzung zu Ar-
tikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt wer-
den:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestdanden ausserhalb von Wildtierschutzgebie-
ten nicht ausreichend durchgefiihrt werden
kann;

b. Wolfe zur Verhitung von Wildschaden an land-
wirtschaftlichen Nutztieren, wenn die zumutba-
ren Herdenschutzmassnahmen im Schutzgebiet
vorgangig umgesetzt wurden und der Kanton
nachweist, dass der Abschuss ausserhalb der
Schutzgebiete nicht realisiert werden kann.

Art. 9a Abschiisse von geschliitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung zu
Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:

a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren
Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzge-
bieten nicht ausreichend durchgefiihrt wer-
den kann;

b. Wolfe, wenn es fiir den Schutz der Le-
bensrdaume, fir die Erhaltung der Artenviel-
falt, zur Hege oder zur Verhiitung von tber-
massigen Wildschaden notwendig ist. zur

Die Regulation von Wolfen in Wildtierschutzgebieten
liegt gemass Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes
in der alleinigen Kompetenz der Kantone. Einschran-
kende Bestimmungen auf Verordnungsstufe sind somit
nicht zulassig.




Ils purs grischuns die biindner bauern i contadini grigionesi

Biindner Bauernverband Tel. +41 (0)81 254 20 00
Biindner Arena sekretariat@buendnerbauernverband.ch
Italienische Strasse 126 www.agrischa.ch

CH-7408 Cazis

Eidg. Dep. flir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK)

Markus.baumann@bafu.admin.ch

STELLUNGNAHME ZUR ANDERUNG DER VERORDNUNG UBER DIE JAGD UND DEN
SCHUTZ WILDLEBENDER SAUGETIERE UND VOGEL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Obwobhl nicht direkt im Vernehmlassungsadressat aufgefiihrt, nehmen wir als kantonaler Verband zur Anderung der
Verordnung liber die Jagd und den Schutz wildlebender Sdugetiere und Vogel Stellung. Der Blindner Bauernverband
(BBV) vertritt die Interessen der Biindner Landwirtschafts- und Alpbetriebe. Mitglieder des BBV sind rund 2000 Biind-
ner Bauernbetriebe.

Das revidierte Jagdgesetz schafft klare Regeln fiir die Regulation geschiitzter Arten durch die Wildhiter der Kantone
und erhoht dadurch die Sicherheit fiir Tier, Natur und Mensch. Die BBV unterstiitzt deshalb das neue Gesetz, Gber
das am 27. September 2020 abgestimmt wird.

Allgemeine Bemerkungen

Ein sehr grosser Teil der Schweizer Bevolkerung lebt in den urbanen Zentren. Im Gegensatz zu den Bauerinnen und
Bauern stehen diese Teile der Bevolkerung kaum noch in Beziehung und Kontakt mit der Natur und schon gar nicht
mit den Wildtieren. Der BBV versteht, dass diese Teile der Bevolkerung einen hohen Schutz der Wildtiere wiin-
schen. Die Biindner Bauern erwarten von der Gesellschaft, das nétige Verstandnis, dass die Konflikte zwischen
dem uneingeschrankten Schutz von Wildtieren und dem Leben und Arbeiten im und mit dem landlich alpinen
Raum auch Regulierungen bei geschiitzten Wildtieren erfordern. Der strenge Schutz von Wolf, Héckerschwan, Kor-
moran und Biber hat zu Konflikten gefiihrt. Diese zeigen mit aller Deutlichkeit auf, dass ab einer gewissen Grosse
der Population der geschiitzten Arten die Konflikte unvermeidlich werden und daher Regulierungen zwingend er-
forderlich sind. Der BBV ist (iberzeugt, dass das Parlament mit der Anderung des Jagdgesetzes einen austarierten
Kompromiss ermdoglicht hat.

Die Landwirtschaft ist in vielfaltiger Weise von den Wildtierbestanden, der Jagd und der Schaden durch Wildtiere
resp. der Schadenregulierung betroffen. Die Landwirte sind als Landeigentiimer, Pachter, Bewirtschafter und Nutz-
tierhalter direkt betroffen. Das Parlament hat mit der 27. September 2019 beschlossenen Anderung des Jagdgeset-
zes den Entwicklungen der Wildtierbestéande und des Tierschutzes der letzten Jahrzehnte Rechnung getragen. Der
vorliegende Entwurf sollte den Willen des Parlamentes als Gesetzgeber in der Jagdverordnung umsetzen. Die An-
derung des Jagdgesetzes war notwendig geworden, weil die Konflikte mit dem Wolf mit den geltenden Regelungen
nicht mehr zu bewiltigen waren. Der vorliegende Entwurf fiir die Anderung der Jagdverordnung sollte diesem Um-
stand besser Rechnung tragen und nicht durch neue Hindernisse die Regulierung von Woélfen weitgehend verun-
moglichen. Mit der Revision des Jagdgesetzes und den entsprechenden Verordnungsbestimmungen sollen nach
dem Willen des Parlamentes das Zusammenleben von Mensch und Tier besser geregelt und die Kompetenzen der
Kantone gestarkt werden. Der Verordnungsentwurf schrankt nun diese Kompetenzen der Kantone wieder ein und
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bringt auch fir die Konfliktlésung zwischen Mensch und Tier nicht durchgehend die vom Gesetzgeber angestrebte
Wirkung.

Feststellungen
Es ist grundsatzlich begriissenswert, dass der Bundesrat die Vernehmlassung zur Jagdverordnung noch vor der Volks-

abstimmung zum Jagdgesetz vom 27. September 2020 eréffnet hat. Somit besteht Klarheit, wie der Bundesrat das
revidierte Gesetz umsetzen will. Begriissenswert ist insbesondere, dass der Bundesrat im Verordnungsentwurf auch
klar festhalt, dass nur die Regulation von Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwanen zur Disposition steht. Von ei-
nem Abschussgesetz, wie es die Referendumsfiihrer bezeichnen, kann somit beim revidierten Jagdgesetz definitiv
nicht die Rede sein.

Als positiv werten wir im Verordnungsentwurf, dass entsprechend dem Auftrag aus der Parlamentsdebatte auch die
Gefahrdung von Menschen und die Verhaltensauffalligkeit von Wolfen als Kriterien fir die Regulation aufgenommen
wurden. Bei der dauerhaften Prasenz von Grossraubtieren sind neu Massnahmen gegen Einzelwdlfe rasch und un-
kompliziert moglich, allerdings werden Herdenschutzmassnahmen vorausgesetzt. Die Bestimmungen zur Verhitung
und Abgeltung von Schaden durch Grossraubtiere (Art. 10a — 10h) entsprechen weitgehend den bereits heute gel-
tenden Regelungen. Klar festgehalten wird zudem, dass die Einfuhr und Haltung von Mischlingen zwischen Wolf und
Hunden verboten ist. Derartige Hybride sind sofort aus dem Bestand zu entfernen.

Die Ausflihrungsbestimmungen missen sich am Willen des Gesetzgebers orientieren. Seitens des BBV miissen wir
feststellen, dass dieser Wille des Parlamentes in mehreren wichtigen Punkten nicht beachtet wurde. Grundsatzlich
ist festzuhalten, dass mit der Revision des Jagdgesetzes und mit den entsprechenden Verordnungsbestimmungen
das Zusammenleben von Mensch und Tier besser geregelt und die Kompetenzen der Kantone gestarkt werden sol-
len. Dies wurde im revidierten Jagdgesetz nach intensiver Debatte im Parlament so umgesetzt. Der Verordnungsent-
wurf schrankt nun diese Kompetenzen der Kantone wieder ein und bringt auch fiir die Konfliktldsung zwischen
Mensch und Tier nicht durchgehend die vom Gesetzgeber erstrebte Wirkung.

Der BBV kann deshalb der Verordnung in der vorliegenden Form nicht zustimmen. Wir begriinden nachfolgend die
wichtigsten Punkte, welche zu dieser ablehnenden Haltung fiihren und schlagen im Anhang die aus unserer Sicht im
Verordnungsentwurf erforderlichen Anpassungen vor.

Die Verordnung unterscheidet beim Wolf klar zwischen Massnahmen ex ante bei Rudeln (Art. 4b) und ex post bei
Einzelwolfen (Art. 9b). Diese Unterscheidung ist grundsatzlich zu begriissen. Die Regulierung von Wolfen ist aber in
der vorliegenden Verordnung nicht gemass dem Parlamentsbeschluss umgesetzt. Das revidierte Jagdgesetz sieht in
Art, 7a, Abs. 2 vor, dass die gesamte Population in der Schweiz in ihrem Bestand geschiitzt sein muss. Das entspricht
Gbrigens auch dem Gedanken der Berner Konvention. Das BAFU interpretiert dies nun aber im Entwurf der Jagdver-
ordnung falschlicherweise so, dass jedes einzelne Rudel im Bestand zu schiitzen sei. Das war klar nicht Absicht des
Gesetzgebers. Die Kriterien flr die Regulation von Wolfsrudeln sind im Verordnungsentwurf die gleichen wie bereits
heute in der Jagdverordnung. Es diirfen nur Jungtiere reguliert werden. Und dies auch nur héchstens bis zur Halfte
des Rudelbestandes. Die Elterntiere sind weiterhin geschiitzt und dirfen nicht reguliert werden. Der Abschuss darf
nur innerhalb des Streifgebietes des Rudels erfolgen und nur in Siedlungsndhe. Das BAFU geht sogar noch einen
Schritt weiter, indem die Abschiisse von Einzelwolfen bei der Regulation von Rudeln im gleichen Gebiet anzurechnen
seien (Art. 4b, Abs. 3). Im Verlaufe der parlamentarischen Debatte wurde jedoch klar aufgezeigt, dass es dem Ge-
setzgeber nicht um den Bestand des einzelnen Rudels sondern der gesamten Population in der Schweiz geht. Dieser
Auftrag ist im Verordnungsentwurf nicht umgesetzt. In diesem Sinne muss die Entnahme ganzer Rudel in bestimm-
ten Situationen maoglich sein (Art. 4b).

Bei der Entnahme von Einzelwélfen gemdass Entwurf der Jagdverordnung in Artikel 9b wird neu unterschieden zwi-
schen dem erstmaligen Auftreten von Wélfen und dem Auftreten von Wolfen im zweiten Jahr. Im ersten Jahr werden
Herdenschutzmassnahmen nicht als Bedingung fiir den Abschuss vorausgesetzt, was Sinn macht, da sich die Land-
wirte noch nicht auf die neue Bedrohung einstellen konnten. Dafiir bleiben aber die bisherigen Kriterien mit Riss-
zahlen bei den Schafen und Ziegen erhalten. Einzig bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung findet eine Klarung und
Lockerung statt, indem bereits nach dem ersten Riss ein Abschuss verfiigt werden kann. Im zweiten Jahr der Wolfs-
prasenz werden Herdenschutzmassnahmen vorausgesetzt. Dafiir soll bereits bei einem zweiten Angriff ein Abschuss
verfligt werden kdnnen. Diese einfache Regelung fiir das zweite Jahr ist zu begriissen. Beim ersten Jahr hingegen
muss die Zahl der gerissenen Tiere gestrichen werden. Die rasche Entnahme von Problemtieren ist der zentrale Pfei-
ler fur ein zukunftsfahiges Grossraubtierkonzepts. Deshalb darf nicht die Anzahl gerissener Tiere, sondern muss die
Anzahl Angriffe als Regulationskriterium beigezogen werden (Art. 9a und 9b). Beachtenswert sind in diesem Zusam-
menhang auch die Ausfiihrungen zur Berner Konvention auf S. 5 des erlauternden Berichtes. Entgegen immer wieder
kolportierter Behauptungen ist der Schutz der Arten in der Berner Konvention nicht absolut. Die Konvention erlaubt
in bestimmten Fallen, insbesondere im Interesse der offentlichen Sicherheit und zur Verhiitung ernster Schaden,
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den Abschuss von Woélfen. Dieser Schaden muss nicht eingetreten sein, bevor Massnahmen gegen Wolfe ergriffen
werden. Massnahmen kénnen somit auch praventiv ergriffen werden. Damit ist die Verwendung von Risszahlen (ex
post) wie sie bis anhin praktiziert wurde und auch im vorliegenden Verordnungsentwurf enthalten ist, hinfallig.

Bei der Beratung des Jagdgesetzes im Parlament wurde intensiv dartiber diskutiert, ob auch in Wildtierschutzgebie-
ten Massnahmen gegen Wolfe ergriffen werden diirfen. Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes halt dazu un-
missverstandlich fest: «Die kantonalen Vollzugsorgane kénnen jedoch den Abschuss von jagdbaren Tieren sowie von
Steinbdcken und Wélfen zulassen, wenn es fiir den Schutz der Lebensridume, fiir die Erhaltung der Artenvielfalt, zur
Hege oder zur Verhiitung von ibermdssigen Wildschdden notwendig ist.». Die Kompetenz fir den Abschuss wird
damit klar den Kantonen liberwiesen. Das BAFU will mit einer Anpassung von Art. 9a der Verordnung Ulber die eid-
gendssischen Jagdbanngebiete diese Kompetenz nun wieder einschrinken, indem es den Kantonen die Pflicht auf-
erlegen will, einen Nachweis erbringen zu missen, dass der Abschuss im Wildtierschutzgebiet notig ist. Dies wider-
spricht klar dem Willen des Gesetzgebers, der die Kompetenz alleine den Kantonen zugeordnet hat. Eben so wenig
entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, dass ein flichendeckender Herdenschutz in den Wildtierschutzgebieten
als Voraussetzung fiir den Abschuss von Woélfen eingefiihrt wird. Eine derartige Einschréankung wurde im Parlament
nie diskutiert. Auf diese Einschréankungen ist folglich in der Verordnung zu verzichten.

Da die Kantone mit der Revision des Jagdgesetzes zusatzliche Aufgaben Gibernehmen, sollen sie fiir die Aufsicht und
Durchfiihrung von Massnahmen im Umgang mit Steinbdcken, Wélfen und Hockerschwénen zurecht auch Finanzhil-
fen erhalten. Unverstandlich sind allerdings die Kriterien fur die Festlegung dieser Finanzhilfen. Bei Wolfsprasenz
soll laut Art. 4d, Abs. 1, Bst. b nur die Anzahl Rudel in einem Kanton als Kriterium fiir die Bemessung der Finanzhil-
fen gelten. Dabei sind es gerade auch Einzelwdlfe, die fir die Behdrden einen grossen Aufwand bedeuten. Mit der
Ausbreitung der Woélfe in den letzten 20 Jahren gibt es kaum noch Kantone, die nicht von Wolfsprasenz betroffen
sind. Und jene die noch nicht betroffen waren, werden es friiher oder spater sein. Das BAFU sollte deshalb grund-
satzlich mit allen Kantonen Programmvereinbarungen abschliessen. Auch Kantone, die noch nicht betroffen sind,
sollen die Méglichkeit haben — falls sie es wiinschen — praventiv Massnahmen zu planen und zu ergreifen. So kdnnen
eventuell auch spatere Schaden vermieden oder zumindest reduziert werden. Bemessungsgrundlage soll dabei nicht
die Zahl der Rudel sondern die Zahl der Wélfe sein.

Das BAFU muss neu bei allen Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere angehort werden. Bisher galt eine differen-
zierte Regelung: Beim Wolf ist gestiitzt auf den geltenden Artikel 9 der Jagdverordnung keine vorgangige Anhérung
des BAFU erforderlich. Bei den anderen geschiitzten Tierarten, namentlich bei einzelnen Bibern, Fischottern und
Steinadlern erfolgt die Verfiigung direkt durch das BAFU und bei wieder anderen, namentlich Bar und Luchs ist das
BAFU vorgangig anzuhoren. Neu soll nun bei allen geschiitzten Tierarten das BAFU vorgangig angehort werden. Diese
Vereinheitlichung steht in Einklang mit Art. 7a des Jagdgesetzes. Fiir den Wolf stellt sie aber gegeniiber heute eine
Verscharfung dar. Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die rechtliche Wirkung der Anhérungspflicht und die
Fristigkeiten. Der Verordnungsentwurf dussert sich dazu nicht explizit. Im erlduternden Bericht wird zur Wirkung der
Anhorung auf S. 17 ausgefiihrt: dem «Ergebnis dieser Anhdérung des BAFU kdme auch anlasslich einer Beschwerde
vor Gericht Bedeutung zu». Faktisch heisst das, dass die Kantone gut beraten sind, sich an die Meinung des BAFU in
der Anhérung zu halten und dass nur in den seltensten Fillen davon abgewichen wird. Dies war nicht die Absicht
des Parlamentes, welches den Kantonen klar mehr Kompetenzen zuordnen wollte. Beim Wolf kommt die Geleich-
behandlung aller geschiitzter Tierarten sogar einer Verscharfung gleich. Als weiterer Punkt ist unklar, in welchen
Fristen das BAFU seine Antwort in der Anhorung liefert. Bei einer zu langen Frist ist das schadenstiftende Grossraub-
tier schon lange Uber alle Berge, bis die Meinung des BAFU vorliegt. In der Verordnung muss deshalb geklart werden,
dass die Anhorung des BAFU keinen rechtsverbindlichen Charakter hat und es missen klare Fristen fiir die Beant-
wortung der Anhérung durch das BAFU eingefiihrt werden.

Die detaillierten Anderungsvorschlige sind im Anhang zu finden.

Freundliche Griisse

Armin Andri

Prasident Bauernverein Miinstertal
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Anhang: Riickmeldungen zur Vernehmlassung Jagdverordnung vom 8. Mai 2020

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag BBV

Begriindung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone berlicksichtigen in der Jagdplanung die An-
liegen der Landwirtschaft, der Tiergesundheit und er-
moglichen die nachhaltige Bewirtschaftung der Walder
und die Verjlingung mit standortgerechten Bauarten
und vermeiden grosse Schaden an Lebensmittelkultu-
ren.

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1 des gean-
derten Jagdgesetzes verbindlich fir die Planung und Regelung
der Jagd durch die Kantone festgelegt worden. Daher sind
diese Auftrage auch zwingend in der Verordnung umzuset-
zen.

Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat mit dem
stetigen Naherricken der Afrikanischen Schweinepest, eine
grosse Aktualitat erhalten. Neben der Gesunderhaltung der
Wildschweine ist auch die bessere Regulierung der Wild-
schweine zur Erh6hung des Schutzes der Hausschweine ein
Gebot der Stunde. Die Kantone sind hier als Zustandige fir
die Jagdplanung verantwortlich, dass die Wildschweinebe-
stande nicht noch grésser werden.

Art 1b Erlegen von Wildtieren

1 Das Erlegen von Wildtieren bei der Jagd, bei behérd-
lich angeordneten Abschissen sewie-im-Rahmen-der
Selbsthilfe ist nur fachkundigen Personen nach Artikel
177 der Tierschutzverordnung vom 23. April 20082 ge-
stattet. Fachkundig ist eine Person, die eine kantonale
Jagdprifung oder eine Prifung als Wildhtiterin oder
Wildhiter abgelegt hat.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Selbsthilfe wurde vom Par-
lament im Rahmen der Anderung des Jagdgesetzes nicht ge-
dndert. Daher darf die Selbsthilfe nicht eingeschrankt wer-
den.

Art 1b Abs. 4

Es sollte eine Ubergangsfrist gelten fiir die neuerdings verbo-
tene Munition, in welcher die bereits im Umlauf befindlichen
Munitionen noch verwendet werden dirfen.
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Art. 4 Abs. 1

Die Anhorungsfrist ist zu bezeichnen. Damit klar ist, wie
lange der Prozess beim BAFU dauert. Es ist zudem klar
zu regeln, dass die Kantone die Bewilligung zur Regulie-
rung erteilen.

1Die Kantone kénnen nach vorgéngiger Anhérung des
BAFU mit zweiwdchiger Frist die Regulierung der Be-
stdnde von Steinbécken, Wélfen und Héckerschwénen

regutieren-bewilligen.

Die Zeit von Anfang Juli, wenn die Jungtiere sich beginnen,
sich langer draussen aufzuhalten, bis zum 1. September,
wenn der Zeitraum fir die Bestandesregulierung beginnt, ist
knapp bemessen. Um Planungssicherheit fur den Prozess der
Regulierung zu haben, soll eine Frist fiir die Anhérung festge-
legt werden.

In den Artikeln 4a bis 4c ist unklar, was mit dem Begriff «Be-
willigung» gemeint ist. Aus diesem Grund ist in Art. 4 Abs. 1
festzuhalten, dass die Kantone diese Bewilligung erteilen.

Art. 4b Regulierung von Wolfen

1 Wolfe eines Rudels diirfen nur reguliert werden, wenn
sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die Regulierung
bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt hat. Dabei dirfen
aus einem Rudel hochstens die Halfte der Jungtiere, die
junger als einjahrig sind, erlegt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streifgebiet
des betreffenden Wolfsrudels zu beschrdanken und fir
hochstens eine Regulierungsperiode nach Artikel 7a Ab-
satz 1 des Jagdgesetzes zu erteilen. Erstreckt sich das
Streifgebiet des Wolfsrudels Giber mehrere Kantone, so
koordinieren die Kantone ihre Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels
und friithestens ein Jahr vor der Erteilung der Bewilligung
zur Regulierung gewildert oder nach Artikel 12 Absatz 2
des Jagdgesetzes erlegt wurden, sind an die Anzahl Woélfe,
die reguliert werden diirfen, anzurechnen.

Die Regulation eines Rudels (ex post) hat materiell nichts mit
der Regulation von Einzelwdlfen (ex post) zu tun. Der Zeit-
raum flr eine Regulierung der Wélfe wird um volle 2 Monate
gegenliber der heute giiltigen Regelung verkiirzt. Es wird also
wesentlich schwieriger, (iberhaupt eine die Regulierung vor-
zunehmen. Daher ist Absatz 3 des Verordnungsentwurfes er-
satzlos zu streichen, damit eine Regulierung von Wélfen nicht
von vorneherein weitgehend verunmaoglicht wird.
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4 Die Regulierung von Wélfen zur Verhiitung von land-
wirtschaftlichen Schaden darf nur bewilligt werden, wenn
der Kanton im Streifgebiet des Wolfsrudels samtliche
Landwirtschaftsbetriebe liber die Herdenschutzmassnah-
men vorgangig informiert und gefdhrdete Betriebe auf de-
ren Wunsch beraten hat.

5 Die Regulierung von Walfen zur Erhaltung regional an-
gemessener Bestdande wildlebender Paarhufer darf nicht
bewilligt werden, wenn wildlebende Paarhufer die natirli-
che Waldverjiingung im Streifgebiet des Wolfsrudels so
beeintrachtigen, dass ein Konzept zur Verhltung von
Wildschaden nach Artikel 31 Waldverordnung vom 30.
November 1992 erstellt werden muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit moglich nahe
von Siedlungen oder Nutztierherden zu erlegen.

7 neu:

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Wegfang oder
Regulation ist nach Anhorung des BAFU erforderlich

a) beiwiederholter Anndherung an Menschen
und Siedlungen trotz Verbramung und Ab-
schuss von Einzeltieren;

b) inland- und alpwirtschaftlich genutzten Gebie-
ten, welche trotz Herdenschutz und Verbra-
mung wiederholt Angriffe durch das Rudel er-
leiden.

Wir begriissen, dass der Kanton uber die Herdenschutzmass-
nahmen informiert und die Beratung tGbernimmt, falls dies
von den Betrieben gewiinscht wird. Allerdings muss gewahr-
leistet bleiben, dass die Regulierung nicht auf Kosten der
Landwirtschaft verzogert/gedndert wird, wenn der Kanton
noch nicht alle Betriebe im Streifgebiet informieren konnte.

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten und die Ent-
nahme eines Problemrudels ermdglichen. Nicht das einzelne
Rudel ist in seiner Population zu schiitzen sondern der ge-
samte Wolfsbestand in der Schweiz. (Art. 7a Abs 2 JSG).

Art. 4d
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1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die Die H6he der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Umgang mit
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit Stein- Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit Stein- | der Regulierung von geschiitzten Tierarten, insbesondere
bécken, Wélfen und Héckerschwinen wird zwischen dem | bocken, Wélfen und Hockerschwénen wird zwischen Woélfen vorbereiten kdnnen.
BAFU und den betroffenen Kantonen vereinbart. Sie rich- | dem BAFU und den betreffenen Kantonen vereinbart.
tet sich: Sie richtet sich:

a. bei Steinbdcken nach der Anzahl Kolonien sowie
der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter als einjah-

rig sind;
b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel; b. bei Wolfen nach der Anzahl Tiere; Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur nach der
c. beiHoéckerschwinen nach der Anzahl Brutpaare. Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der Anzahl Wélfe rich-
ten.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fir Steinbocke hochstens: 3 000 Franken Grund-
beitrag pro Kolonie sowie zusatzlich 1’500 Fran-
ken pro hundert Steinbdocke, die in dieser Kolonie
leben und alter als einjahrig sind;

b. fir Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro Rudel;

c. fiir Hockerschwane hochstens: 10 000 Franken
flir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000 Franken fir 101
bis 200 Brutpaare sowie 30 000 Franken fir mehr
als 200 Brutpaare pro Kanton.

b. fur Wolfe hochstens: 10 000 Franken pro Tier Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt werden.

Bemerkung zu Art. 8 Aussetzen von einheimischen Tieren Der BBV steht der Aussetzung / Auswilderung von Tieren, ob
einheimisch oder nicht sehr kritisch gegeniliber. Aussetzungen
sind zu unterlassen. Werden sie dennoch vorgenommen, so
sind die fiir die Aussetzung verantwortlichen Behorden und
Organisationen fir alle Schaden haftpflichtig zu machen.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere

1 Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2 des
Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder Goldschakal
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(Grossraubtiere), sowie gegen Biber, Fischotter und Stein-
adler ist das BAFU vorgangig anzuhdren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im Sinne von
Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn ein wildleben-
des Tier, das sich innerhalb oder in unmittelbarer Ndhe
von Siedlungen aufhalt, keine Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton innert ei-
ner Frist von maximal finf Arbeitstagen mit. Die Ant-
wort des BAFU ist flir den Kanton nicht rechtlich ver-
bindlich.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die Kompetenzen der Kan-
tone bei der Regulierung zu starken. Diese Kompetenz darf
nicht durch die Anhorungspflicht eingeschrankt werden.

Art.9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt vor,
wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Woélfen in einer Re-
gion die folgenden Tiere gerissen werden:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe oder
Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe oder
Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt vor,
wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Woélfen in einer Re-
gion die folgenden Tiere angegriffen oder gerissen wer-
den:

derZiegen;

derZiegen,oder

1. 3:Tiere der Schaf-, Ziegen-, Rinder- oder Pferdegat-
tung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches Instrument
herausgestellt. Mit der Regulierung zuwarten bis die beno-
tigte Anzahl Nutztiere gerissen wurden, ist ein tierunwirdiges
und hochst birokratisches Konstrukt, dass sich in der Praxis
kaum bewahrte. Es hat sich gezeigt, dass die Reaktionszeit
zwischen Schaden und Intervention drastisch verkirzt wer-
den muss, um die erwiinschte Schadensprévention zu erzie-
len.

Art.9b Abs. 2 b

in Folgejahren des ersten Auftretens von Wélfen in einer
Region bei wiederholten Angriffen landwirtschaftliche
Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare Herden-
schutzmassnahmen geschiitzt waren,

2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen schiitzen
lassen.

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Problemtiere re-
agiert werden kann. Nach zwei Angriffen auf Nutztiere muss
die kantonale Behorde einen Abschuss verfiigen kodnnen.
Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind der
Schllssel fir eine akzeptable Wolfspolitik. Mit der aktuellen
Praxis, wo Wolfsrisse an nicht geschiitzten Herden nach dem
ersten Jahr nicht mehr fiir Abschussbewilligungen berticksich-
tigt und nicht entschadigt werden, denken viele Schafalpbe-
wirtschafter und Schafhalter daran, aufzuhoren. Sie ermutigen
aber sicher nicht ihre Kinder, die Nachfolge anzutreten.
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Art. 9b Abs. 3

Eine Gefdhrdung von Menschen durch einen Wolf liegt
vor, wenn dieser sich Menschen gegenliber aggressiv ver-
halt.

Abs. 3
Eine Gefdhrdung von Menschen durch einen Wolf liegt
vor, wenn dieser sich Menschen gegeniiber nicht scheu

aggressiv verhalt.

Eine Gefdhrdung des Menschen besteht bereits bei der Anna-
herung von Wolf und Mensch. Um die Wildtiere auf der noti-
gen Distanz zu halten ist eine Intervention bereits bei fehlen-
der Scheu wichtig.

Art. 9b Abs. 5 lit b

Abs. 4 litb
Aus einem Rudel sind Einzelabschiisse in Schadenssitua-
tionen nach Abs. 2 wie folgt zul3ssig:

Antrag Anderung ....im Zeitraum vom 1. September bis

31. Januar und-nachdem-—eine Regulierung nicht denge-
wisehten-Erfolgerbracht-hat: zur Verhitung von Scha-

den an landwirtschaftlichen Nutztieren.

Einzelabschiisse aus einem Rudel bei Schadenssituationen ge-
mass Art. 9b Abs. 2, bei welchen nicht gleichzeitig eine Ge-
fahrdung von Menschen oder eine Verhaltensauffalligkeit
vorliegt, sind gemass dem Vernehmlassungsentwurf der Jagd-
verordnung nur zuldssig im Zeitraum vom 1. September bis
zum 31. Januar und nachdem eine Regulierung nicht den ge-
wiinschten Erfolg erbracht hat.

Die letztere Voraussetzung ist in Verbindung mit Art. 4b der
Jagdverordnung bzw. Art. 7a des revidierten Jagdgesetzes zu
lesen. Dies bedeutet, dass Einzelmassnahmen gegen Wolfe
zur Verhiitung von Schaden an Nutztieren nur in dem Zeit-
raum der Bestandsregulierung gemass Art. 7a Abs. 1 des revi-
dierten Jagdgesetzes zur Anwendung kommen kénnen und
erst dann, wenn zuvor Regulationsabschiisse von Wélfen jiin-
ger als ein Jahr weitere Schdaden nicht verhindern konnten.
Bei Problem-Elterntieren, die zwar keine Menschen geféhr-
den, jedoch grosse Schaden an Nutztieren verursachen, geht
damit immer mindestens ein Jahr verloren bis iberhaupt eine
Korrektur vorgenommen werden kann. Der Schutz von EI-
terntieren im Wolfsrudel wird damit in solchen Fallen héher
gewichtet als das privatrechtliche Eigentum der Bauern bzw.
als das Leben der Nutztiere, was in keiner Weise verhaltnis-
massig ist und damit das Grundrecht der Eigentumsgarantie
verletzt. Die Voraussetzung der erfolgten Regulationsab-
schiisse von Wolfen jlinger als ein Jahr ist damit zu streichen.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem gefahrdeten
Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem gefdhrdeten
Weideperimeter Streifgebiet des Wolfes.

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht schitzba-
ren Weiden ist die Ausweitung des Abschussperimeters auf
das Streifgebiet zwingend.
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Art 10a Abs. 1 Bst. b

Gemass den Erlduterungen werden nur elektrische Verstar-
kungen, nicht aber reguldare Weidezdune vergiitet. Heisst das,
dass herdenschutzkonforme elektrifizierte Weidenetze nicht
mehr abgegolten werden? Dies ware ein klarer Ruickschritt bei
der Finanzierung von Herdenschutzmassnahmen durch den
Bund und daher abzulehnen.

Art. 10b offizielle Herdenschutzhunde

1 Der Einsatzzweck von offiziellen Herdenschutzhunden
ist es, landwirtschaftliche Nutztiere weitgehend selbst-
standig zu bewachen und damit zusammenhangend
fremde Tiere abzuwehren.

Die Einschrankung «weitgehend» fiir die Wirkung der Her-
denschutzhunde ist wegzulassen. Die Herdenschutzhunde
missen fremde Tiere selbstdndig abwehren. Diese Anforde-
rung ist auch wichtig, um die Halter von Herdenschutzhunden
wirksam von der Tierhalterhaftpflicht zu entlasten.

Art. 10g Abs. 2 Bst. b

Abs. 2

2 Er leistet den Kantonen an die Entschadigung von
Wildschéden eine Abgeltung von 80 Prozent der
Kosten fiir Schaden die von Grossraubtieren, Bi-
bern, Fischottern und Steinadlern verursacht wer-
den.

Insbesondere beim Biber, der nicht in allen Kantonen
auftritt und bei dem auch Schaden an Bauten und Anla-
gen finanziert werden mussen, sind die Lasten enorm,
die auf einzelne Kantone zukommen kénnen

Bemerkungen zu Art. 10g, Abs. 4

Im erlduternden Bericht zur Anderung der Jagdverordnung
steht: ,Nutztierrisse werden nur noch entschadigt, wenn der
Landwirt die zumutbaren Massnahmen zum Herdenschutz
vorgangig ergriffen hat. Fir den Fall, dass das Ergreifen ent-
sprechender Massnahmen auf einer Weide als unzumutbar
gilt, werden diese Nutztierschdaden entschadigt, allerdings
muss der Kanton dann anlasslich der Herdenschutzberatung
des Betriebes (Art. 10c Abs. 1) diese Nichtschiitzbarkeit der
betroffenen Weide konkret festgestellt und begriindet ha-
ben und dieser Entscheid muss der Kanton dem BAFU anlass-
lich der Schadenabrechnung beilegen.”
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Wenn der Kanton eine solche Herdenschutzberatung auf dem
betroffenen Landwirtschaftsbetrieb noch nicht durchfiihren
konnte (z.B. wegen Mangel an personellen Ressourcen) und
die Nichtschitzbarkeit dementsprechend noch nicht festge-
stellt wurde, so wird der Nutztierriss nicht entschadigt und
der betroffene Landwirtschaftsbetrieb tragt dementspre-
chend die Kosten alleine. Art. 10g, Abs.4 darf deshalb nicht so
ausgelegt werden. Eine Feststellung der Nichtschitzbarkeit
muss deshalb zwingend auch nach dem Rissereignis moglich
sein.

Art. 10 h Abs 1, Bst. ¢

Diese Anforderung ist keinesfalls flichendeckend zumutbar.
Fiir das SOmmerungsgebiet ist die Forderung liberflissig, weil
i.d.R. wahrend der Smmerung keine Geburten auf den Alpen
erwinscht sind und wenn diese in einer Abkalbebox erfolgen.
Das zeigt sich auch statistisch in einer noch immer gut er-
kennbaren Saisonalitdt der Rindergeburten. Die Markte fir
Milch und Fleisch verlangen aber eine noch ausgeglichene
Verteilung der Lieferungen und damit der Geburten Gber das
Jahr. Abkalbungen auf den Weiden haben fiir die Kalber zu-
dem gesundheitliche Vorteile. In einem kontrollierten Rah-
men, Abkalbeboxen o. d. missen diese moglich sein.

Art. 10h Abs. 4 neu

Abs. 4 neu

4 Wenn auf einem Betrieb auf einer oder mehreren Fld-
chen keine Massnahme nach Absatz 1 mit arbeitswirt-
schaftlich- und betriebswirtschaftlich vertretbarem Auf-
wand realisiert werden kann, so kann der Kanton be-
griindete Ausnahmen festlegen und den betroffenen Be-
wirtschaftern eine Entschddigung gemdss Artikel 10g ge-
wdhren. Er informiert das BAFU liber die gewdhrten Aus-
nahmen und die jeweilige Begriindung.

Es muss klargestellt werden, dass die genannten Massnah-
men nicht auf allen Betrieben zumutbar sind. Fiir begriindete
Falle muss es moglich sein, dass auf einem Betrieb nicht auf
allen Flachen Massnahmen gemass Art. 10h Abs. 1 ergriffen
werden, die Zumut-barkeit aber trotzdem als erfillt beurteilt
wird. Es gibt Falle, wo die arbeitswirtschaftlichen Aufwédnde
flr das Zaunen aufgrund der Strukturen einzelner Flachen zu
hoch sind und Herdenschutzhunde nicht eingesetzt werden
kénnen. Soziale, arbeitswirtschaftliche, 6kolo-gische und
wirtschaftliche Aspekte missen in Harte-fallen bertcksichtigt
werden kénnen. Aus diesem Grund missen die Kantone fiir
spezifische Gegebenheiten einzelner Betriebe
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Handlungsspielraum haben, dass mit einem reduzierten Her-
denschutz die Zumutbarkeit erfdllt ist

Verordnung iiber die eidgendssischen Jagdbanngebiete

Art. 9a Abschiisse von geschiitzten Tieren Art. 9a Abschiisse von geschlitzten Tieren
In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung zu Artikel In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung zu Artikel
11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt werden: 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt werden:
a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren Be- a. Steinbocke, wenn die Regulierung von deren Be-
stdnden ausserhalb von Wildtierschutzgebieten standen ausserhalb von Wildtierschutzgebieten
nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann; nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann;

b. Woblfe zur Verhitung von Wildschaden an landwirt- b. Wolfe zurVerhitungvon- Wildschaden-anland-

Die Regulation von Wolfen in Wildtierschutzgebieten liegt ge-

schaftlichen Nutztieren, wenn die zumutbaren Her-
denschutzmassnahmen im Schutzgebiet vorgéngig
umgesetzt wurden und der Kanton nachweist, dass
der Abschuss ausserhalb der Schutzgebiete nicht re-
alisiert werden kann.

wirtschaftlichen Nutztierenwenn-die zumutbaren
I | S .

weist-dass-der-Abschuss-ausserhalb-derSchutzge-
. . . | _

mass Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes in der alleini-
gen Kompetenz der Kantone. Einschrankende Bestimmungen
auf Verordnungsstufe sind somit nicht zulassig.

wenn es flr den Schutz der Lebensraume, fur die
Erhaltung der Artenvielfalt, zur Hege oder zur Ver-
hiitung von ibermassigen Wildschaden notwendig
ist.

Schlussbemerkungen

Der vorliegende Entwurf fiir die Umsetzung der Anderung des Jagdgesetzes ist aus Sicht der Landwirtschaft ungeniigend. Insbesondere werden die Be-
schliisse des Parlamentes nicht oder nur teilweise umgesetzt. Das fiihrt dazu, dass die mit der Gesetzesanderung angestrebte Losung der Konflikte mit den
Grossraubtieren weiterhin ungel6st bleiben. Der BBV erwartet, dass Problemtiere rasch und konsequent entnommen werden und so der landlichen Bevol-
kerung nicht nur die Lasten der Grossraubtierprasenz zugemutet werden, sondern auch die notwendige Sicherheit geboten wird. In Graublinden sind im
Moment rund 50 Wolfe bzw. 8-10 Rudel zu verzeichnen, die bestehenden Rudel haben bereits wieder Nachwuchs. Die Populationsentwicklung ist nicht
absehbar und stellt jetzt schon die ganze Berg- und Alpwirtschaft in diversen Regionen vor nicht mehr I6sbare Probleme. Die Regulierung und damit ein
ausgeglichenes Management von Grossraubtieren ist fiir die Berglandwirtschaft Gberlebenswichtig!
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Besten Dank fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Armin Andri
Prasident Bauernverein Munstertal
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Bundesamt fir Umwelt
3003 Bern

Rothenthurm, 12. August 2020
Anderung der Jagdverordnung — grundlegende Uberarbeitung notig!
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Konflikte zwischen den Grossraubtieren und unserer Alp- und Landwirtschaft haben weiter
zugenommen. Da unsere Landwirte mit Tierverlusten konfrontiert und generell von Wildschaden
betroffen sind, erlauben wir uns, Ihnen unsere Stellungnahme zur Anderung der Jagdverord-
nung zukommen zu lassen. Obwohl wir nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurden, erwarten
wir, dass Sie unsere Stellungnahme und die darin enthaltenen Anliegen berticksichtigen und in
die Jagdverordnung einfliessen lassen.

Allgemeine Bemerkungen

Am 27. September 2020 kommt es zur Abstimmung Uber das revidierte Jagdgesetz, gegen wel-
ches das Referendum ergriffen wurde. Zuvor hatte das Parlament in der Herbstsession 2019 das
Gesetz klar gutgeheissen.

Die BVSZ unterstiitzt das eidgenéssische Jagdgesetz, so wie es vom Parlament beraten und gut-
geheissen wurde. Das Gesetz hat zum Ziel, die Lebensrdume zu schitzen, die Artenvielfalt zu
erhalten, Schaden an Pflanzen und Tieren und eine konkrete Gefahrdung von Menschen zu ver-
hiten.

Die nun bereits vorliegende Verordnung zum revidierten Jagdgesetz entspricht jedoch in wichti-
gen Bereichen nicht dem Willen des Parlamentes. So wird die vorgesehene Erhdhung der Kom-
petenz der Kantone wieder eingeschrankt und auch die Regulierung der Wolfe entspricht nicht
den Beratungen und Beschliissen des Bundesparlamentes.

Die BVSZ kann deshalb die aktuelle Fassung nicht unterstttzten und verlangt eine grundlegende
Uberarbeitung der Jagdverordnung. Wir danken fur die Beriicksichtigung unserer Antrdage zu den
einzelnen Artikeln.

Bauernvereinigung des Kantons Schwyz

Albin Fuchs Franz Philipp
Prasident Sekretar



Anhang: Rickmeldungen zur Vernehmlassung Jagdverordnung vom 8. Mai 2020

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag der BVSZ

Begriindung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone berlcksichtigen in der Jagdpla-
nung die Anliegen der Landwirtschaft und der
Tiergesundheit. Sie ermoglichen die nachhal-
tige Bewirtschaftung der Walder, die Verjin-
gung mit standortgerechten Baumarten und
vermeiden grosse Schaden an Lebensmittelkul-
turen.

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1
des geanderten Jagdgesetzes verbindlich fur die
Planung und Regelung der Jagd durch die Kantone
festgelegt worden. Daher sind diese Auftrage auch
zwingend in der Verordnung umzusetzen.
Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat
mit dem stetigen Naherriicken der afrikanischen
Schweinepest eine grosse Aktualitat erhalten. Ne-
ben der Gesunderhaltung der Wildschweine ist
auch die bessere Regulierung der Wildschweine zur
Erhdéhung des Schutzes der Hausschweine ein Ge-
bot der Stunde. Die Kantone sind hier als Zustan-
dige fur die Jagdplanung verantwortlich, dass die
Wildschweinbestande nicht noch grésser werden.

Art. 4b Regulierung von Wélfen

1 Wolfe eines Rudels dirfen nur reguliert wer-
den, wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in
dem die Regulierung bewilligt wird, erfolgreich
fortgepflanzt hat. Dabei dirfen aus einem Rudel
hdchstens die Halfte der Jungtiere, die jinger
als einjahrig sind, erlegt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das
Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels zu be-
schranken und fir hochstens eine Regulierungs-
periode nach Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgeset-
zes zu erteilen. Erstreckt sich das Streifgebiet




des Wolfsrudels Uber mehrere Kantone, so koor-
dinieren die Kantone ihre Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden
Wolfsrudels und frithestens ein Jahr vor der Er-
teilung der Bewilligung zur Regulierung gewil-
dert oder nach Artikel 12 Absatz 2 des Jagdge-
setzes erlegt wurden, sind an die Anzahl Wolfe,
die reguliert werden dirfen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Wélfen zur Verhitung
von landwirtschaftlichen Schaden darf nur bewiil-
ligt werden, wenn der Kanton im Streifgebiet
des Wolfsrudels samtliche Landwirtschaftsbe-
triebe Uber die Herdenschutzmassnahmen vor-
gangig informiert und geféhrdete Betriebe auf
deren Wunsch beraten hat.

5 Die Regulierung von Wolfen zur Erhaltung re-
gional angemessener Bestande wildlebender
Paarhufer darf nicht bewilligt werden, wenn
wildlebende Paarhufer die natirliche Waldver-
jungung im Streifgebiet des Wolfsrudels so be-
eintrachtigen, dass ein Konzept zur Verhitung
von Wildschaden nach Artikel 31 Waldverord-
nung vom 30. November 1992 erstellt werden
Muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit mdog-
lich nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu
erlegen.

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Weg-
fang oder Regulation ist nach Anhorung des
BAFU erforderlich.
a) bei wiederholter Anndherung an Men-
schen und Siedlungen trotz Verbra-
mung und Abschuss von Einzeltieren;

Gesamten Absatz streichen. Die Regulation eines
Rudels (ex post) hat materiell nichts mit der Regu-
lation von Einzelwolfen (ex post) zu tun.

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten und
die Entnahme eines Problemrudels ermdglichen.
Nicht das einzelne Rudel ist in seiner Population zu
schitzen, sondern der gesamte Wolfsbestand in
der Schweiz. (Art. 7a Abs 2 JSG).




b) in land- und alpwirtschaftlich genutzten
Gebieten, welche trotz Herdenschutz
und Verbramung wiederholt Angriffe
durch das Rudel erleiden.

Art. 4d

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und
die Durchflihrung von Massnahmen zum Um-
gang mit Steinbdcken, Wolfen und Hocker-
schwanen wird zwischen dem BAFU und den be-
troffenen Kantonen vereinbart. Sie richtet sich:
a. bei Steinbdcken nach der Anzahl Kolo-
nien sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie,
die alter als einjahrig sind;
b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;
c. bei Hockerschwanen nach der Anzahl
Brutpaare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fur Steinbdcke hochstens: 3 000 Franken
Grundbeitrag pro Kolonie sowie
zusatzlich 1’500 Franken pro hundert
Steinbocke, die in dieser Kolonie leben
und alter als einjahrig sind;

b. fur Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro
Rudel;

c. flr Hockerschwane hochstens: 10 000
Franken flir 20 bis 100 Brutpaare, 20
000 Franken fur 101 bis 200 Brutpaare
sowie 30 000 Franken fir mehr als 200
Brutpaare pro Kanton.

Die H6he der Finanzhilfen fir die Aufsicht und
die Durchflihrung von Massnahmen zum Um-
gang mit Steinbbcken, Wolfen und Hdcker-
schwanen wird zwischen dem BAFU und den
betreffenen Kantonen vereinbart. Sie richtet
sich:

b. bei Wolfen nach der Anzahl Tiere Ru-
det;

b. fur Wolfe héchstens: 10 000 56-660
Franken pro Tier Rudet

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Um-
gang mit der Regulierung von geschutzten Tierar-
ten, insbesondere Woélfen vorbereiten kdnnen.

Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur
nach der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der
Anzahl Wolfe richten.

Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt
werden.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschutzte
Tiere

1 Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz
2 des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder




Goldschakal (Grossraubtiere), sowie gegen Bi-
ber, Fischotter und Steinadler ist das BAFU
vorgangig anzuhoren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im
Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor,
wenn ein wildlebendes Tier, das sich innerhalb
oder in unmittelbarer Nahe von Siedlungen
aufhalt, keine Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton
innert einer Frist von maximal funf Arbeitsta-
gen mit. Die Antwort des BAFU ist flr den Kan-
ton nicht rechtlich verbindlich.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die Kompeten-
zen der Kantone bei der Regulierung zu starken.
Diese Kompetenz darf nicht durch die Anhérungs-
pflicht eingeschrankt werden.

Art. 9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf
liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in
einer Region die folgenden Tiere gerissen wer-
den:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35
Schafe oder Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25
Schafe oder Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf
liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet
a.im ersten Jahr des Auftretens von Wélfen in
einer Region die folgenden Tiere angegriffen
oder gerissen werden:
Sehafe-oderZiegen;

F bl . i
Schafe-oderZiegen,oder
1. 3:Tiere der Schaf-, Ziegen-, Neuweltkameli-
den, Rinder- oder Pferdegattung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches In-
strument herausgestellt. Mit der Regulierung zu
warten bis die benétigte Anzahl Nutztiere gerissen
wurde, ist ein tierunwirdiges und hdchst burokrati-
sches Konstrukt, dass sich in der Praxis kaum be-
wabhrte. Es hat sich gezeigt, dass die Reaktionszeit
zwischen Schaden und Intervention drastisch ver-
kirzt werden muss, um die erwiinschte Scha-
denspravention zu erzielen.

Art. 9b Abs. 2 b

in Folgejahren des ersten Auftretens von Wolfen
in einer Region bei wiederholten Angriffen land-
wirtschaftliche Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare
Herdenschutzmassnahmen geschitzt waren,

2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen
schitzen lassen.

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Prob-
lemtiere reagiert werden kann. Nach zwei Angriffen
auf Nutztiere muss die kantonale Behorde Uber ei-
nen Abschuss verfiigen konnen.

Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind
der Schlussel fir eine akzeptable Wolfspolitik.

Art. 9b Abs. 3

Abs. 3

Eine Gefahrdung des Menschen besteht bereits bei
der Anndherung von Wolf und Mensch. Um die




Eine Gefahrdung von Menschen durch einen
Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen ge-
geniber aggressiv verhalt.

Eine Gefahrdung von Menschen durch ei-
nen Wolf liegt vor, wenn dieser sich Men-
schen gegenuliber nicht scheu aggressiv ver-
halt.

Wildtiere auf der nétigen Distanz zu halten ist eine
Intervention bereits bei fehlender Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem gefahr-
deten Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem Streif-

gebiet des Wolfes. geféhrdeten-Weideperime-
ter

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht
schitzbaren Weiden ist die Ausweitung des Ab-
schussperimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Verordnung Uber
Jagdbanngebiete

die eidgendssischen

Art. 9a Abschtisse von geschliitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergdnzung
zu Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur er-
legt werden:

a. Steinbbcke, wenn die Regulierung von de-
ren Bestanden ausserhalb von Wildtier-
schutzgebieten nicht ausreichend durch-
geflihrt werden kann;

b. Wolfe zur Verhutung von Wildschaden an
landwirtschaftlichen Nutztieren, wenn die
zumutbaren Herdenschutzmassnahmen im
Schutzgebiet vorgangig umgesetzt wurden
und der Kanton nachweist, dass der Ab-
schuss ausserhalb der Schutzgebiete nicht
realisiert werden kann.

Art. 9a Abschiisse von geschliitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten dirfen in Erganzung
zu Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur er-
legt werden:

a. Steinbbcke, wenn die Regulierung von de-
ren Bestanden ausserhalb von Wildtier-
schutzgebieten nicht ausreichend durch-
geflihrt werden kann;

b. Wolfe, wenn es flir den Schutz der Le-
bensraume, fur die Erhaltung der Arten-
vielfalt, zur Hege oder zur Verhltung von
Ubermassigen Wildschaden notwendig ist.

zur-Verhtiturg-vor-Widsehadenantand-

Die Regulation von Wdlfen in Wildtierschutzgebieten
liegt gemass Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdge-
setzes in der alleinigen Kompetenz der Kantone. Ein-
schrankende Bestimmungen auf Verordnungsstufe
sind somit nicht zulassig.




BVO, Talstrasse 3, 3930 Visp, Tel. 027 945 15 71, E-Mail: info@oberwalliser-bauern.ch

Eidg. Dep. fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
(UVEK)

Markus.baumann@bafu.admin.ch

Visp, 9. September 2020

STELLUNGNAHME der BVO zur ANDERUNG DER VERORDNUNG UBER DIE JAGD UND DEN SCHUTZ WILDLEBENDER
SAUGETIERE UND VOGEL

Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Vertreter der Oberwalliser Landwirtschaft dussern wir uns gerne zur Anderung der Verordnung {iber die Jagd und den Schutz wildlebender

Saugetiere und Vogel. Die Bauernvereinigung Oberwallis (BVO) vertritt die Interessen der rund 1000 Landwirtschaftsbetriebe im Oberwallis, von
denen eine Mehrheit Kleinviehbetriebe sind.

Wir begriissen das revidierte Jagdgesetz, weil es klare Regeln fiir die Regulation geschiitzter Arten durch die Wildhiter der Kantone schafft und
dadurch die Sicherheit fur Tier, Natur und Mensch erhéht. Die BVO unterstiitzt deshalb das neue Gesetz, Giber das am 27. September 2020
abgestimmt wird.

Es ist grundsatzlich begriissenswert, dass der Bundesrat die Vernehmlassung zur Jagdverordnung noch vor der Volksabstimmung zum Jagdgesetz

vom 27. September 2020 er6ffnet hat. Somit besteht Klarheit, wie der Bundesrat das revidierte Gesetz umsetzen will. Begriissenswert ist
insbesondere, dass der Bundesrat im Verordnungsentwurf auch klar festhalt, dass nur die Regulation von Steinbdcken, Wélfen und
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Hockerschwanen zur Disposition steht. Von einem Abschussgesetz, wie es die Referendumsfiihrer bezeichnen, kann somit beim revidierten
Jagdgesetz definitiv nicht die Rede sein.

Als positiv werten wir im Verordnungsentwurf, dass entsprechend dem Auftrag aus der Parlamentsdebatte auch die Gefahrdung von Menschen
und die Verhaltensauffalligkeit von Wélfen als Kriterien fiir die Regulation aufgenommen wurden. Bei dauerhafter Prasenz von Grossraubtieren
sind neu Massnahmen gegen Einzelwdlfe rasch und unkompliziert méglich, allerdings werden Herdenschutzmassnahmen vorausgesetzt. Die
Bestimmungen zur Verhiitung und Abgeltung von Schaden durch Grossraubtiere (Art. 10a — 10h) entsprechen weitgehend den bereits heute
geltenden Regelungen. Klar festgehalten wird zudem, dass die Einfuhr und Haltung von Mischlingen zwischen Wolf und Hunden verboten ist.
Derartige Hybride sind aus dem aktuellen Bestand sofort zu entfernen.

Die Ausfuhrungsbestimmungen miissen sich am Willen des Gesetzgebers orientieren. Seitens der BVO miissen wir feststellen, dass dieser Wille
des Parlamentes in mehreren wichtigen Punkten nicht beachtet wurde. Grundsatzlich ist festzuhalten, dass mit der Revision des Jagdgesetzes und
mit den entsprechenden Verordnungsbestimmungen das Zusammenleben von Mensch und Tier besser geregelt und die Kompetenzen der
Kantone gestarkt werden sollen. Dies wurde im revidierten Jagdgesetz nach intensiver Debatte im Parlament so umgesetzt. Der
Verordnungsentwurf schrankt nun diese Kompetenzen der Kantone wieder ein und bringt auch fir die Konfliktldsung zwischen Mensch und Tier
nicht durchgehend die vom Gesetzgeber erstrebte Wirkung. Die BVO kann deshalb der Verordnung in der vorliegenden Form nicht zustimmen.
Wir begriinden nachfolgend die wichtigsten Punkte, welche zu unserer ablehnenden Haltung fliihren und schlagen die aus unserer Sicht im
Verordnungsentwurf erforderlichen Anpassungen vor.

Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Herdenschutzmassnahmen ist der kritischste Punkt in der Umsetzung der Jagdverordnung. Er fihrt zu
Streitigkeiten sowohl innerkantonal zwischen Jagd und Landwirtschaft als auch zwischen den Kantonen und dem BAFU.

Wir erwarten, dass sich das BAFU mit dieser Thematik auseinandersetzt und aktiv in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine Losung anstrebt,
welche es ermoglicht, dass sich die Strukturen der schaf- und ziegenhaltenden Betriebe liber einen langeren Zeitraum anpassen kénnen. Mit dem
heutigen Druck auf die Betriebsleiter geben nicht nur aktive Landwirte ihren Betrieb auf, sondern es steigen zu wenige junge Schaf- und
Ziegenhalter neu ein. Dies bietet grosse Risiken fiir die Flachenbewirtschaftung der vielen Grenzerstragsstandorte in den Bergtalern mit
entsprechenden Risiken fiir Veranderungen der Biodiversitat.

Die Verordnung unterscheidet beim Wolf klar zwischen Massnahmen ex ante bei Rudeln (Art. 4b) und ex post bei Einzelwdlfen (Art. 9b). Diese

Unterscheidung ist grundsatzlich zu begrissen. Die Regulierung von Wolfen ist aber in der vorliegenden Verordnung nicht gemdass dem
Parlamentsbeschluss umgesetzt. Das revidierte Jagdgesetz sieht in Art, 7a, Abs. 2 vor, dass die gesamte Population in der Schweiz in ihrem
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Bestand geschiitzt sein muss. Das entspricht tibrigens auch dem Gedanken der Berner Konvention. Das BAFU interpretiert dies nun aber im
Entwurf der Jagdverordnung falschlicherweise so, dass jedes einzelne Rudel im Bestand zu schiitzen sei. Das war klar nicht Absicht des
Gesetzgebers. Die Kriterien fir die Regulation von Wolfsrudeln sind im Verordnungsentwurf die gleichen wie bereits heute in der Jagdverordnung.
Es dirfen nur Jungtiere reguliert werden. Und dies auch nur hochstens bis zur Halfte des Rudelbestandes. Die Elterntiere sind weiterhin geschiitzt
und diirfen nicht reguliert werden. Der Abschuss darf nur innerhalb des Streifgebietes des Rudels erfolgen und nur in Siedlungsnahe. Das BAFU
geht sogar noch einen Schritt weiter, indem die Abschiisse von Einzelwdlfen bei der Regulation von Rudeln im gleichen Gebiet anzurechnen seien
(Art. 4b, Abs. 3). Im Verlaufe der parlamentarischen Debatte wurde jedoch klar aufgezeigt, dass es dem Gesetzgeber nicht um den Bestand des
einzelnen Rudels sondern der gesamten Population in der Schweiz geht. Dieser Auftrag ist im Verordnungsentwurf nicht umgesetzt. In diesem
Sinne muss die Entnahme ganzer Rudel in bestimmten Situationen maglich sein (Art. 4b).

Bei der Entnahme von Einzelwodlfen gemass Entwurf der Jagdverordnung in Artikel 9b wird neu unterschieden zwischen dem erstmaligen
Auftreten von Wélfen und dem Auftreten von Woélfen im zweiten Jahr. Im ersten Jahr werden Herdenschutzmassnahmen nicht als Bedingung fir
den Abschuss vorausgesetzt, was Sinn macht, da sich die Landwirte noch nicht auf die neue Bedrohung einstellen konnten. Dafiir bleiben aber die
bisherigen Kriterien mit Risszahlen bei den Schafen und Ziegen erhalten. Einzig bei Tieren der Rinder- und Pferdegattung findet eine Klarung und
Lockerung statt, indem bereits nach dem ersten Riss ein Abschuss verfligt werden kann. Im zweiten Jahr der Wolfsprdasenz werden
Herdenschutzmassnahmen vorausgesetzt. Daflir soll bereits bei einem zweiten Angriff ein Abschuss verfiigt werden kdnnen. Diese einfache
Regelung fiir das zweite Jahr ist zu begrissen. Beim ersten Jahr hingegen muss die Zahl der gerissenen Tiere gestrichen werden. Die rasche
Entnahme von Problemtieren ist der zentrale Pfeiler fiir ein zukunftsfahiges Grossraubtierkonzepts. Deshalb darf nicht die Anzahl gerissener Tiere,
sondern muss die Anzahl Angriffe als Regulationskriterium beigezogen werden (Art. 9a und 9b). Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang
auch die Ausfiihrungen zur Berner Konvention auf Seite 5 des erlduternden Berichtes. Entgegen immer wieder kolportierter Behauptungen ist der
Schutz der Arten in der Berner Konvention nicht absolut. Die Konvention erlaubt in bestimmten Féllen, insbesondere im Interesse der o6ffentlichen
Sicherheit und zur Verhiitung ernster Schaden, den Abschuss von Wolfen. Dieser Schaden muss nicht eingetreten sein, bevor Massnahmen gegen
Wolfe ergriffen werden. Massnahmen kénnen somit auch praventiv ergriffen werden. Damit ist die Verwendung von Risszahlen (ex post) wie sie
bis anhin praktiziert wurde und auch im vorliegenden Verordnungsentwurf enthalten ist, hinfallig.

Bei der Beratung des Jagdgesetzes im Parlament wurde intensiv dariiber diskutiert, ob auch in Wildtierschutzgebieten Massnahmen gegen Wolfe
ergriffen werden dirfen. Art. 11, Abs. 5 des revidierten Jagdgesetzes halt dazu unmissverstandlich fest: «Die kantonalen Vollzugsorgane kénnen
jedoch den Abschuss von jagdbaren Tieren sowie von Steinbécken und Woélfen zulassen, wenn es fiir den Schutz der Lebensréiume, fiir die Erhaltung
der Artenvielfalt, zur Hege oder zur Verhtitung von lbermdssigen Wildschédden notwendig ist.». Die Kompetenz fiir den Abschuss wird damit klar
den Kantonen lGberwiesen. Das BAFU will mit einer Anpassung von Art. 9a der Verordnung lber die eidgendssischen Jagdbanngebiete diese
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Kompetenz nun wieder einschranken, indem es den Kantonen die Pflicht auferlegen will, einen Nachweis erbringen zu missen, dass der Abschuss
im Wildtierschutzgebiet notig ist. Dies widerspricht klar dem Willen des Gesetzgebers, der die Kompetenz alleine den Kantonen zugeordnet hat.
Ebensowenig entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, dass ein flichendeckender Herdenschutz in den Wildtierschutzgebieten als
Voraussetzung fiir den Abschuss von Woélfen eingefiihrt wird. Eine derartige Einschrankung wurde im Parlament nie diskutiert. Auf diese
Einschrankungen ist folglich in der Verordnung zu verzichten.

Da die Kantone mit der Revision des Jagdgesetzes zusatzliche Aufgaben libernehmen, sollen sie fir die Aufsicht und Durchfiihrung von
Massnahmen im Umgang mit Steinbdcken, Wélfen und Hockerschwdnen zu Recht auch Finanzhilfen erhalten. Unverstéandlich sind allerdings die
Kriterien fur die Festlegung dieser Finanzhilfen. Bei Wolfsprasenz soll laut Art. 4d, Abs. 1, Bst. b nur die Anzahl Rudel in einem Kanton als
Kriterium fiir die Bemessung der Finanzhilfen gelten. Dabei sind es gerade auch Einzelwdlfe, die fiir die Behdrden einen grossen Aufwand
bedeuten. Mit der Ausbreitung der Wélfe in den letzten 20 Jahren gibt es kaum noch Kantone, die nicht von Wolfsprasenz betroffen sind. Und
jene die noch nicht betroffen waren, werden es friher oder spater sein. Das BAFU sollte deshalb grundsatzlich mit allen Kantonen
Programmvereinbarungen abschliessen. Auch Kantone, die noch nicht betroffen sind, sollen die Moglichkeit haben — falls sie es wiinschen —
praventiv Massnahmen zu planen und zu ergreifen. So konnen eventuell auch spatere Schaden vermieden oder zumindest reduziert werden.
Bemessungsgrundlage soll dabei nicht die Zahl der Rudel, sondern die Zahl der Wélfe sein.

Das BAFU muss neu bei allen Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere angehort werden. Bisher galt eine differenzierte Regelung: Beim Wolf ist
gestlitzt auf den geltenden Artikel 9 der Jagdverordnung keine vorgangige Anhérung des BAFU erforderlich. Bei den anderen geschiitzten
Tierarten, namentlich bei einzelnen Bibern, Fischottern und Steinadlern erfolgt die Verfliigung direkt durch das BAFU und bei wieder anderen,
namentlich Bar und Luchs ist das BAFU vorgangig anzuhoren. Neu soll nun bei allen geschiitzten Tierarten das BAFU vorgangig angehort werden.
Diese Vereinheitlichung steht in Einklang mit Art. 7a des Jagdgesetzes. Fiir den Wolf stellt sie aber gegenliber heute eine Verscharfung dar.
Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die rechtliche Wirkung der Anhérungspflicht und die Fristigkeiten. Der Verordnungsentwurf
aussert sich dazu nicht explizit. Im erlduternden Bericht wird zur Wirkung der Anhérung auf S. 17 ausgefiihrt: dem «Ergebnis dieser Anhérung des
BAFU kdme auch anlésslich einer Beschwerde vor Gericht Bedeutung zu». Faktisch heisst das, dass die Kantone gut beraten sind, sich an die
Meinung des BAFU in der Anhdrung zu halten und dass nur in den seltensten Fallen davon abgewichen wird. Dies war nicht die Absicht des
Parlamentes, welches den Kantonen klar mehr Kompetenzen zuordnen wollte. Beim Wolf kommt die Geleichbehandlung aller geschitzter
Tierarten sogar einer Verscharfung gleich. Als weiterer Punkt ist unklar, in welchen Fristen das BAFU seine Antwort in der Anhorung liefert. Bei
einer zu langen Frist, ist das schadstiftende Grossraubtier schon lange Uber alle Berge, bis die Meinung des BAFU vorliegt. In der Verordnung muss
deshalb geklart werden, dass die Anhérung des BAFU keinen rechtsverbindlichen Charakter hat und es miissen klare Fristen (maximal 2
Wochen) fiir die Beantwortung der Anhorung durch das BAFU eingefiihrt werden.
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Zudem verweisen wir auf die Stellungnahme des Walliser Jagdverbands, welche wir seitens der BVO vollumfanglich unterstiitzen und bitten Sie,
dies entsprechend bei der Auswertung der Vernehmlassung zu beriicksichtigen.
Die detaillierten Anderungsvorschlige sind im Anhang zu finden.

Mit freundlichen Griissen
Bauernvereinigung Oberwallis (BVO)
Der Prasident:

Beat Imhof

Die Geschaftsfihrerin:

Rosmarie Ritz

JSV Version Vernehmlassung (8. Mai 2020)

Antrag der BVO

Begrindung

Artikel 4 Abs. 1

Die Anhorungsfrist ist zu bezeichnen. Damit klar ist,
wie lange der Prozess beim BAFU dauert.

'Die Kantone kdnnen nach vorgéngiger Anhorung
des BAFU mit zweiwochiger Frist Bestande von

Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwane regulieren.

Es ist klar zu regeln, dass die Kantone die
Bewilligung zur Regulierung erteilen.

'Die Kantone kénnen nach vorgangiger Anhorung
des BAFU die Regulierung der Bestande von

Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéne bewilligen.

Die Zeit von Anfang Juli, wenn die Jungtiere
beginnen, sich langer draussen aufzuhalten, bis
zum 1. September, wenn der Zeitraum flr die
Bestandesregulierung beginnt, ist knapp bemessen.
Um Planungssicherheit fir den Prozess der
Regulierung zu haben, soll eine Frist fir die
Anhorung festgelegt werden.

In den Artikeln 4a bis 4c ist unklar, was mit dem
Begriff Bewilligung gemeint ist. Aus diesem Grund
ist in Art. 4 Abs.1 festzuhalten, dass die Kantone
diese Bewilligung erteilen.
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Art. 4b Regulierung von Wolfen

1 Wolfe eines Rudels durfen nur reguliert werden,
wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die
Regulierung bewilligt wird, erfolgreich fortgepflanzt
hat. Dabei dirfen aus einem Rudel hdchstens die
Halfte der Jungtiere, die junger als einjahrig sind,
erlegt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das
Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels zu
beschranken und fiir héchstens eine
Regulierungsperiode nach Artikel 7a Absatz 1 des
Jagdgesetzes zu erteilen. Erstreckt sich das
Streifgebiet des Wolfsrudels tiber mehrere Kantone,
so koordinieren die Kantone ihre Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden
Wolfsrudels und friihestens ein Jahr vor der
Erteilung der Bewilligung zur Regulierung gewildert
oder nach Artikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes
erlegt wurden, sind an die Anzahl Woélfe, die reguliert
werden dirfen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Woélfen zur Verhitung von
landwirtschaftlichen Schaden darf nur bewilligt
werden, wenn der Kanton im Streifgebiet des
Wolfsrudels samtliche Landwirtschaftsbetriebe Uber
die Herdenschutzmassnahmen vorgangig informiert
und gefahrdete Betriebe auf deren Wunsch beraten
hat.

5 Die Regulierung von Wélfen zur Erhaltung regional
angemessener Bestande wildlebender Paarhufer
darf nicht bewilligt werden, wenn wildlebende
Paarhufer die natirliche Waldverjliingung im
Streifgebiet des Wolfsrudels so beeintrachtigen,
dass ein Konzept zur Verhitung von Wildschaden

Neuer Absatz 4

Die Regulierungsperiode nach Absatz 3 kann in
begriindeten Fallen auf das Folgejahr ausgedehnt
werden. Im Folgejahr dirfen die entsprechende,
noch nicht erlegte Anzahl 1-2-jahrige Jungtiere erlegt
werden.

Gesamten Absatz streichen. Die Regulation eines
Rudels (ex ante) hat materiell nichts mit der
Regulation von Einzelwdlfen (ex post) zu tun.
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nach Artikel 31 Waldverordnung vom 30. November
1992 erstellt werden muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit mdglich
nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu
erlegen.

7(neu) Die Entnahme des Rudels durch Wegfang
oder Regulation ist nach Anhérung des BAFU
erforderlich

a) bei wiederholter Anndherung an Menschen und
Siedlungen trotz Verbramung und Abschuss von
Einzeltieren;

b) in land- und alpwirtschaftlich genutzten Gebieten,
welche trotz Herdenschutz und Verbramung
wiederholt Angriffe durch das Rudel erleiden

Die Verordnung muss dem Gesetz Folge leisten
und die Entnahme eines Problemrudels
ermoglichen. Nicht das einzelne Rudel ist in seiner
Population zu schitzen, sondern der gesamte
Wolfsbestand in der Schweiz. (Art. 7a Abs 2 JSG).

Art. 4d

1 Die Hohe der Finanzhilfen fir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéanen wird
zwischen dem BAFU und den betroffenen Kantonen
vereinbart. Sie richtet sich:

a. bei Steinbdcken nach der Anzahl Kolonien
sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter
als einjahrig sind;

b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;

c. bei Hockerschwanen nach der Anzahl
Brutpaare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:
a. fir Steinbdcke hochstens: 3 000 Franken
Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusatzlich
1’500 Franken pro hundert Steinbdcke, die
in dieser Kolonie leben und alter als
einjahrig sind;

Die Hohe der Finanzhilfen fir die Aufsicht und die
Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang mit
Steinbdcken, Wolfen und Hockerschwéanen wird
zwischen dem BAFU und den betroffenen Kantonen
vereinbart. Sie richtet sich:

b. bei Wolfen nach der Anzahl Tiere;

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den
Umgang mit der Regulierung von geschutzten
Tierarten, insbesondere Woélfen vorbereiten kénnen.

Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur
nach der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach der
Anzahl Wolfe richten.
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b. flr Woélfe héchstens: 50 000 Franken pro
Rudel

c. fur Héckerschwane hochstens: 10 000
Franken fiir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000
Franken fir 101 bis 200 Brutpaare sowie 30
000 Franken flr mehr als 200 Brutpaare pro
Kanton.

b. fir Wolfe hochstens: 10 000 Franken pro Tier

Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt
werden.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere
' Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2
des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder
Goldschakal (Grossraubtiere), sowie gegen Biber,
Fischotter und Steinadler ist das BAFU vorgangig
anzuhoren.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im Sinne
von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn ein
wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in
unmittelbarer Nahe von Siedlungen aufhalt, keine
Scheu vor Menschen zeigt.

1bis Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton innert
einer Frist von maximal finf Arbeitstagen mit. Die
Antwort des BAFU ist fir den Kanton nicht rechtlich
verbindlich.

2 Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im Sinne
von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn ein
wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in
unmittelbarer Nahe von Siedlungen aufhalt, keine
Scheu vor Menschen zeigt, in Laufhdfe und Stalle
von Nutztieren eindringt oder sich auf Nutztiere
spezialisiert.

Es war der Wille des Gesetzgebers, die
Kompetenzen der Kantone bei der Regulierung zu
starken. Diese Kompetenz darf nicht durch die
Anhoérungspflicht eingeschrankt werden.

Art. 9b Abs. 2 a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet

a.im ersten Jahr des Auftretens von Woélfen in einer
Region die folgenden Tiere gerissen werden:

1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe
oder Ziegen,

2.innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe
oder Ziegen, oder

3.Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt
vor, wenn in seinem Streifgebiet
a.im ersten Jahr des Auftretens von Woélfen in einer
Region die folgenden Tiere angegriffen oder
gerissen werden:

5 hal e M . 35 Schaf
oder Ziegen.
> bl . M . o5 Schaf

1. 3.Tiere de’-r Schaf-, Ziegen, Neuweltkameliden-,
Rinder- oder Pferdegattung;

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches
Instrument herausgestellt. Mit der Regulierung
zuwarten bis die bendtigte Anzahl Nutztiere gerissen
wurden, ist ein tierunwirdiges und hochst
burokratisches Konstrukt, dass sich in der Praxis
kaum bewahrte. Es hat sich gezeigt, dass die
Reaktionszeit zwischen Schaden und Intervention
drastisch verklrzt werden muss, um die erwiinschte
Schadenspravention zu erzielen.
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Art. 9b Abs. 2 b

In Folgejahren des ersten Auftretens von Woélfen in
einer Region bei wiederholten Angriffen
landwirtschaftliche Nutztiere gerissen werden:

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbaren
Herdenschutzmassnahmen geschitzt
waren.

2. Die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen
schitzen lassen.

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf
Problemtiere reagiert werden kann. Nach zwei
Angriffen auf Nutztiere muss die kantonale Behoérde
einen Abschuss verfligen kénnen.

Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln snd
der Schlussel fUr eine akzeptable Wolfspolitik.

Art. 9b Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf
liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegenuber
aggressiv verhalt.

Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf
liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegenuber
nicht scheu aggressiv verhalt.

Eine Gefahrdung des Menschen besteht bereits bei
der Annaherung von Wolf und Mensch. Um die
Wildtiere auf der nétigen Distanz zu halten ist eine
Intervention bereits bei fehlender Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6 a
...entspricht der Abschussperimeter dem
gefahrdeten Weideperimeter.

...entspricht der Abschussperimeter dem

gefahrdeten\Weideperimeter dem Streifgebiet des
Wolfes.

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht
schitzbaren Weiden ist die Ausweitung des
Abschussperimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Art. 10a Foérderbeitrage zur Verhitung von Schaden
durch Grossraubtiere

b) die elektrische Verstarkung von Weidezaunen,
weiteres Schutzmaterial und den
Arbeitsmehraufwand zum Schutz von
Grossraubtieren mit hochstens 80 Prozent.

e) (neu) die Haltung und den Einsatz von Lamas mit
héchstens 80%.

f) (neu) die Verstarkung der Zaune von Laufhéfen mit
héchstens 80%

Die Verstarkung von Weidezaunen (Aufbau,
Unterhalt und Abbau) ist mit einem erheblichen
Mehraufwand verbunden Dieser ist den Landwirten
zu entschadigen. Zum Teil wird fur die Nacht extra
ein Schutzzaun erstellt. Es ist fir den Hirten eine
enorme Mehrarbeit, die Herde jede Nacht in diesen
Schutzzaun zu treiben, da die Tiere nicht freiwillig
kommen.

Das Einpferchen bedeutet einen héheren
Krankheitsdruck und entspricht nicht der
artgerechten Haltung.

Mit geeignetem Herdenmanagement z.B. in
Kombination mit Zdunen und Berticksichtigung der
Herdengrdsse) ist der Einsatz von Lamas als
Herdenschutztiere insbesondere in touristischen
Regionen mit zahlreichen Wanderwegen eine
geeignete Alternative zu Herdenschutzhunden.

Um Tierauslaufe wolfsicher zu machen, sind
insbesondere in Streifgebieten von Woélfen wahrend
den Wintermonaten Massnahmen notwendig, um die
Tiere zu schitzen. Es ist nicht zumutbar, dass die
Tierhalter fir diese Zusatzkosten vollumfanglich
selber aufkommen mussen.
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Art. 10b Offizielle Herdenschutzhunde

Der Einsatzzweck von offiziellen
Herdenschutzhunden ist es, landwirtschaftliche
Nutztiere weitgehend selbstandig zu bewachen und
damit zusammenhangend fremde Tiere abzuwehren.

Die Einschrankung «weitgehend» flir die Wirkung
von Herdenschutzhunden ist wegzulassen. Die
Herdenschutzhunde missen fremde Tiere
selbstéandig abwehren. Diese Anforderung ist auch
wichtig, um die Halter von Herdenschutzhunden
wirksam von der Tierhalterpflicht zu entlasten.

Art. 10g, Abs 1 Bst a Entschadigung von
Wildschaden

Art 10g, Abs. 3

Art. 10h, Abs. 1, Bstc

Far das BAFU gelten zur Schadenbemessung
grundsatzlich die Maximalwerte gemass der
Tierseuchenverordnung (Art. 75 TSV)

: : :
Ie!) tere de “"'d! o .H| ¢ II erdegatiung:das

Die Entschadigung von Wildschaden ist nicht mit
dem Vollzug der Direktzahlungsverordnung zu
verknipfen Oft kommt es vor, dass bei
Wolfsangriffen Nutztiere in den Wald oder auf
Steinrtfen versprengt werden. Eine kleinliche
Diskussion in solchen Fallen dartber, ob nun
getotete Tiere entschadigt werden sollen, schiirt die
ablehnende Haltung der Alpbewirtschafter
gegenulber dem Wolf unnétigerweise. Der Vorschlag
ist nicht praktikabel und auch nicht notwendig.
Verliert ein Mutterkuhhalter ein Kalb durch einen
Risst, entgeht ihm der Ertrag dieser Kuh fir ein
ganzes Jahr. Aus diesem Grund muss die
Entschadigung nach dem Ertragsausfall und nicht
nach dem Zeitwert bemessen werden.

Diese Anforderung ist keinesfalls flachendeckend
zumutbar. Fir das Sémmerungsgebiet ist die
Forderung Uberflissig, weil in der Regel wahrend der
Sommerung keine Geburten auf den Alpen
erwlinscht sind. Das zeigt sich auch statistisch in
einer noch immer gut erkennbaren Saisonalitat der
Rindergeburten. Die Markte fur Milch und Fleisch
verlangen aber eine ausgeglichene Verteilung der
Lieferungen und damit der Geburten tUber das ganze
Jahr verteilt. Abkalbungen auf den Weiden haben fur
die Kalber zudem gesundheitliche Vorteile.
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Verordnung liber die eidgendssischen
Jagdbanngebiete

Art. 9a Abschiisse von geschiitzten Tieren

In Wildtierschutzgebieten durfen in Ergédnzung zu
Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:

a. Steinbdcke, wenn die Regulierung von deren
Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzgebieten
nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann;

b. Wélfe zur Verhiitung von Wildschaden an
landwirtschaftlichen Nutztieren, wenn die
zumutbaren Herdenschutzmassnahmen im
Schutzgebiet vorgangig umgesetzt wurden und der
Kanton nachweist, dass der Abschuss ausserhalb
der Schutzgebiete nicht realisiert werden kann.

Art. 9a Abschiisse von geschiitzten Tieren
In Wildtierschutzgebieten dirfen in Ergédnzung zu
Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:
a. Steinbdcke, wenn die Regulierung von deren
Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzgebieten
nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann;
b. Wolfe zurVerhitungvon-Wildschaden-an
\wirtschaftlichen Nutzti ’ i
Herd :

S . . L d

i i isi . wenn
es fur den Schutz der Lebensraume, fur die Erhaltung der
Artenvielfalt, zur Hege oder zur Verhitung von tber-
massigen Wildschaden notwendig ist.

Die Regulation von Wolfen in Wildtierschutzgebieten
liegt gemass Art. 11, Abs. 5 des revidierten
Jagdgesetzes in der alleinigen Kompetenz der
Kantone. Einschrankende Bestimmungen auf
Verordnungsstufe sind somit nicht zulassig.
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Anderung der Jagdverordnung (JSV, SR 922.01)

Sehr geehrter Herr Baumann
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit lhrem Schreiben vom 8. Mai 2020 laden Sie uns ein, zur Anderung der Jagdverordnung
Stellung zu nehmen, besten Dank.

Der Berner Bauern Verband (BEBV) vertritt die Interessen der knapp 10000 Berner Land-
wirtschaftsbetriebe und der bauerlichen Privatwaldbesitzer. In der vorliegenden Stellung-
nahme konzentriert sich der BEBV auf die Anliegen der Landwirtschaft und der Bauern als
Waldeigentimer und -bewirtschafter. Der BEBV unterstiitzt vollumfanglich die Stellung-
nahme von Jagd Schweiz, insbesondere was jagdliche Belangen betrifft. Ohne die Eingaben
von Jagd Schweiz hier im Detail zu wiederholen, fordert der BEBV das BAFU auf, diese Un-
terstlitzung bei der Auswertung der Vernehmlassungen zu bericksichtigen.

Allgemeine Bemerkungen

Ein sehr grosser Teil der Schweizer Bevolkerung lebt in den urbanen Zentren. Im Gegensatz
zu den Bauerinnen und Bauern stehen diese Teile der Bevolkerung kaum noch in Beziehung
und Kontakt mit der Natur und schon gar nicht mit den Wildtieren. Der BEBV versteht, dass
diese Teile der Bevolkerung einen hohen Schutz der Wildtiere wiinschen. Die Berner Bau-
ern erwarten von der Gesellschaft das nétige Verstandnis, dass die Konflikte zwischen dem
uneingeschrankten Schutz von Wildtieren und dem Leben und Arbeiten im und mit dem
landlichen Raum auch Regulierungen bei geschiitzten Wildtieren erfordern. Der strenge
Schutz von Wolf, Héckerschwan, Kormoran und Biber hat zu Konflikten gefiihrt. Diese zei-
gen mit aller Deutlichkeit auf, dass ab einer gewissen Grosse der Population der geschiitz-
ten Arten die Konflikte unvermeidlich werden und daher Regulierungen zwingend erforder-
lich sind. Der BEBV ist (iberzeugt, dass das Parlament mit der Anderung des Jagdgesetzes
einen austarierten Kompromiss ermoglicht hat.

Die Landwirtschaft ist in vielfaltiger Weise von den Wildtierbestanden, der Jagd und der
Schaden durch Wildtiere resp. der Schadenregulierung betroffen. Die Landwirte sind als
Landeigentimer, Pachter, Bewirtschafter und Nutztierhalter direkt betroffen. Das Parla-
ment hat mit der am 27. September 2019 beschlossenen Anderung des Jagdgesetzes den
Entwicklungen der Wildtierbestande und des Tierschutzes der letzten Jahrzehnte Rechnung
getragen. Der vorliegende Entwurf sollte den Willen des Parlamentes als Gesetzgeber in
der Jagdverordnung umsetzen. Die Anderung des Jagdgesetzes war notwendig geworden,
weil die Konflikte mit dem Wolf mit den geltenden Regelungen nicht mehr zu bewaltigen
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waren. Der vorliegende Entwurf fiir die Anderung der Jagdverordnung sollte diesem Um-

stand besser Rechnung tragen und nicht durch neue Hindernisse die Regulierung von Woél-

fen weitgehend verunmoglichen. Mit der Revision des Jagdgesetzes und den entsprechen-
den Verordnungsbestimmungen sollen nach dem Willen des Parlamentes das Zusammenle-
ben von Mensch und Tier besser geregelt und die Kompetenzen der Kantone gestarkt wer-
den. Der Verordnungsentwurf schrankt nun diese Kompetenzen der Kantone wieder ein
und bringt auch fir die Konfliktldsung zwischen Mensch und Tier nicht durchgehend die
vom Gesetzgeber angestrebte Wirkung.

Positive Elemente des Entwurfes fiir die Anderung der Jagdverordnung

- Die Verpflichtung der Kantone, die Jagdplanung fir Rotwild, Wildschweine und Kormorane un-
tereinander zu koordinieren, wird vom BEBV begrisst.

- Das allgemeine Verbot der Fitterung von Wildtieren wird begrisst.

- Bei dauerhafter Prasenz von Grossraubtieren sind neu Massnahmen gegen Einzelwolfe rasch
und unkompliziert moglich. Die vorausgesetzten Herdenschutzmassnahmen schranken diesen
positiven Punkt aber Gibermassig ein.

- Das explizite Verbot der Einfuhr und Haltung von nicht einheimischen Tieren.

Nicht geniigende Elemente des Entwurfes fiir die Anderung der Jagdverordnung

- Das geanderte Jagdgesetz verlangt, dass fiir die Jagdplanung neben der Berlicksichtigung der
ortlichen Verhaltnisse und des Tierschutzes, die Anliegen der Landwirtschaft, des Naturschutzes
und der Tiergesundheit gleichwertig zu bericksichtigen sind. Weiter muss die Planung nachhal-
tige Bewirtschaftung der Walder, die natirliche Verjlingung der Walder mit standortgerechten
Baumarten ermoglichen und grosse Schaden an Lebensmittelkulturen vermeiden. Alle diese
Auftrage des Gesetzgebers sind im Entwurf fiir die Verordnung nicht enthalten. Hier besteht
dringender und sehr grosser Nachbesserungsbedarf schon auf Stufe Regelung und Planung der
Jagd.

- Die Regulierung von Wolfen ist aber in der vorliegenden Verordnung nicht gemdass dem Parla-
mentsbeschluss umgesetzt. Das revidierte Jagdgesetz sieht in Art, 7a, Abs. 2 vor, dass die Popu-
lationen der geschiitzten Arten in der Schweiz in ihrem Bestand geschiitzt werden. Es muss
nach dem Willen des Parlamentes moglich sein, neben Einzelwélfen und Jungwolfen aus Ru-
deln, in bestimmten Situationen auch ganze Rudel zu entnehmen.

- Der Ansatz eine Regulierung von Einzelwolfen im ersten Jahr erst nach einer definierten Anzahl
Risse zuzulassen, hat in der geltenden Jagdverordnung nicht funktioniert, weil diese Einzelwolfe
sich so auf das Reissen von Nutztieren quasi «spezialisieren» konnten. Die rasche Entnahme von
Problemtieren ist wichtig und soll von den Kantonen fiir Einzelwdlfe unverziglich angeordnet
werden kdnnen.

- Das Parlament hat sich klar dafiir ausgesprochen, dass die kantonalen Vollzugsorgane auch in
Wildtierschutzgebieten Problemtiere regulieren konnen. Diese Kompetenz der Kantone ist in
der Verordnung nicht wieder zu beschranken.

- Die Bemessungsgrundlage fiir Finanzhilfen des Bundes an die Kantone soll nicht die Zahl der Ru-
del, sondern die Zahl der Woélfe sein.

- Das BAFU muss neu bei allen Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere angehort werden. In
der Verordnung muss deshalb geklart werden, dass die Anhérung des BAFU keinen rechtsver-
bindlichen Charakter hat und es mussen klare Fristen fir die Beantwortung der Anhoérung durch
das BAFU eingefiihrt werden.

- Schaden durch Tiere geschiitzter Arten, hat der Bund generell 80% der Entschadigungen von
Wildschdden zu tibernehmen.

- Esist sicherzustellen, dass die Kantone geniigend personelle Ressourcen / Stellenprozente er-
halten, um die ihnen Ubertragenen Aufgaben ausfiihren zu kénnen. Die Landwirtschaftsbetriebe
diirfen nicht darunter leiden, wenn dem Kanton die personellen Ressourcen fehlen, um das gel-
tende Recht umzusetzen.
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Der BEBV verlangt daher eine grundlegende Uberarbeitung des unterbreiteten Verordnungs-
entwurfes zur Anderung der Jagdverordnung.

Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen
Jagdverordnung

Art. 1, Abs. 5 (neu)

Die Kantone berilicksichtigen in der Jagdplanung die Anliegen der Landwirtschaft, der Tier-
gesundheit und erméglichen die nachhaltige Bewirtschaftung der Wilder und die Verjiin-
gung mit standortgerechten Baumarten und vermeiden grosse Schéden an Lebensmittelkul-
turen.

Begriindung

Diese Auftrage sind vom Parlament in Art. 3, Abs. 1 des gednderten Jagdgesetzes verbind-
lich fur die Planung und Regelung der Jagd durch die Kantone festgelegt worden. Daher
sind diese Auftrage auch zwingend in der Verordnung umzusetzen.

Insbesondere das Anliegen der Tiergesundheit hat mit dem stetigen Naherriicken der Afri-
kanischen Schweinepest, eine grosse Aktualitat erhalten. Neben der Gesunderhaltung der
Wildschweine ist auch die bessere Regulierung der Wildschweine zur Erhohung des Schut-
zes der Hausschweine ein Gebot der Stunde. Die Kantone sind hier als Zustandige fiir die
Jagdplanung verantwortlich, dass die Wildschweinebestande nicht noch grosser werden.

Art. 1b Erlegen von Wildtieren

1 Das Erlegen von Wildtieren bei der Jagd, bei behérdlich angeordneten Abschiissen sewie
m-Rahmen-derSelbsthilfe ist nur fachkundigen Personen nach Artikel 177 der Tierschutz-
verordnung vom 23. April 20082 gestattet. Fachkundig ist eine Person, die eine kantonale
Jagdpriifung oder eine Priifung als Wildhiterin oder Wildhiiter abgelegt hat.

Begriindung

Die gesetzliche Grundlage fiir die Selbsthilfe wurde vom Parlament im Rahmen der Ande-
rung des Jagdgesetzes nicht gedndert. Daher darf die Selbsthilfe nicht eingeschrankt wer-
den.

Bemerkung zu Art. 1b, Abs.4

Es sollte eine Ubergangsfrist gelten fiir die neuerdings verbotene Munition, in welcher die
bereits im Umlauf befindlichen Munitionen noch verwendet werden dirfen.

Art. 4, Abs. 4

4 Die Regulierung von Wélfen zur Verhiitung von landwirtschaftlichen Schédden darf nur be-
willigt werden, wenn der Kanton im Streifgebiet des Wolfsrudels sémtliche-Ltandwirtschafts-
betriebe die Land- und Alpwirtschaftsbetriebe (iber die Herdenschutzmassnahmen vorgdn-
gig informiert und geféhrdete—die Betriebe auf deren Wunsch beraten hat.

Begriindung

Es sind nicht nur die Landwirtschaftsbetriebe, sondern auch die Alpwirtschaftsbetriebe vor-
gangig zu informieren. Der Nachweis, dass samtliche Land- und Alpwirtschaftsbetriebe in-
formiert wurden, kann nicht hundertprozentig erbracht werden (z.B. Bewirtschaftungs-
wechsel). Alle Betriebe im Einzugsgebiet eines Rudels kdnnen gefahrdet sein, wie die Erfah-
rungen zeigen.
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Art. 4b Regulierung von Walfen (Abs. 2 und 3)

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels zu
beschriinken und fiir héchstens eine Regulierungsperiode nach Artikel 7a Absatz 1 des Jagd-
gesetzes zu erteilen. Erstreckt sich das Streifgebiet des Wolfsrudels iiber mehrere Kantone,
so koordinieren die Kantone ihre Bewilligungen.

Begriindung

Per Gesetz wird der Zeitraum fiir eine Regulierung der Woélfe um volle 2 Monate gegeniiber
der heute gililtigen Regelung verkiirzt. Es wird also wesentlich schwieriger Gberhaupt eine
Regulierung vorzunehmen. Unter Bertlicksichtigung der Bedingungen von Absatz 1, die dem
geltenden Recht entsprechen, ist Absatz 3 des Verordnungsentwurfes ersatzlos zu strei-
chen, damit eine Regulierung von Wélfen nicht von vorneherein weitgehend verunmoglicht
wird.

Bemerkung zu Art. 4b Abs.4

Wir begrissen, dass der Kanton liber die Herdenschutzmassnahmen informiert und die Be-
ratung Ubernimmt, falls dies von den Betrieben gewilinscht wird. Allerdings muss gewahr-
leistet bleiben, dass die Regulierung nicht auf Kosten der Landwirtschaft verzégert/gean-
dert wird, wenn der Kanton noch nicht alle Betriebe im Streifgebiet informieren konnte.

Art. 4b, Abs. 7 (neu)

Die Entnahme des Rudels durch Wegfang oder Regulation ist nach Anhérung des BAFU er-
forderlich,
a) bei wiederholter Anndherung an Menschen und Siedlungen trotz Vergrdmung und
Abschuss von Einzeltieren;
b) in land- und alpwirtschaftlich genutzten Gebieten, welche trotz Herdenschutz und
Vergrimung wiederholt Angriffe durch das Rudel erleiden.
Begriindung
Gemass Art. 7a, Abs. 2 des gednderten Gesetzes ist nicht das einzelne Rudel, sondern der
Bestand der Wolfspopulation geschiitzt. Daher muss die Entnahme eines Problemrudels
moglich sein.

Art. 4c Regulierung von Héckerschwdénen

Die Regulierung von Héckerschwdnen erfolgt durch Eingriffe an Nestern oder Gelegen oder
durch Vergrimungsmassnahmen. Sind diese Massnahmen nicht ausreichend, so kénnen die
Kantone Abschilisse bewilligen.

Bemerkung

Die Vergramung hat sich teilweise bewahrt und sollte ebenfalls moglich sein.

Art. 4d Finanzhilfen fiir die Kantone

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die Durchfiihrung von Massnahmen zum Umgang
mit Steinbocken, Wolfen und Hockerschwéanen wird zwischen dem BAFU und den betreffenen Kan-
tonen vereinbart. Sie richtet sich:
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a. bei Steinbdcken nach der Anzahl Kolonien sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die alter als
einjahrig sind;

b. bei Wolfen nach der Anzahl der Tiere Rudel;

c. bei Hockerschwanen nach der Anzahl Brutpaare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betragt:

a. fir Steinbocke hochstens: 3000 Franken Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusatzlich 1500
Franken pro hundert Steinbdcke, die in dieser Kolonie leben und alter als einjahrig sind;

b. fir Wolfe hochstens: 10 000 58-89 Franken pro Tier Rudel;

Begriindungen

Grundsatzlich sollen sich alle Kantone auf den Umgang mit der Regulierung von geschiitz-
ten Tierarten, insbesondere Wélfen vorbereiten kénnen. Im Ubrigen stimmen mit der Strei-
chung des Wortes «betroffenen» der deutsche und der franzésische Entwurf wieder inhalt-
lich Giberein. Die Bemerkung zur deutschen Fassung gilt auch fir die italienische Version.
Die Bemessung der Finanzhilfe darf sich nicht nur nach der Anzahl Rudel, sondern muss sich nach
der Anzahl Wolfe richten. Entsprechend muss ein Betrag pro Wolf festgelegt werden.

Bemerkung zu Art. 8 Aussetzen von einheimischen Tieren

Der BEBV steht der Aussetzung / Auswilderung von Tieren, ob einheimisch oder nicht sehr
kritisch gegeniiber. Aussetzungen sind zu unterlassen. Werden sie dennoch vorgenommen,
so sind die flir die Aussetzung verantwortlichen Behérden und Organisationen fiir alle Scha-
den haftpflichtig zu machen.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tieren Abs. 1 °* (neu)

1..

1 Das BAFU teilt seine Antwort dem Kanton innert einer Frist von maximal fiinf Arbeitsta-
gen mit. Die Antwort des BAFU ist fiir den Kanton nicht rechtlich verbindlich.

Begriindung

Es ist der Wille des Gesetzgebers, die Kompetenzen der Kantone bei der Regulierung zu
starken. Diese Kompetenz darf nicht durch die Anhorungspflicht eingeschrankt werden.

Art. 9a, Abs, 2

2 Eine Verhaltensauffilligkeit von Wildtieren im Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt
vor, wenn ein wildlebendes Tier, das sich innerhalb oder in unmittelbarer Ndhe von Siedlun-
gen aufhdlt, keine Scheu vor Menschen zeigt, in Laufhéfe und Stélle von Nutztieren ein-
dringt oder sich auf Nutztiere spezialisiert.

Begriindung

In den Wintermonaten kommt es immer wieder vor, dass sich Wolfe ohne Scheu und dreist
in die Tierauslaufe (Laufhofe) und sogar Stélle von Tieren wagen. Dies ist ebenfalls eine
Verhaltensauffalligkeit, die nicht toleriert werden kann und auch dem Image des Wolfes als
geschitztes Wildtier erheblich schadet. Auch sollte dem Verhalten des Wolfes als Opportu-
nist Gegensteuer gegeben werden, wenn er sein Jagdverhalten einseitig auf Nutztiere aus-
richtet.

Art. 9b Abs. 2, Bst. a

Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet
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a. im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in einer Region die folgenden Tiere angegriffen oder
gerissen werden:

1. 3. Tiere der Schaf-, Ziegen-, Neuweltkameliden, Rinder- oder Pferdegattung;

Begriindung

Die Schadenschwelle hat sich als untaugliches Instrument herausgestellt. Mit der Regulie-
rung zu warten, bis die benétigte Anzahl Nutztiere gerissen wurden, ist ein tierunwiirdiges
und hochst birokratisches Konstrukt, das sich in der Praxis kaum bewahrte. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Reaktionszeit zwischen Schaden und Intervention drastisch verkiirzt werden
muss, um die erwiinschte Schadenspravention zu erzielen.

Bemerkung zu Art. 9b, Abs. 2, Bst. b

Es muss sichergestellt werden, dass rasch auf Problemtiere reagiert werden kann. Nach
zwei Angriffen auf Nutztiere muss die kantonale Behorde einen Abschuss verfiigen kdnnen.
Kurze Entscheidungswege und rasches Handeln sind der Schlissel fiir eine akzeptable
Wolfspolitik.

Art. 9b, Abs. 3

Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen ge-
genliber nicht scheu aggressiv verhalt.

Begriindung

Eine Gefdahrdung des Menschen besteht bereits bei der Anndherung von Wolf und Mensch.
Um die Wildtiere auf der nétigen Distanz zu halten ist eine Intervention bereits bei fehlen-
der Scheu wichtig.

Art. 9b Abs.6, Bst. a

...entspricht der Abschussperimeter dem geféhrdetenWeideperimeter Streifgebiet des Wolfes.
Begriindung

Zur raschen Entnahme von Problemtieren auf nicht schiitzbaren Weiden ist die Ausweitung
des Abschussperimeters auf das Streifgebiet zwingend.

Art. 9c, Abs.2

2 Ein Schaden durch einen Biber liegt vor, wenn dieser durch Untergraben und Aufstauen
Bauten und Anlagen, die im 6ffentlichen Interesse liegen, oder Erschliessungswege fir
Landwirtschaftsbetriebe sowie Drainageleitungen, beeintrachtigt.

Begriindung

Eines der haufigsten durch Biber verursachten Probleme ist die Verstopfung und Zersto-
rung von Drainageleitungen.

Art. 10a Férderbeitréige zur Verhiitung von Schiden durch Grossraubtiere

b) die elektrische Verstidrkung von Weidezdunen, weiteres Schutzmaterial und den Arbeits-
mehraufwand zum Schutz vor Grossraubtieren mit héchstens 80 Prozent;

Begriindung

Die Verstarkung von Weidezdunen (Aufbau, Unterhalt und Abbau) ist mit einem erhebli-
chen Mehraufwand verbunden. Dieser ist den Landwirten zu entschadigen. Zum Teil wird
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fur die Nacht extra ein Schutzzaun erstellt. Es ist fiir den Hirten eine enorme Mehrarbeit,
die Herde jede Nacht in diesen Schutzzaun zu treiben, da die Tiere nicht freiwillig kommen.
e) (neu) die Haltung und den Einsatz von Lamas mit héchstens 80%

Begriindung

Mit geeignetem Herdenmanagement (z.B. in Kombination mit Zadunen und Beriicksichti-
gung der Herdengrosse) ist der Einsatz von Lamas als Herdenschutztiere insbesondere in
touristischen Regionen mit zahlreichen Wanderwegen eine geeignete Alternative zu Her-
denschutzhunden.

f) (neu) die Verstdrkung der Zdune von Laufhéfen mit héchstens 80%

Begriindung

Um Tierauslaufe wolfsicher zu machen, sind insbesondere im Streifgebiet von Wélfen wah-
rend den Wintermonaten Massnahmen notwendig, um die Tiere zu schiitzen. Es ist nicht
zumutbar, dass die Tierhalter fiir diese Zusatzkosten vollumfanglich selber aufkommen
missen.

Art. 10b Offizielle Herdenschutzhunde

1 Der Einsatzzweck von offiziellen Herdenschutzhunden ist es, landwirtschaftliche Nutztiere
weitgehend selbststdndig zu bewachen und damit zusammenhdngend fremde Tiere abzu-
wehren.

Begriindung
Die Einschrankung «weitgehend» fir die Wirkung der Herdenschutzhunde ist wegzulassen.
Die Herdenschutzhunde missen fremde Tiere selbstiandig abwehren. Diese Anforderung ist
auch wichtig, um die Halter von Herdenschutzhunden wirksam von der Tierhalterhaftpflicht
zu entlasten.

Art. 10d Férderbeitrége zur Verhiitung von Schéden durch Biber

1 Zur Verhiitung von Schéden durch Biber an Infrastrukturen oder zur Abwehr einer Geféhr-
dung durch Biber beteiligt sich das BAFU mit héchstens 80 50 Prozent an den Kosten folgen-
der Massnahmen der Kantone:

g. die Entstopfung und den Schutz von Drainagen

h. weitere wirksame Massnahmen der Kantone, sofern die Massnahmen nach Buchstaben a-f

nicht ausreichend oder nicht zweckmdissig sind.

2 Das BAFU beteiligt sich mit héchstens 80 58 Prozent an den Kosten der kantonalen Pla-
nung von Schutzmassnahmen in Gewdsserabschnitten, in denen eine ungehinderte Biberak-
tivitdt Bauten und Anlagen geféhrden kénnte.
Begriindung
Analog der anderen geschiitzten Arten sollte sich der Bund an den Kosten im Zusammen-
hang mit dem Biber mit mindestens 80 Prozent beteiligen.
Eines der haufigsten durch Biber verursachten Probleme ist die Verstopfung und Zersto6-
rung von Drainageleitungen.

Art. 10g, Abs. 1, Bst. a Entschéddigungen von Wildschédiden
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Begriindung

Die Entschadigung von Wildschaden ist nicht mit dem Vollzug der Direktzahlungsverord-
nung zu verknlpfen. Oft kommt es vor, dass bei Wolfsangriffen Nutztiere in den Wald oder
auf Steinriifen versprengt werden. Eine kleinliche Diskussion in solchen Fallen dartiber, ob
nun getotete Tiere entschadigt werden sollen, schiirt die ablehnende Haltung der Alpbe-
wirtschafter gegenliber dem Wolf unnétigerweise. Der Vorschlag ist nicht praktikabel und
auch nicht notwendig.

Art. 10g, Abs. 2, Bst. b Entschédigung von Wildschéiden

b. 80 50-Prozent der Kosten fiir Schaden, die von Bibern, Fischottern und Steinadlern verur-
sacht werden.

Begriindung

Der Bund stellt Wildtiere unter Schutz und daher hat er auch fir die Hauptlast der Kosten
fiir die Regulierung der Schaden zu tragen.

Bemerkung zu Art. 10g, Abs. 3

Im erlduternden Bericht zur Anderung der Jagdverordnung steht: ,Auch wenn die Kantone
bei der Bemessung des Schadens grundsdtzlich frei sind, so gelten fiir das BAFU zur Scha-
denbemessung grundsdtzlich die Maximalwerte gemdiss der Tierseuchenverordnung (Art 75
TSV).“

Verliert ein Mutterkuhhalter ein Kalb durch einen Riss, entgeht ihm der Ertrag dieser Kuh
fir ein ganzes Jahr. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Hohe der Entschadigung
nach dem Ertragsausfall und nicht nach dem Zeitwert bemessen wird (vergl. vorgeschla-
gene Werte, welche der Vorstand von Mutterkuh Schweiz im Juni 2019 verabschiedet hat).

Bemerkung zu Art. 10g, Abs.4

Im erlduternden Bericht zur Anderung der Jagdverordnung steht: , Nutztierrisse werden nur
noch entschadigt, wenn der Landwirt die zumutbaren Massnahmen zum Herdenschutz vor-
gangig ergriffen hat. Fir den Fall, dass das Ergreifen entsprechender Massnahmen auf ei-
ner Weide als unzumutbar gilt, werden diese Nutztierschaden entschadigt, allerdings muss
der Kanton dann anlésslich der Herdenschutzberatung des Betriebes (Art. 10c Abs. 1)
diese Nichtschiitzbarkeit der betroffenen Weide konkret festgestellt und begriindet ha-
ben und dieser Entscheid muss der Kanton dem BAFU anlasslich der Schadenabrechnung
beilegen.”

Wenn der Kanton eine solche Herdenschutzberatung auf dem betroffenen Landwirtschafts-
betrieb noch nicht durchfiihren konnte (z.B. wegen Mangel an personellen Ressourcen)
und die Nichtschitzbarkeit dementsprechend noch nicht festgestellt wurde, so wird der
Nutztierriss nicht entschadigt und der betroffene Landwirtschaftsbetrieb tragt dementspre-
chend die Kosten alleine. Art. 10g, Abs.4 darf deshalb nicht so ausgelegt werden. Eine Fest-
stellung der Nichtschiitzbarkeit muss deshalb zwingend auch nach dem Rissereignis mog-
lich sein.

Art. 10h, Abs. 1, Bst. ¢
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Begriindung

Diese Anforderung ist keinesfalls flichendeckend zumutbar. Fiir das SOmmerungsgebiet ist
die Forderung tiberflissig, weil i.d.R. wahrend der S6mmerung keine Geburten auf den Al-
pen erwiinscht sind. Das zeigt sich auch statistisch in einer noch immer gut erkennbaren
Saisonalitat der Rindergeburten. Die Markte fiir Milch und Fleisch verlangen aber eine noch
ausgeglichene Verteilung der Lieferungen und damit der Geburten Uber das Jahr. Abkal-
bungen auf den Weiden haben fiir die Kalber zudem gesundheitliche Vorteile.

Verordnung iiber die eidgendssischen Jagdbanngebiete

Art. 9a Abschiisse von geschiitzten Tieren
In Wildtierschutzgebieten diirfen in Ergéinzung zu Artikel 11 Absatz 5 des Jagdgesetzes nur erlegt
werden:
a. Steinbécke, wenn die Regulierung von deren Bestanden ausserhalb von Wildtierschutzgebieten
nicht ausreichend durchgefiihrt werden kann;
b Wolfe, wenn es fiir den Schutz der Lebensrdume, fiir die Erhaltung der Artenvielfalt, zur Hege oder
zur Verhlitung von iiberméssigem Wildschaden notwendig ist. zur-Merhitung-von-Aildschaden-an

aV-YaW\VIE

Begriindung

Die Regulation von Woélfen in Wildtierschutzgebieten liegt gemdss Art. 11, Abs. 5 des revi-
dierten Jagdgesetzes in der alleinigen Kompetenz der Kantone. Einschrankende Bestim-
mungen auf Verordnungsstufe sind somit nicht zulassig.

Schlussbemerkungen

Der vorliegende Entwurf fiir die Umsetzung der Anderung des Jagdgesetzes ist aus Sicht der
Landwirtschaft ungeniigend. Insbesondere werden die Beschliisse des Parlamentes nicht
oder nur teilweise umgesetzt. Das flhrt dazu, dass die mit der Gesetzesdnderung ange-
strebte Losung der Konflikte mit den Grossraubtieren weiterhin ungeldst bleibt. Der BEBV
erwartet, dass Problemtiere rasch und konsequent entnommen werden und so der landli-
chen Bevolkerung nicht nur die Lasten der Grossraubtierprasenz zugemutet werden, son-
dern auch die notwendige Sicherheit geboten wird.

Besten Dank fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse
Berner Bauern Verband

AOlogrygr @i

Hans Jorg Rlegsegger Karin Oesch

Prasident Geschéftsfihrerin
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1 Ausganglage / Einleitung

Schutz, Regulierung und jagdliche Nutzung von freilebenden Wildtierbestéanden sind 6ffentlich
stark diskutierte Themen und sie beschéaftigen auch immer wieder die Schweizer Politik. Das
«Bundesgesetz Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel» (JSG, SR
922.0) regelt sowohl den Schutz als auch die Konfliktiésung mit einheimischen Wildtieren. Bei
Verabschiedung des Jagdgesetzes im Jahre 1985 waren Arten wie der Bar oder der Wolf in
der Schweiz ausgestorben. Mit der zwischenzeitlichen, erfolgreichen Riickkehr der Grossraub-
tiere nahmen die Konflikte mit diesen Wildtieren zu. So leben aktuell z.B. wieder rund 80 Wdlfe
in der Schweiz, wobei diese Wolfe jahrlich zwischen 300 bis 500 Schafe und Ziegen reissen.
Es sind manchmal auch Herden betroffen, die von Zdunen oder Hunden beschitzt werden.
Wolfe kénnen offensichtlich lernen, solche Schutzmassnahmen zu umgehen. Das Auftauchen
von Wélfen in Dorfnahe beschaftigt zudem die o6rtliche Bevdlkerung und die zustandigen Be-
hoérden. Als Reaktion auf diese Entwicklung wurden in den letzten Jahren zahlireiche parla-
mentarische Vorstdsse eingereicht. Deren Ziel war die Anpassung des Bundesrechts, um die
Erfolge im Artenschutz mit einer adaquaten Moéglichkeit zur Konfliktldsung zu erganzen.

Zu diesem Zweck hat am 23. August 2017 der Bundesrat die Botschaft zur Anderung des
Bundesgesetzes lber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel (17.052)
verabschiedet. Das Bundesparlament hat am 27. September 2019 dieser Botschaft des Bun-
desrates mit Anpassungen und Erganzungen zugestimmt und den Bundesrat beauftragt, die
Ausfuhrungsbestimmungen zum revidierten Jagdgesetz zu erlassen.

Der Beschluss des Bundesparlaments fusst dabei grundsatzlich auf der vom Bundesrat vor-
geschlagenen Lésung zur Umsetzung der Motion 14.3151 «Zusammenleben von Wolf und
Bergbevdlkerung» von Standerat Engler sowie der Motion 14.3830 von Nationalrat Landolt zur
Umbenennung der eidgendssischen Jagdbanngebiete in Wildtierschutzgebiete. Zusatzlich hat
das Bundesparlament die Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Thurgau Gber die Ver-
gutung von Biber-Infrastrukturschaden durch Bund und Kantone (15.300) mit der laufenden
Jagdgesetz-Revision zusammengelegt. In deren Folge wurden insbesondere die Beteiligung
der offentlichen Hand an der Verhitung und Vergltung von Biberschaden neu geregelt.

Daruber hinaus hat das Bundesparlament eine Reihe weiterer Erganzungen im Jagdgesetz
vorgenommen: Die Nachhaltigkeit und der Tierschutz sind bei der Regelung und Planung der
Jagd verstarkt zu bertcksichtigen; mit dem revidierten Gesetz werden zwdlf heute jagdbare
Wildenten-Arten und das Rebhuhn geschitzt, eine Schonzeit fur sdmtliche einheimischen,
jagdbaren Arten definiert und die Schonzeiten einiger jagdbarer Arten angepasst; der Schutz
vor der Verbreitung nicht einheimischer Arten wird verbessert; die Nachsuche auf verletzte
Wildtiere obligatorisch; rund dreihundert Uberregionale Wildtierkorridore raumplanerisch und
ihrer Funktionalitat gesichert; die Vergutung von Wildschaden wird an das vorgangige Ergrei-
fen von zumutbaren Praventionsmassnahmen (z.B. Herdenschutzmassnahmen) geknupft.
Der Bund kann dberdies in bestimmten Fallen den Kantonen neu Finanzhilfen gewahren flr
die Auslbung der staatlichen Wildhut, sowie zur Arten- und Lebensraumfdrderung in Wildtier-
schutzgebieten und Vogelreservaten.

Das Hauptziel der tGiberwiesenen Motion Engler war die verbesserte Konfliktldsung mit dem
zunehmenden Bestand des geschutzten Wolfes. Die Konfliktldsung mit Wildtieren stellt be-
reits im bisherigen Jagdgesetz einen der zentralen Zwecke dar (Art. 1 Abs. 1 Bst. ¢, Art. 3
Abs. 1, Art. 11 Abs. 5, 12 Abs. 2 und Abs. 4, Art. 13 Abs. 1 und 4 JSG). Mit der Revision des
Jagdgesetzes hat sich das Parlament dazu entschieden, die Konfliktldsung mit geschutzten
Wildtieren neu zu regeln. Grundsatzlich wurde dabei entschieden, dass die Regulierung der
vorausschauenden Verhutung von Konflikten dienen muss. Regulierbar sind gemass revi-
diertem Jagdgesetz nur noch die beiden geschutzten Arten Steinbock und Wolf, wobei der
Bundesrat weitere geschutzte Arten auf dem Verordnungsweg als regulierbar auflisten kann.
Mit Ausnahme des Hockerschwans nimmt der Bundesrat jedoch keine weiteren Arten auf die
Liste. Nicht aufnehmen wird der Bundesrat insbesondere die geschiitzten Arten Luchs, Bi-
ber, Graureiher und Gansesager. Deren Aufnahme hat das Parlament explizit abgelehnt. Der
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Bundesrat teilt diese Einschatzung. Mit der Aufnahme des Hockerschwans auf die Liste der
regulierbaren Arten kommt der Bundesrat einem Auftrag des Parlaments nach. Dieses hat
den Bundesrat mit Annahme der Motion 15.3534 von Standerat Niederberger aufgefordert,
den Hockerschwan als regulierbare Art zu bestimmen.

Eine fir den Artenschutz besonders wichtige Neuerung im Jagdgesetz besteht in der Siche-
rung der Wildtierkorridore in der Schweiz (Art. 11a JSG). Die Ausfihrungsbestimmungen zu
diesem »Wildtierkorridor-Artikel» sind jedoch nicht Teil der vorliegenden Jagdverordnung. lhre
Umsetzung wird der Bundesrat in einer separaten «Verordnung uber die Uberregionalen Wild-
tierkorridore» vornehmen. Als Grundlage dieser Wildtierkorridor-Verordnung mussen die rund
300 Wildtierkorridore von Uberregionaler Bedeutung auf deren Vollstandigkeit Gberpruft sowie
die zukunftig abgeltungsberechtigten Massnahmen definiert und ihre Kosten bestimmt wer-
den.

2 Grundziige der Vorlage

Gemass den Artikeln 74, 78 Absatz 4, Artikel 79 und 80 der Bundesverfassung regelt die Rah-
mengesetzgebung des Bundes die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Voégel,
wobei dem Bund beziglich der Regelung des Arten-, Lebensraum-, Tier- und Umweltschutzes
eine umfassende Gesetzgebungskompetenz zusteht. Der Bundesrat setzt mit der vorliegen-
den Revision der Jagdverordnung den im revidierten Jagdgesetz vom 27. September 2019
formulierten Auftrag des Bundesparlaments zum Erlass von Ausfuhrungsbestimmungen wie
folgt um:

e Erlass der Ausfiihrungsbestimmungen zur Regulierung der Bestande von Steinbock, Wolf
und Hockerschwan, unter besonderer Beriicksichtigung des Artenschutzes und Anwen-
dung des Verhaltnismassigkeitsprinzips;

e Anpassung der Regelung der moglichen Einzelmassnahmen gegen geschutzte Tiere, ins-
besondere Wolfe und Biber, die Schaden anrichten, eine Gefahrdung von Menschen dar-
stellen oder sich auffallig verhalten;

o Verbesserung der Regeln zur Verhitung und Vergltung von Schaden durch Grossraub-
tiere, Biber und Fischotter;

e Forderung der Anliegen des Tierschutzes und Berlcksichtigung der Tiergesundheit bei der
Regelung, Planung und Durchfihrung der Jagd durch die Kantone, sowie die interkanto-
nale Koordination der Jagdplanung;

o Neuregelung der Praxis der Haltung und Pflege von geschitzten Tieren sowie der Fltte-
rung von Wildtieren;

e Ausgestaltung der Finanzhilfen fur die Kantone im Hinblick auf den «Umgang mit geschuitz-
ten Arten, deren Bestande reguliert werden durfen» sowie zur «Foérderung von Massnah-
men zur Arten- und Lebensraumférderung in Wildtierschutzgebieten und Vogelreserva-
teny.

Die revidierte Jagdverordnung soll zusammen mit dem revidierten Jagdgesetz am 1. Januar
2021 in Kraft treten. Bedingung ist, dass die Stimmbevolkerung bei der Abstimmung am
27. September 2020 dem geanderten Jagdgesetz zustimmt. Im Falle einer Ablehnung des Ja-
dgesetzes an der Urne fallt auch diese Verordnungsanderung weg.

3 Verhaltnis zum internationalen Recht

Bezlglich der Regelung von Schutz und jagdlicher Nutzung der freilebenden Saugetiere und
Végel in der Schweiz sind international massgebend: Die Berner Konvention (SR 0.455), das
Ubereinkommen vom 23. Juni 1979 (SR 0.451.46) zur Erhaltung der wandernden wildleben-
den Tierarten (Bonner Konvention), das Abkommen vom 15. August 1996 zur Erhaltung der
afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservdgel (AEWA, SR 0.451.47) sowie das Uberein-
kommen vom 3. Marz 1973 Uber den internationalen Handel mit gefahrdeten Arten freileben-
der Tiere und Pflanzen (CITES, SR 0.453). Die Schweiz hat samtliche dieser Konventionen
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ratifiziert, weshalb deren Bestimmungen fir die Schweiz rechtlich verbindlich sind. Insbeson-
dere qilt es, die Bestimmungen der Berner Konvention betreffend Bestandsregulation von
Wolfsrudeln und den fir die Jagd verbotenen Hilfsmitteln und Waffen sowie der Empfehlung
der AEWA zum Verbot von bleihaltiger Jagdmunition im nationalen Recht umzusetzen.

Wolfsregulation und Berner Konvention: Der Wolf ist in Anhang |l der Berner Konvention
als streng geschutzte Tierart aufgefuhrt. Die Berner Konvention verpflichtet die Vertragsstaa-
ten, die geeigneten gesetzgeberischen und verwaltungsorganisatorischen Massnahmen zu
ergreifen, um den Erhalt der in Anhang Il aufgefiihrten Arten sicherzustellen. Dabei ist grund-
satzlich jedes absichtliche Toten dieser Tiere verboten (Art. 6 Berner Konvention). Hingegen
ist der Schutz der in Anhang Il aufgefihrten Arten nicht absolut. Artikel 9 der Konvention er-
laubt in bestimmten Situationen das Abschiessen von Wolfen, insbesondere im Interesse der
offentlichen Sicherheit und zur Verhutung «ernster» Schaden. Die Resolution 2 fuhrt den Arti-
kel 9 der Berner Konvention dahingehend aus, dass der Schaden nicht eingetreten sein muss,
bevor Massnahmen gegen Woélfe angeordnet werden kénnen. Somit entsprechen die vorge-
schlagene Neuregelung sowohl zur Regulation von Wolfsbestanden als auch zum Einzelab-
schuss von schadenstiftenden Wélfen den Vorgaben der Berner Konvention.

Verbotene Hilfsmittel, Methoden und Waffen gemass der Berner Konvention: Die Berner
Konvention listet in Anhang IV Hilfsmittel, Methoden und Waffen auf die von den Vertragsstaa-
ten zu verbieten sind, weil sie zum wahllosen Fangen und Tdéten geeignet sind oder zum ge-
bietsweisen Verschwinden von Arten oder zur schweren Beunruhigung von Bestanden flihren
koénnten (Art. 8 und Anhang IV, Berner Konvention). Auch nach der vorgesehenen Neurege-
lung der Artikel 1, 1a, 1b, 2 und 2a entsprechen die Bestimmungen der Jagdverordnung wei-
terhin den Anforderungen der Berner Konvention.

Blei in Jagdmunition: Blei ist ein Umweltgift, dessen Einnahme bei Wildtieren zu einer Blei-
vergiftung fihren kann. Besonders gefahrdet sind Wasservogel und Aas fressende Greifvogel,
wenn sie Bleifragmente aus der Umwelt aufnehmen und anschliessend im sauren Milieu ihres
Magens Blei geldst wird. Das Blei, an dem sich diese Vogel vergiften kdnnen, stammt haufig
aus konventioneller, bleihaltiger Jagdmunition. Die Vertragsstaatenkonferenz der AEWA emp-
fiehlt deshalb ihren Mitgliedslandern, den Einsatz von bleihaltiger Jagdmunition zur Wasser-
vogeljagd in Feuchtgebieten zu verbieten (Anhang 3 Pt. 4.1.4 AEWA). Die Schweiz hat das
Verbot umgesetzt, weshalb die vorliegende Vorlage beziglich bleihaltiger Jagdmunition die
Empfehlung der AEWA erflillt. Damit entsprechen samtlich der vorgeschlagenen Neuregelun-
gen den Massgaben des von der Schweiz ratifizierten, internationalen Rechts.

4 Erlauterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Neuordnung der Artikel 1, 1a, 1b, 2 und 2a

Der Artikel 1 der Jagdverordnung wurde bereits 2012 aufgehoben. Der bisherige Artikel 2 be-
inhaltete bislang eine Auflistung von Hilfsmitteln, die zur Jagd verboten sind, was jedoch weder
in der Form noch im Inhalt genlgt. So wurden bislang nur die zur Jagd verbotenen Hilfsmittel
aufgelistet, wodurch unklar war, welche Hilfsmittel erlaubt sind. Indem das Téten von Wirbel-
tieren (darunter gehdren auch alle Wildtiere gemass dem Geltungsbereich des Jagdgesetzes)
mittlerweile auch durch die Tierschutzverordnung geregelt wird, braucht es auch hier eine An-

passung der Jagdverordnung, weshalb folgende Neuordnung und Neuregelung der Artikel 1

bis 2b der Jagdverordnung erfolgt:

e Artikel 1: Anforderungen an die Kantone zur Planung der Jagd im Sinne der Nachhaltigkeit
und Verpflichtung der Kantone zur Organisation des Nachsuchewesens von verletzten
Wildtieren;

o Artikel 1a: Anforderungen an die Treffsicherheit der Jager;

o Artikel 1b: Anforderungen an das tierschutzgerechte Erlegen von Wildtieren;

o Artikel 2: Auflistung der Hilfsmittel und Methoden, die fir die Jagd verboten sind (ent-
spricht weitgehend dem bisherigen Artikel);
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o Artikel 2a: Anforderungen an den tierschutzgerechten Einsatz von Hunden und Greifvo-
geln bei der Jagd.

Art. 1 Kantonale Jagdplanung

I Fiir jagdbare Arten von Paarhufern sowie fiir weitere jagdbare Arten, deren Bestidnde regional selten sind oder deren Be-
stinde rasch abnehmen, dokumentieren die Kantone:

a. die aktuelle rdumliche Verbreitung;
b. die anzahlmissige Entwicklung.

2 Die Kantone zeigen in der Jagdplanung auf, welche jagdbaren Arten 6rtlich bedroht sind; bei diesen Arten verldngern sie
deren Schonzeit oder streichen diese von der Liste der jagdbaren Arten.

3 Sie koordinieren die Jagdplanung fiir die Bestdnde von Rothirschen, Wildschweinen und Kormoranen.

* Sie stellen die Organisation des Nachsuchewesens von Wildtieren sicher, die bei der Jagd oder bei Verkehrsunfillen ver-
letzt werden.

Absatz 1: Das revidierte Jagdgesetz verpflichtet die Kantone, bei der Jagdplanung die Prinzi-
pien der Nachhaltigkeit und die Anliegen des Tierschutzes zu bertcksichtigen (Art. 3 Abs. 1
JSG). Der vorliegende, neue Artikel konkretisiert nun diesen Auftrag an die Kantone, zur nach-
haltigen Jagdplanung. Die Nachhaltigkeit der kantonalen Jagdplanung ist dann gewahrleistet,
wenn die jagdbaren Tierarten in allen fur sie geeigneten Lebensrdumen des Kantons verbreitet
sind und deren Bestandsentwicklung keine ungewollten, durch die Jagd verursachten Abnah-
men zeigt. Damit die Kantone in diesem Sinne rechtzeitig reagieren konnen, mussen sie ge-
mass dem vorliegenden Artikel regelmassig die Verbreitung und die Bestandsentwicklungen
von bejagten Paarhufern und von bejagten Arten, die regional selten sind oder deren Bestande
rasch abnehmen, auf Kantonsgebiet kennen und dokumentieren. Von Bedeutung ist eine sol-
che Dokumentation insbesondere bei Arten, die ehemals verlorene Lebensrdume zuriickge-
winnen (z.B. Rotwild, Wildschwein), die durch Uberregionale Phanomene unter Druck geraten,
so z.B. wegen Lebensraumveranderungen (z.B. Schneehuhn, Birkhuhn, Feldhase) oder tou-
ristischer Nutzung (z.B. Schneehase). Nicht darunter fallen sollen jedoch solche Arten, deren
Bestande und Verbreitung nur schwer zu erfassen sind (z.B. Waldschnepfe). Deren Uberwa-
chung kann nur der Bund mittels nationalen, wissenschaftlichen Programmen Ubernehmen.
Die Haufigkeit der Dokumentation wird den Kantonen nicht vorgeschrieben, je nach Tierart
und Situation kann dies alljahrlich oder in mehrjahrigen Abstanden nétig sein. Allerdings ist
eine Frequenz von mehr als flinf Jahre kaum mehr sinnvoll und sollte vermieden werden. Mit
dieser Pflicht zur Dokumentation ist noch keine Meldepflicht an den Bund verbunden. Der
Bund wird diese Dokumentation jedoch in konkreten Fallen zum Vollzug seiner Oberaufsicht
oder zur Neubeurteilung der Jagdbarkeit einer Art im Bundesrecht von den Kantonen verlan-
gen.

Absatz 2: Fur Wildtierarten, die effektiv ortlich bedroht sind, sind die Kantone in der konkreten
Pflicht, diese besser zu schitzen, sei es durch eine Verlangerung der Schonzeit oder durch
deren Unterschutzstellung (Art. 5 Abs. 4 JSG).

Absatz 3: Die im revidierten Jagdgesetz neu aufgenommene Verpflichtung zur interkantona-
len Koordination der Jagdplanung (Art. 3 JSG) ist aktuell flr drei jagdbare Arten von besonde-
rer Bedeutung: Rotwild, Wildschwein und Kormoran. Allen diesen Arten ist eigen, dass sie im
Lebensraum sehr mobil sind und bei hohen Bestéanden betrachtliche Schaden verursachen
kénnen. Bei diesen Tierarten ist es einem einzelnen Kanton alleine oftmals nicht méglich, eine
wirkungsvolle Schadenverhitung mittels jagdlichen Massnahmen zu planen und umzusetzen,
dazu braucht es die interkantonal abgesprochene Jagdplanung.

Absatz 4: Das geanderte Jagdgesetz verpflichtet die Jager aus Tierschutzgriinden zur Nach-
suche auf Wildtiere, die im Rahmen der Jagd mdglicherweise verletzt wurden, wobei die Kan-
tone die Einzelheiten regeln (Art. 8 Abs. 1 JSG). Unter dem Begriff Nachsuche wird dabei das
fachgerechte Aufspuren und allenfalls Nottéten verletzter Wildtiere durch ein Nachsuchege-
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spann (bestehend aus einem ausgebildeten und geeigneten Nachsuchehund mit seinem jagd-
berechtigten und waffentragenden Fihrer) verstanden. Die wenigsten Jager sind jedoch in der
Lage, eine solche Nachsuche persénlich durchzufiihren, da sie Gber keinen entsprechend aus-
gebildeten Hund verfugen. Deshalb missen die Kantone dafur sorgen, dass Jagdberechtigte,
die aufgrund der neuen gesetzlichen Verpflichtung Bedarf fur das Durchfuhren einer Nachsu-
che haben, auf eine entsprechende «Nachsuche-Organisation» zuriickgreifen kdnnen. Diese
besteht sinnvollerweise aus einer Meldezentrale, welche Nachsuchegespanne zeitgerecht ein-
weisen kann. Dabei sollen die Kantone sicherstellen, dass fachgerechte Nachsuchen fir alle
Wildtiere méglich werden, die anlasslich der Jagd wie auch anlasslich von Kollisionen im Stras-
senverkehr verletzt wurden. Es ist den Kantonen freigestellt, eine solche Zentrale selber oder
zusammen mit Nachbarskantonen zu betreiben, oder dazu eine entsprechende Kooperation
mit Jagd- oder Jagdhundeverbanden einzugehen. Es ist selbstverstandlich, dass dabei nur
Gespanne zum Einsatz kommen dirfen, die den konkreten Anforderungen an die einzelne
Nachsuche entsprechen. So soll z.B. eine Nachsuche auf ein verletztes Wildschwein nur mit-
tels einem entsprechend ausgebildeten Nachsuchehund vorgenommen werden (s. Art. 75
TSchV), welcher der Gefahr gewachsen ist, die von diesem wehrhaften Wild ausgeht. Die
Kantone sind diesbezuglich in der Pflicht, die Anforderungen an die Ausbildung und den Ein-
satz der Hunde zu regeln (Art. 2a Abs. 1 Bst. a), wobei sie den Einsatzzweck dieser Hunde
bertcksichtigen (Art. 2a Abs. 2). Weiter wird den Kantonen aus Tierschutzgriinden empfohlen
im kantonalen Recht daflir zu sorgen, dass laufende Nachsuchen nicht durch administrative
Grenzen behindert oder gar verunmadglicht werden. Insbesondere muss dem Nachsuchefiihrer
in Kantonen, die nach dem Reviersystem jagen, das Weiterflihren einer begonnen Nachsuche
in einem benachbarten Jagdrevier ebenso erlaubt sein wie das allfallige Erlegen des verletzten
Tieres.

Art. 1a Nachweis der Treffsicherheit

Wer eine Jagdberechtigung erlangen will, muss jéhrlich mit einem Kugelgewehr einen Nachweis der Treffsicherheit er-
bringen. Wer mit einem Schrotgewehr jagen will, muss den Nachweis der Treffsicherheit zusétzlich mit einem solchen
Gewehr erbringen. Die Kantone regeln die Einzelheiten.

Im revidierten Jagdgesetz wurde neu der Treffsicherheitsnachweis flr Jager geregelt, indem
das periodische Bestehen eines Nachweises zur Treffsicherheit als eine der Voraussetzung
zum Erlangen einer kantonalen Jagdberechtigung gilt (Art. 3 Abs. 2 JSG). Diese Massnahme
verbessert den Tierschutz auf der Jagd, weshalb der Bundesrat die zentralen Anforderungen
im Bundesrecht regelt. Danach ist der Nachweis jahrlich zu erbringen und unter Verwendung
von Jagdgewehren, die im Kanton zur Jagd zugelassen sind (z.B. Kaliber). Der Nachweis ist
fur den Kugelschuss und den Schrotschuss getrennt zu erbringen, wobei fir das Erlangen des
Nachweises der Schuss mit der Kugel obligatorisch ist, wahrend der Schrotschuss nur zu er-
bringen ist, wenn Jagerinnen und Jager mit Schrot jagen wollen. Die weitere Regelung liegt in
der Kompetenz der Kantone. Diese bestimmen insbesondere die Art der Ziele (feststehende
Ziele, bewegte Ziele) und sie definieren, was unter einem Treffer zu verstehen ist. Die bestim-
men weiter die Schussdistanzen, die Anzahl abzugebender Schisse und die minimale Tref-
ferquote einer Schussserie. Ebenfalls regeln sie die allfallige, gegenseitige Anerkennung der
kantonalen Nachweise.
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Art. 1b Erlegen von Wildtieren bei der Jagd

' Das Erlegen von Wildtieren bei der Jagd, bei behérdlich angeordneten Abschiissen sowie im Rahmen der Selbsthilfe ist
nur fachkundigen Personen nach Artikel 177 der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 gestattet. Fachkundig ist eine
Person, die eine kantonale Jagdpriifung oder eine Priifung als Wildhiiterin oder Wildhiiter abgelegt hat.

2 Wildtiere diirfen bei der Jagd sowie bei behdrdlich angeordneten Abschiissen nur mit Handfeuerwaffen und mit Munition,
die nicht verboten sind, erlegt werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Absatz 6 und Artikel 2a Absétze 2 und
3.

3 Verboten sind folgende Handfeuerwaffen:
a. Waffen, deren Lauf kiirzer als 45 cm ist;

b. Waffen, deren Schaft nicht fest mit dem System verbunden ist, die mit einem Klapp- oder Teleskopschaft ausge-
riistet sind oder deren Lénge durch Zusammenklappen verringert werden kann;

c. Waffen, deren Lauf auseinandergeschraubt werden kann;

d. Selbstladewaffen mit einem Magazin von mehr als zweit Patronen;

e.  Schrotwaffen mit einem Kaliber von mehr als 18,2 mm (Kaliber 12); oder

f.  Serienfeuerwaffen.
4 Verboten ist Munition mit folgenden Geschossen:

a.  bei Paarhufern und Murmeltieren: Kugelgeschosse aus Blei oder mit einem Bleikern;

b. bei Wasservogeln: Bleischrot, Kupferschrot, Zinkschrot;

c. bei Feldhasen und Schneehasen: Bleischrot;

d. Kugelmunition, deren Miindungsgeschwindigkeit unter der Schallgeschwindigkeit liegt;

e. Kugelmunition mit Vollmantelgeschossen.
3 Zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Jagd regeln die Kantone zusitzlich die Anforderungen an die Stirke und das
Kaliber der Munition sowie die maximal erlaubten Schussdistanzen.
6 Fiir das Nottsten von Wildtieren, die nicht fluchtfihig sind, diirfen fiir einen Fangschuss zusétzlich Faustfeuerwaffen
verwendet werden. Gefdhrdet ein Fangschuss Menschen, Jagdhunde oder erhebliche Sachwerte, so diirfen ausserdem ver-
wendet werden:

a.  Dbei grossen Wildtieren: Messer und Lanzen zum Anbringen eines Kammerstiches;

b. bei kleinen Wildtieren: harte Gegenstdnde zur Ausiibung eines Schlages.

Die Bestimmungen in diesem neuen Artikel dienen der Verbesserung des Tierschutzes auf
der Jagd. Dieser Artikel regelt die zum «Erlegen» oder «Nottdéten» von freilebenden Wildtieren
erlaubten Waffen unter Berlcksichtigung der Anforderungen der eidgendssischen Tierschutz-
gesetzgebung, der nachfolgende Artikel die zur «Jagd» verbotenen Hilfsmittel.

Absatz 1: Dieser Absatz bestimmt die Anforderungen an Personen, welche freilebende Wild-
tiere erlegen. Gemass der eidgendssischen Tierschutzverordnung ist das Toten von Wirbel-
tieren grundsatzlich nur fachkundigen Personen gestattet (Art. 177 TSchV). Dies gilt auch fur
das Erlegen freilebender Wildtiere im Rahmen der Jagd, bei behdrdlich angeordneten Ab-
schissen (Art. 7a oder Art. 12 Abs. 2 JSG) oder bei der Selbsthilfe (Art. 12 Abs. 3 JSG). Dabei
gelten Wildhuter und Jager als fachkundige Personen, sobald diese anlasslich einer kantona-
len Wildhiter- oder Jagdprufung ihre spezifischen Kenntnisse bewiesen haben. Zusatzlich zur
Prifung ist auch eine regelmassige Praxis erforderlich (Art. 177 Abs. 1°® TSchV). Die Kantone
legen diesbezlglich fest, ab welchem Zeitpunkt ein fachkundiger Jager oder Wildhuter seine
erlangte Fachkundigkeit aufgrund fehlender Praxis (d.h. Jahre ohne aktive Austbung der
Jagd) wieder verliert.

Absatz 2: Grundsatzlich regelt die Tierschutzgesetzgebung die Anforderungen, die zum Téten
von Wirbeltieren gelten (s. 8. Kapitel TSchV). Im Grundsatz gilt dabei, dass der Tod nach
vorgangiger Betdubung durch Blutentzug zu erfolgen hat (Art. 178 TSchV, i.V.m. Art. 179d
TSchV). Fir das Erlegen wildlebender Wildtiere im Rahmen der Jagd wurde dabei die Betau-
bungspflicht aufgehoben (Art. 178a Abs. 1 TSchV), nicht jedoch die Anforderung, wonach der

" SR 455.1
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Tod grundsatzlich durch Blutentzug zu erfolgen hat. Zusatzlich Anwendung findet der im Tier-
schutzrecht verankerte Grundsatz, wonach das Toéten fachgerecht zu erfolgen hat und die an-
gewendete Methode zum sicheren und schnellen Tod des Wildtieres fihren muss (Art. 179
und Art. 179d Abs. 2 TSchV). In Umsetzung davon regelt der vorliegenden Artikel, dass zum
Erlegen wildlebender Saugetiere und Vogel grundsatzlich nur der Schuss aus einer Handfeu-
erwaffe (Jagdgewehr) als fachgerecht gilt. Durch diese direkte Nennung der zur Jagd erlaub-
ten Waffen kann neu — und anders als in der bisherigen Verordnung - darauf verzichtet werden,
andere Waffen zur Ausltbung der Jagd explizit zu verbieten, wie Nichtfeuerwaffen (z.B. Pfeil-
bogen, Armbrust, Luftgewehre, Schleudern, Messer, Speere und Lanzen) oder Faustfeuerwaf-
fen (z.B. Pistolen, Revolver). Zur Ausubung der Jagd sind somit samtliche dieser anderen
Waffentypen durch deren Nichtnennung in Absatz 2 verboten (Ausschlussverfahren). Bei der
Verwendung eines Jagdgewehrs und bei den auf der Jagd Ublichen Schussdistanzen kann
der schnellste und sicherste Tod durch einen Treffer in die Kammer (d.h. Herz-Lungen-Bereich
im Brustraum) erzielt werden. Das bewusste Anvisieren anderer Korperteile — insbesondere
des Kopfes oder des Halses — muss jedoch aus Tierschutzgriinden abgelehnt werden?. Zwar
waren Treffer im Zentralnervensystem des Kopfes (Gehirn) schlagartig tédlich, allerdings ist
das Trefferfeld im Vergleich zur Kammer ausserst klein, weshalb bereits geringflgige Bewe-
gungen des Tieres oder eine falsche Einschatzung der Flugbahn der Kugel die Gefahr der
schweren Verletzung des beschossenen Wildtieres stark erhdoht. Aus Tierschutzgriinden gilt
somit bei den auf der Jagd Ublichen Schussdistanzen der Grundsatz, dass das anzuvisierende
Trefferfeld beim jagdlichen Kugelschuss im Bereich zwischen dem unteren Halsansatz und
dem Zwerchfell (Herz-Lungen-Bereich) liegen muss, beim jagdlichen Schrotschuss ebenfalls
in der vorderen Kérperhalfte. Zu beachten ist, dass die Nottétung von kranken, verletzten oder
nicht fluchtfahigen Wildtieren auf sehr kurze Distanzen erfolgt, weshalb beim Fangschuss in
Abweichung von diesem Grundsatz spezielle Regeln gelten (s. Vorbehalt von Abs. 6). Ebenso
gilt ein Vorbehalt bezlglich des Einsatzes von Greifvogeln im Rahmen der Falknerei und bei
der Suche von verletzten Wildtieren mit Hunden (s. Vorbehalt Art. 2a Abs. 2 und 3).

Absatz 3: Die Jagd darf gemass Absatz 2 grundsatzlich nur mit einem Jagdgewehr ausgetibt
werden. Im vorliegenden Absatz 3 werden nun bestimmte Typen von Gewehren verboten,
insbesondere Gewehre, die entweder zum Zwecke der Verheimlichung (Wilderei) gebaut sind,
oder die eine Ubermassige Feuerkraft haben (Serienfeuerwaffen, Schrotkanonen etc.). Dabei
wurden die Bestimmungen im Wesentlichen aus der bisherigen Jagdverordnung tbernom-
men, aber sie wurden neu geordnet und in einigen wichtigen Punkten geandert. In Buchstabe
a bis ¢ werden solche Gewehre fir die Jagd verboten, die sehr kurz sind oder deren Lange
zum Zwecke der Verheimlichung wesentlich verkirzt werden kénnen, ohne dass dadurch de-
ren grundsatzliche Funktionsfahigkeit (Schussbereitschaft) verhindert wird. Der im Buchsta-
ben b erwahnte Begriff «Zusammenklappen» bezieht sich insbesondere auf Uberlebensge-
wehre, deren Lange dadurch massgeblich verkirzt werden kann (Bsp. Springfield M6 Scout).
Nicht betroffen von diesem Verbot sind ausdricklich Kipplaufgewehre (z.B. Bockdoppelflinte,
Drilling) oder Take-Down-Gewehre, wie sie auf der Jagd haufig eingesetzt werden. Kipplauf-
gewehre unterscheiden sich von den verbotenen Gewehren in Buchstabe a bis ¢ dadurch,
dass deren Lange beim Abkippen nicht verkurzt wird und sowohl zerlegte Kipplaufgewehre als
auch Take-Down Gewehre mussen zum Erlangen der Schussbereitschaft erst wieder mit meh-
reren Handgriffen zusammengesetzt werden. Die nach Buchstabe d bis f verbotenen Ge-
wehre entsprechen weitgehend der bisherigen Jagdverordnung, mit der wichtigen Ausnahme,
dass neu Schallddmpfer in diesem Absatz nicht mehr als verboten aufgefuhrt werden. Der
Grund fir deren Zulassung zur Jagd liegt im Gesundheitsschutz von Mensch und Jagdhund
(Schutz des Gehdrs). Bei jedem Abschiessen einer Feuerwaffe entsteht an deren Mindung
ein sehr hoher Schalldruck (Mundungsknall), der sowohl das Gehdr des Schitzen als auch

2 Das vorsétzliche Anvisieren des Kopfes oder Halses der Wildtiere bleibt besonderen Situationen vorbehalten:
z.B., wenn anlasslich der Seuchenbekampfung eine Blutkontamination der Umgebung verhindert werden muss,
oder anlasslich der Nottétung von Wildtieren bei Verkehrsunfallen etc.
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von umstehenden Dritten oder Jagdhunden irreparabel schadigen kann. Zum Schutz des ei-
genen Gehdrs benitzen Schiitzen seit langem einen ausseren Gehoérschutz. Damit lasst sich
aber weder das Gehdr von umstehenden Begleitpersonen noch dasjenige von Jagdhunden
schitzen. Der Schallddmpfer bietet da wesentliche Vorteile. Ein zusatzlicher Vorteil liegt darin,
dass der Schalldampfer die Prazision beim Schiessen verbessert, indem das Hochschlagen
der Laufmindung verringert wird. Die verbesserte Treffsicherheit kommt wiederum dem Tier-
schutz auf der Jagd zu Gute. Zu beachten ist, dass mit dem Schalldampfer nur der Miindungs-
knall auf gesundheitlich unbedenkliche Starken abgedampft werden kann, weiterhin deutlich
hérbar — ohne dabei flr den Schiitzen gesundheitsschadigend zu sein — bleibt jedoch der
Uberschallknall des fliegenden Geschosses. Deshalb kann der schallgedampfte Schuss von
den Aufsichtsorganen weiterhin vernommen werden. Um dem lautlosen Jagd und damit der
Wilderei entgegen zu wirken, wird aber neu die Verwendung von Unterschallmunition auf der
Jagd verboten (s. Abs. 4). Mit der Zulassung von Schalldampfern fir die Jagd zieht die
Schweiz mit den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und Osterreich gleich. Von einer
Verpflichtung zur Verwendung von Schalldampfern auf der Jagd muss jedoch abgesehen wer-
den, da sich zahlreiche Jagdgewehre nicht zum Aufschrauben eines Schalldampfers eignen
und besonders fur Schrotwaffen noch kaum Schalldampfer existieren. Diese jagdrechtliche
Zulassung des Schalldampfers in der Schweiz andert nichts daran, dass der Schalldampfer
nach wie vor als verbotenes Waffenzubehor gilt (Art. 4 Abs. 2 WG, SR 514.54). Somit bedarf
dessen Erwerb, Besitz oder Herstellung weiterhin einer polizeirechtlichen Bewilligung. Im Rah-
men des entsprechenden Bewilligungsverfahrens kann die Jagdberechtigung jedoch als Be-
durfnisnachweis gelten. Dabei wird dem Jagdberechtigten die Bewilligung zum Erwerb und
Besitz eines Schalldampfers von den Polizeibehoérden personlich (ad personam) und auf ein
bestimmtes Gerat (Geratenummer) ausgestellt. Kantone, die flr das Verwenden von Schall-
dampfern auf der Jagd keinen Bedarf sehen, kénnen diesen Waffenzubehdr im kantonalen
Jagdrecht verbieten (Art. 2 Abs. 3 JSV).

Absatz 4: Der Eintrag von giftigen Metallen in die Umwelt soll bei der Jagd verringert werden.
Dazu werden im Rahmen dieser Verordnung neu diverse Geschosstypen fur die Verwendung
auf der Jagd verboten, die aus problematischen Metallen oder Metalllegierungen bestehen,
wobei Blei besonders problematisch ist. Gemass Buchstabe a wird fir das Erlegen von Paar-
hufern und Murmeltieren, neu die Verwendung von Kugelgeschossen verboten, die ganz aus
Blei (bzw. einer Bleilegierung) bestehen (Bleigeschosse), oder die einen Kern aus Blei (bzw.
einer Bleilegierung) aufweisen (Mantelgeschosse). Dadurch lasst sich verhindern, dass die
Aufbriiche dieser Tiere, die gemass der guten jagdlichen Praxis im Gelande deponierten wer-
den durfen (Art. 2 VTNP, SR 916.441.22) nicht mehr mit Bleipartikeln belastet sind. Damit wird
die Gefahr der Bleivergiftung von Steinadlern, Bartgeiern oder andern Greifvogeln, die von
diesen Aufbriichen fressen, an der Ursache bekampft. Da es sich Paarhufern und Murmeltie-
ren aber ebenso um Wildtiere handelt, die zur Lebensmittelgewinnung als Wildbret dienen (Art.
2 Bst. ¢ Verordnung des EDI Uber Lebensmittel tierischer Herkunft, SR 817.022.108), verbes-
sert diese Bestimmung auch den Gesundheitsschutz des Menschen. Nach Buchstabe b wird
bei der Bejagung von Wasservogeln zusatzlich zum bisherigen Verbot der Verwendung von
Bleischrot neu auch das Verwenden von Kupfer- und Zinkschrot verboten. Wahrend die Auf-
nahme von Bleischroten vom Gewassergrund als Magensteinchen zu Bleivergiftungen bei
grundelnden Entenvdgeln fihren kann (Saturnismus), sind gemass neuen Erkenntnissen wei-
tere Metalle (Zink, Kupfer) fir andere Wasserorganismen stark giftig. Aus diesem Grund sollen
neu auch das Verwenden von Kupfer- und Zinkschroten fir die Wasservogeljagd verboten
werden. Fur die Jagd auf Wasservdgel zugelassen bleiben u.a. Schrote aus Weicheisen
(«Stahl»), Bismuth oder Wolfram. Nach Buchstabe c wird die Verwendung von Bleischrot neu
auch fur die Jagd auf Feld- und Schneehasen verboten, da diese Tiere meist im offenen Ge-
lande bejagt werden und aus den bei Buchstabe a genannten Grinden. Bei der Hasenjagd
kénnen durchaus ahnliche Schrottypen wie bei der Wasservogeljagd verwendet werden. Von
einem allgemeinen Verbot zur Verwendung bleifreier Schrote auf der Jagd muss nach Ansicht
des Bundesrates noch abgesehen werden, da beim Verschiessen von groben, bleifreien
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Schroten aus konventionellen Jagdgewehren noch Sicherheitsbedenken bestehen. Nach An-
sicht des Bundesrates soll ein solches Verbot jedoch eingefiihrt werden, sobald diese Beden-
ken ausgeraumt werden konnen. In Buchstabe d wird neu die jagdliche Verwendung von
Kugelmunition mit Unterschallgeschwindigkeit (Sub-Sonic-Munition) verboten. Damit sind Ge-
schosse gemeint, die beim Austritt aus der Laufmiindung auf eine Geschwindigkeit unter der
Schallgeschwindigkeit von 343,2 m/s beschleunigt werden. Der Grund dafur liegt in der Ver-
hitung von Wilderei, da bei der neuen Zulassung von Schalldampfern in Kombination mit Sub-
Sonic-Munition ein absolut lautloses Erlegen von Wildtieren moglich ware (siehe Absatz 3),
was es zu verhindern gilt. In Buchstabe e wird das jagdliche Verwenden von Vollmantelge-
schossen verboten. Dies ist ein Gebot des Tierschutzes. Vollmantelgeschosse expandieren
nicht im Ziel, sondern verursachen glatte Durchschisse, wobei die damit erzielten Verletzun-
gen meist zu einem verzdgerten Tod fuhren.

Absatz 5: Die Bestimmung dieses Absatzes wurden aus dem bisherigem Recht tUbernommen.
Die Kantone missen die zugelassenen Jagdwaffen und Jagdmunition gemass den kantonalen
Gegebenheiten regeln. Aus Griinden des Tierschutzes definieren sie fur die Jagd z.B. die mi-
nimale Starke von Jagdmunition (Durchschlagskraft) und insbesondere die maximal erlaubten
Schussdistanzen, getrennt nach Schrotschuss und Kugelschuss. Dabei ist anzufligen, dass
der weite Schuss auf der Jagd in jedem Fall ein Risiko birgt: Beim Kugelschuss hat allfalliger
Seitenwind einen kaum kalkulierbaren Effekt auf die Flugbahn des Geschosses, beim Schrot-
schuss nimmt die fur die Schusswirkung verantwortliche Deckung der Schrotgarbe mit der
Distanz rasch ab. Da bei der Jagd der erste Schuss treffen soll, gelten jagdliche Schussdis-
tanzen mit Kugelmunition von tber 200 m und mit Schrotmunition von tber 35 m i.d.R. als zu
risikoreich.

Absatz 6: Dieser Buchstabe regelt die tierschutzgerechte Nottétung von Wildtieren, wobei die
Bestimmungen wesentlich aus dem geltenden Recht Gbernommen und dabei erganzt werden.
Als Nottotung ist das Toten eines Wildtieres zu verstehen, das krank, verletzt oder nicht mehr
fluchtfahig ist. Es gibt verschiedene Situationen, wo eine Nottétung angewendet werden muss:
z.B. anlasslich von Kollisionen im Strassenverkehr, bei schlechten Treffern im Rahmen der
Jagd oder bei Wildtieren, die sich in Z&dunen verfangen haben. Einer Nottétung gleichgestellt
ist aber auch das Téten von Wildtieren, welche in einer Kastenfalle gefangen wurden und ge-
totet werden sollen, z.B. anlasslich der Wildschadenverhitung oder im Rahmen der Selbst-
hilfe. Grundsatzlich findet die Nottétung auf kurze Distanzen statt, weshalb andere Regeln
gelten als beim Erlegen freilebender Tiere gemass Absatz 2. Bei der Nottotung gilt der Grund-
satz, dass der Jagdberechtigte das Wildtier wann immer mdglich mittels Fangschuss téten
muss. Dazu sind nebst Jagdgewehren auch Faustfeuerwaffen (Pistole, Revolver) erlaubt.
Beim Fangschuss darf nebst der Kammer explizit auch das Gehirn der verletzten Tiere anvi-
siert werden, da dadurch auf die beim Fangschuss Ublichen, kurzen Distanzen ein besonders
sicherer und schneller Tod sichergestellt werden kann (Art. 179 und Art. 179d Abs. 2 TSchV).
Dabei ist der Fangschuss stets aus einer Distanz abzugeben, die eine sichere Totung mit ei-
nem einzigen Schuss moglich macht, ohne dass das verletzte Wildtier durch Ubermassige
Annaherung des Menschen noch weiter unter Angst und Stress versetzt wird. Vom Fang-
schuss darf nur abgewichen werden, wenn ein Schuss durch Geschosssplitter oder den Mun-
dungsknall die Gesundheit von Menschen oder Jagdhunden oder erhebliche Sachwerte ge-
fahrdet. Dies wurde bereits bei der Einfuhrung von Absatz 2 des Artikels 2 der Jagdverordnung
am 15. Juli 2012 erlautert. In diesem Fall regelt Buchstabe a, dass bei grosseren Wildtieren
(v.a. Paarhufern) der Stich mit einem genigend langen und breiten Messer in die Kammer
(Kammerstich) erlaubt ist >. Geméass Buchstabe b darf die Nottétung bei kleineren Wildtieren
(d.h. Vogel, Saugetiere bis ca. Fuchsgrésse) auch mit einem festen, betdubenden Schlag
durch einen harten Gegenstand auf den Schéadel erfolgen. Nach dem Betaubungsschlag ist
der Tod des Tieres durch Ausbluten sicher zu stellen. Im Sinne eines Vorbehaltes muss auch

3 Sie Erlauterungen zur Revision der Jagdverordnung vom 15. Juli 2012.
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der Einsatz von Jagdhunden bei der Nachsuche und dem Téten von kranken Wildtieren be-
ricksichtigt werden, die entsprechende Regelung findet sich in Artikel 2a.

Art. 2 Sachuiberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. a, b*s, c, e, f, i, k, |, Abs. 2, Abs. 2

Fiir die Jagd und den Fang verbotene Hilfsmittel und Methoden
1 Folgende Hilfsmittel und Methoden diirfen bei der Ausiibung der Jagd, beim Fang, bei behordlich angeordneten Abschiis-
sen von Wildtieren sowie im Rahmen der Selbsthilfe nicht verwendet werden:

a. Fallen, ausgenommen Kastenfallen zum Lebendfang, die tdglich kontrolliert werden und bei denen die Tiere vor
extremer Witterung geschiitzt sind;

bYs das Ausgraben, Begasen, Ausriduchern oder Ausschwemmen lebender Tiere in ihren Bauten sowie das Verstopfen
der Eingénge zu bewohnten Bauten;

¢ fiir die Baujagd: die Verwendung von Zangen und Bohrern und das Verwenden von mehr als einem Hund pro
Bau gleichzeitig;

e. elektronische Tonwiedergabegerite flir das Anlocken von Tieren, Elektroschockgerite, kiinstliche Lichtquellen,
Spiegel oder andere blendende Vorrichtungen, Laserzielgeréte, Nachtsichtzielgerite und Gerdtekombinationen mit
vergleichbarer Funktion sowie zivile, unbemannte Luftfahrzeuge, insbesondere Drohnen;

f.  Sprengstoffe, pyrotechnische Gegenstinde, Gift oder Betdaubungsmittel sowie die Abgabe von Treibschiissen;

i. aufgehoben

k. das Schiessen ab fahrenden Motorfahrzeugen, Seilbahnen, Sessel- und Skiliften sowie Eisenbahnen und Luftfahr-
zeugen;

l.  in Streifgebieten von Wolfsrudeln und Béren: das Anlocken von Wildtieren mit Futter.

2 Aufgehoben

A5 Aufgehoben

Der Inhalt in diesem Artikel entspricht grundsatzlich dem bisherigen Artikel. Aufgrund der Neu-
ordnung der Artikel 1, 1a, 2 und 2a fallt der neue Artikel allerdings wesentlich kirzer aus als
bisher. Dabei werden die Hilfsmittel und Methoden aufgelistet, deren Verwendung verboten ist
und zwar bei der Jagd, bei behoérdlich angeordneten Massnahmen gegen Wildtiere (Art. 7a
JSG und Art. 12 Abs. 2 JSV), im Rahmen der Selbsthilfe (Art. 12 Abs. 3 JSG) oder beim Fan-
gen von Wildtieren im Rahmen wissenschaftlichen Projekten (Art. 13 JSV). Als «Jagd» ist da-
bei der ganze Ablauf vom Beobachten, Aufspuren, Verfolgen bis zum Erlegen und Bergen des
erlegten Wildes zu verstehen.

Absatz 1: Regelt dabei die verbotenen Hilfsmittel und Methoden als Aufzahlung in einem nicht
abschliessenden Sinne, die Kantone konnen weitere Hilfsmittel verbieten (Art. 2 Abs. 3 JSV).
Buchstabe a regelt den Einsatz von Kastenfallen. Beim Fang von Wildtieren durfen einzig
Kastenfallen zum Lebendfang eingesetzt werden. Diese durfen das Wildtier weder verletzen
noch téten. Fangisch gestellte Fallen missen taglich Uberwacht werden, zusatzlich durfen
elektronische Fallensender eingesetzt werden. Weiter missen die Kastenfallen so aufgestellt
sein, dass gefangene Tiere vor Fremdeinflissen und insbesondere vor extremer Witterung
geschitzt sind, so dass diese keinen zusatzlichen Stress erleiden. Im Ausschlussverfahren
sind somit sdmtliche anderen Fallentypen verboten, so z.B. Totschlagfallen (z.B. Knippelfal-
len, Schwanenhalse), aber auch Lebendfallen, die das Wildtier verletzen kénnen (z.B. Teller-
eisen). Buchstabe b"'s verbietet neu das Ausgraben von samtlichen baubewohnenden Tieren.
Bislang wurde von diesem Verbot nur der Dachs erfasst, neu ist somit auch das Ausgraben
von Murmeltieren, Flichsen, Bibern etc. verboten. Nebst dem Ausgraben ist wie bisher auch
das Ausrauchern, Ausschwemmen oder Begasen von Tieren in deren Bauten verboten. Neu
wird auch das absichtliche Verstopfen von Eingdngen zu bewohnten Bauten und dadurch das
mogliche Einsperren lebender Wildtiere im Bau verboten. Falls bewohnte Tierbauten in be-
grundeten Fallen aufgehoben werden mussen (z.B. ein Murmeltierbau unter einem Gebaude
im Rahmen einer Gebaudesanierung, das Aufheben eines Biberbaus vorgangig dem Einbau
von Grabschutzgittern in einem Hochwasserdamm), dann kann der Kanton das vorgangige
Ausgraben der Tiere im Bau bewilligen (s. Art. 3 JSV, allenfalls i.V.m. Art. 20 NHV). Buchstabe
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c: Dieser Buchstabe regelt die Baujagd, wobei die Bestimmungen knapper ausfallen als bis-
her, indem aufgrund der Neuordnung des Artikels gewisse Bestimmungen in andere Buchsta-
ben ausgelagert werden, so das Verbot zum Ausgraben von Dachsen in Buchstabe b®s und
das Verbot zur Abgabe von Treibschussen in Buchstabe f. Die verbleibenden Bestimmungen
entsprechen dem bisherigen Artikel. Der Bundesrat regelte die Baujagd in der Jagdverordnung
2012 komplett neu* und hat damit einen ethisch vertretbaren Rahmen fiir die Baujagd geschaf-
fen (s. Antwort des Bundesrates auf die Mo. 17.3374). Das Nutzungsrecht am Wildbestand
(Jagdregal) liegt nach der Bundesverfassung bei den Kantonen und diese regeln somit auch
die Bejagung des Fuchses auf Kantonsgebiet. Buchstabe e: Die Bestimmungen dieses Buch-
stabens wurden aus der bisherigem Verordnung Ubernommen und neu mit dem Verbot zur
Verwendung von «zivilen, unbemannten Luftfahrzeugen, insbesondere Drohnen» erganzt.
Drohnen kénnen sowohl mit konventioneller Optik als auch mit Nachtsichttechnik ausgerustet
und sogar mit Waffen bestlickt werden und dabei zum Auffinden, Treiben oder Bejagen von
Wildtieren aus der Luft verwendet werden. Drohnen stellen nicht zuletzt eine erhebliche Sto-
rung von Wildtieren dar. Buchstabe f fasst die zur Jagd verbotenen chemischen Stoffe zu-
sammen. Nebst Sprengstoff und pyrotechnischen Gegenstéanden (Knaller, Raketen etc.) wer-
den neu auch Treibschusse allgemein verboten und nicht nur wie bisher bei der Baujagd. Das
Verbot zur Verwendung von Gift und Betdubungsmitteln gilt wie bisher, auf den Zusatz des
Verbotes vergifteter oder betaubender Kéder kann jedoch verzichtet werden, da beides bereits
unter dem verbotenen Einsatz von Gift und Betaubungsmitteln subsumiert werden kann.
Buchstabe k entspricht inhaltlich der geltenden Verordnung. Stand- und Luftseilbahnen wer-
den neu unter dem Sammelbegriff «Seilbahnen» zusammengefasst. Buchstabe | regelte in
der bisherigen Jagdverordnung das Verbot von Bleimunition flr die Wasservogeljagd. Dieses
Verbot wird neu in Artikel 1b verschoben (Art. 1b Abs. 4 Bst. b). Dieser Buchstabe verbietet
neu das Anlocken von Wildtieren mittels Lockfutter im Streifgebiet von Wolfsrudeln oder Baren.
Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass Wolfe und Baren sich an den Menschen
gewohnen oder in die Nahe von Siedlungen gelockt werden. Ausgelegtes Futter ist fur Wolfe
und Baren stets attraktiv, besonders tierische Produkte (Fleisch, Fisch, Kase, Eier etc.), aber
auch pflanzliche Produkte (Friichte, Mais, Getreide, Brot etc.). Verboten ist insbesondere das
Anlocken von Wildtieren mittels Futter zu Jagdzwecken, z.B. von Fiichsen (Luderjagd), oder
von Mardern und Wildschweinen (Kirrjagd). Zur Durchsetzung dieses Verbotes mussen die
kantonale Jagdbehdrde das Streifgebiet von Baren oder Wélfen im Rahmen der Jagdplanung
bekannt machen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Anlocken von Wildtieren mit wenig
Lockfutter gemass diesem Buchstaben vom eigentlichen Fittern von Wildtieren unterschieden
werden muss. Das eigentliche Flttern von Wildtieren wird neu im Artikel 8" allgemein verbo-
ten und erlautert. Selbstverstandlich gilt das allgemeine Fltterungsverbot auch im Streifgebiet
von Grossraubtieren.

Absatz 2 und Absatz 2°'s konnen aufgehoben werden, da deren inhaltliche Bestimmungen
in die Artikel 1b und 2a verschoben wurden.

4 Siehe Erlauterungen zur Jagdverordnung vom 15. Juli 2012.
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Art. 2a Jagdhunde und Greifvogel bei der Jagd

' Zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Jagd regeln die Kantone:

a. bei Hunden, die fiir die Jagd eingesetzt werden: die Ausbildung, die Priifung und den Einsatz insbesondere fiir die
Nachsuche, das Vorstehen und Apportieren, die Baujagd sowie die Jagd auf Wildschweine;

b. bei Greifvogeln, die fiir die Jagd (Beizjagd) eingesetzt werden: die Ausbildung und den Einsatz zur Jagd oder zur
Vergramung von Vogelschwirmen.

* Der Einsatzzweck von Jagdhunden ist das weitgehend selbststindige Suchen, das Anzeigen, das laute Verfolgen und das

Nachsuchen von Wildtieren; bei kranken oder verletzten Wildtieren zusétzlich das Greifen, sofern das Nottoten dieser Tiere
gemiss Artikel 15 Absatz 6 nicht moglich ist.

* Der Einsatzzweck von Greifvogeln auf der Beizjagd ist das Anfliegen, das Verfolgen und das Greifen von Wildvogeln.

Der Artikel regelt einen wichtigen Tierschutzaspekt auf der Jagd, den Einsatz von Greifvo-
geln und Jagdhunden.

Absatz 1 verpflichtet die Kantone zur Regelung der Ausbildung und des Einsatzes der in Buch-
stabe a und b genannten Tieren auf der Jagd. Buchstabe a wurde inhaltlich aus der geltenden
Jagdverordnung tdbernommen. Neu wurde der Klarheit halber eingefiigt, dass die Kantone
nicht nur die Ausbildung und den Einsatz der Hunde in den genannten Situationen zu regeln
haben, sondern auch deren Prifung. Bislang wurde die Prifung als Teil der Ausbildung ver-
standen, neu wird sie direkt angesprochen. Die Kantone kdnnen ihre eigenen Anforderungen
an die auf Kantonsgebiet eingesetzten Jagdhunde und ihre eigenen Kontrollen etablieren. Zur
Erleichterung des kantonalen Vollzugs hat das BAFU die Arbeitsgemeinschaft flir das Jagd-
hundewesen (AGJ) mit dem Fihren einer Liste von anerkannten Hundeprifungen beauftragt,
mit deren Bestehen sich das Erflillen der Anforderungen eines Jagdhundes gemass diesem
Buchstaben nachweisen lasst. Auch bietet die AGJ im Auftrag des BAFU dem Hundeflhrer
einen Hundeausweis an, mit dem dieser die erbrachten Leistungen seiner Jagdhunde doku-
mentieren kann. Buchstabe b verpflichtet die Kantone, dass sie auch die Ausbildung und den
Einsatz von Greifvogeln regeln, die entweder zur Jagd (Beizjagd) oder aber zur Wildschaden-
abwehr (z.B. auf Flugplatzen oder in der Landwirtschaft) eingesetzt werden sollen.

Absatz 2 definiert neu den Einsatzzweck von Hunden im Rahmen der Jagd. Dabei wird unter-
schieden zwischen dem Einsatzzweck von Jagdhunden «vor dem Schuss» und «nach dem
Schuss». Einsatz von Jagdhunden «vor dem Schuss»: Darunter ist das Aufsuchen von
gesunden Wildtieren zu verstehen, welches der Jagdhund nach dem Finden entweder anzeigt
oder aber aufstébert und allenfalls auch verfolgt. Dabei muss sich der Jagdhund entsprechend
seiner spezifischen Aufgabe im Lebensraum der Wildtiere frei und auch in gewissem Sinne
selbstinitiativ, d.h. unabhangig vom Halter, bewegen kénnen, was mit dem Begriff weitgehend
selbstandig umschrieben wird. Dabei muss diese Suche des zu bejagenden Wildes durch den
Jagdhund zielgerichtet und anhaltend sein. Anders gesagt, der Jagdhund soll seiner Aufgabe
verpflichtet sein und nicht ins Streunen verfallen. Hat der Jagdhund Wild gefunden, so muss
er dieses seiner Aufgabe entsprechend anzeigen, z.B. durch festes Vorstehen oder durch an-
haltendes Verbellen (Standlaut), oder aber das Wildtier zum Verlassen des Aufenthaltsortes
bringen (Aufstdbern). Jagdhunde, die dem aufgestoberten Wildtier (Paarhufer, Raubtiere, Ha-
sen) folgen, sollen dies unter Laut geben (bellen) tun. Dabei gibt es Hunde, die bereits beim
Verfolgen der Duftspur Laut geben (Fahrtenlaut, Spurlaut), andere Hunde geben erst beim
Verfolgen des sichtigen Wildes Laut (Sichtlaut), wieder andere geben erst am Wildtier, das
sich dem Hund stellt (d.h. fest an Ort bleibt) Laut (Standlaut) wobei unter letzterem auch der
Laut des Bodenhundes im Bau vor dem Fuchs zu verstehen ist. Dieses Lautgeben des jagen-
den Hundes ist fur den Tierschutz von zentraler Bedeutung. Der Hund wird beim Verfolgen
des Wildes durch das Lautgeben wesentlich langsamer als das gesunde Wildtier, wodurch
verhindern wird, dass er dieses einholen, packen und téten kdnnte. Das Wild seinerseits kann
den lauten Hund jederzeit orten und sich diesem entziehen. Gefahr fir das Wild besteht bei
stumm jagenden, schnellen Hunden. Aus diesem Grund wurden die bei uns zur Stéberjagd
verwendeten Hunderassen gezielt auf das Lautgeben gezlichtet. Das Lautgeben ist genetisch
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angelegt, er wird auf den Jagdhundeprifungen beurteilt und im Nationalen Hundeausweis do-
kumentiert. Mit der vorliegenden Definition des Einsatzzwecks wird somit von Jagdhunden, die
zum Verfolgen von Wildtieren eingesetzt werden, das Lautgeben obligatorisch verlangt (ent-
weder Fahrtenlaut, Spurlaut, Sichtlaut oder Standlaut) °. Hingegen schliesst der vorliegende
Einsatzzweck solche Jagdhunderassen aus, die das gesunde Wildtiere auf Sicht und stumm
und mit dem Ziel hetzen, dieses zu packen und zu téten. Diese Art des Jagens mit Hunden ist
mit den heutigen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung nicht vereinbar. Somit sollen in
der Schweiz fur die Stoberjagd keine sichtjagenden Windhunde (z.B. Greyhound, Barsoi, etc.)
eingesetzt werden und ebenso keine Hunderassen, die alleine flr das stumme Packen und
allenfalls Toten vorgesehen sind (catch-dogs wie z.B. Mastiffs, Doggen). Konkret ist es an den
Kantonen, die auf Kantonsgebiet zugelassenen Hunderassen zu bestimmen (Art. 3 JSG). Ein-
satz von Jagdhunden «nach dem Schuss»: Dieser liegt in der Schweiz beim Suchen und
Zuruckbringen von erlegten kleineren Wildtieren (Apportieren) oder beim Suchen von grdsse-
ren verletzten, Wildtieren. Diesem Einsatz von Jagdhunden kommt aus Sicht des Tierschutzes
grosse Bedeutung zu. Dabei gilt es, das verletzte Tier schnellstmdglich zu finden, um dessen
Leiden zu verkirzen. Dabei unterscheidet sich die Suche von verletztem Wildtieren aufgrund
deren Korpergrosse und Lebensweise: Kleinere oder fliegende Wildtiere (z.B. Enten, Hasen)
sucht der Jagdhund frei und beim Finden greift er das Tier und bringt dieses dem Jager zurtck
(Apportieren). Falls ein Wildtier dabei noch nicht verendet ist, bringen gewisse Hunde das
verletzte Beutetier lebend, wonach der Jager das Tier nottdten muss, andere Hunde aber téten
das verletzte Beutetier durch einen Biss und bringen es dann zum Jager. In jedem Fall stellt
dies den schnellstmoéglichen Tod des verletzten Tieres sicher. Grossere Wildtiere (z.B. Reh,
Géamse) sucht der WildhGter oder Jager, indem er den Jagdhund am langen Riemen auf der
Spur des verletzten, oder méglicherweise verletzten, Tieres flhrt. Oft wird dabei das bereits
verendete Tier gefunden. Sollte das Tier aber noch leben, muss dieses durch den Nachsuche-
fuhrer méglichst schnell notgetétet werden, in der Regel mittels einem Fangschuss (Art. 1b
Abs. 6). Bei der Nachsuche kann es aber vorkommen, dass das verletzte Wildtier noch so
mobil ist, dass es sich dem Nachsuchefuhrer entzieht und kein Fangschuss mdglich wird (z.B.
in dichter Vegetation). Die einzige und schnellste Moglichkeit solche Wildtiere zu toten liegt
darin, dass der Nachsuchefuhrer den Hund vom Riemen 16st und der Hund dem Wildtier nun
frei folgt. Dieser wird das in seiner Bewegungsfahigkeit gehemmte Tier einholen und entweder
laut stellen (Standlaut), so dass der Hundeflhrer das Tier mittels Fangschuss erlegen kann,
oder kleinere Tiere (z.B. Rehe) auch greifen und téten. In solchen Fallen stellt der Einsatz des
Jagdhunds die einzige und schnellste Mdglichkeit dar, um bei verletzten Wildtiere das Leiden
zu verklrzen. Ein solcher Einsatz des Jagdhundes am kranken Tier ist unabdingbar und er
entspricht einer Notwendigkeit aus Tierschutzgriinden. Analog zur Nottétung gilt aber auch
hier der Vorbehalt, wonach der Hund nur dann zum freien Verfolgen und Greifen eingesetzt
werden darf, wenn kein Fangschuss angebracht werden kann oder ein solcher zu gefahrlich
ware. Diese explizite Nennung des Einsatzzwecks von Jagdhunden soll dazu beitragen, dass
der Wildhlter oder Jager, dessen Jagdhund im Rahmen der Jagd ein verletztes oder nicht
fluchtfahiges Wildtier greift und allenfalls tétet, rechtlich nicht als Halter des Hundes gemass
Artikel 77 der Tierschutzverordnung belangt werden kann. Aus diesem Grund wird parallel im
Artikel 77 der Tierschutzverordnung ein entsprechender Vorbehalt angebracht (s. Kapitel 5,
Anderung weiteren Rechts).

Absatz 3 definiert den Einsatzzweck von Greifvdgeln, die zur Jagd oder Wildschadenabwehr
eingesetzt werden. Er besteht im gezielten Anfliegen und Verfolgen von Wildvdgeln, wobei sie
diese Vdgel auch greifen und allenfalls téten darfen. Indem die zur Jagd verwendeten Greif-
vogel nicht domestiziert wurden, entspricht deren Jagdverhalten vollstandig dem Jagdverhal-
ten der Wildform, mit der Ausnahme, dass der Falkner den Greifvogel auf eine bestimmte
Beutetierart «pragt (z.B. Rabenkrahen) und den Greifvogel soweit an sich gewdhnt hat (Habi-

5 Die Aufgabe der Vorstehhunde (z.B. Setter, Pointer etc.) liegt im stummen Anzeigen des gefundenen Wildes
durch Vorstehen; bei der Vorstehjagd wird vom Jagdhund selbstverstandlich kein Laut verlangt.
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tuierung, Konditionierung, dass dieser nach der Jagd wieder ohne Scheu zum Falkner zurlck-
kehrt. Das jagdliche Greifen und Téten von Wildvégeln durch Beizvogel ist in diesem Sinne
auch als Vorbehalt gegenliber dem Toten mittels eines Jagdgewehrs zu nennen (Art. 1b).
Greifvogel werden heutzutage nicht nur Beizjagd eingesetzt, sondern auch zur Vergramung
von Vdgeln, insbesondere Vogelschwarmen, in der Landwirtschaft zur Verhitung von Wild-
schaden (z.B. in Rebbergen), auf Flughafen zur Verringerung der Risiken des Vogelschlags
(Bird-strike) sowie in Stadtgebieten zur Vergramung von Saatkrahen in Wohnquartieren.

Art. 3 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2

1 Die Kantone konnen Angehorigen der Jagdpolizei oder Jagdberechtigten die Verwendung verbotener Waffen und Muni-
tion sowie Hilfsmittel oder Methoden nach Artikel 2 gestatten, sofern dies nétig ist, um:

2 Sie fiihren eine Liste der berechtigten Personen und instruieren diese vorgingig tiber die fachgerechte Verwendung der
Waffen, Hilfsmittel und Methoden.

Artikel 3 der Jagdverordnung wurde in wenigen Punkten neu geordnet und klarer gefasst.

Absatz 1: Wie bisher erhalten die Kantone die Mdglichkeit, dass sie in begrindeten Fallen
einzelnen Berechtigten die Bewilligung zum Verwenden von zur Jagd verbotenen Waffen, Mu-
nition oder aber verbotenen Hilfsmitteln und Methoden erteilen kénnen. Die Kantone kdnnen
diese Bewilligung Angehdrigen der Jagdpolizei oder Jagdberechtigten ausstellen. Damit wird
klar, dass die Kantone diese Bewilligungen grundsatzlich nur persénlich (ad personam) und
bedarfsorientiert ausstellen dirfen. Eine generelle Bewilligung ware unzulassig. Gestrichen
wurde der Zusatz, wonach die Kantone Bewilligungsinhaber noch «speziell ausbilden» mus-
sen. Im kantonalen Vollzug war nicht klar, was unter einer speziellen Ausbildung zu verstehen
sei, bzw. ob damit ein obligatorischer Kurs gemeint sei, oder ob eine schriftliche Instruktion
auch genuge. Anstelle dieser unklaren Auflage regelt der nachfolgende Absatz 2 diesen As-
pekt neu und eindeutig.

Absatz 2: Wie bisher fihren die Kantone eine Liste der Bewilligungsinhaber nach Absatz 1.
Neu wird eingeflhrt, dass die Kantone die Inhaber einer Bewilligung nach Absatz 1 vorgangig
Uber die fachgerechte Anwendung der ausnahmsweise bewilligten Hilfsmittel, Waffen etc. in-
formieren mussen. Dies kann bei komplizierteren Hilfsmitteln ein Kurs sein (z.B. Einsatz von
Nachtsichtzielgeraten), bei einfacheren Hilfsmitteln eine schriftliche Information (z.B. Verwen-
dung von kunstlichem Licht zum Schiessen in der Nacht). Die Kantone bestimmen fur die ein-
zelnen verbotenen Hilfsmittel, welche Formen der Instruktion adaquat sind.

Aufgehoben

Der geltende Artikel 3°® umfasst die Spezialregelung zur Anderung der Schonzeit oder der
Jagdbarkeit von Wildtierarten, welche der Bundesrat in Abweichung von den Bestimmungen
des Jagdgesetzes auf dem Verordnungsweg erlassen kann (Art. 5 Abs. 6 JSG). Neu wurden
samtliche der Bestimmungen dieses Artikels ins Jagdgesetz (Art. 5 JSG) Ubernommen, wes-
halb dieser Verordnungsartikel 3" aufgehoben werden kann
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Art. 4 Regulierung von Bestidnden geschiitzter Arten

I Die Kantone konnen nach vorgingiger Anhérung des BAFU Bestidnde von Steinbocken, Wolfen und Hockerschwénen
regulieren.

2 Sie teilen dem BAFU anlésslich der Anhérung mit:
a. weshalb die Regulierung erforderlich ist;
b. welche Art von Eingriffen geplant sind; und
c.  welche voraussichtlichen Auswirkungen die Eingriffe auf den Bestand haben.
3 Zusitzlich machen sie dem BAFU folgende Angaben:
a. Dbei Steinbocken: fiir jede Fortpflanzungsgemeinschaft (Kolonie)
1. das besiedelte Gebiet,

2. den Bestand im Sommer mit Angaben zur Anzahl an Kitzen beiderlei Geschlechts, an ein- bis zweijéhrigen
Jungtieren, an Geissen, die &lter als dreijahrig sind, an Bocken, die drei- bis fiinfjahrig sind, an Bocken, die
sechs- bis zehnjéhrig sind sowie an Bocken, die élter als elfjahrig sind.

b. bei Wolfen:

1. die Lage des Streifgebiets des Rudels und dessen Bestand sowie die aktuelle Anzahl an Jungwolfen, die jiinger
als ein Jahr sind,

2. die Umsetzung der Information und Beratung zum Herdenschutz nach Artikel 45 Absatz 4 sowie den Stand der
Umsetzung von zumutbaren Herdenschutzmassnahmen im Streifgebiet des Rudels,

3. die Umsetzung des Anlockungsverbots nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe 1 und des Fiitterungsverbots nach
Artikel 8,

4. sofern die Regulierung den Erhalt regional angemessener Bestédnde von Paarhufern bezweckt, die Verjiingungs-
situation sowie die Beurteilung der Wildschadensituation im Wald.
c. bei Hockerschwinen:

1. die Verbreitung und die Anzahl an Brutpaaren auf Kantonsgebiet sowie einen angemessenen Eingriffsperime-
ter,

2. den Stand der Umsetzung von zumutbaren Massnahmen zur Abwehr von Schdden oder zur Verhiitung der
Gefahrdung von Menschen,
3. die Umsetzung des Fiitterungsverbots nach Artikel 8.
4 Sie melden dem BAFU Ort, Zeit und Erfolg der Eingriffe.

Absatz 1: Das bisherige Jagdgesetz sah vor, dass samtliche geschutzte Arten reguliert wer-
den durfen (Art. 12 Abs. 4 JSG). Das revidierte Jagdgesetz hingegen schrankt diese Regulier-
barkeit neu auf einzelne besonders bezeichnete Arten ein (Art. 7a JSG). Dabei bezeichnet es
zwei geschitzte Arten (Steinbock und Wolf), deren Bestande die Kantone aus den folgenden
Grunden regulieren durfen: (1) zum Schutz der Lebensraume, (2) zur Erhaltung der Artenviel-
falt, (3) zur Verhitung von Schaden, (4) zur Abwehr einer konkreten Gefahrdung von Men-
schen oder (5) zur Erhaltung regional angemessener Wildbestande (Art. 7a Abs. 1 JSG). Zu-
satzlich zu den direkt im Jagdgesetz bezeichneten Arten erméachtigt das revidierte Jagdgesetz
den Bundesrat dazu, weitere geschutzte Arten auf dem Verordnungsweg als regulierbar auf-
zulisten (Art. 7a Abs. 3 JSG). Bezlglich der Bezeichnung weiterer Arten hat das Parlament
dem Bundesrat mit der Uberweisung der Motion Niederberger (15.3534) bereits den Auftrag
erteilt, den geschutzten Hockerschwan in der Jagdverordnung als regulierbare Art zu bezeich-
nen. Aus diesem Grund fUhrt der vorliegende Artikel drei geschitzte Wildtierarten auf, deren
Bestande die Kantone nach dem neuen Artikel 7a des Jagdgesetzes regulieren durfen: (1)
Steinbock, (2) Wolf, (3) Hockerschwan. Der Bundesrat mochte keine weiteren Arten auf diese
Liste nehmen. Der Bundesrat respektiert insbesondere den Entscheid des Parlaments, weder
Luchs, Biber, Gansesager noch Graureiher im Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes aufzulis-
ten. Anhérung des BAFU: Gemass diesem Absatz missen die Kantone vorgangig eines Re-
gulationseingriffs das BAFU anhdren. Dem BAFU kommt somit das Recht zu, die entspre-
chende kantonale Verfiigung auf deren Konsistenz mit dem Bundesrecht zu priifen, insbeson-
dere zur Gewahrleistung des Artenschutzes. Der Kanton ist somit vorgangig dem Ergreifen
der Massnahmen vom Bescheid des BAFU informiert, und dem Ergebnis dieser Anhérung des
BAFU kame auch anlasslich einer Beschwerde vor Gericht Bedeutung zu.
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Absatz 2 bestimmt die Art der Informationen, die der Kanton dem BAFU anlasslich der Anho-
rung vorlegen muss: Gemass Buchstabe a mussen die Kantone die geplante Regulation be-
grunden mussen. Erforderlichkeit von Eingriffen: Das revidierte Jagdgesetz verlangt, dass
Eingriffe zur Regulation geschuitzter Tiere erforderlich sein mussen (Art. 7a Abs. 2 JSG). Dabei
muss der Kanton plausibel machen, dass die Regulation tatsachlich notig ist, um den bezeich-
neten Konflikt vorausblickend zu verhiten. Dabei muss der Schaden oder die Gefdhrdung
nicht bereits eingetreten sein noch missen diese explizit bemessen werden, d.h. es muss
nicht wie im bisherigen Recht eine bestimmte Schadenschwelle lberschritten werden. Aller-
dings muss der zu erwartende Schaden oder die zu erwartende Gefahrdung plausibel sein, so
dass die Regulation im Sinne einer vorausblickenden Verhitung tatsachlich Sinn macht. Mit
anderen Worten missen die Kantone das Konfliktpotential aufzeigen und darlegen, dass die-
ser Konflikt durch das Bremsen der regionalen Populationsentwicklung des Wolfes, bzw. durch
die Steuerung des Verhaltens der verbleibenden Wélfe, verringert werden kann. Nicht zu
rechtfertigen ware dagegen ein Regulationseingriff bei einem Steinbockbestand zur Verhitung
von Schaden am Gebirgswald, wenn die betroffenen Steinbdcke ganzjahrig oberhalb der
Waldgrenze leben; ebenso ware es unzulassig, ein Wolfsrudel zur Verhitung von Nutztier-
schaden zu regulieren, wenn in dessen Revier gar keine Nutztiere geweidet werden. Nach der
Bundesverfassung gilt fir staatliches Handeln ganz allgemein das Verhaltnismassigkeitsprin-
zip (Art. 5 Abs. 2 BV). Anwendung des Verhaltnismassigkeitsprinzips: Dabei gilt es nun
anlasslich von Regulierungsvorhaben zu klaren, inwiefern vorgangig der Regulierung mildere
Massnahmen (z.B. Herdenschutzmassnahmen nach Artikel 10h) tatsachlich erforderlich sind.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen Massnahmen, deren Umsetzung in der Zusténdigkeit des
Kantons liegen und solchen Massnahmen, deren Umsetzung in der Zusténdigkeit Privater
liegt. Dabei stellt die Regulation des geschutzten Wolfes eine behordliche Massnahme des
Kantons dar, wahrend das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen eine selbstgewahlte Auf-
gabe des Landwirtes ist. Damit der Staat bezliglich einem notwendigen Regulationsvorhaben
handlungsfahig bleibt, darf deshalb im Streifgebiet des Rudels keine flachendeckende Umset-
zung des Herdenschutzes durch Private zur Bedingung gemacht werden. Damit kdme dem
einzelnen Landwirt, der mit der Regulation aus personlichen Grinden nicht einverstanden ist,
quasi ein Vetorecht gegen eine entsprechende kantonale Verfugung zu. Aus diesem Grunde
hat das Parlament bei der Anderung des Jagdgesetzes die flaichendeckende Umsetzung von
Massnahmen zur Schadenverhitung nicht zur Bedingung erklart (Art. 7a Abs. 2 JSG). Im Ge-
genzug bedeutet dies nun aber nicht, dass vorgangig einer Regulierung gar keine milderen
Massnahmen zur Schadenabwehr ergriffen werden mussen. Vielmehr verpflichtet das Verhalt-
nismassigkeitsprinzip den Kanton dazu, dass er mildere Massnahmen, deren Umsetzung in
seinem Verantwortungsbereich liegen, vorgangig ergreifen muss. Bei der geplanten Regulie-
rung von Wolfen zur Abwehr einer zu geringen Scheuheit vor dem Menschen waren diese z.B.
die Umsetzung des allgemeinen Futterungsverbots sowie des Verbotes zum Auslegen von
Lockfutter; fur mildere Massnahmen, deren Umsetzung in privater Verantwortung liegt und
freiwillig ist, muss der Kanton dem BAFU hingegen bloss das Dispositiv zum Ergreifen solcher
Massnahmen mitteilen (Information und allfallige Beratung der Landwirte im Streifgebiet des
Rudels, Stand der tatsachlichen Umsetzung solcher Massnahmen durch die Landwirte im
Streifgebiet). Fir die Kantone gilt deshalb, dass bei der vorausblickenden Konfliktldsung mit
geschutzten Wildtieren das alleinige Fokussieren auf die Regulation der geschitzten Tiere
unverhaltnismassig ware. Nach dem Buchstabe b teilen die Kantone dem BAFU auch die Art
des geplanten Eingriffs mit, d.h. welche Massnahmen zur Bestandsregulation ergriffen werden
sollen und nach Buchstabe c teilen sie dem BAFU mit, welche voraussichtlichen Auswirkun-
gen diese Massnahmen auf den Bestand der zu regulierenden Wildtiere haben werden.

Damit das BAFU Regulationsvorhaben der Kantone anlasslich der Anhérung konkret beurtei-
len kann, definiert Absatz 2 die zuséatzlichen Informationen, welche die Kantone dem BAFU
mitteilen missen, getrennt nach Steinbécken, Wélfen und Héckerschwanen.

Buchstabe a: Steinbdcke leben in voneinander abgrenzbaren Kolonien. Eine Kolonie ist eine
aktuelle Fortpflanzungsgemeinschaft. Das BAFU legt aufgrund naturraumlicher Gegebenhei-
ten und unter Anhérung der Kantone gesamtschweizerisch die Abgrenzung der Kolonien
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grundsatzlich fest. Diese Perimeter sollen regelmassig Uberprift werden, weshalb die Kantone
dem BAFU gemass Ziffer 1 diese grundsatzlichen Perimeter alljahrlich bestatigen, oder allfal-
lige Anderungen mitteilen, missen. In Ziffer 2 wird definiert, nach welchen Kriterien die Kan-
tone die Erfassung der Steinbockbestande in diesen Kolonien vornehmen mussen. Steinbocke
lassen sich recht gut beobachten, wobei sich Geschlechter- und Altersklassen meist gut un-
terscheiden lassen. Damit allfallige Regulationseingriffe nicht die natirliche Geschlechts- und
Altersstruktur eines Bestands zerstéren, muss die Bestandserhebung den Aufbau der Popu-
lation bezlglich Alters- und Geschlechterkategorien verlasslich aufzeigen; nur so kann die
Planung dementsprechend vorgenommen werden. Die dabei zu beachtende Einteilung der
Steinbdcke in Altersklassen entspricht bisherigem Recht (Verordnung des UVEK Uber die Re-
gulierung von Steinbockbestanden, VRS, SR 922.27). Indem diese Departementsverordnung
aufgehoben wird (s. Aufhebung von Art. 4 Abs. 4 JSV und Kapitel 5, Anderung weiteren
Rechts), ist es erforderlich diese Kategorien hier explizit zu nennen. Buchstabe b: Wodlfe or-
ganisieren sich in Familienverbanden (Rudeln), welche aus den sich reproduzierenden Eltern
und ihren Jungtieren aus einem oder mehreren Jahren bestehen. Wolfsrudel verteidigen Nah-
rungsreviere mit einer durchschnittlichen Grosse in den Alpen von rund 200 bis 300 km2. Um
die Ausbreitung der Wolfspopulation nicht zu behindern und trotzdem steuernd in die Be-
standsentwicklung einzugreifen, setzt die Regulation beim Wolfsrudel an, wobei klare Regeln
verhindern, dass dieses Wolfsrudel durch die Regulation zerstért wird. In Ziffer 1 wird festge-
halten, dass die Kantone dem BAFU anlasslich der Anhorung die Ausdehnung der Streifge-
biete eines Wolfsrudels mitteilen missen. Dieses lasst sich anhand von Indizien eingrenzen
(Sichtbeobachtungen, Risse, Fotofallenbilder oder genetische Identifizierung einzelner Rudel-
mitglieder). Ebenso mussen sie die Zusammensetzung des Familienverbandes mitteilen, wo-
bei insbesondere der Anzahl an diesjahrigen Welpen grosste Bedeutung zukommt. Nach Zif-
fer 2 mussen die Kantone im Streifgebiet des Rudels nachweisen, dass sie sdmtliche Land-
und Alpwirtschaftsbetriebe tiber den Herdenschutz informiert und gefahrdete Betriebe auf de-
ren Wunsch auch beraten haben. Die Kantone teilen dem BAFU die Art und Weise der Infor-
mation und Beratung zum Herdenschutz sowie der Stand der Umsetzung von Herdenschutz-
massnahmen durch die Landwirtschaft im Rahmen der Anhérdung mit. Beziglich dem tat-
sachlichen Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen ist kleine flachendeckende Umsetzung
des Herdenschutzes gefordert (Begriindung siehe oben). Falls im Rudelstreifgebiet Weidepe-
rimeter vorkommen, auf denen fur den Schutz von weidende Nutztieren gar keine zumutbaren
Herdenschutzmassnahmen nach Art. 10h bestehen, dann bezeichnen die Kantone z.Hd. des
BAFU die exakten Weideperimeter von solchen Weideflachen. Auch bei der Verhitung einer
Gefahrdung von Menschen durch Wdlfe gibt es mildere Massnahmen, welche die Kantone
vorgangig einer Regulation ergreifen sollen, dies umso mehr, da es sich um Massnahmen
handelt, deren Umsetzung direkt beim Kanton liegt und nicht wie beim Herdenschutz bei Drit-
ten. Gemass der Ziffer 3 handelt es sich um die Umsetzung des allgemeinen Fitterungsver-
bots (Art. 8*") sowie des Verbotes zum Anlocken von Wildtieren (Art. (Art. 2 Abs. 2 Bst. |),
deren Um- oder Durchsetzung in der Verantwortung des Kantons liegt. Somit muss der Kanton
im Streifgebiet von Wdlfen jegliches Auslegen von Futter und insbesondere von Fleisch oder
tierischen Nebenprodukten unterbinden. Es kann nicht sein, dass Woélfe durch das Ausbringen
von Futter angelockt werden und dann aufgrund einer zu grossen Nahe zum Menschen regu-
liert werden mussen. Ein zentrales Ziel des neuen Umgangs mit Wolfen gemass dem revidier-
ten Jagdgesetz und dieser Jagdverordnung besteht darin, dass die Wdlfe scheu bleiben. Jeg-
liches Anlocken mit Futter ware dabei kontraproduktiv, weshalb der Umsetzung von Art. 2 Abs.
1 Bst. | JSV und Art. 8" JSV grosse Bedeutung zukommt. Entsprechend teilen die Kantone
die Umsetzung dieser beiden Verbote dem BAFU anlasslich der Anhérung mit. Sollte der Kan-
ton aber einen Eingriff in ein Wolfsrudel mit dem Zweck der Erhaltung von regional angemes-
senen Wildbestanden planen (gem. Art. 7a Abs. 2 Bst. ¢ JSG), dann muss er nach Ziffer 4 die
Waldverjungung im Streifgebiet des Rudels dokumentieren sowie die Wildschadensituation,
verursacht durch wildlebende Paarhufer an der natirlichen Waldverjiingung, auf deren Trag-
barkeit beurteilen. Grundsatzlich gilt, dass im Streifgebiet des Rudels an der Waldverjliingung
keine untragbaren Schaden durch wildlebende Paarhufer vorkommen dirfen. Aus hohen Wild-
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schaden am Wald muss i.d.R. geschlossen werden, dass der Bestand an wildlebenden Paar-
hufern - trotz der Pradation des Wolfes auf diese Paarhufer und trotz dessen jagdlicher Basis-
regulierung durch den Kanton - immer noch zu hoch ist. Allerdings ist anzuflihren, dass lokale
Konzentrationen von Huftieren paradoxerweise auch durch die von den Grossraubtieren aus-
gehende Pradationsgefahr entstehen kdnnen, insbesondere dann, wenn sich die Beutetiere
der Wélfe in besonders sichere Einstande, wie z.B. steile Schutzwalder, zurtickziehen. In je-
dem Fall ist das Beurteilen der Wildschadensituation Sache der Kantone. Klar dabei ist hinge-
gen, dass die Wildschadensituation im Wald keine Rolle spielen darf bei der Beurteilung eines
Regulationsvorhabens, das zum Zwecke der Abwehr einer Gefahrdung von Menschen oder
zur Verhitung von Schaden durch Grossraubtiere an Nutztieren erfolgen soll. Buchstabe c:
Hockerschwane briaten hauptsachlich an den Ufern von Seen, Weihern oder aufgestauten Ab-
schnitten von Flussen. Falls die Kantone in der Vergangenheit Konflikte mit Hockerschwanen
reklamierten, dann waren dies meist regionale Probleme durch die Verkotung von Mahwiesen,
Rasenplatzen von Badeanlagen oder Probleme mit der Flugsicherheit auf Flugplatzen. Solch
lokalen Schadenproblemen steht aber eine hohe, raumliche Mobilitat der Schwane gegentiber.
Deshalb muss der Kanton vorgangig eines Regulationsvorhabens nach Ziffer 1 einen sinnvol-
len Eingriffsperimeter bezeichnen, in dem sich die Schwane bewegen und diesen der Verbrei-
tung von Brutpaaren des Héckerschwans auf Kantonsgebiet gegentiberstellen. Das Eingriffs-
gebiet durfte bei grossen Seen meist der See selber sein, bei kleineren Gewassern muss ein
sinnvolles Einzugsgebiet abgeschatzt werden. Sofern bei solchen Eingriffsregionen mehr als
ein Kanton betroffen ist, ist eine interkantonale Absprache nétig und die Bewilligungen sollen
koordiniert erteilt werden. Gemass Ziffer 2 zeigen die Kantone dem BAFU auf, ob und wenn
ja welche Massnahmen durch Dritte erfolglos ergriffen wurden, welche zur Verhitung von
Schaden oder zur Abwehr von Gefahrdungen durch Schwane dienen kénnen (z.B. Massnah-
men zur Vertreibung der Schwane von den Rollfeldern von Flugplatzen, Elektrozaune zum
Schutz von Mahwiesen etc.). Nach Ziffer 3 muss der Kanton die Umsetzung des allgemeinen
Futterungsverbotes nachweisen. Denn oftmals sind lokale Wasservogelfiitterungen durch den
Menschen ganz wesentlich fir lokale Konzentrationen von Schwanenpopulationen verantwort-
lich und damit auch fir die dadurch verursachten Schaden.

Absatz 3: Dieser Absatz regelt die Pflicht zur Rapportierung allfallig umgesetzter Regulie-
rungsmassnahmen der Kantone ans BAFU. Nach Abschluss der Bestandsregulation gilt es,
nebst dem Ort und dem Zeitpunkt der Eingriffe, insbesondere auch den Grad der Zielerrei-
chung zu Uberprifen.

Aufgehoben

Der bisherige Artikel zur «Regulierung von Woélfen» wird aufgehoben, da dieser Sachverhalt
neu im Artikel 4b geregelt wird.
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Art. 4a Regulierung von Steinbécken

I Steinbocke einer Kolonie diirfen nur reguliert werden, wenn die betroffene Kolonie mehr als hundert Tiere, die élter als
ein Jahr sind, umfasst. Die Kantone koordinieren die Bewilligung zur Regulierung fiir Kolonien, die sich iiber mehrere
Kantone erstrecken,

2 Bei der Regulierung gelten pro Jahr folgende Einschrankungen:
a.  von den erlegten Tieren einer Kolonie diirfen hochstens 50 Prozent ménnlich sein;
b. von den sechs- bis zehnjahrigen Bocken einer Kolonie diirfen hochstens 10 Prozent erlegt werden;
c.  von den elfjahrigen und &lteren Bocken einer Kolonie diirfen hochstens 15 Prozent erlegt werden;

d. laktierende Geissen sind geschiitzt.

Die bisherige Verordnung Uber die Regulierung von Steinbockkolonien (VRS, SR 922.27) wird
neu durch die Bestimmungen in den beiden Artikeln 4 und 4a ersetzt. Wie bisher dient die
Steinbockregulierung der vorausschauenden Verhitung von Schaden am Lebensraum, ins-
besondere am Schutzwald im Gebirge. Wie bisher wird bei deren Regulierung auf das vorgan-
gige Ergreifen von Massnahmen zur Verhutung solcher Schaden verzichtet, indem solche
Massnahmen zum Schutz der Waldverjingung im Gebirgswald unverhaltnismassig hohe Kos-
ten verursachen wirde. Somit gibt es fir den Kanton beim Nachweisen der Erforderlichkeit
eines Eingriffs in einen Steinbockbestand keine milderen Massnahmen zur Schadenverhii-
tung, die der Kanton im Sinne des Verhaltnismassigkeitsprinzips vorgangig ergreifen muss.

Absatz 1 definiert die minimale Grosse einer Kolonie (Bestandsgrosse), ab der eine Regulie-
rung zulassig ist. Die minimale Koloniegrésse wird neu von funfzig auf hundert Tiere alter als
ein Jahr angehoben. Kleinere Kolonien kédnnen kaum relevante Schaden an ihrem Lebens-
raum im oberen Bereich des Bergwaldes verursachen und deren Regulierung ist kaum erfor-
derlich. Vielmehr unterliegen kleine Bestande einem natirlicherweise erhdhten Risiko zum
Aussterben, weshalb diese besser geschitzt werden sollen. Wie bisher sind die Kantone bei
Kolonien, die sich Uber mehrere Kantone ausdehnen, dazu verpflichtet, die Abschussplanung
untereinander zu koordinieren.

Absatz 2: Die Fortpflanzungsstrategie des Steinbocks ist auf die Anwesenheit von gentgend
alten Bécken angewiesen. Damit durch die Regulierungsmassnahmen der naturliche Aufbau
einer Kolonie (Geschlechterverhaltnis, Altersklassenaufbau) nicht zerstért wird, braucht es ein-
schrankende Regeln bei der Enthahme mannlicher Steinbocke. Grundsatzlich findet die Re-
gulation eines Bestands durch den Abschuss weiblicher Tiere statt, weshalb bei Regulations-
bedarf in einer Kolonie der Anteil weiblicher Tiere im Abschuss nicht tiefer ausfallen darf als
der Anteil mannlicher Tiere. Aus diesem Grund wird der Anteil an mannlichen Tieren im Ge-
samtabschuss einer Kolonie und pro Jahr in Buchstabe a auf maximale 50 Prozent begrenzt.
Von besonderer evolutiver Bedeutung sind die alten Bocke, welche die Iangsten Horner haben,
den meisten Nachwuchs zeugen und somit genetisch am erfolgreichsten und wertvollsten
sind. Aus diesem Grund sollen in jeder Kolonie alte Bocke in genligender Zahl vorkommen
und einige davon sollen bis zum natirlichen Alterstod leben kénnen. Um eine Uberbejagung
der Bdcke zu verhindern, wird der Anteil an Boécken, die pro Altersklasse erlegt werden dirfen,
begrenzt. Nach Buchstabe b dirfen in der Altersgruppe der sechs- bis zehnjahrigen Bdcke
einer Kolonie maximal 10 Prozent erlegt werden. Nach Buchstabe ¢ dirfen bei der Alters-
gruppe der elfjahrig plus alteren Bdcken einer Kolonie alljghrlich maximal 15 Prozent erlegt
werden. Diese Limitierung der Entnahmen pro Altersklasse sichert einen naturlichen Popula-
tionsaufbau. Nach Buchstabe d sind bei der Klasse der weiblichen Tiere die laktierenden
Geissen geschutzt (sinngemass zu Art. 7 Abs. 5 JSG).
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Art. 4b Regulierung von Woélfen

' Wolfe eines Rudels diirfen nur reguliert werden, wenn sich das betroffene Rudel im Jahr, in dem die Regulierung bewilligt
wird, erfolgreich fortgepflanzt hat. Dabei diirfen aus einem Rudel hochstens die Hélfte der Jungtiere, die jiinger als einjdhrig
sind, erlegt werden.

2 Die Bewilligung zur Regulierung ist auf das Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels zu beschriinken und fiir hochstens
eine Regulierungsperiode nach Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes zu erteilen. Erstreckt sich das Streifgebiet des Wolfs-
rudels iiber mehrere Kantone, so koordinieren die Kantone ihre Bewilligungen.

3 Wolfe, die im Streifgebiet des betreffenden Wolfsrudels und friithestens ein Jahr vor der Erteilung der Bewilligung zur
Regulierung gewildert oder nach Artikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes erlegt wurden, sind an die Anzahl Wolfe, die reguliert
werden diirfen, anzurechnen.

4 Die Regulierung von Wolfen zur Verhiitung von landwirtschaftlichen Schiiden darf nur bewilligt werden, wenn der Kanton
im Streifgebiet des Wolfsrudels sémtliche Landwirtschaftsbetriebe iiber die Herdenschutzmassnahmen vorgéngig informiert
und gefahrdete Betriebe auf deren Wunsch beraten hat.

5> Die Regulierung von Wélfen zur Erhaltung regional angemessener Bestéinde wildlebender Paarhufer darf nicht bewilligt
werden, wenn wildlebende Paarhufer die natiirliche Waldverjiingung im Streifgebiet des Wolfsrudels so beeintréchtigen,
dass ein Konzept zur Verhiitung von Wildschaden nach Artikel 31 Waldverordnung vom 30. November 1992° erstellt wer-
den muss.

6 Wolfe sind aus einem Rudel und soweit mdglich nahe von Siedlungen oder Nutztierherden zu erlegen.

Der Artikel 4b konkretisiert neu die Regulation von Wolfsbestanden (gem. Art. 7a JSG), wes-
halb der bisherige Artikel 4° JSV aufgehoben werden kann. Gemass der neuen Bestimmung
erfolgt die Bestandsregulierung vorausblickend und sie soll der Verhiitung von Schaden oder
der Abwehr einer konkreten Gefahrdung von Menschen dienen. Indem nicht mehr, wie im bis-
herigen Jagdgesetz, ein grosser Schaden oder eine erhebliche Gefahrdung bereits eingetre-
ten sein muss, kann der Bundesrat im vorliegenden Verordnungsartikel auf die konkrete Be-
messung eines eingetretenen Schadens oder einer eingetretenen konkreten Gefahrdung als
Voraussetzung einer Regulierung verzichten. Weil die Regulierung den Artenschutz nicht ge-
fahrden darf (Art. 7a Abs. 2 JSG), gibt es die nachfolgenden Anforderungen an die Regulierung
von Wolfsbestanden:

Absatz 1: Voraussetzung zur Regulierung ist, dass nur Wolfsrudel reguliert werden diirfen, die
sich im Jahr der Erteilung der Bewilligung erfolgreich fortgepflanzt haben. Dabei dirfen nur
Jungtiere die jlinger als ein Jahr sind erlegt werden, hingegen bleiben altere Wélfe und ganz
besonders die Elterntiere geschutzt. Der Abschuss von alteren Woélfen wirde die Rudelstruktur
zerstoren und wirde dazu fihren, dass mehr Schaden an Nutztieren entstehen konnten, in-
dem flhrungslose Jungwolfe sich an Nutztieren vergreifen. Weiter wirde das Erlegen der El-
terntiere die Fuhrung des Rudels zerstéren und dadurch das «Gedachtnis des Rudels». Die
alten Wolfe haben aufgrund zahlreicher Erfahrungen gelernt in unserer Kulturlandschaft zu
Uberleben. Haben die Elterntiere z.B. die Erfahrung gemacht, dass Herdenschutzmassnah-
men schmerzhaft (Elektrozaun) oder aber lastig und gefahrlich sind (Herdenschutzhunde),
dann werden sie wirksam geschutzte Nutztierherden meiden und solches Verhalten auch ihren
Jungtieren beibringen. Aus diesem Grund macht es Sinn, dass nur Jungwolfe erlegt werden.
Werden diese Jungwdlfe aus einer Rudelsituation und nahe von geschuitzten Nutztierherden
erlegt, dann verstarkt das die Wirksamkeit dieser Herdenschutzmassnahmen, indem die Uber-
lebenden Wolfe scheuer werden. Weiter kann mit der Bestimmung, wonach maximal die Halfte
der diesjahrigen Jungtiere erlegt werden durfen, der Erhalt des Rudels und damit auch der
Wolfbestand einer Region grundsatzlich gesichert werden.

Absatz 2: Die Bewilligung zur Regulierung muss der Kanton 6rtlich auf das Streifgebiet des
Rudels und zeitlich auf die Regulierungsperiode (gem. Art. 7a Abs. 1 Bst. b JSG), die der
Reproduktion folgt, beschranken. Die Kantone sind wo nétig dazu verpflichtet, allfallige Regu-
lierungsvorhaben untereinander abzusprechen.

Absatz 3: Bei der Bestimmung in diesem Absatz geht es darum, eine Uberregulierung eines
Wolfsrudels aus Artenschutzgrinden zu verhindern. Zu diesem Zweck werden im Streifgebiet

6 SR 921.01
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eines Rudels behordlich erlegte Einzelwdlfe sowie gewilderte Woélfe an die Anzahl der Jung-
tiere, die abgeschossen werden dirfen, angerechnet. Entsprechend reduziert sich die Anzahl
der Wolfe, die maximal noch erlegt werden dirfen. Dabei werden getdtete Wolfe im Zeitraum
einberechnet, der frihestens ein Jahr vor Erteilung der Bewilligung und bis zum Abschluss der
Regulation reicht.

Absatz 4: Der Herdenschutz und dessen Forderung durch den Bund wird in dieser Verordnung
in mehreren Artikeln ausfuhrlich geregelt (Art. 10a, 10b und 10c JSV). Das Ergreifen von Her-
denschutzmassnahmen ist fur Landwirte grundsatzlich freiwillig und stellt eine selbstgewahlte
Aufgabe dar. Vorgangig der Regulierung eines Wolfsrudels sind die Kantone verpflichtet, dass
sie im Streifgebiet des Rudels samtliche Landwirtschaftsbetriebe Uber den Herdenschutz in-
formiert und gefahrdete Betriebe auf deren Wunsch individuell beraten haben. Hingegen gibt
es keine Verpflichtung, dass im Streifgebiet des Rudels samtliche Landwirte die zumutbaren
Herdenschutzmassnahmen (Art. 10h Abs. 1) tatsachlich auch umgesetzt haben, damit der
Kanton das Rudel regulieren kann. Wie bereits dargelegt, wirde dies dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit im Herdenschutz zuwiderlaufen und dem einzelnen Landwirt ein Vetorecht zur Regulie-
rungsmassnahme des Kantons geben.

Absatz 5: Falls der Kanton die Regulierung eines Wolfsrudels beantragen will, weil die Wélfe
den Bestand an wildlebenden Paarhufern Ubermassig stark senken, dann muss er nachwei-
sen, dass seiner Beurteilung nach im Streifgebiet des Rudels kein untragbarer, durch wildle-
bende Paarhufer bedingter, Schaden an der naturlichen Waldverjingung (insbesondere durch
Verbiss), besteht (s. Art. 4 Abs. 3 Bst. b Ziffer 4). Ein solcher Schaden ist dann gegeben, wenn
die Situation bei der natlrlichen Waldverjingung ein Konzept zur Verhiitung von Wildschaden
notwendig macht (Art. 31 WaV).

Absatz 6: Dieser Absatz regelt einen zentralen Aspekt des neuen Umgangs mit dem Wolf in
unserer Kulturlandschaft gemass dem revidierten Jagdgesetz. Die vorausblickende Regulie-
rung von Woélfen hat zwei Ziele: (a) das Bremsen der Bestandsentwicklung und (b) das Steuern
des Verhaltens der verbleibenden Wélfe des Rudels. Ein wesentliches Ziel der Regulations-
abschusse ist das Aufrechterhalten oder das Verstarken der naturlichen Scheuheit der im Ru-
del verbleibenden Wdlfe vor dem Menschen und dessen Infrastrukturen. Aus diesem Grund
mussen Regulationsabschisse der Jungwdlfe aus dem Rudelverband gemacht werden und
zusatzlich sollen diese Abschisse, soweit mdglich, nahe von menschlichen Siedlungen oder
nahe von gefahrdeten Nutztierherden erfolgen. Der Wolf als «Lerntier» soll die Menschen und
deren Einrichtungen maéglichst zu meiden und Herdenschutzmassnahmen zu respektieren ler-
nen. Die Frage der langfristigen Wirksamkeit der vom Bund geférderten Herdenschutzmass-
nahmen wird sehr eng mit der Frage der langfristigen Scheuheit der Wélfe verbunden sein.
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass es dazu die Kombination von wirksamen Herdenschutz-
massnahmen mit gezielten Vergramungsabschussen braucht. Um diesen Lerneffekt zu er-
mdglichen ist es aber sehr wichtig, dass aus dem Rudel nur Jungtiere erlegt werden (s. Absatz
1). An dieser Stelle soll kurz auf den Unterschied zwischen der Regulierung (gem. Art. 4b) und
dem Einzelabschuss von Woélfen (gem. Art. 9b) eingegangen werden: Wahrend die Regulie-
rung ex ante versucht, das zuklinftige Verhalten der Uberlebenden Wolfe zu steuern (beein-
flussen) damit diese mdglichst kein aus Sicht des Menschen problematisches Verhalten erler-
nen, so dient der Einzelwolfabschuss ex post dazu, solche Wdlfe aus dem Bestand zu entfer-
nen, die ein aus Sicht des Menschen problematisches Verhalten bereits erlernt haben, damit
sie dieses Verhalten nicht perfektionieren oder an andere Wolfe weitergeben. Aus diesem
Grund dienen sowohl die Regulation der Wolfsrudel als auch der Einzelabschuss von Woélfen
dazu, dass sich bei der Wolfspopulation in der Schweiz langfristig moglichst keine aus mensch-
licher Sicht unerwlinschten Verhaltensweisen etablieren.

054.10-00772/00002/00018/R114-1275

23/69



Erlduternder Bericht zur Anderung der Jagdverordnung — Version zur 1. Amterkosultation

Art. 4c Regulierung von Héckerschwéanen

Die Regulierung von Hockerschwinen erfolgt durch Eingriffe an Nestern oder Gelegen. Sind diese Massnahmen nicht

ausreichend, so konnen die Kantone Abschiisse bewilligen.

Der Hockerschwan als regulierbare Tierart wurde vom Parlament nicht im Rahmen der De-
batte zum Jagdgesetz aufgenommen, vielmehr Ubertrug das Parlament dem Bundesrat diese
Aufgabe im Rahmen einer Uberwiesenen Motion (15.3534). Der Bundesrat kommt diesem Auf-
trag hier nach und stellt die Moglichkeit zur Regulierung von Hockerschwanen im Rahmen der
Vernehmlassung zur Diskussion. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Hockerschwan be-
reits nach dem bisherigen Jagdgesetz von den Kantonen reguliert werden durfte, nachdem
Bestande grosse Schaden verursacht hatten (Art. 12 Abs. 4 JSG). So gibt es bereits Erfahrun-
gen mit der Regulierung von Bestanden des Hockerschwans. Darauf gestitzt sollen grund-
satzlich Massnahmen am Gelege oder am Nest ergriffen werden, so z.B. das Anstechen der
Eier, wodurch sich die Entwicklung des Eis verhindern lasst. Da der Hockerschwan eine lang-
lebige Artist, kommt der gewlinschte Regulationseffekt jedoch erst mittelfristig, d.h. nach meh-
reren Jahren, zum Tragen. Ist ein sofortiger Regulationseffekt notig (z.B. zum Sicherstellen
der Flugsicherheit auf einem Flughafenareal), dann kénnen Abschlisse zur Anwendung kom-
men. Die Frage der allfalligen Notwendigkeit zum Ergreifen milderer Massnahmen durch die
Kantone wurde bereits in Artikel 4 erlautert. Dabei kommt insbesondere der kantonalen Um-
setzung des allgemeinen Fitterungsverbots Bedeutung zu (Art. 8" JSV). Erfahrungsgemass
werden gerade landwirtschaftliche Konflikte sehr haufig durch lokale Konzentrationen von Ho-
ckerschwanen aufgrund von lokalen Wasservogelfutterungen verscharft.

Finanzhilfen fir die Kantone

1 Die Hohe der Finanzhilfen fiir die Aufsicht und die Durchfithrung von Massnahmen zum Umgang mit Steinbocken, Wol-
fen und Hockerschwinen wird zwischen dem BAFU und den betroffenen Kantonen vereinbart. Sie richtet sich:

a. bei Steinbocken nach der Anzahl Kolonien sowie der Anzahl Tiere pro Kolonie, die élter als einjdhrig sind;
b. bei Wolfen nach der Anzahl Rudel;
c. bei Hockerschwinen nach der Anzahl Brutpaare.

2 Der Beitrag des Bundes pro Jahr betrdgt:

a. fiir Steinbocke hochstens: 3 000 Franken Grundbeitrag pro Kolonie sowie zusétzlich 1’500 Franken pro hundert
Steinbocke, die in dieser Kolonie leben und élter als einjahrig sind;

b. fiir Wolfe hochstens: 50 000 Franken pro Rudel;

c. fiir Hockerschwéne hochstens: 10 000 Franken fiir 20 bis 100 Brutpaare, 20 000 Franken fiir 101 bis 200 Brutpaare
sowie 30 000 Franken fiir mehr als 200 Brutpaare pro Kanton.

Die allermeisten (ca. 90%) der vom Geltungsbereich des Jagdgesetzes erfassten, in der
Schweiz lebenden, Wildtierarten sind in der Schweiz geschutzt (Art. 2 JSG, i.V.m. Art. 5 und
Art. 7 Abs. 1 JSG). Von dieser grossen Zahl geschutzter Arten verursachen die wenigsten
Konflikte, welche Eingriffe erforderlich machen. Hingegen gibt es einzelne geschitzte Arten,
die fur die Jagdbehoérden in den Kantonen grossen Aufwand an den Schnittstellen Bevolke-
rung-Siedlung-Natur-Wildtiere verursachen, und dieser Aufwand wachst mit zunehmendem
Bestand dieser Arten. Da der territoriale Vollzug des Jagdgesetzes in der Verantwortung der
Kantone liegt (Art. 25 Abs. 1 JSG), soll neu die diesbezugliche Vollzugslast der Kantone durch
Finanzhilfen des Bundes erleichtert werden (Art. 7a Abs. 3 JSG). Der Bund gewahrt den Kan-
tonen auf der Grundlage von Programmvereinbarungen neu globale Finanzhilfen fir die Auf-
sicht und die Durchflihrung von Massnahmen zum Umgang mit Wildtierarten, die gemass dem
Artikel 7a Absatz 1 des Jagdgesetzes aufgelistet sind. Nach dem vorliegenden Artikel wird das
BAFU die bestehende Programmvereinbarung zu den eidgendssischen Wildtierschutzgebie-
ten mit den Finanzhilfen gemass der Jagdverordnung (Art. 4d JSV), der Wildtierschutzverord-
nung (Art. 15a WSGV, gem. Kapitel 5, Anderung weiteren Rechts) und der Wasser- und Zug-
vogelschutzverordnung (Art. 15a WZVV) erweitern und mit den Kantonen verhandeln.
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Absatz 1: Damit die Finanzhilfen objektiv berechnet werden kénnen, mussen artspezifische
Messgrossen festgelegt werden. Fur die Berechnung der Héhe der Finanzhilfe pro Kanton wird
jeweils die letzte gesamtschweizerische Erhebung in Bezug zum Verhandlungsjahr als Basis
genommen. Bilden sich wahrend einer Programmvereinbarungsperiode neue Wolfsrudel, wird
die Finanzhilfe dafur per Einzelverfigung pro laufendes Jahr ausbezahilt.

Absatz 2 legt die maximal mdglichen Finanzhilfebeitrage des Bunds an die Kantone flr die
Tierarten nach dem Absatz 1 fest. Gemass Uberschlagsrechnung fallen zum aktuellen Zeit-
punkt fir den Bund Finanzhilfebeitrage von rund 1 Mio. Franken an die Kantone an. Der Betrag
setzt sich ungefahr aus den folgenden Summen zusammen: Buchstabe a: Beim Steinbock
ergeben sich mit aktuell 41 Steinbockkolonien, einem Bestand von rund 18'500 Tieren und
den festgesetzten Beitragen jahrliche Kosten von rund 400°000.- Franken. Buchstabe b: Beim
Wolf ergeben sich mit aktuell 8 Rudeln und dem festgesetzten Beitrag rund 400'000.- Franken
Kosten pro Jahr. Buchstabe c¢: Beim Hdckerschwan ergeben sich mit der aktuellen Brutbe-
standsgrésse von rund 600-700 Brutpaaren, deren Verteilung auf die Kantone und den fest-
gesetzten Beitragen jahrliche Kosten von knapp 200°000.- Franken.

Aufgehoben

Mit der Umlagerung der Regelung zu den Wildruhezonen in den Artikel 4e kann der bishe-
rige Artikel 4" aufgehoben werden.

Art. 4e Wildruhezonen

' Soweit es fiir den ausreichenden Schutz der wildlebenden Siugetiere und Végel vor Storung durch Freizeitaktivititen und
Tourismus erforderlich ist, konnen die Kantone Wildruhezonen und die darin zur Benutzung erlaubten Routen und Wege
bezeichnen.

2 Die Kantone beriicksichtigen bei der Bezeichnung dieser Zonen deren Vernetzung mit eidgendssischen und kantonalen
Wildtierschutzgebieten und Vogelreservaten und sorgen dafiir, dass die Bevolkerung bei der Bezeichnung dieser Zonen,
Routen und Wege in geeigneter Art und Weise mitwirken kann.

3 Das BAFU erlésst Richtlinien zur Bezeichnung und einheitlichen Markierung der Wildruhezonen. Es unterstiitzt die Kan-
tone bei der Bekanntmachung dieser Zonen in der Bevolkerung.

4 Das Bundesamt fiir Landestopografie markiert in den Landeskarten mit Schneesportthematik die Wildruhezonen sowie
die in den Wildruhezonen zur Benutzung erlaubten Routen.

Der bisherige Artikel 4" JSV wird durch die neue Nummerierung zum Artikel 4e JSV. Als erstes
wurde der Titel knapper gefasst. Die Absatze 1 bis 3 werden unverandert aus der bisherigen
Verordnung tibernommen und als einzige Anderung wird im Absatz 4 der Begriff «...bezeich-
net...» mit «...markiert...» ersetzt. Damit wird klargestellt, dass nicht das Bundesamt fur Lan-
destopographie die Wildruhezonen sowie die darin zur Benutzung erlaubten Routen ausschei-
det. Diese Kompetenz obliegt vielmehr den Kantonen, dies wurde auch durch das Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 18. Januar 2018 bestatigt (100.2017.154U). Der
Bund Ubernimmt seinerseits diese Entscheide der Kantone und er markiert die kantonal aus-
geschiedenen Wildruhezonen und erlaubten Routen in den gesamtschweizerischen Produk-
ten, wie den Landeskarten mit Schneesportthematik (bzw. dem entsprechenden Datensatz)
oder in den Darstellungen von Internet-Portalen in der Hoheit des Bundes.

054.10-00772/00002/00018/R114-1275

25/69



Erlduternder Bericht zur Anderung der Jagdverordnung — Version zur 1. Amterkosultation

Art. 6 Abs. 1 und 2

! Die Bewilligung zur Haltung oder Pflege geschiitzter Tiere wird nur erteilt, wenn nachgewiesen ist, dass der Erwerb, die
Haltung oder die Pflege der Tiere der Gesetzgebung iiber den Tierschutz sowie iiber die Jagd und den Artenschutz geniigt.
Wer Wildtiere zu deren Rettung vor einer Gefahr kurzfristig behéndigt, benétigt keine Haltebewilligung, sofern die Wild-
tiere unmittelbar und am Fundort wieder freigelassen werden.

’ Die Bewilligung zur Pflege von kranken, verletzten oder verwaisten Wildtieren wird nur an fachkundige Personen erteilt,
welche die Pflege in einer geeigneten Einrichtung (Pflegestation) vornehmen. Tierdrztinnen und Tierdrzte, die pflegebe-
diirftige Wildtiere einer ersten Behandlung unterziehen, bendtigen keine Bewilligung, sofern die Wildtiere anschliessend
einer Pflegestation iibergeben oder am Fundort freigelassen werden.

Die bisherige Regelung zur Pflege und Haltung geschutzter Tiere bedurfte einer inhaltlichen
Uberarbeitung in folgender Hinsicht:

Absatz 1: In diesem Absatz wurde der erste Satz unverandert aus der bisherigen Verordnung
Ubernommen. Hinzugefligt wurde jedoch ein zweiter Satz der besagt, dass die kurzfristige
Behandigung von Wildtieren zwecks deren Rettung vor unmittelbar drohender Gefahr, (z.B.
vor einer Maschine) keiner Haltung entspricht und deshalb auch keiner Bewilligung bedarf.
Dies gilt allerdings nur, wenn die Tiere nach deren Behandigung nicht vom Fundort entfernt
werden, sondern unmittelbar nach deren Rettung vor Ort, jedoch ausserhalb dem Gefahren-
bereich, wieder freigelassen werden.

Absatz 2: Die Bestimmungen im ersten Satz entsprechen inhaltlich dem bisherigen Verord-
nungsartikel, sie wurden jedoch sprachlich neu geordnet und anstelle des Begriffs «sachkun-
dige Person» wurde der Begriff «fachkundige Person» gewahlt, da kein Sachkundenachweis
nach der Tierschutzverordnung existiert (Art. 192 TSchV), der zum Fihren einer Pflegestation
berechtigt. Fachkundig ist eine Person dann, wenn sie sich fiir diese Aufgabe qualifiziert hat,
was den Behorden einen weiteren Spielraum zumisst. Gestrichen wurde der Passus, dass die
Bewilligung zu befristen ist. Dies ist nicht nétig, weil dies der gangigen Bewilligungspraxis ent-
spricht. Neu hinzugeflgt wurde ein zweiter Satz zur tierarztlichen Notversorgung von verletz-
ten Wildtieren. Immer wieder werden von Privatpersonen in der Natur aufgefundene, pflege-
bedurftige Wildtiere bei freischaffenden Tierarzten abgegeben. Dabei geraten diese Tierarzte
in ein Dilemma: Die tierarztliche Versorgung der Tiere setzt namlich eine kantonale Bewilligung
voraus, welche aber kaum in der gebotenen Zeit zu erlangen ist, wahrend eine Ruckweisung
des verletzten Tieres den Tierarzt in einen ethischen Konflikt bringen wirde. Aus diesem
Grund verarzten die Tierarzte die verletzten Tiere verstandlicherweise oftmals ohne Bewilli-
gung. Durch die vorliegende Erganzung des Absatzes wird rechtlich sichergestellt, dass frei-
schaffende Tierarzte solche Tiere auch ohne Bewilligung einer Erstbehandlung unterziehen
durfen, falls die Tiere anschliessend einer anerkannten Pflegestation Ubergeben oder am
Fundort wieder freigelassen werden. Mit der Begriffswahl «Erstbehandlung» und «anschlies-
send» wird klar, dass dies keine Dauerpflege sein darf. Hingegen soll der Tierarzt aber ein
Wochenende oder eine Ferienwoche Uberbricken kdnnen, falls gerade keine zustandige In-
stitution erreichbar ist.

Art. 6°s Abs. 2 und 3

® Bei der falknerischen Haltung von Greifvogeln sind zuldssig:
a. Offenfrontgehege;
b. Flugdrahtanlagen;

c. Anbindung fiir eine kurze Zeit an der Fessel beim Transport, bei der Ausbildung von Jungvdgeln, beim Flugtraining
sowie bei der Jagdausiibung; die Dauer der Anbindehaltung ist zu dokumentieren.

4 ufgehoben

Die Regelung zur falknerischen Haltung von Beizvigeln entspricht grundsatzlich der bisheri-
gen Verordnung und wurde bei deren Einfihrung erldutert. Neu werden gewisse Begrifflich-
keiten besser gefasst. Grundsatzlich gilt es zu beachten, dass die vorliegende Regelung zur
falknerischen Haltung ausschliesslich Greifvdgel betrifft, die im Rahmen der Beizjagd bzw. im
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Rahmen der Abwehr von Wildschaden geméass Jagdgesetz eingesetzt werden (Beizvogel).
Die vorliegende Bestimmung umfasst jedoch nicht die Regelung der falknerischen Haltung von
Greifvdgeln, die fur Flugschaus gehalten werden. Man beachte diesbezlglich die entspre-
chende Anpassung der Tierschutzverordnung im Rahmen dieser Verordnungsanderung (An-
hang 2 Tabelle 2, Besondere Bestimmungen Ziffer 13). Zu den Anderungen der Jagdverord-
nung im Einzelnen gilt es zu sagen, dass die nachfolgend bezeichneten Anforderungen an die
falknerische Haltung vom BAFU im Rahmen eines Workshops mit Experten aus den Bereichen
der Greifvogelbiologie, der Veterindrmedizin fur Greifvdgel und des veterindrmedizinischen
Tierschutzes erarbeitet wurden. Diese sind in der «Vollzugshilfe zur falknerischen Haltung von
Greifvogeln fir die Beizjagd» konkret beschrieben (gem. Art. 6° Abs. 4 JSV).

Absatz 2: In Buchstabe a wurde der Begriff der Mauserkammer mit dem Begriff des Offen-
frontgeheges ersetzt. Die baulichen Anforderungen sind identisch, der Begriff umschreibt aber
besser, dass sich diese Haltungsform nicht alleine an der Mauserzeit der Vogel orientieren
soll, sondern der Ganzjahreshaltung dient, wenn der Greifvogel regelmassigen und seinem
Bedurfnis entsprechenden Freiflug erhalt (Absatz 1 Buchstabe c). Dasselbe qilt fir die Haltung
gemass Buchstabe b auf der Flugdrahtanlage. Auch diese Haltungsform ist bei regelmassi-
gem Freiflug ganzjahrig zulassig und sie erlaubt dem Greifvogel das begrenzte Fliegen, hin-
gegen ohne dass dabei das Risiko besteht, dass dieser sich bei einem allfalligen Schreckstart
am Gitter seiner Voliere verletzt. Die Flugdrahtanlage stellt keine eigentliche Anbindehaltung
dar, da der Greifvogel durchaus fliegen und in seinem Flugbereich die von ihm bevorzugten
Platze (Sandbad, Wasserbad, Futterschissel, Deckung, etc.) jederzeit anfliegen und aufsu-
chen kann. In Buchstabe ¢ wird die eigentliche Anbindehaltung beschrieben, wobei diese
Bestimmung aus der bisherigen Verordnung ubernommen wurde. Bei der Anbindehaltung
kann der Vogel nicht fliegen, weshalb sie zeitlich stark einzuschranken ist. Diese kommt ins-
besondere beim Transport des Vogels oder in den Pausen des Flugtrainings oder der Jagd
eingesetzt wird. Neu wird aus dem bisherigen Absatz 3 als zweiter Satz die Verpflichtung des
Falkners zur Dokumentation der Anbindehaltung seiner Beizvogel aufgenommen.

Der bisherige Absatz 3 kann gestrichen werden, dessen Inhalt wurde in den Absatz 2 Buch-
stabe c uberfuhrt.

Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz

' Es ist verboten, lebende Tiere geschiitzter Arten anzubieten und zu iibereignen. Ausgenommen sind Wildtiere,

a. die in Gefangenschaft geboren wurden und fiir die eine Zuchtbestitigung vorliegt, oder die entsprechend gekenn-
zeichnet sind;

b. die zum Zweck der Umsiedlung eingefangen wurden.

In Artikel 7 wird grundsatzlich das «Handelsverbot» mit Tieren geschutzter Arten geregelt.
Absatz 1: Im ersten Satz wurde der Begriff «verdussern» mit «tbereignen» ersetzt, wodurch
klargemacht werden soll, dass jede Form der Handanderung darunter zu verstehen ist und
verboten werden soll (d.h. Verkaufen, Verschenken oder Ausleihen etc.). Bislang wurde im
letzten Satzteil der Handel mit dem geschutzten Steinwild als Ausnahme aufgefuhrt («Stein-
bdcke, die gemass Artikel 4 Absatz 4 gefangen wurden»). Da jedoch die Steinbockverordnung
(VRS), auf die sich dieser Verweis bezieht, im Rahmen dieser Verordnungsanderung aufge-
hoben wird (siehe Anderung weiteren Rechts), muss dieser Satzteil gestrichen werden. An
dessen Stelle soll neu eine Ausnahme vom Handelsverbot fur «Wildtiere aufgenommen wer-
den, die gemass Buchstaben a nachweisbar in Gefangenschaft, z.B. einem Zoo, geboren
wurden, oder gemass Buchstaben b im Rahmen von Umsiedlungsprojekten gemass Artikel
8 gefangen wurden». Mit dieser neuen Bestimmung werden neben Steinbdcken auch andere
geschutzte Tiere, wie z.B. der Luchs, umfasst, der zur Verbesserung von seiner Verbreitung
und Sicherung seines Bestandes ebenfalls auf Umsiedlungsprojekte angewiesen ist. Unter
solchen Umsiedlungsprojekten sind klar behordlich organisierte Projekte zu verstehen.
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Art. 8 Abs. 1 Satz1, Abs. 2 -4

! Das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Departement) kann mit Zustim-
mung der betroffenen Kantone bewilligen, dass Tiere von Arten, die frither zur einheimischen Artenvielfalt zéhlten, die
heute aber in der Schweiz nicht mehr vorkommen, ausgesetzt werden.

* Das BAFU kann mit Zustimmung der Kantone bewilligen, dass Tiere geschiitzter Arten, die in der Schweiz bereits vor-
kommen und die in ihrem lokalen Bestand oder in ihrer genetischen Vielfalt bedroht sind, ausgesetzt werden. Erfolgt die
Aussetzung zur Verbesserung der genetischen Vielfalt, so kann das BAFU den Kantonen zudem erlauben, den lokalen
Bestand der geschiitzten Tiere in angemessenem Umfang zu verringern, wenn dies flir den Erfolg der Aussetzung erforder-
lich ist.

’ Das BAFU kann Massnahmen nach Absatz 2 mit dem Ausland koordinieren.

4. . . .
Tiere, die ausgesetzt werden, miissen markiert werden.

Dieser Artikel regelt grundsatzlich das Aussetzen von einheimischen, geschutzten Wildtieren
zur Grundung oder Starkung von deren Bestand.

Absatz 1: Dieser Satz erwdhnt zum ersten Mal den Begriff des Departementes in dieser Ver-
ordnung, weshalb es zu prazisieren gilt, dass damit das UVEK gemeint ist.

Absatz 2: Geandert wird in diesem Absatz, dass neu das Aussetzen von Tieren auch vorge-
sehen werden kann, um die genetische Vielfalt eines Bestandes zu starken und diesen vor
den negativen Folgen der Inzucht zu schitzen. Dazu sind Aussetzungen von Tieren derselben
Art aber aus einer nicht verwandten Population geeignet, die sich genetisch von den Tieren
des gefahrdeten Bestandes unterscheiden. Solch genetische Verarmung eines Bestandes er-
folgt, wenn der betroffene Bestand aus wenigen Grlndertieren aufgebaut wurde oder wenn
nur mehr wenige Tiere an der Reproduktion teilnehmen. Dank der Entwicklung neuer wissen-
schaftlicher Methoden lasst sich die genetische Verarmung zunehmend besser erkennen.
Auch wenn an den Tieren einer solchen Population dusserlich noch keine negativen Effekte
durch Inzucht zeigen sollten, so sind kleine und isolierte Bestdnde dennoch hoch gefahrdet
und deren langfristiges Uberleben ist hdchst unsicher. Eine Aussetzung zur genetischen Auf-
wertung eines Bestands muss jedoch sorgfaltig geplant sein. Diese teure Massnahme konnte
z.B. misslingen, wenn die auszusetzenden Tiere im Bereich des aufzuwertenden Tierbestands
keinen Lebensraum finden und in unbesiedelte Gebiete abwandern oder von den anwesenden
Tieren an der Reproduktion gehemmt oder gar getétet werden. Um die Erfolgschancen einer
genetischen Aufwertung zu verbessern, kann es in bestimmten Fallen erforderlich werden,
dass aus dem gefahrdeten Bestand selber eine angemessene Anzahl an Tieren entfernt wird,
damit die anzusiedelnden Tiere innerhalb dem Streifgebiet dieses Bestandes tatsachlich Platz
zum Leben finden und sich mdéglichst auch erfolgreich reproduzieren kénnen. Die erfolgreiche
Reproduktion ist das letztendliche Ziele dieser Massnahme. Das Schaffen eines solchen «Lo-
ches» im aufzuwertenden Bestand kann besonders bei territorial lebenden Wildtieren (z.B.
Biber, Luchs) sinnvoll werden, wahrend dies kaum nétig ist bei Tierarten, die in grésseren und
eher anonymen sozialen Gruppen leben (z.B. Steinbock). Aus diesem Grund kann das BAFU
den Kantonen in begrundeten Fallen bewilligen, den lokalen Bestand um eine «angemessene
Anzahl» zu verringern. Damit wird die Méglichkeit geschaffen, dass einige Tiere mehr entnom-
men als ausgesetzt werden. Dieses Verhaltnis zugunsten der genetisch neuen Tiere ist nicht
nur durch den zu schaffenden Platz im Bestand zu begriinden, sondern auch dadurch zu recht-
fertigen, dass diese Tiere fir den gefahrdeten Bestand einen hdheren genetischen Wert auf-
weisen als die zu entnehmenden. Wenn mdoglich sorgt das BAFU daflr, dass die gemass die-
ser Bestimmung weggefangenen Wildtiere ihrerseits zur Aufwertung anderer Bestande umge-
siedelt werden kdnnen. Erst wenn dies nicht méglich ware, durfte deren Euthanasie in Frage
kommen. In jedem Fall werden die vorgesehenen Umsiedlungsaktionen von geschutzten Tie-
ren durch das BAFU gesteuert.

Im Absatz 3 wird neu festgehalten, dass das BAFU die entsprechenden Umsiedlungsaktionen
zur Bestandsgriindung oder zur genetischen Sanierung von Bestdnden mit dem Ausland ko-
ordinieren kann. Aktuell werden geschutzte Steinbdcke und geschitzte Luchse im Rahmen
solcher Projekte international ausgetauscht.
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Im Absatz 4 wird aus der bisherigen Verordnung die Bestimmung ibernommen, dass freige-
lassene Tiere markiert werden mussen. Gestrichen wurde hingegen die Verpflichtung zur Mel-
dung dieser Tiere. Dies kann im Rahmen der Bewilligung geregelt werden bzw. diese ist nicht
noétig, da die Tiere ja eh im Rahmen von Bundesprogrammen umgesiedelt bzw. freigelassen
werden.

Art. 8 Abs. 1 und 5

! Wildtiere, die nicht zur einheimischen Artenvielfalt gehdren, sowie Haus- und Nutztiere diirfen nicht ausgesetzt werden.

* Die Kantone sorgen dafiir, dass Tiere nach Absatz 1, die in die freie Wildbahn gelangt sind und die Artenvielfalt gefdhrden
konnen, wenn moglich entfernt werden. Soweit erforderlich koordiniert das BAFU die Massnahmen.

Der Artikel 8° regelt den Umgang mit nichteinheimischen Tieren im Sinne des Artenschutzes.
Nichteinheimische Tierarten, die invasiv auftreten stellen international eine grosse Herausfor-
derung fir den Artenschutz dar und diese kdnnen auch bei uns eine grosse Bedrohung flr die
Biodiversitat darstellen. Deshalb ist eine strenge Regelung nétig, die ein mdglichst frihzeitiges
Eingreifen erlaubt. Der Artikel entspricht weitgehend dem bisherigen Recht. Unter nichteinhei-
mischen Tieren sind solche Arten zu verstehen, die nie in Mitteleuropa lebten und in der Neu-
zeit aufgrund menschlicher Aktivitat ausgesetzt wurden (z.B. Waschbar, Marderhund, Mufflon,
Sikahirsch, etc.) nicht jedoch solche Arten, die ihr Areal natlrlicherweise ausdehnen und unser
Land so erreichen und besiedeln (z.B. Turkentaube, Goldschakal, etc.). Anschliessend wird
nur auf die Anderungen in diesem Artikel eingegangen.

Absatz 1: Aus der neuen Fassung dieses Absatzes wird klar, dass nur Tiere in der Schweiz
ausgesetzt werden dirfen, die zur einheimischen Artenvielfalt gehdren. Hingegen ist es ver-
boten, sowohl nichteinheimische Wildtiere als neu auch Haus- und Nutztiere auszusetzen.
Damit soll méglichst verhindert werden, dass diese Tiere unsere einheimischen Wildtiere ver-
drangen (konkurrenzieren), fressen (pradieren) insbesondere aber auch durch Einkreuzung
genetisch unterwandern (hybridisieren). Dieses Verbot zum Aussetzen von nicht einheimi-
schen Wildtieren bezieht sich grundsatzlich auf Tiere der Artengruppen gemass dem Gel-
tungsbereich des Jagdgesetzes. Bei den Nagetieren dirfte es Sinn machen, das Freisetzungs-
verbot gemass Jagdverordnung auf Nagetiere ab ca. der Grdsse eines Eichhérnchens zu be-
schranken.

Absatz 2: Falls nichteinheimische Tiere nach Absatz 1 trotz Aussetzungsverbot in unserer
Natur auftreten, dann sind die Kantone neu grundsatzlich angehalten, dass sie diese, wenn
moglich, entfernen. Dies gilt insbesondere, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die
nichteinheimischen Tiere unsere einheimische Artenvielfalt gefahrden konnten. Mit dieser For-
mulierung wird das Vorsorgeprinzip angewendet, Problemen soll méglichst vorgebeugt wer-
den. Fur sogenannt invasive Arten (d.h. nichteinheimische Arten, die sich bei uns besonders
stark auszubreiten drohen oder gefahrliche Krankheiten auf unsere Wildtiere Ubertragen kon-
nen) kann das BAFU die notwendigen Massnahmen interkantonal koordinieren. Ein Beispiel
einer solche Koordination durch den Bund ware die Bekdmpfung des nordamerikanischen
Grauhdrnchens, falls dieses aus Norditalien in die Schweiz einwandern sollte. Vom Grauhérn-
chen geht gemass aktuellem Kenntnisstand die Gefahr aus, dass es unser einheimisches
Eichhérnchen verdrangen wirde und dieses sogar aussterben kénnte.
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Art. 8t Flitterung von Wildtieren

Das Ausbringen von Futter flir Wildtiere ist verboten; ausgenommen ist das Fiittern von Singvogeln. Die Kantone kénnen
in begriindeten Féllen weitere Ausnahmen vorsehen.

Das Fattern von Wildtieren ist i.d.R. unnétig und unsere Wildtiere kdnnen auch in unserem
saisonalen Lebensraum ohne Futterung Uberleben, weil sie daran angepasst sind. Dies unter
der Voraussetzung, dass die Wildtiere sich in ihrem natirlichen Lebensraum wahrend dem
Sommer die fur den Winter nétigen Reserven anfressen kdnnen, die Tiere einen an den na-
turlichen Lebensraum angepassten Bestand aufweisen, und dass sie im Winter genligend
Energie einsparen kénnen und nicht dauern durch Menschen gestort werden. Als Fitterung
wird dabei das kunstliche Ausbringen oder Anbieten von Futter durch den Menschen verstan-
den, nicht jedoch das Nutzen von Nahrungsquellen durch Wildtiere, die aufgrund der regularen
land- und forstwirtschaftlichen Praxis zur Verfligung stehen (z.B. Kulturpflanzen) und auch
nicht das Nutzen von Teilen freilebender Tiere, bei denen kein Verdacht auf Ubertragbare
Krankheiten vorliegt und die im Rahmen der guten Jagdpraxis nicht eingesammelt werden
(Art. 2 Abs. 2 Bst. b VTNP, SR 916.441.22). Das kunstliche Futtern hingegen schafft meist
zahlreiche Probleme: Wildschaden: rund um Ftterungen von wildlebenden Paarhufern (z.B.
Rotwild) entstehen haufig hohe Wildschaden an der Waldverjlingung; Tierseuchen: Durch die
Konzentration von Wildtieren an den Wildfitterungen erhoht sich die Gefahr der Ausbreitung
von Tierseuchen oder Parasiten (z.B. Klassischen Schweinepest, Tuberkulose); Unerwiinsch-
tes Populationswachstum: Durch Futtern konnen die Bestande gefutterter Tiere stark zuneh-
men und dabei andere Tierarten verdrangen (z.B. Hockerschwane gegenlber einheimische
Arten von Wasservogeln). Dabei werden oftmals auch andere Arten ungewollt mitgeflttert, die
ihrerseits Probleme verursachen (z.B. zunehmender Dachsbestand aufgrund von Wild-
schweinflutterungen mit der Folge landwirtschaftlicher Schaden). Das Futtern von Wildtieren
soll deshalb grundsatzlich verboten werden, ausgenommen das Futtern von Singvogeln. Auch
das Fttern von Singvogeln ist zwar grundsatzlich nicht nétig, unter Beachtung einiger Regeln
schadet es aber nach aktuellem Kenntnisstand auch nicht. Dass die Singvogelfutterung vielen
Menschen Freude bereitet und den Kontakt zur Natur auch innerhalb von Dérfern und Stadten
ermdglicht, ist aus Naturschutzsicht willkommen. Die Kantone kénnen in begrindeten Fallen
weitere Ausnahmen vorsehen (z.B. Wasservogelfutterung an einer viel begangenen Seepro-
menade im Stadtgebiet, die Notfutterung von Wildhuftieren oder Greifvdgeln in extremen Win-
tern, die gezielte Ablenkfitterung von Wildschweinen zur Verhitung landwirtschaftlicher Scha-
den). Solche Ausnahmen vom Futterungsverbot sollen aber unter Aufsicht der Kantone statt-
finden. Unterscheidung zwischen Fiitterung und Lockfiitterung: Die eigentliche Futterung
von Wildtieren (Art. 8'") ist von der Lockfitterung zu Jagdzwecken zu unterscheiden (Art. 2
Abs. 1 Bst. I): Wahrend die Futterung sich durch das Ausbringen von substantiellen Futter-
mengen auszeichnet, von denen sich die Tiere im Einflussbereich der Futterung zumindest
teilweise ernahren kénnen, so zeichnet sich die Lockfitterungen durch das Ausbringen von
nur sehr wenig Futter wahrend der Jagdzeit aus (Kirrungen, Luderplatze). Der alleinige Zweck
der Lockfutterung ist das Anlocken der Wildtiere zur Jagd, nicht aber deren Erndhrung. Aus
diesem Grund sind Kirrungen und Luderplatze nicht vom Verbot in diesem Artikel erfasst, so-
lange tatsachlich nur sehr wenig Lockfutter ausgebracht wird (als Richtmenge fur eine Wild-
schweinkirrung sind dies ca. 100 g Mais pro Tag). Zu beachten ist jedoch, dass im Streifgebiet
von Grossraubtieren das Anlocken von Wildtieren mit Lockfutter generell verboten ist (Art. 2
Abs. 1 Bst. ). Es ist unter allen Umstanden zu vermeiden, dass sich Wolf oder Bar an den
Menschen gewdhnen oder zu dessen Siedlungen gelockt werden.
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Art. 9 Abs. 2 zweiter Satz

2 ... Sie beriicksichtigen dabei den Schutz der Muttertiere mit von ihnen abhingigen Jungtieren.

Zur Verbesserung des Tierschutzes beim Erlegen von Wildtieren im Rahmen der Selbsthilfe
durch Liegenschaftsbesitzer oder Landwirte wird der Absatz 2 mit einem zweiten Satz erganzt,
wonach die Kantone bei der Regelung der Selbsthilfe sicherstellen missen, dass mdglichst
keine fihrenden Muttertiere weggefangen oder erlegt werden (gem. Art. 7 Abs. 4 JSG). Damit
soll verhindert werden, dass abhangige Jungtiere zurtickbleiben, die dann zum langsamen
Hungertod verurteilt sind. Dieser Zusatz ist nétig, weil die Selbsthilfe grundsatzlich ganzjahrig
zugelassen ist und im Gegensatz zur Jagd somit auch wahrend der Schonzeit (d.h. der Fort-
pflanzungszeit) der Wildtiere ausgefuhrt werden darf. Es besteht im Rahmen der Selbsthilfe
besonders die Gefahr, dass fuhrende Elterntiere erlegt werden konnten. Ein haufiger Problem-
fall stellt das Erlegen von Flichse im Frihjahr dar (z.B. aufgrund von Hihnerschaden), indem
es sich bei den schadenstiftenden Flchsen oft um Fahen handelt, welche sdugende Welpen
zu versorgen haben. Deren Abschuss flihrt zum Verhungern der Welpen und muss verhindert
werden. Falls es nétig sein sollte, einen erwachsenen Fuchs mit noch abhangigen Jungflich-
sen zu erlegen, dann muss sichergestellt werden, dass vorgangig die Jungfichse entfernt
werden.

Aufgehoben

Der bisherige Artikel 9°s regelte die erlaubten Einzelmassnahmen gegen schadenstiftende
Wolfe. Dieser Artikel kann aufgehoben werden, da der Sachverhalt neu in den Artikeln 9a
und 9b geregelt wird.

Art. 9a Einzelmassnahmen gegen geschiitzte Tiere

' Bei Einzelmassnahmen nach Artikel 12 Absatz 2 des Jagdgesetzes gegen Luchs, Wolf, Bar oder Goldschakal (Grossraub-
tiere), sowie gegen Biber, Fischotter und Steinadler ist das BAFU vorgéngig anzuhdren.

* Eine Verhaltensauffalligkeit von Wildtieren im Sinne von Artikel 12 des Jagdgesetzes liegt vor, wenn ein wildlebendes
Tier, das sich innerhalb oder in unmittelbarer Néhe von Siedlungen aufhélt, keine Scheu vor Menschen zeigt.

Dieser neue Artikel regelt die Grundsatze zum Ergreifen von Einzelmassnahmen gegen ein-
zelne Tiere geschutzter Wildtierarten. Dabei ist er in Kombination mit den Artikeln zu Einzel-
massnahmen gegen Wolfe (Art. 9b) und Biber (Art. 9¢) zu verstehen. Solche Einzelmassnah-
men sind von der Regulation (Art. 7a) zu unterscheiden. Beides stellen behérdliche Massnah-
men gegen geschitzte Tierarten dar, sie sind aber rechtlich unterschiedlich geregelt und im
behordlichen Vollzug muss klar unterschieden werden, zwischen der Bewilligung einer Einzel-
massnahme und einer Regulation. Als Kriterium zur Unterscheidung wird die sogenannte «10-
Prozent Schwelle» angewendet: Im Rahmen von Einzelmassnahmen durfen alljahrlich maxi-
mal 10 Prozent des betreffenden Bestands entnommen werden, wahrend bei einer Regulation
die Entnahme von mehr als 10 Prozent des Bestands zulassig ist. Dieses Kriterium entspricht
der bisherigen Praxis des BAFU und sie wurde auch vom Bundesgericht bestatigt (BGE 136
1101, Er. 5.5). Diese Schwelle macht Sinn, weil s@mtliche unserer einheimischen Wildtierarten
eine jahrliche Zuwachsrate aufweisen, die hoher als 10 Prozent liegt. Damit kann also sicher-
gestellt werden, dass mittels Einzelmassnahmen keine verdeckte Regulation angestrebt wird.
Logisch ist, dass der betreffende Bestand bei eher stationar und kleinrdumig lebenden Tieren
(wie z.B. dem Biber) kleinrdumiger zu verstehen ist als bei sehr mobilen Tierarten (wie z.B.
dem Wolf).

Absatz 1: Gemass dem Jagdgesetz werden Einzelmassnahmen grundsatzlich von den Kan-
tonen verflgt (Art. 12 Abs. 2 JSG). Gemass der bisherigen Jagdverordnung ist die behérdliche
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Bewilligungspraxis von Einzelmassnahmen geschutzte Tiere sehr unterschiedlich geregelt: So
sind nach dem geltenden Recht Verfugungen gegen einzelne Biber, Fischotter und Steinadler
vom Bund zu erteilen (Art. 12 Abs. 2°¢ JSG, i.V.m. Art. 10 Abs. 5 JSV); das BAFU ist nur bei
kantonalen Verfiigungen gegen einzelne Baren oder Luchse anzuhoren (Art. 10° Bst. f JSV),
nicht aber bei kantonalen Verfigungen gegen einzelne Wolfe; weiter ist das Verfligen von
Massnahmen gegen einzelne Goldschakale in der Jagdverordnung gar nicht naher geregelt.
Diese verfahrensrechtliche Heterogenitat wird neu und einheitlich geregelt. Verfugen von Ein-
zelabschiissen: Neu verfiigen die Kantone allfallige Einzelabschisse von Wdlfen, Béren,
Luchsen, Goldschakalen, Bibern, Fischottern und Steinadlern. Dies macht Sinn, denn nur die
Kantone kennen die territorialen Verhéaltnisse und die Probleme, welche eine Einzelmass-
nahme notwendig machen. Anhérung des BAFU: Neu missen die Kantone das BAFU bei
samtlichen kantonalen Verfligungen gegen einzelne Wolfe, Baren, Luchse, Goldschakale, Bi-
ber, Fischotter und Steinadler vorgangig anhdren. Die Grundlage zu dieser Anhérungspflicht
leitet sich aus Artikel 12 Absatz 2 des JSG ab. Gemass diesem Artikel kann der Bundesrat
geschitzte Tierarten bezeichnen, bei denen das Bundesamt die Massnahmen nach Absatz 2
anordnet. Dies erlaubt es dem Bundesrat a maiore ad minus, diese Anhorungspflicht bei ge-
schitzten Tieren generell einzuflihren, und somit neu auch wieder beim Wolf. Anders gesagt,
wenn der Bundesrat vorsehen kann, dass er bei bestimmten geschutzten Tieren Einzelmass-
nahmen anordnet, so kann er auch lediglich eine Anhérungspflicht fir die Kantone einfiihren.
Dabei entspricht die Anhdérung der normalen Praxis fur die Zusammenarbeit von Bund und
Kantonen beim Vollzug des Umweltrechts.

Absatz 2: Das Parlament hat den geltenden Artikel 12 Absatz 2 JSG, der grundsatzlich fur
alle geschitzten und jagdbaren Tiere gilt, mit dem Tatbestand der «Verhaltensauffalligkeit»
erganzt. Danach sind neu Einzelmassnahmen gegen Wildtiere moglich, die verhaltensauffallig
sind. Als Begrindung hat das Parlament die Notwendigkeit zum Erlegen von Wélfe aufgefuhrt,
die mitten am Tag in Doérfern auftauchen und sich auffallig verhalten, oder von kranken Gross-
raubtieren. Dabei ist der letzte Punkt obsolet, weil Wildhiter und Jagdaufseher verletzte und
kranke Wildtiere jederzeit und unmittelbar erlegen durfen (Art. 8 JSG). Der Begriff der Verhal-
tensauffalligkeit kann deshalb hier enger gefasst werden. Eine Verhaltensauffalligkeit liegt
dann vor, wenn ein Wildtier seine natlrliche und angeborene Scheuheit vor dem Menschen
und vor dessen Siedlungen und Infrastrukturen verliert. Auch wenn dieser Verlust an Scheu-
heit an und fir sich noch keine konkrete Gefahrdung von Menschen darstellt, so ist damit
trotzdem eine Grenze Uberschritten, bei der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich zu
einem spateren Entwicklungszeitpunkt eine Gefahrdung entstehen kénnte. So ist z.B. explo-
ratives, auf den Menschen gerichtetes Verhalten von Wélfen als problematisch zu beurteilen,
auch wenn es noch nicht direkt aggressiv motiviert ist. Das Uberwinden der Scheuheit vor dem
Menschen verlauft sowohl beim Wolf als auch beim Baren meist stufenweise und kann erst zu
einem fortgeschrittenen Zeitpunkt zu einer Eskalation fihren. Aus diesem Grund soll ein Ein-
griff aufgrund einer Verhaltensauffalligkeit bereits dann moglich werden, wenn noch keine of-
fensichtliche Aggression dem Menschen gegeniber zu beobachten ist. Besonders wichtig ist
das Entfernen zu wenig scheuer Wildtiere auch deshalb, weil damit verhindert werden kann,
dass dieses Verhalten an die Jungtiere weitergegeben wird und sich so in der Population fes-
tigt. Ziel ist es insbesondere, dass wir scheue Wolfe und scheue Béren in der Schweiz haben
und sich unsere Populationen aus solch scheuen Tieren aufbaut. Wichtig ist, dass das Verhal-
ten der Wildtiere auf den Menschen gerichtet sein muss, damit es als «verhaltensauffallig»
qualifiziert wird. Nicht als «Verhaltensauffalligkeit» bezeichnet wirde hingegen das Verhalten
eines Wolfes, wenn dieser an einem im Auto sitzenden Menschen vorbei trottet, ohne ihn zu
beachten. Der Begriff der Siedlung in diesem Artikel ist dabei in einem eher weiten Sinne zu
verstehen, indem nebst Stadten und Dérfern auch ganzjahrig bewohnte Weiler oder Einzelge-
hofte darunter zu verstehen sind. Fur Gebaude die nur wahrend der SOmmerungszeit bewohnt
werden (z.B. Alphatten), ware der Begriff nur wahrend der Zeitperiode der tatsachlichen Ge-
baudenutzung anwendbar. Beztiglich Wolf und Biber werden die «Gefahrdung von Menschen»
und die «Verhaltensauffalligkeit» noch zusatzlich zum vorliegenden Artikel spezifisch geregelt
(Art. 9b Abs. 3 und 4, sowie Art. 9c Abs. 3 und 4).
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Achtung bei diesem Argument, wenn es auf den Biber angewandt wird. Biber im Siedlungsgebiet ist kein Problem und das ist auch keine Verhaltensänderung, die Probleme verursachen kann, es ist schlicht eine Anpassung weil die Tiere gemerkt haben, dass der Mensch keine Gefahr darstellt. Es geht von solchen Bibern auch keine direkte Gefahr aus. 
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Art. 9b Massnahmen gegen einzelne Wolfe

' Der Kanton kann eine Abschussbewilligung fiir einzelne Wolfe erteilen, die Schaden an Nutztieren anrichten, eine Ge-
fahrdung von Menschen darstellen oder sich auffillig verhalten.

® Ein Schaden an Nutztieren durch einen Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet:
a. im ersten Jahr des Auftretens von Wolfen in einer Region die folgenden Tiere gerissen werden:
1. innerhalb von vier Monaten mindestens 35 Schafe oder Ziegen,
2. innerhalb von einem Monat mindestens 25 Schafe oder Ziegen, oder
3. Tiere der Rinder- oder Pferdegattung;

b. in Folgejahren des ersten Auftretens von Wolfen in einer Region bei wiederholten Angriffen landwirtschaftliche
Nutztiere gerissen werden :

1. die zur Zeit des Angriffs durch zumutbare Herdenschutzmassnahmen geschiitzt waren,
2. die sich nicht mit zumutbaren Massnahmen schiitzen lassen.
* Eine Gefahrdung von Menschen durch einen Wolf liegt vor, wenn dieser sich Menschen gegeniiber aggressiv verhilt.

4Eine Verhaltensauffilligkeit eines Wolfes liegt vor, wenn sich dieser aus eigenem Antrieb und regelmissig innerhalb oder
in unmittelbarer Ndhe von Siedlungen aufhilt und sich dabei Menschen gegeniiber zu wenig scheu zeigt, in Stéllen land-
wirtschaftliche Nutztiere reisst, innerhalb von Siedlungen Nutztiere oder Haustiere reisst oder unter ganzjahrig genutzten
Gebduden einen Bau bezieht.

5 Aus einem Rudel sind Einzelabschiisse in Schadenssituationen nach Absatz 2 wie folgt zuldssig:
a. Jederzeit: zur Abwehr einer Gefahrdung von Menschen oder aufgrund einer Verhaltensauftilligkeit;

b. nur im Zeitraum vom 1. September bis 31. Januar und erst nachdem eine Regulierung nicht den gewiinschten
Erfolg erbracht hat: zur Verhiitung von Schaden an landwirtschaftlichen Nutztieren.

¢ Die Bewilligung ist auf einen angemessenen Perimeter zu beschriinken. Dieser entspricht:

a. bei Abschiissen zur Verhiitung von Schiden an landwirtschaftlichen Nutztieren: dem Streifgebiet des Wolfes; hat
der Wolf landwirtschaftliche Nutztiere gerissen, die sich nicht durch zumutbare Massnahmen schiitzen lassen,
entspricht der Abschussperimeter dem gefahrdeten Weideperimeter;

b. bei Abschiissen zur Abwehr einer Gefdhrdung von Menschen oder aufgrund einer Verhaltensauffélligkeit dem
Streifgebiet des Wolfes.

" Die Bewilligung ist auf 60 Tage zu befristen; in begriindeten Fillen kann sie verlangert werden. Die Kantone koordinieren
ihre Bewilligungen.

Der neue Artikel 9b ersetzt den bisherigen Artikel 9° JSV, geregelt wird der Abschuss von
Einzelwdlfen. Grundsatzlich sieht das Jagdgesetz vor, dass die Kantone jederzeit Einzelmas-
snahmen gegen Wolfe ergreifen dirfen, wenn ein Wolf Schaden verursacht, Menschen ge-
fahrdet oder verhaltensauffallig wird (Art. 12 Abs. 2 JSG).

Absatz 1: Damit die Kantone einen Einzelwolf abschiessen durfen, muss dieser vorgangig an
Nutztieren schadenstiftend aufgetreten sein, oder dem Menschen gegenlber gefahrlich oder
verhaltensauffallig in Erscheinung getreten sein. Der Einzelwolfabschuss kommt also reaktiv
zur Anwendung nachdem eine Schwelle (Schaden, Gefahrdung) tberschritten ist. (Zum Un-
terscheiden von Einzelmassnahme versus Regulation siehe auch die Erlduterungen zu den
Artikeln 4 Abs. 6 und Art. 9a). Der Einzelabschuss dient somit dazu, weitere Schaden zu ver-
hindern, nachdem bereits Schaden eingetreten sind, oder solche Wdlfe zu entfernen, die ein
problematisches Verhalten erlernt haben, so z.B. tber Herdenschutzzidune zu springen oder
in Stalle einzudringen. Somit gelten zwei Voraussetzungen: Erstens muss der betreffende Wolf
konkret schadenstiftend, geféahrlich oder verhaltensauffallig in Erscheinung getreten sein;
zweitens, missen mildere Massnahmen zu Verhitung der Situation ergriffen worden sein, so-
fern solche existieren und deren Ergreifen zumutbar ist. Um diese Voraussetzungen zu klaren,
definiert der Artikel die unbestimmten Rechtsbegriff «Schaden» (Abs. 2), «Gefahrdung» (Abs.
3) sowie «Verhaltensauffalligkeit» (Abs. 4).

Absatz 2: Dieser Artikel definiert die Schadenschwelle bei landwirtschaftlichen Nutztieren,
die ein Wolf vorgangig einer Abschussverfigung Uberschreiten muss. Der neue Absatz 2 JSV
umfasst die bisherigen Absatze 2 bis 4 des Artikels 9°® JSV. Die Bestimmung unterscheidet
beim geforderten Schaden an landwirtschaftlichen Nutztieren zwei Félle: (a) Schaden in
neuem Wolfsgebiet, d.h. im Jahr wo erstmals Wolfe in einer Region aufgetreten sind, und (b)
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Schaden in bekanntem Wolfsgebiet, d.h. wo der Wolf bereits in friheren Jahren aufgetreten
ist. Das BAFU bezeichnet dies Gebiete mit bekannter Wolfsprasenz im Anhang zum Konzept
Wolf auf der Basis der Grenzen der politischen Gemeinden. Buchstabe a — Erstmalig be-
suchte Wolfsgebiete: In Gebieten, in denen der Wolf zum ersten Mal prasent ist, wird im
ersten Jahr aufgrund der neuen Situation kein Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen ver-
langt. Damit ein schadenstiftender Einzelwolf erlegt werden darf, muss er wie bisher mindes-
tens 35 ungeschitzte Schafe oder Ziegen innerhalb von vier Monaten oder mindestens 25
ungeschutzte Schafe oder Ziegen innerhalb eines Monats reissen. Dies entspricht der bishe-
rigen Praxis. Neu soll er in Gebieten mit erstmaliger Wolfsprasenz auch erlegt werden dirfen,
wenn er einzelne Tiere der Rinder- und Pferdegattung reisst. Als Tiere der Rindergattung gel-
ten Rinder, Zebus, Wasserbffel etc., unter Tieren der Pferdegattung sind Pferde, Esel, Maul-
tiere etc. zu verstehen. Buchstabe b — Bekannte Wolfsgebiete: In Gebieten, in denen der
Wolf bereits in friheren Jahren aufgetreten ist, wird von den Landwirten aufgrund der bekann-
ten Wolfsprasenz das Ergreifen der zumutbaren Herdenschutzmassnahmen grundsatzlich
verlangt. Mit anderen Worten, es werden nur noch solche Nutztierrisse auf einen Abschuss
eines Einzelwolfes gezahlt, die mittels den zumutbaren Herdenschutzmassnahmen geschuitzt
waren. Als zumutbar verstanden werden die Herdenschutzmassnahmen gemass Artikel 10h
Absatz 1. Als landwirtschaftliche Nutztiere gelten die Tiere gemass dem Anhang zur landwirt-
schaftlichen Begriffsverordnung (Anhang LBV, SR 910.91). Sollte der Wolf jedoch unge-
schitzte Nutztiere reissen, deren Schutz vom Kanton grundséatzlich als zumutbar beurteilt wird,
dann werden solche Risse ab diesem Zeitpunkt weder zur Begrindung eines Wolfsabschus-
ses bertiicksichtigt noch entschadigt. Eine wichtige Anderung zum bisherigen Recht besteht
darin, dass als Kriterium zum Abschuss anstelle der bisherigen Schadenschwelle von «min-
destens 15 geschitzten Schafen oder Ziegen» neu die «Regelmassigkeit der Angriffe auf ge-
schutzte Nutztiere» zu berucksichtigen ist. Neu wird also die Wiederholung des Umgehens
von Herdenschutzmassnahmen als problematisch erachtet und nicht mehr die Schadenhéhe.
Sobald ein einzelner Wolf mindestens zwei Mal Nutztiere reisst, die mittels zumutbaren Her-
denschutzmassnahmen geschutzt waren, dann soll er erlegt werden kénnen. Der Kanton kann
die Abschussverfigung somit unmittelbar nach dem zweiten Schadenereignis erteilen, unab-
hangig davon, wie viele Nutztiere gerissen wurden. Damit soll verhindert werden, dass Wélfe
Herdenschutzmassnahmen zu umgehen oder zu durchbrechen lernen (z.B. das Uberspringen
von Herdenschutzzaunen). Man muss davon ausgehen, dass ein Wolf, der bereits zwei Mal
beim Reissen geschitzter Nutztiere Erfolg hatte, dieses Verhalten immer wieder zeigen, zu-
nehmend perfektionieren und allenfalls sogar an andere Woélfe weitergeben wird. Aus diesem
Grund soll ein solcher Wolf moglichst schnell entfernt werden. Wie uns die Situation des Her-
denschutzes in Frankreich lehrt, kann die langfristige Wirksamkeit der Herdenschutzmassnah-
men nur mittels solch gezielten Abschissen erhalten bleiben. Als Beispiel eines Wolfes der
gelernt hat, Herdenschutzmassnahmen erfolgreich zu durchbrechen, sei der Wolf M75 ge-
nannt, der im Spatwinter und Frahjahr 2017 in der Ostschweiz in kurzer Zeit unter wiederholten
Angriffen grosse Schaden an eingestallten und geschitzten Nutztieren verursacht hat. Die
Analyse der Rissserie des Wolfes M75 hat gezeigt, dass dieser Wolf bereits nach den ersten
beiden Angriffen auf geschitzte Tiere im Kanton Graubinden behérdlich hatte erlegt werden
kénnen. Dadurch hatte sich die weitere Rissserie verhindern lassen. Allerdings war zu diesem
Zeitpunkt die nach dem geltenden Recht festgelegte Schadenschwelle von 15 Nutztieren noch
nicht erreicht gewesen, weshalb den Behérden die Hande gebunden waren. Eine weitere Mog-
lichkeit besteht neu darin, dass ein einzelner Wolf Nutztiere auf einer Weide reisst, welche der
Kanton im Rahmen seiner Herdenschutzberatung als nicht auf zumutbare Weise schitzbar
beurteilt hat. Das bedeutet, dass nach Ansicht des Kantons weder der Einsatz von Herden-
schutzzaune noch offiziellen Herdenschutzhunden als zumutbar erachtet wird und dass fur
diese Weide auch keine betrieblichen Massnahmen zumutbar sind, welche einen Schutz er-
moglichen. Da im Sinne des Verhaltnismassigkeitsprinzips auf solchen Weiden keine milderen
Massnahmen zur Schadenabwehr existieren, darf zum Schutz der hier weidenden Nutztiere
direkt der Abschuss dieses Wolfes als nachstfolgende Massnahme zur Schadenverhitung ab-
gewendet werden. Allerdings ist der Abschussperimeter auf diese gefahrdete Weide (s. Absatz
7) und auf den Zeitraum der Anwesenheit der Nutztiere auf dieser Weide einzugrenzen.
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Absatz 3: Das revidierte Jagdgesetz hat bezliglich der behérdlichen Moéglichkeit zum Ergreifen
von Einzelmassnahmen gegen einzelne jagdbare oder geschitzte Tiere, zusatzlich zum Tat-
bestand des Schadens neu die Gefahrdung von Menschen (sowie die Verhaltensauffalligkeit
s. Absatz 4) hinzugefigt. In diesem Absatz wird die Gefahrdung von Menschen durch einen
einzelnen Wolf konkretisiert. Als konkret gefahrlich wiirde ein Wolf dann gelten, wenn dieser
dem Menschen gegeniber aggressiv auftritt, d.h. den Menschen in der offenen Begegnung
anknurrt, anspringt oder beisst, ohne dass der Mensch vorgangig den Wolf in seiner Bewe-
gungsfreiheit eingeengt hat.

Absatz 4: Das Parlament hat im revidierten Jagdgesetz als Grund zum Ergreifen von Einzel-
massnahmen gegen einzelne geschutzte oder jagdbare Wildtiere zusatzlich zum Schaden und
zur Gefahrdung von Menschen den Tatbestand der Verhaltensauffalligkeit eingefthrt. Der vor-
liegende Absatz konkretisiert die Verhaltensauffalligkeit eines Wolfes, in Ergdnzung zu dem
in Artikel 9a Absatz 2 Gesagten. Beziiglich der Verhaltensauffalligkeit gelten die Erlauterungen
zur Anderung der Jagdverordnung vom 15. Juli 2015; diese besagen, dass Walfe in unserer
Kulturlandschaft immer wieder in der Nahe des Menschen auftauchen konnen, insbesondere
wenn ihre Beutetiere (Reh, Hirsch, Gamse, etc.) sich im Winter in tieferen Lagen und in Sied-
lungsnahe aufhalten. Die Wolfe folgen also den Aufenthaltsorten der Wildtiere. Dabei kann es
immer wieder zu Begegnungen zwischen Walfen und Menschen kommen. Diese sind oftmals
unproblematisch, indem der Wolf am Menschen vorbei wechselt, ohne ihn zu beachten oder
aber ihn nur kurz beachtet um sich dann zu entfernen. Als problematisch oder eben «verhal-
tensauffallig» wird das Wolfsverhalten insbesondere dann beurteilt, wenn der Wolf ein «ge-
richtetes Interesse» am Menschen oder an dessen Begleithund zu zeigen beginnt, ein Wolf
vor dem Menschen nicht mehr ausweicht, sich diesem gar gezielt annahert oder ihm folgt, sich
nur mehr schwer verscheuchen lasst oder unter einem vom Menschen genutzten Gebaude
sein Versteck bezieht. Solch fehlende Scheuheit gilt als Anfang einer problematischen Ent-
wicklung, obschon dieses Verhalten an und fur sich noch nicht direkt «gefahrlich» sein mag.
Es ist jedoch der Beginn einer nicht zu akzeptierenden Anndherung an den Menschen oder
dessen Siedlungen. Auch wenn nicht klar ist, ab welchem Zeitpunkt ein solch gerichtetes Ver-
halten zu einer direkten Gefahrdung von Menschen ausarten kénnte, soll eine solche Verhal-
tensentwicklung verhindert werden. Aus diesem Grund empfehlen auch Wolfsexperten, Wélfe
zu entfernen, wenn diese dem Menschen gegentiber zu wenig scheu auftreten 7. Als verhal-
tensauffallig gelten also Wolfe, wenn sie eine Ubermassige Nahe zum Menschen und insbe-
sondere ein gerichtetes Verhalten auf den Menschen zu zeigen beginnen. Besonders auffallig
ware dementsprechend auch ein Wolf, der auf Landwirtschaftsbetrieben in Stalle bei bewohn-
ten Gebauden eindringt um dort Nutztiere zu reissen. Nutztiere gelten innerhalb solcher Stélle
grundsatzlich als geschutzt und darunter sind bei Laufstallen auch die vorgelagerten Laufhéfe
zu verstehen. Eine Elektrifizierung der Metallgitter, die diese Laufhéfe begrenzen, ist aus Grun-
den des Tierschutzes i.d.R. verboten (Art. 35 Abs. 1 und 5 TSchV). Solches Eindringen in
Stalle wurde z.B. im Jahre 2017 beim Wolf M75 oder im Jahre 2020 beim Wolf M109 nachge-
wiesen. Weiter gehért zur Verhaltensauffalligkeit, wenn ein Wolf unter einem ganzjahrig ge-
nutzten Gebaude seinen Bau beziehen sollte. Und auch solche Walfe gelten als verhaltens-
auffallig, die innerhalb von Siedlungen Tiere jagen. Der Begriff Siedlung ist hier als Stadte und
Dorfer sowie das unmittelbare Umfeld um einen Weiler oder sténdig bewohnte Einzelhduser
zu verstehen. Der Begriff Tiere umfasst landwirtschaftliche Nutztiere und Haustiere, wie z.B.
Hofhunde, nicht jedoch Wildtiere. Dabei gilt nicht das Jagen und Reissen an und fir sich als
Problem, aufféllig ist vielmehr die Lokalitat dieses Verhaltens in unmittelbarer Nahe von be-
wohnten Hausern. So wurden in Deutschland und Belgien in letzter Zeit vereinzelt Wolfe beim
Angriff auf Tiere in den Garten von Hausern in Dorfern beobachtet. Wird bei einem Wolf eine
der beschriebenen Verhaltensauffalligkeiten beobachtet, dann soll dieser entfernt werden kon-
nen (Absatz 5). Um den richtigen Wolf zu erlegen, muss der Abschussort auf die entspre-
chende Problemsituation eingeschrankt werden.

Absatz 5: Grundsatzlich darf ein Kanton jederzeit Einzelmassnahmen gegen den geschitzten
Wolf ergreifen, wenn dieser Schaden verursacht, eine Gefahrdung von Menschen darstellt

7 Linnell, John D.C. et. al., 2002: “The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans”. NINA Trondheim.
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oder verhaltensauffallig in Escheinung tritt (Art. 12 Abs. 2 JSG). Allféllige Einzelabschisse
missen im Streifgebiet eines Rudels jedoch besonders sorgfaltig erfolgen, damit nicht verse-
hentlich Elterntiere von den Jungtieren weggeschossen werden, das Rudel desorganisiert wird
und sich dadurch die Wildschadensituation verscharft. Der Einzelabschuss muss somit in Ver-
bindung zum Artikel 4b gesetzt werden, der die Regulation von Wolfsrudeln regelt und dabei
den Abschuss von adulten Wélfen aus sachlichen Grinden verbietet (Art. 4b). Somit muss
verhindert werden, dass der Einzelabschuss in der Rudelsituation diese sinnvolle Regelung
zum Schutz der Elterntiere bei der Regulation nicht einfach ausser Kraft setzt. Dabei gelten
fur den Einzelabschuss im Streifgebiet eines Rudels folgende Regeln: Ein solcher Einzelab-
schuss ist jederzeit moglich, wenn ein Wolf dem Menschen gegentiber gefahrlich in Erschei-
nung getreten ist, oder verhaltensauffallig ist, d.h. seine Scheu vor dem Menschen weitgehend
verloren hat und regelmassig in Dérfern auftaucht oder sonst verhaltensauffallig in Erschei-
nung tritt (Absatz 3 und 4). In diesen Fallen ist die Sicherheit des Menschen héher zu gewich-
ten als der Schutz der Elterntiere des Wolfsrudels. Hingegen durfen Einzelmassnahmen gegen
Wolfe zur Verhutung von Schaden an Nutztieren nur im dem Zeitraum der Bestandsregulie-
rungszeit (gem. Art. 7a Abs. 1 JSG) zur Anwendung kommen, und erst dann, wenn zuvor
Regulationsabschiisse von Walfen jlinger als ein Jahr weitere Schaden nicht verhindern konn-
ten.

Absatz 6: Dieser Absatz entspricht inhaltlich weitgehend der bisherigen Verordnung (Art. 9
Abs. 6 JSV) und regelt beim Einzelabschuss eines Wolfes den Abschussperimeter. Die Ein-
grenzung des Perimeters soll dazu dienen, dass der tatsachlich schadenstiftende Einzelwolf
erlegt wird. Dabei ist zu unterscheiden, ob der Wolf wiederholt Nutztiere gerissen hat, oder
eine Gefahrdung von Menschen darstellt bzw. eine Verhaltensauffalligkeit zeigt. Buchstabe
a: beim Abschuss aufgrund landwirtschaftlicher Schaden muss unterschieden werden, ob der
Wolf wiederholt geschitzte Nutztiere gerissen hat, oder aber nicht geschiitzte Nutztiere auf
einer Weide gerissen hat, wo der Kanton das Ergreifen von Herdenschutzmassnahmen als
nicht zumutbar beurteilte. Der Abschussperimeter entspricht dabei dem Streifgebiet des Wol-
fes, wenn dieser wiederholt, geschiitzte Nutztiere gerissen hat. In all diesen Fallen geht es ja
darum, den Wolf zu erlegen der dieses Problemverhalten zeigt. Der Abschussperimeter ent-
spricht jedoch dem gefahrdeten Weideperimeter, wenn es gilt, Nutztiere, die sich nicht zumut-
bar schiitzen lassen, vor weiteren Ubergriffen durch den Wolf zu bewahren und damit die ent-
sprechende Nutztierherde quasi mit dem Gewehr zu bewachen. In diesem Fall ist die Ab-
schussverfugung auf den Zeitraum zu befristen, wo sich tatsachlich gefahrdete Nutztiere auf
dieser Weide befinden. Buchstabe b: Falls der Wolf wegen einer Gefahrdung von Menschen
oder aufgrund einer Verhaltensauffalligkeit erlegt werden soll, dann geht es darum, effektiv
denjenigen Wolf zu entfernen, der das Problemverhalten zeigt, weshalb er in seinem ganzen
Streifgebiet erlegt werden darf.

Absatz 7: Die zeitliche Befristung der Abschussverfiigung auf maximal 60 Tage hilft eben-
falls sicherzustellen, dass tatsachlich derjenige Wolf erlegt wird, der aktuell das problemati-
sche Verhalten zeigt. Um einen schadenstiftenden Einzelwolf schnell und kantonsibergreifend
erkennen zu kénnen, sollen die Kantone die durch diesen Wolf verursachten Schadenereig-
nisse koordiniert beurteilen und die kantonalen Bewilligungen untereinander abstimmen.
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Art. 9¢c Massnahmen gegen einzelne Biber

! Der Kanton kann Massnahmen gegen einzelne Biber bewilligen, wenn diese Schiden anrichten, eine Gefihrdung von
Menschen darstellen oder sich aufféllig verhalten.

2 Ein Schaden durch einen Biber liegt vor, wenn dieser durch Untergraben und Aufstauen Bauten und Anlagen, die im
offentlichen Interesse liegen, oder Erschliessungswege fiir Landwirtschaftsbetriebe, beeintrachtigt.

3 Bine Gefihrdung von Menschen durch einen Biber liegt vor, wenn dieser durch Untergraben oder Aufstauen Verkehrsin-
frastrukturen, die im 6ffentlichen Interesse liegen, oder Damme und Uferbdschungen, die fiir die Hochwassersicherheit von
Bedeutung sind, beeintrachtigt.

4Eine Verhaltensauffilligkeit eines Bibers liegt vor, wenn dieser im Wasser wiederholt Menschen beisst oder technische
Anlagen und kiinstliche Reviere besiedelt.

5> Die Biber miissen vor der Tétung mit einer Kastenfalle eingefangen werden. Laktierende Weibchen diirfen vom 16. Mirz @

bis zum 31. August nicht entfernt werden.

¢ Die Bewilligung ist auf das betroffene Biberrevier zu beschriinken. Sie ist auf 60 Tage zu befristen; in begriindeten Fillen
kann sie verldngert werden. Die Kantone koordinieren ihre Bewilligungen.

Der vorliegende Artikel ist neu und regelt die Voraussetzungen, unter welchen die Kantone
Massnahmen gegen einzelne Biber verfiigen durfen. Grundsatzlich sieht das Jagdgesetz vor,
dass die Kantone jederzeit Einzelmassnahmen gegen einen Biber ergreifen dirfen, wenn die-
ser Schaden verursacht, Menschen gefahrdet oder verhaltensauffallig wird (Art. 12 Abs. 2
JSG). Da der Biber hauptsachlich im dicht besiedelten Mittelland lebt und seinen Lebensraum
aktiv gestaltet, besteht ein sehr grosses Konfliktpotential mit den diversen Nutzungsinteressen
des Menschen in der Landschaft, wobei nebst der Grabaktivitdt ganz besonders die Stauakti-
vitat des Bibers grosse Konflikte verursachen kann. Einzelmassnahmen gegen Biber sind sehr
komplex, was deren Regelung in einem eigenstandigen Artikel rechtfertigt. Ziel ist es, mit die-
sem Artikel den Kantonen beim Umgang mit den zu erwartenden Biberkonflikten grosstmagli-
che Klarheit zu geben. Solche Massnahmen mussen der Verhitung weiteren Schadens die-
nen, welche sich nicht mittels zumutbaren, milderen Schutzmassnahmen verhlten lassen
(Verhaltnismassigkeitsprinzip). Bezuglich der Zumutbarkeit von Massnahmen zur Schaden-
verhutung gelten grundsatzlich die neuen Bestimmungen der Artikel 10d und 10g Absatz 2
dieser Verordnung. Somit wird klar, dass der Einzelabschuss eines Bibers aufgrund von Scha-
den an Zuckerriiben nicht statthaft ware, weil sich diese landwirtschaftliche Kultur mittels ei-
nem Elektrozaun problemlos verhiten Iasst. Hingegen erscheint der Abschuss eines Bibers
z.B. dann gerechtfertigt, wenn dieser die Boschung unter einer Autobahn durch Untergraben
destabilisieren sollte, und der Schutz dieses Fundaments erst mittelfristig durch den Einbau
von Grabschutzgittern vorgenommen werden kann.

Absatz 1: Die Kantone kdnnen jederzeit Einzelmassnahmen gegen einen Biber bewilligen,
wenn dieser Schaden anrichtet, eine Gefahrdung von Menschen darstellt oder sich auffallig
verhalt (Art. 12 Abs. 2 JSG). In den folgenden Absatzen werden die Rechtsbegriffe ,Schaden®
(Abs. 2), ,Gefahrdung® (Abs. 3), und ,Verhaltensauffalligkeit* (Abs. 4) definiert.

Absatz 2: Dieser Absatz definiert den Tatbestand des Schadens durch einen einzelnen Biber,
der das Ergreifen einer Einzelmassnahme gegen diesen Biber rechtfertigt. Ein solcher Scha-
den wird in diesem Absatz eingegrenzt auf das Untergraben von Bauten und Anlagen die im
offentlichen Interesse liegen oder das Schadigen von Erschliessungswegen landwirtschaftli-
cher Betriebe. Unter solchen Bauten und Anlagen sind sowohl Verkehrsinfrastrukturen im 6f-
fentlichen Interesse, Gebaude im 6ffentlichen Interesse, Siedlungen aber auch Verbauungen
an Gewassern, die der Hochwassersicherheit dienen, zu verstehen. Mit der besonderen Nen-
nung des «Aufstauens» wird insbesondere das Aufstauen kunstlicher Gewasser im Siedlungs-
raum als Schadentatbestand anerkannt, der das Ergreifen von Einzelmassnahmen rechtfer-
tigt. Da der Wasserspiegel bei solch kiinstlichen Gewassern oft Uber dem Terrain liegt und
meist zahlreiche Entwasserungsrohre in dieses kinstliche Gewasser geleitet werden, kann
das moglicherweise sehr schnell erfolgende Aufstauen eines solchen Gewassers durch den
Biber eine Uberschwemmung in der Siedlung provozieren, was einen potentiell grossen Scha-
den darstellt. Sollten also Biber innerhalb von Siedlungen mit dem Aufstauen kinstlicher Ge-
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Ich frage mich hier noch: wenn wir einen absolut krassen Fall einer Gefährdung haben, wo Biber in dieser Zeitperiode in einen Damm graben, der jederzeit brechen kann, dann müssten wir die ganze Familie so schnell wie möglich entnehmen. Hierbei wäre zu beachten, dass zuerst die noch unselbständigen Jungtiere gefangen werden müssen und erst dann die adulten. Erfahrungen in Bayern haben gezeigt, dass oft die Jungtiere in die Falle gehen. 

angstc
Hervorheben

angstc
Hervorheben

angstc
Hervorheben

angstc
Notiz
Wohlverstanden, das sind immer die 10 % des lokalen Bestandes und kann somit auch die Revierbesitzende Familie sein? das ist sehr wichig!
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das ist gegenüber der aktuellen JSV Art. 4 Abs. f eine Verschärfung. Das Rechtsgutachten von Büttler hat ja festgehalten, dass Erschliessungswege landirtschaftlicher Betriebe Keine Infrastrukturanlagen im öffentlichen Interesse sind. Neu wären sie das aber um Tiere abschiessen zu können (Einzelmassnahmen). 
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wasser beginnen, von denen eine Uberschwemmungsgefahr ausgeht, dann diirfen diese Bi-

ber entfernt werden. Ebenfalls stellt das Untergraben der Damme von Wasserriickhaltebecken

in Hanglage einen Grund zum Ergreifen einer Einzelmassnahme dar, unter der Vorausset-
zung, dass sich keine zumutbaren Massnahmen zur Verhitung des Schadens ergreifen las-

sen. Ausgeschlossen werden hingegen als Grund zum Ergreifen einer Einzelmassnahme
Schaden an Privatwegen, an Bewirtschaftungswegen in der Land- und Forstwirtschaft sowie @
Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen und am Wald. Falls Schaden an solchen Anlagen
oder Kulturen entstehen, dann wird solcher Wildschaden den Geschadigten vergutet, jedoch
Iasst sich aus einem privaten Schaden kein Recht auf das Einfangen und Téten eines Bibers @
ableiten.

Absatz 3: Dieser Absatz definiert den Tatbestand der Gefahrdung von Menschen durch einen
einzelnen Biber, der das Ergreifen einer Einzelmassnahme gegen diesen Biber rechtfertigt.
Biber leben am Gewasser, sie stauen kleine Fliessgewasser auf und sie graben ihre Bauten
in die Ufer der Gewasser. Die Ufer entlang der vom Biber besiedelten Gewasser sind auf weit
mehr als die Halfte der Strecke von menschlichen Bauwerken gesaumt, so z.B. von Wegen,
Strassen oder Uferverbauungen. Durch das Untergraben von Verkehrsinfrastrukturen im 6f-
fentlichen Interesse (Bahntrasses, Autobahnen etc.) oder von Uferverbauungen, die fir die
Hochwassersicherheit von Bedeutung sind, kdnnen diese Bauwerke oder deren Fundamente
so geschwacht werden, dass die Gefahr von deren Einstlrzen oder eines Dammbruches be-
steht. Eine ahnliche Gefahr entsteht, wenn der Biber durch Aufstauen das Fundament einer
Verkehrsinfrastruktur im 6ffentlichen Interesse aufweichen sollte. Da davon eine konkrete Ge-
fahrdung ausgeht, missen einzelnen Biber entfernt werden kénnen, sofern die zumutbaren
Massnahmen zur Schadenverhitung ergriffen wurden. Allerdings sind die Massnahmen zur
Verhitung solcher Schaden meist sehr komplex und teuer. Um deren Ergreifen zu fordern,
dienen die Bestimmungen im neuen Artikel 10d in Verbindung mit den neuen Artikel 10f und
10g, wobei sich das BAFU mittels Finanzhilfen an der proaktiven Planung der Massnahmen
durch die Kantone und an deren Realisierung beteiligt.

Absatz 4: Das Parlament hat im revidierten Jagdgesetz als Tatbestand zum Ergreifen von
Einzelmassnahmen gegen einzelne geschutzte oder jagdbare Wildtiere zusatzlich zum Scha-
den neu die Gefahrdung von Menschen und die Verhaltensauffalligkeit eines Wildtieres einge-
fuhrt. Der vorliegende Absatz definiert den Tatbestand der Verhaltensauffalligkeit beim Biber
in Ergdnzung zu dem unter Artikel 9a Absatz 2 Gesagten. Als verhaltensauffallig gilt ein Biber,
der wiederholt Menschen im Wasser angreift und dabei beisst. Ein solches Verhalten wurde
z.B. im Kanton Schaffhausen beobachtet, wo ein Biber wiederholt Badende gebissen hat. Eine
Verhaltensauffalligkeit liegt auch vor, wenn ein Biber technische Anlagen oder kinstliche Re-
viere besiedelt. Ein Beispiel dazu waren die Rohren und Becken einer Abwasserreinigungs-

anlage. Der Grund fir eine solche Revierwahl kann darin liegen, dass der Biber kein Territo- @

(ABSatzZis)» Um den richtigen Biber zu erlegen, muss der Ort des Einfangs auf den Ort des
Aufenthaltes des auffalligen Bibers eingeschrankt werden. Abzugrenzen sind solche aus
menschlicher Sicht suboptimale, kunstliche Reviere von kinstlichen Tageseinstanden in ei-
nem ansonsten geeigneten Lebensraum. Ein Beispiel dazu ware z.B. der Tageseinstand eines
Bibers in einer Rohre unter einer stark befahrenen Strasse an einem jedoch ansonsten gut fir
den Biber geeigneten Gewasser. Dieses Verhalten und dieser Einstand sollen nicht als ver-@
haltensauffallig gelten, die Entfernung des Bibers ware nicht zulassig.
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Heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ein Biber entfernt wird, keine Schäden bezahlt werden? Eher nicht, oder?
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Dieser Abschnitt hat bei den Kantonen für Verwirrung gesorgt, weil dieser Fall regelmässig vorkommt und schwer von untenstehender Abgrenzung zu unterscheiden ist. Ich würde den orangen Absatz folgendermassen schreiben und mit zwei Beispielen erläutern: 

Zwei Beispiele dazu wären die Becken einer Abwasserreinigungsanlage oder Wasserrückhaltebecken in Hochlage. Der Grund für die Wahl des Baues eines Biberbaus in einem Becken einer Abwasserreinigungsanlage (kommt in Bayern regelmässig vor) kann sein, dass dieses direkt an einem Fliessgewässer liegt und das Becken mit seinen grabbaren Ufern und dem ganzjährig gleichen Wasserstand attraktiver ist als der nahe Bach. Können die Dämme des Beckens durchgraben werden kann das ganze Wasser auslaufen und einen grossen Schaden anrichten. 
Die Wahl für ein Rückhaltebecken in Hochlage kann darin liegen, dass der Biber kein anderes freies Territorium
findet, weil die guten Reviere von Bibern vollständig besetzt sind und das Tier deshalb deshalb in solch aus Menschensicht suboptimale Reviere ausweichen muss. Diese Reviere bieten zum Teil kein langfristiges Überleben und
insbesondere ist kaum Reproduktion möglich, während gleichzeitig ein hohes Schadenpotential
besteht. Solche Reviere werden erst besiedelt, wenn kein Platz mehr da ist. Ein solcher
Biber würde beim Zurücksetzen ins Hauptgewässer durch seine Artgenossen, die ihr Revier
gegenüber Artgenossen heftig verteidigen, gebissen und möglicherweise getötet. Ein Zurücksetzen
ins Hauptgewässer kommt deshalb nicht in Frage. Wird bei einem Biber eine der beschriebenen
Verhaltensauffälligkeiten beobachtet, dann soll dieser entfernt werden können
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Absatz 5: Als Massnahme gegen einzelne Biber kommt nur dessen Einfang mittels Kastenfalle
zum Einsatz, nicht jedoch dessen Abschuss im Gelande. Dies erlaubt eine vorgangige Unter-
suchung des gefangenen Tieres im Hinblick darauf, ob es ob es sich um ein laktierendes
Weibchen handelt. Laktierende Biberweibchen dirfen wahrend der Zeit der Jungenaufzucht
(d.h. von Mitte Marz bis Ende August) nicht von den noch abhangigen Jungtieren weggefan-
gen werden (Art. 7 Abs. 5 JSG). Falls es sich jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit um das
gesuchte Tier handelt, dann darf dieses in der Falle erlegt werden (Nottétung gem. Art. 1 b
Abs. 6)

Absatz 6: Die Massnahme ist im Perimeter und in der Zeit so einzuschranken, dass mit einer
gewissen Sicherheit das verursachende Tier gefangen werden kann. Die Ausdehnung des
betroffenen Biberreviers wird anhand von Spuren und Hinweisen am Ufer des Gewassers be-
stimmt. Die Zeitperiode soll grundsatzlich auf 60 Tage zu beschranken. Wenn das Ziel der
Einzelmassnahme die Abwehr einer Gefahrdung ist, dann darf der Zeitraum so lange ausge-
dehnt werden, bis dass die wirksamen Massnahmen zur Schadenverhitung realisiert werden
konnen. Dies gilt jedoch nur fur den Fall, dass das Ergreifen von Massnahmen gemass Artikel
10d konkret vorgesehen ist. Die Koordination der Bewilligungen zwischen den betroffenen
Kantonen ist Pflicht.

Bisheriger Art. 10°

Der Artikel 10°s zu den Konzepten fiir einzelne Tierarten erhalt die neue Artikelnummer 10.

Art. 10a Forderbeitrage zur Verhiitung von Schaden durch Grossraubtiere

! Zur Verhiitung von Schidden durch Grossraubtiere an landwirtschaftlichen Nutztieren beteiligt sich das BAFU an pauschal
berechneten Kosten folgender Massnahmen im genannten Umfang:

a. die Haltung und den Einsatz von offiziellen Herdenschutzhunden mit hochstens 80 Prozent;
b. die elektrische Verstiarkung von Weidezédunen zum Schutz vor Grossraubtieren mit hochstens 80 Prozent;
c. Elektrozdune zum Schutz von Bienenstdcken vor Baren mit hochstens 80 Prozent;

d. weitere Massnahmen der Kantone, sofern die Massnahmen nach den Buchstaben a-c nicht ausreichend oder nicht
zweckmissig sind, mit hochstens 50 Prozent.

2 Das BAFU kann sich mit héchstens 50 Prozent an den Kosten folgender Titigkeiten der Kantone beteiligen:
a. die Schaf- und Ziegenalpplanung als Grundlage des Herdenschutzes;

b. die Planung zur Entflechtung der Wanderwege vom Einsatzgebiet offizieller Herdenschutzhunde, sowie die Umset-
zung der Massnahmen;

¢. die Planung der Verhiitung von Konflikten mit Braunbéaren.

Die Bestimmungen zur Férderung von konkreten Massnahmen zur Wildschadenverhitung
durch Grossraubtiere (Herden- und Bienenschutz) wurde aus dem bisherigen Artikel 10*" in
diesen neuen Artikel 10a Uberfihrt und dabei gemass der 2019 in Kraft getretenen Vollzugs-
hilfe zum Herdenschutz des BAFU an die neuen Erkenntnisse im Herdenschutz angepasst.
Grundsatzlich gilt, dass der Landwirt Massnahmen zum Herdenschutz freiwillig und im Sinne
einer selbstgewahlten Aufgabe ergreift, wahrend das BAFU diese selbstgewahlte Aufgabe der
Landwirte oder der Kantone mit einem Finanzhilfebeitrag unterstitzt, insofern es sich dabei
um Massnahmen nach diesem Artikel handelt. Die Héhe der Kostenbeteiligung des Bundes
entspricht der gelebten Praxis gemass der Vollzugshilfe Herdenschutz, wobei nur die materi-
ellen Aufwande berucksichtigt sind. Neu wird die Finanzhilfe des Bundes auf Hochstsatze be-
grenzt.

Absatz 1: Gemass Buchstabe a unterstitzt das BAFU dem Landwirt die Haltung und der
Einsatz von Herdenschutzhunden mit einem Kostenbeitragssatz von maximal 80 Prozent. Da-
bei wird diese Kostenbeteiligung des BAFU in der Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU in
eine Jahrespauschale pro offiziellen Herdenschutzhund umgerechnet. Grundsatzlich férdert
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das BAFU nur die Haltung und der Einsatz offizieller Herdenschutzhunde. Dies sind Hunde,
die im Rahmen vom «Nationalen Programm zum Herdenschutz» und gemass den Bestim-
mungen in der Vollzugshilfe Herdenschutz fachgerecht geziichtet, ausgebildet, geprift und
eingesetzt werden und die vom BAFU in der Hundedatenbank AMICUS entsprechend regis-
triert sind. Bei der Haltung und dem Einsatz dieser Hunde wird der Unfall- und Konfliktverhi-
tung grosse Bedeutung zugemessen, weshalb das BAFU seine Férderung ausschliesslich auf
solche Hunde einschrankt. Die Details zu den Anforderungen an die Haltung und den Einsatz
offizieller Herdenschutzhunde werden in der Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU konkreti-
siert. Diese sind vom Hundehalter einzuhalten. Wichtig ist, dass neu die Forderung der Zucht
und Ausbildung offizieller Herdenschutzhunde nicht mehr in diesem Artikel aufgefihrt wird.
Dieser Aspekt wird neu im Artikel 10c Absatz 2 Buchstabe b in dem Sinne geregelt, dass das
BAFU Dritte mit der Leistungszucht und Ausbildung offizieller Herdenschutzhunde zwecks de-
ren Abgabe im «Nationalen Programm zum Herdenschutz» beauftragen kann. Im Gegensatz
zum Einsatz offizieller Herdenschutzhunden handelt es sich bei der Zucht dieser Hunde auf-
grund der Abgabe im «Nationalen Programm zum Herdenschutz» nicht um eine selbstge-
wahlte Aufgabe des Landwirtes, weshalb die Kostenbeteiligung des BAFU auch nicht als Fi-
nanzhilfebeitrag ausgerichtet werden soll. Vielmehr ziichten diese Landwirte solche offiziellen
Herdenschutzhunde im direkten Leistungsauftrag des BAFU, d.h. dass das BAFU solche
Hunde bei den Landwirten bestellt und deshalb auch die Kosten vollstandig tragt, bzw. diese
in Form einer Pauschale entgeltet, die in der Vollzugshilfe zum Herdenschutz festgelegt ist.
Bedingung ist, dass die Zlchter bei der Zucht, Ausbildung und Haltung der Hunde die Vorga-
ben des BAFU einhalten, wie sie in der Vollzugshilfe zum Herdenschutz geregelt sind. Dabei
handelt sich nicht um eine gewerbliche Zucht, u.a. weil das BAFU gemass seiner Vollzugshilfe
zum Herdenschutz die jahrliche Zuchtmdglichkeit auf einen Wurf pro Jahr und Zuchtbetrieb
einschrankt und auch die Verkaufspreise der Hunde bei der Abgabe im «Nationalen Programm
zum Herdenschutz» festlegt. In Buchstabe b wird die elektrische Verstarkung von Weidezau-
nen mit einem Kostenbeitragssatz von maximal 80 Prozent geregelt. Dabei wird diese Kosten-
beteiligung des Bundes in der Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU in eine Pauschale pro
Laufmeter Zaun umgerechnet. Voraussetzung zur Férderung ist, dass der Weidezaun mit die-
ser Verstarkung an die Anforderungen der Grossraubtiersicherheit angepasst werden kann.
Um eine Doppelfinanzierung zu verhindern, werden keine Aufwendungen flr die regularen
Weidezaune vergutet, denn Weidetiere werden in der landwirtschaftlichen Nutzflache bereits
aus anderen Grunden (z.B. versicherungstechnische Grunde) mittels Weidezdunen gefuhrt.
Vergutet wird deshalb nur die elektrische Verstarkung, die zum Schutz vor Grossraubtieren
noétig wird. Dies ist z.B. das Anbringen von elektrischen Stoppdrahten ausserhalb oder oben
an Metallgitterzaunen oder die elektrische Erhéhung von Weidenetzen auf minimal 1.1 m Héhe
etc. Die Details zu den Zaunen und Regeln zu deren Aufbau und Unterhalt werden in der
Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU konkretisiert. Diese sind vom Landwirt einzuhalten. In
Buchstabe c wird der elektrische Weidezaun um Bienenhaduser und Bienenstédnde mit einem
Kostenbeitragssatz von maximal 80 Prozent geregelt. Dabei wird diese Kostenbeteiligung des
Bundes in der Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU in eine Pauschale pro Standort umge-
rechnet. Voraussetzung zur Forderung ist, dass der Elektrozaun an die Anforderungen der
Barensicherheit angepasst werden kann. Da Bienenstande nicht bereits aus anderen Grinden
eingezaunt werden, handelt es sich nicht um einen Mitnahmeeffekt und daher auch nicht um
eine Doppelfinanzierung, wenn die Kosten des gesamten Weidezauns bei der Berechnung
des Kostenbeitrags berlcksichtigt werden. Im Buchstabe d wird die Kostenbeteiligung des
BAFU fur weitere Massnahmen der Kantone mit einem Beitragssatz von maximal 50 Prozent
festgelegt. Bezlglich der Mdglichkeit weiterer Massnahmen der Kantone gilt der Erlaute-
rungstext bei der Einflhrung des geltenden Artikels 10*" im Januar 2014.

Absatz 2: Besondere Bedeutung im Herden- und Bienenschutz hat die Uberregionale, raum-
liche Planung entsprechender Massnahmen, insbesondere auch durch die Kantone. Bereits
nach dem bisherigen Verordnungsrecht konnten rdumliche Planungsarbeiten der Kantone im
Herden- und Bienenschutz vom Bund gefordert werden (bisheriger Artikel 10%" Absatz 3). Im
Rahmen der Erarbeitung der Vollzugshilfe zum Herdenschutz konnte der Bund entsprechende
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Erfahrungen sammeln, weshalb sich in diesem Absatz die effektiv geférderten Planungsarbei-
ten nun mitsamt dem Beitragssatz der Finanzhilfe des Bundes von maximal 50 Prozent der
Kosten konkretisieren lassen. Mit dem Zusatz «insbesondere» soll jedoch klargemacht wer-
den, dass bei neuen Erkenntnissen zukinftig auch weitere Planungsarbeiten der Kantone im
Sinne dieses Artikels von BAFU gefordert werden kdnnten. Mit der Kann-Formulierung macht
das BAFU Kklar, dass allfallige Tatigkeiten der Kantone nach den Buchstaben a bis ¢ vorgangig
mit dem BAFU abgesprochen werden und im Rahmen einer Vereinbarung vertraglich festge-
legt werden mussen. Ansonsten besteht kein Anspruch der Kantone auf eine Kostenbeteili-
gung des Bundes. In Buchstabe a wird die Forderung der kantonalen Schaf- und Zie-
genalpplanung aufgelistet. Im Gegensatz zur planerischen Erfassung der Landwirtschaftsbe-
triebe auf der landwirtschaftlichen Nutzflache, ist die planerische Erfassung der Alpwirtschafts-
betriebe vielerorts noch nicht erfolgt. Dies gilt besonders flr Kleinviehalpen (Schafe und Zie-
gen), bei denen oftmals weder die Perimeter erfasst, noch die Gebiete vom Alpperimeter aus-
geschieden sind, die gemass aktuellem Landwirtschaftsrecht nicht beweidet werden dirfen
(Art. 29 DZV). Die Erfassung der Kleinviehalpen ist eine zentrale Grundvoraussetzung zur
kantonalen Herdenschutzplanung. Erst wenn die effektiven Weideperimeter, deren zeitliche
Nutzung und deren konkrete Bestossung planerisch erfasst sind, kénnen die mdglichen und
wirksamen Herdenschutzmassnahmen konkret definiert sowie das Potential fur allfallige be-
triebliche Anpassungen erkannt werden. Der Bund férdert diese Planung mit einem Beitrag
von maximal 50 Prozent der Kosten. Ansonsten gelten die im Januar 2014 bei der Einfiihrung
des Artikels 10" publizierten Erlauterungen. Im Buchstabe b wird neu die Kostenbeteiligung
des Bundes bei der kantonalen Planung zur Entflechtung des Fuss- und Wanderwegnetzes
von den Einsatzgebieten offizieller Herdenschutzhunde sowie die Umsetzung der entspre-
chenden Massnahmen mit maximal 50 Prozent der Kosten festgelegt. Hier ist anzuflihren,
dass bei der Anlage des Netzes an Fuss- und Wanderwegen auf die Belange der Landwirt-
schaft Rucksicht zu nehmen ist (Art. 9 FWG, SR 704). Einer entsprechenden Entflechtung
kommt sowohl bei Weiden mit Herdenschutzhunden als auch bei Mutterkuhweiden grésste
Bedeutung zu. Ganz allgemein gilt diese Entflechtung als eine der wirksamsten Massnahmen
zur vorausschauenden Verhitung von Konflikte zwischen Wanderern und Herdenschutzhun-
den. In Buchstabe ¢ wird die raumliche Planung der Konfliktverhitung mit Braunbaren mit
einem Foérderbeitrag von maximal 50 Prozent der Kosten aufgelistet. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um das Erkennen und genaue Lokalisieren von anthropogenen Nahrungsquel-
len, welche die Baren zu Siedlungen oder Gebauden locken kénnten, mit der Folge, dass sich
Baren zunehmend an die Nahe des Menschen gewohnen. Eine derartige Gewdhnung gilt es
aber unbedingt zu verhindern, da solche Baren sonst sehr schnell zu Problembaren werden
kénnen. Nebst dem Erfassen solch anthropogener Nahrungsquellen wird auch die Planung
unterstitzt, wie diese Nahrungsquellen dem Baren unzuganglich gemacht werden konnen.
Man beachte zusatzlich, dass im Streifgebiet von Baren und im Sinne dieser Planung jegliches
Anlocken von Tieren mittels Lockfutter zu Jagdzwecken neu untersagt ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. 1)
und auch das Fittern von Wildtieren insgesamt verboten ist (Art 8'")
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Art. 10b Offizielle Herdenschutzhunde

! Der Einsatzzweck von offiziellen Herdenschutzhunden ist es, landwirtschaftliche Nutztiere weitgehend selbststindig zu
bewachen und damit zusammenhéngend fremde Tiere abzuwehren.

2 Offizielle Herdenschutzhunde sind Hunde, die:

a. zu einer Rasse gehoren, die fiir den Herdenschutz in der Schweiz geeignet und vom BAFU anerkannt ist;

b. fiir den Herdenschutz fachgerecht geziichtet, ausgebildet, gehalten und eingesetzt werden;

c. im zweiten Lebensjahr eine Einsatzpriifung bestehen oder sich dazu in Ausbildung befinden; bei dieser Priifung
miissen die Hunde nachweisen, dass sie die Anforderungen an das Bewachen von Nutztierherden erfiillen und dabei
weder innerhalb noch ausserhalb ihres Einsatzes an der Nutztierherde ein {iberméssiges Aggressionsverhalten zei-
gen; und

d. hauptséchlich fiir das Bewachen von Nutztieren eingesetzt werden, deren Haltung oder Sémmerung nach der Di-
rektzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013% gefordert wird.

3 Das BAFU erfasst in der Datenbank nach Artikel 30 Absatz 2 des Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1966 jihrlich die
Herdenschutzhunde, welche die Anforderungen nach Absatz 2 erfiillen, als offizielle Herdenschutzhunde. Der Eintrag wird
entzogen, wenn:

a. die oben genannten Voraussetzungen nicht mehr erfiillt sind, oder

b. eine Verfiigung nach Artikel 79 Absatz 3 der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008[3] oder nach kantonalem
Recht vorliegt, welche Massnahmen zur Haltung des Herdenschutzhundes anordnet, die einen fachgerechten Einsatz
verhindern.

4 Das BAFU legt in einer Richtlinie die Anforderungen an die fachgerechte Zucht, Ausbildung, Priifung, Haltung und den
Einsatz offizieller Herdenschutzhunde fest.

Die Bestimmungen in diesem neuen Artikel 10a entsprechen grundsatzlich dem bisherigen
Artikel 109" gllerdings wurde der Artikel gemass den neuen Erkenntnissen, wie sie in der
Vollzugshilfe Herdenschutz des BAFU dargelegt sind, erganzt.

Absatz 1: Der Einsatzzweck wurde unverandert aus dem geltenden Recht Gibernommen, al-
lerdings eingeschrankt auf offizielle Herdenschutzhunde. Der Einsatzzweck ist abhangig von
der Wahl der Herdenschutzhunderasse sowie der vom Bund vorgegebenen und einzigartigen
Ausrichtung der Ausbildung dieser Hunde (Absatz 2 und der Vollzugshilfe Herdenschutz). An-
dere als die vom BAFU anerkannten Rassen von Herdenschutzhunden kdnnen eine abwei-
chende Arbeitsweise zeigen, woraus sich auch ein anderer Einsatzzweck ergeben wirde. So
ist z.B. in vielen Landern der Diebstahl von Schafen eine Sorge der Hirten, woraus Bedarf fir
einen anderen Typ von Herdenschutzhund resultiert.

Absatz 2: Dieser Artikel entspricht inhaltlich weitgehend der bisherigen Verordnungsbestim-
mung (Art. 109" Abs, 2 JSV), allerdings wurde er in gewissen Aspekten neu gefasst. Da die
Forderung von Herdenschutzmassnahmen und somit auch von Herdenschutzhunden vollstan-
dig in Artikel 10a geregelt wird, kann hier auf die Wiederaufnahme dieses Aspektes verzichtet
werden. Zudem soll dieser Absatz neu nur noch dazu dienen, den Rechtsbegriff des «offizielle
Herdenschutzhundes» zu definieren. In Buchstabe a wird erganzt, dass die Rasse fur den
Herdenschutz in der Schweiz geeignet sein muss und dass samtliche offiziellen Herdenschutz-
hunderassen durch das BAFU anerkennt werden missen. In Buchstabe b werden die Begriffe
«fachgerechte Zucht, Ausbildung, Haltung und Einsatz» damit erganzt, dass samtliche offizi-
ellen Herdenschutzhunde auch dahingehend geprift werden missen, ob sie die Anforderun-
gen des BAFU erflllen. Diese sogenannte «Einsatzbereitschaftstuberprufung» untersucht, ob
ein Hund die Grundanforderungen an einen sicheren, gesellschaftstauglichen und wirksamen
Herdenschutz erfillt und fur den Landwirt im taglichen Umgang fihrbar ist. Besonders wichtig
ist, dass der Hund herdentreu ist und dass von ihm sowohl im Einsatz an der Nutztierherde
wie auch ausserhalb dieses Einsatzes keine Ubermassige Gefahrdung von Menschen gemass
Artikel 79 TSchV ausgeht. Die Einzelheiten dieser Prifung regelt das BAFU in seiner Vollzugs-
hilfe zum Herdenschutz. Hunde die diese Priifung nicht bestehen, werden nicht an Landwirte

8 SR 910.13
9 SR 916.40
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abgegeben, deren Haltung wird vom BAFU nicht geférdert und sie dirfen nicht als offizielle
Herdenschutzhunde eingesetzt werden. Der Buchstabe c bleibt unverandert.

Absatz 3: Herdenschutzhunde aus dem «Nationalen Programm zum Herdenschutz», welche
die Anforderungen nach Absatz 1 erfiillen, werden vom BAFU in der nationalen Hundedaten-
bank AMICUS als «offizielle Herdenschutzhunde» registriert. Diese Registrierung hat zwei
wichtige Folgen fir den Halter des Hundes: 1. Forderung: Die finanzielle Férderung eines
Hundes durch das BAFU ist mit dieser Registrierung verbunden ist (Art. 10a Abs. 1 Bst. a). 2.
Rechtssicherheit: bei allfalligen Vorfallen mit einem offiziellen Herdenschutzhund im Rahmen
von dessen Einsatz zum Bewachen der Nutztierherde wird der Einsatzzweck gemass Absatz
1 berlcksichtigt (Art. 77 TSchV zweiter Satz). Die Registrierung eines offiziellen Herden-
schutzhundes kann durch das BAFU wieder aufgehoben werden: Gemass Buchstabe a er-
folgt eine Rickregistrierung, wenn der Halter eines offiziellen Herdenschutzhundes nicht mehr
gewahrleisten kann, dass er bei der Haltung oder dem Einsatz des Hundes die Anforderungen
nach Absatz 1 oder 2 erflllt. Sei dies z.B., weil der Hund aus gesundheitlichen Grinden nicht
mehr eingesetzt werden kann, oder weil dessen Halter die Landwirtschaft aufgibt oder beim
Einsatz des Hundes die Auflagen gemass dem Gutachten nach der Beratungsstelle fir die
Unfallverhitung in der Landwirtschaft (BUL) nicht mehr erfiillen kann (s. Art. 10c Abs. 2 Bst.
c). Die Registrierung des Hundes kénnte dabei erhalten bleiben, falls der Hund den Halter
wechselt, und dieser neue Halter die Bedingungen gemass dem Absatz 1 und 2 einhalten
kann. Gemass Buchstabe b wird die Registrierung auch aufgehoben, wenn gegen den Hund
(bzw. dessen Halter) eine Verfligung vorliegt, welche Auflagen an dessen Haltung macht, die
einen fachgerechten Einsatz verunmoéglichen. Dies kénnte z.B. eine Verfiigung der kantonalen
Veterinarbehorde aufgrund Ubermassigem Aggressionsverhalten des Hundes sein (Art. 77
TSchV), die vom Halter verlangt, dass der Hund nur mehr unter standiger Aufsicht im Freien
sein darf. Weil dadurch ein fachgerechter Einsatz des Hundes verunmdglicht ware, wird die
Registrierung des Hundes als offizieller Herdenschutzhund riickgangig gemacht und der Hund
wird vom BAFU nicht mehr finanziell unterstitzt. Falls der Kanton dem Halter ein Verbot zur
Hundehaltung oder zur Tierhaltung aussprechen sollte und gegen den Hund selber keine Ver-
fugung vorliegt, dann konnte die Registrierung des Hundes erhalten bleiben, falls der Hund
den Halter wechselt und dieser neue Halter die Bedingungen gemass dem Absatz 1 und 2
einhalten kann.

Art. 10c Beizug Dritter beim Herden- und Bienenschutz

! Die Kantone integrieren den Herden- und Bienenschutz in ihre landwirtschaftliche Beratung. Sie informieren die Verant-
wortlichen der Land- und Alpwirtschaftsbetriebe im Streifgebiet von Wolfsrudeln frithzeitig tiber Massnahmen zum Schutze
der Nutztiere und beraten gefdhrdete Betriebe.

2 Das BAFU beauftragt Dritte mit:
a. der Information und Beratung von Behorden und betroffenen Kreisen iiber den Herden- und Bienenschutz;
b. der Zucht und der Ausbildung von offiziellen Herdenschutzhunden;

c. der Erstellung von Gutachten zur Unfall- und Konfliktverhiitung mit offiziellen Herdenschutzhunden sowie zu deren
tierschutzgerechten Haltung auf den jeweiligen Landwirtschaftsbetrieben.

Der erste Satz im Absatz 1 dieses neuen Artikels entspricht dem bisherigen Artikel 10t Absatz
4. Hingegen ist der zweite Satz dieses Absatzes neu; der dabei werden die Kantone verpflich-
tet, im Streifgebiet von Wolfsrudeln samtliche Landwirtschaftsbetriebe Uber die Prasenz der
Wolfe und die moglichen Massnahmen zum Herdenschutz zu informieren und Betriebe mit
gefahrdeten Nutztieren in Weidehaltung auf deren Wunsch auch zu beraten. Naheres hierzu
wurde bereits zu Artikel 4b erlautert.

Der Absatz 2 ist vollstandig neu. Grundséatzlich ist die Herdenschutzberatung Sache der Kan-
tone (Absatz 1). Das BAFU unterstutzt aber die Kantone und die Landwirte, indem es Mandate
an Dritte vergibt, wie folgt: In Buchstabe a ist ein Mandat des BAFU angelegt, welches die
Leitung des Nationalen Programmes zum Herdenschutz umfasst. Aktuell ist dieses Mandat
bei der Agridea angesiedelt. Im Rahmen eines nationalen Programmes stellt die Agridea die
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fachlichen Grundlagen zum Herden- und Bienenschutz fir die Kantone und Landwirte zusam-
men (z.B. Formulare, Merkblatter etc.). Zudem Ubernimmt die Agridea spezifische Aufgaben
im Vollzug des Herdenschutzes in der Schweiz gemass den Richtlinien des BAFU. Naheres
zur Aufgabe wird in der Vollzugshilfe Herdenschutz geregelt. Im Buchstabe b wird das Mandat
fur Landwirtschaftsbetriebe angelegt, die fir das BAFU und nach dessen Vorgaben offizielle
Herdenschutzhunde zwecks Abgabe an andere Landwirte ziichten und ausbilden wollen. Da
die Zucht und Ausbildung solcher Hunde an das Vorhandensein von Nutztieren gebunden ist,
konnen diese Aufgabe grundsatzlich nur Landwirte mit Nutztieren GUbernehmen. Aus diesem
Grund schliesst das BAFU mit geeigneten Landwirten entsprechende Vertrage ab und finan-
ziert diese Aufgabe mittels Aufwandpauschalen. Die Landwirte missen die Zucht und Ausbil-
dung von Herdenschutzhunden im Rahmen eines vom BAFU anerkannten Zuchtvereins vor-
nehmen. Dieser Zuchtverein sorgt flr die Ausbildung der Zichter und er steuert, organisiert
und Uberwacht die Leistungszucht der von ihm vertretenen Hunderassen. Diese Zuchtvereine
prufen die Leistung der Hunde, sie steuern die Hundezucht nach populationsgenetischen
Uberlegungen, sie schulen die Mitglieder, Hundeausbildner und Hunderichter, und sie stellen
sicher, dass das gesamte Zuchtgeschehen nach den Anforderungen der Vollzugshilfe Her-
denschutz des BAFU erfolgt. Zu diesem Zweck schliesst das BAFU mit anerkannten Zucht-
vereinen entsprechende Leistungsauftrage ab. Dabei prift das BAFU die Statuten sowie
Zucht- und Ausbildungsreglement der Zuchtvereine auf deren Kompatibilitat mit der Jagdver-
ordnung und der Vollzugshilfe Herdenschutz. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht der Verein Her-
denschutzhunde Schweiz (HSH-CH), der flr das BAFU die Leistungszucht der Rassen «Pas-
tore abruzzese» und «Montagne des Pyrénées» Ubernimmt. In Buchstabe ¢ wird das Mandat
an eine Fachstelle angelegt, die fur das BAFU Sicherheitsgutachten auf Land- und Alpwirt-
schaftsbetrieben erstellt, welche offizielle Herdenschutzhunde einsetzen wollen. Im Rahmen
solcher Gutachten werden fir den Betriebsalltag konkrete Regeln zur Unfall- und Konfliktver-
hutung definiert, wobei der Kanton diese Regeln im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens mit-
gestalten kann. Ziel ist es, dem Landwirt bei der Haltung und dem Einsatz zu helfen und ihm
gleichzeitig grosstmaogliche Rechtssicherheit zu geben. Das Einhalten dieser Regeln stellt ei-
nen zentralen Punkt zur Einhaltung seiner Sorgfaltspflicht als Hundehalter dar. Aktuell ist die
Beratungsstelle fur die Unfallverhitung in der Landwirtschaft (BUL) mit diesem Mandat be-
traut. Diese Gutachten sind flir das BAFU eine der Voraussetzungen, damit auf einem Betrieb
die Haltung und der Einsatz von offiziellen Herdenschutzhunde geférdert werden kann. Eben-
falls angelegt in diesem Buchstaben ist ein Mandat zum Verfassen von Gutachten zum Auf-
zeigen, ob auf einem Land- oder Alpwirtschaftsbetrieb eine fachgerechte Haltung und ein fach-
gerechter Einsatz von offiziellen Herdenschutzhunden tatsachlich auch maéglich ware. Aktuell
wird diese Aufgabe durch die Fachstelle Herdenschutzhunde bei Agridea iGbernommen.

Art. 10d Forderbeitrage zur Verhiitung von Schaden durch Biber

! Zur Verhiitung von Schiden durch Biber an Infrastrukturen oder zur Abwehr einer Gefidhrdung durch Biber beteiligt sich
das BAFU mit hochstens 50 Prozent an den Kosten folgender Massnahmen der Kantone:

den Einbau von Grabschutzgittern, Spundwénden und Dichtwénden;

SHE

Steinschiittungen und Kiessperren;

die Vergitterung von Bachdurchlissen;

den Einbau von Biberkunstbauten;

den Einbau von Drainagerohren bei Biberdimmen;

den Einbau von Metallplatten bei Wegeinbriichen;

© o a0

weitere wirksame Massnahmen der Kantone, sofern die Massnahmen nach Buchstaben a-f nicht ausreichend oder
nicht zweckmassig sind.

2 Das BAFU beteiligt sich mit hochstens 50 Prozent an den Kosten der kantonalen Planung von Schutzmassnahmen in
Gewidsserabschnitten, in denen eine ungehinderte Biberaktivitit Bauten und Anlagen gefdhrden konnte.

Dieser Artikel ist vollstandig neu. Er wird nétig, weil gemass dem geanderten Jagdgesetz der
Bund neu auch Schaden durch Biber an «Bauten und Anlagen» entschadigt und nicht nur wie
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bis anhin Schaden an «landwirtschaftlichen Kulturen und Wald» (Art. 13 Abs. 5 JSG). Solche
Wildschaden werden allerdings nur entschadigt, wenn vorgangig die zumutbaren Massnah-
men zu deren Verhatung ergriffen wurden. Da die Pravention von Schaden an Infrastrukturan-
lagen oftmals sehr komplex und teuer ist, hat das Parlament entschieden, dass sich die 6ffent-
liche Hand auch an den «Massnahmen zur SchadenverhlUtung» beteiligen soll (Art. 12 Abs. 5
Bst. b JSG). Die vom Bund gefdrderten Massnahmen zur Verhiitung von Biberschaden sollen
folgendem Zweck dienen: Verhutung von Schaden an «Bauten und Anlagen im &ffentlichen
Interesse, an Erschliessungswegen fur Landwirtschaftsbetriebe sowie Uferboschungen, die
der Hochwassersicherheit von Bedeutung sind» (Art. 12 Abs. 5 Bst. b JSG). Somit werden
keine Massnahmen geférdert, die alleine den Schutz privater Bauten und Anlagen vor dem
Biber zum Zweck haben, und auch landwirtschaftliche Bewirtschaftungswege sind in dieser
Aufzahlung im Jagdgesetz nicht enthalten. Deren Ergreifen ist nach wie vor Sache der Eigen-
timer.

Absatz 1: In diesem Sinne definiert der Absatz 1 diejenigen Massnahmen zur Verhiitung von
Biberschaden oder zur Abwehr einer Gefahrdung durch Biber, deren Ergreifen vom BAFU mit
einem Finanzhilfebeitrag in der H6he von maximal 50 Prozent der Kosten unterstltzt werden.
Dabei sind die in den Buchstaben a bis e aufgelisteten Massnahmen solche, die als wirksam
bekannt sind. In Buchstabe a werden mit Spundwéanden, Dichtwanden oder Grabschutzgit-
tern grundsatzlich sehr aufwendig zu realisierende und entsprechend teure Massnahmen auf-
gelistet. Mit diesen Massnahmen lasst sich das Untergraben ganzer Uferbereiche durch Biber
verhindern. Sinn machen solche Massnahmen jedoch nur bei Uferbereichen, die dem Hoch-
wasserschutz dienen oder die das Fundament von Verkehrsinfrastrukturen im 6ffentlichen In-
teresse bilden. Solche Massnahmen werden am besten praventiv bei der Anlage der Bauten
eingebaut. Ein spaterer Einbau ist oftmals kompliziert in der Planung und im Erstellen, weshalb
im tatsachlichen Gefahrdungsfall Einzelmassnahmen gegen Biber ergriffen werden kénnen
mussen, bis dass diese Schutzmassnahmen realisiert werden (Artikel 9¢). In Buchstabe b
werden mit Steinschiittungen und Kiessperren Massnahmen beschrieben, die lokal das Gra-
ben und Anlegen von Bauten durch Biber verhindern. Sollen Biberbauten zugeschuttet wer-
den, dann muss sichergestellt sein, dass sich keine Biber darin befinden. In Buchstabe ¢
wird mit der Vergitterung von Bachdurchlassen eine Massnahme aufgefiihrt, welche insbe-
sondere lokal dazu dient, dass der Biber den Bachdurchlass unter einem Verkehrstrager nicht
direkt unterhalb dem Bauwerk verbarrikadieren kann. Die Erfahrung zeigt, dass sich eine sol-
che Verstopfung des Durchlasses oftmals nur schwer entfernen lasst. Mit dieser Massnahme
soll aber insbesondere verhindert werden, dass sich hinter dem Durchlass eine unerwiinschte
Aufstauung bildet, so z.B. bei einem Starkniederschlag, welche zu einer gefahrlichen Aufwei-
chung von Dammen flihren kann, was deren Instabilitdt stark erhéht. In Buchstabe d werden
Biberkunstbauten als Massnahme aufgeflihrt. Ein Biberkunstbau besteht aus einfachen Be-
tonrohren, die im Ufer so angelegt werden, dass sich der Biber oberhalb des Wasserspiegels
und dadurch am Trockenen aufhalten kann. Mit der Anlage eines Biberkunstbaus kann ver-
hindert werden, dass Biber eigenstandig und unkontrolliert solche Bauten anlegen. Oftmals
macht es Sinn, auf einer Gewasserstrecke mehrere Bauten zu bauen. In Buchstabe e wird
die Regulierung des Wasserstandes eines Biberteiches mittels Einbau eines Drainagerohres
zur Syphonierung des Teiches aufgefiihrt. Mit dieser Massnahme kann der Wasserstand auf
eine unproblematische Hohe eingegrenzt werden. Zu beachten ist dabei, dass Massnahmen
am Biberdamm gemass der Naturschutzgesetzgebung als Eingriff in einen schutzwirdigen
Lebensraum gelten und deshalb von den kantonalen Behorden bewilligt werden missen und
allenfalls auch Ersatzmassnahmen zu treffen sind (Art. 18 Abs. 1" NHG, i.V.m. Art 14 Abs. 6
NHV). In Buchstabe f wird der Einbau von Metallplatten als Massnahme aufgefuhrt. Diese
Massnahme kommt i.d.R. dann zum Tragen, wenn ein Weg aufgrund der Grabaktivitat des
Bibers eingebrochen ist. Es ist also eine reaktive Massnahme die verhindern soll, dass der
Weg an dieser Stelle nicht wieder einsturzt. In Buchstabe g wird ein Fenster zur Férderung
weiterer Massnahmen gedffnet, wenn die bisher genannten nicht ausreichend oder nicht
zweckmassig waren. Da im behdrdlichen Vollzug noch keine Erfahrung mit der Pravention von
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Biberschaden bestehen, macht dies Sinn. Im Sinne einer sorgfaltigen Verwendung von Steu-
ergeldern ist allerdings zu betonen, dass die effektive Wirksamkeit solch weiterer Massnahmen
vorgangig nachgewiesen werden muss.

Absatz 2: Der Biber kann durch Untergraben kritischer Uferbereiche durchaus eine ernste
Gefahrdung der offentlichen Sicherheit verursachen, so z.B. beim Untergraben der Funda-
mente von Verkehrsinfrastrukturen im &ffentlichen Interesse oder von Hochwasserschutzbau-
ten. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz sollen die Kantone im Sinne einer vorausblickenden
Planung die kritischen Uferbereiche bezeichnen und die nétigen Massnahmen gemass Absatz
1 konkret planen. Das BAFU beteiligt sich an dieser Planung mit maximal 50 Prozent der Kos-
ten.

Art. 10e Forderbeitrage zur Verhiitung von Schaden durch Fischotter

Zur Verhiitung von Schéden durch Fischotter in Anlagen zur Fischzucht oder zur Fischhilterung beteiligt sich das BAFU
mit hochstens 50 Prozent an den Kosten folgender Massnahmen:

a. das Erstellen geeigneter Schutzziune;

b. weitere wirksame Massnahmen der Kantone, sofern das Erstellen geeigneter Schutzzdune nicht ausreichend oder
nicht zweckmassig ist.

Dieser Artikel ist neu und er regelt die Férderung des Bundes fur das Ergreifen von Massnah-
men zur Verhutung von Schaden durch Fischotter. Solche Schaden kénnen nur an gehalterten
Fischen oder auch Krebsen geltend gemacht werden, nicht jedoch an wildlebenden Tieren
(Artikel 10g Absatz 1 Buchstabe b).

Der Artikel regelt diejenigen Massnahmen zur Verhutung von Fischotterschaden in Anlagen
zur Fischzucht- und Fischhalterung, deren Ergreifen vom BAFU mit einem Finanzhilfebeitrag
von maximal 50 Prozent der Kosten vergttet wird. Gemass Buchstaben a kommen nach ak-
tuellem Kenntnisstand nur elektrifizierte Schutzzdune in Frage, die dem Fischotter vom Uber-
klettern oder Untergraben wirksam abhalten. In Buchstabe b wird ein Fenster fur alternative
Massnahmen gedffnet, falls sich in Zukunft zeigen sollte, dass da noch weitere wirksame Mas-
snahmen ergriffen werden kénnen.

Art. 10f Beratung zum Umgang mit Bibern und Fischottern

Das BAFU beauftragt Dritte mit der Information und Beratung von Behdrden und betroffenen Kreisen tiber den Umgang
mit Bibern und Fischottern sowie zur Verhiitung von Schiden.

Das BAFU kann Dritte damit beauftragen, die Behdérden von Bund und Kantonen oder auch
Direktbetroffene bezlglich dem wirksamen Konfliktmanagement mit dem Biber und dem Fisch-
otter zu beraten und insbesondere die Massnahmen zur Schadenverhltung auch interkanto-
nal zu koordinieren. Aktuell ist das «Schweizerische Zentrum flr die Kartografie der Fauna
(SZKF/CSCF) » vom BAFU mit der FUhrung einer entsprechenden Biber- und Fischotterfach-
stelle mandatiert.
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Art. 10g Entschadigung von Wildschaden

! Der Bund beteiligt sich an den Kosten folgender Wildschéden:

a.  Grossraubtiere und Steinadler: Schiaden an Nutztieren, ausser wenn diese in Gebieten weideten, die gemiss Artikel
29 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 nicht beweidet werden diirfen;

b. Fischotter: Schidden an Fischen und Krebsen in Fischzuchtanlagen und in Anlagen zur Fischhélterung;

c. Biber: Schdden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen sowie an Bauten- und Anlagen nach Artikel 13 Absatz 5
des Jagdgesetzes.

2 Er leistet den Kantonen an die Entschidigung von Wildschiden die folgenden Abgeltungen:

a. 80 Prozent der Kosten fiir Schiden, die von Grossraubtieren verursacht werden;

b. 50 Prozent der Kosten fiir Schaden, die von Bibern; Fischottern und Steinadlern verursacht werden.
3 Die Kantone ermitteln die Hohe und die Verursacher des Wildschadens.

4 Der Bund leistet die Abgeltung nur, wenn der Kanton die verbleibenden Kosten iibernimmt und die zumutbaren Massnah-
men zur Schadenverhiitung vorgéngig getroffen wurden.

Der Artikel zur Entschadigung von Wildschaden Gbernimmt grundsatzlich den geltenden Arti-
kel 10 der Jagdverordnung, die Bestimmungen werden jedoch teilweise neugeordnet und ins-
besondere an die relevanten Neuerungen des Jagdgesetzes angepasst (Art. 12 Abs. 4 und 5
JSG). Eine zentrale Neuerung im Jagdgesetz bestimmt, dass der Bund seinen Anteil der Ent-
schadigung von Wildschaden durch bestimmte geschutzte Wildtiere nur noch ausrichtet, wenn
vorgangig die zumutbaren Massnahmen zur Schadenverhitung ergriffen wurden (Art. 13 Abs.
4).

Absatz 1: In diesem Absatz bezeichnet der Bundesrat die geschutzten Arten, bei denen der
Bund sich an der Entschadigung von Wildschaden beteiligt. Die Liste umfasst wie bisher die
vier Grossraubtierarten (Wolf, Bar, Luchs, Goldschakal) sowie Fischotter, Biber und Steinad-
ler. Gemass Buchstabe a beteiligt sich der Bund bei Grossraubtieren und Steinadlern grund-
satzlich nur an den durch diese verursachten Nutztierschaden. Inwieweit das BAFU in begrin-
deten Fallen auch Pauschalbeitrage an die veterinarmedizinische Betreuung von verletzten
Nutztieren oder an die Entsorgung von Kadavern ausrichtet, wird im Konzept Wolf geregelt.
Neu wird sich der Bund aber im Sémmerungsgebiet nicht mehr an Nutztierschaden beteiligen,
wenn die Tiere in Region weideten, die gemass der Direktzahlungsverordnung mit einem Wei-
deverbot belegt sind (Art. 29 DZV, i.V.m. Anhang 2 Ziffer 1 DZV). Jeder Bewirtschafter muss
fur die von ihm bestossene Alp Uber eine Karte des Weideperimeters verfugen, auf der diese
Gebiete, «die nicht beweidet werden dirfen», vom Perimeter ausgeschieden sind (Art. 38 Abs.
2 DZV). Es ist Pflicht des Bewirtschafters daflir zu sorgen, dass die Nutztiere entsprechend
gefuhrt werden. In Buchstabe b werden die mdglichen Schaden durch Fischotter aufgezahlt,
bei denen sich der Bund an der Entschadigung beteiligt. Es sind dies ausschliesslich Schaden
an Fischen und Krebsen in Anlagen zur Fischzucht und Fischhalterung. Analog zu den ande-
ren Wildtieren, kann jedoch durch Private kein Schaden durch Fischotter an wildlebenden
Fisch- und Krebsbestanden geltend gemacht werden. In Buchstabe ¢ werden die verschie-
denen Biberschaden aufgezahlt, bei denen sich der Bund an der Entschadigung beteiligt.
Nebst Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen und Wald werden neu auch Schaden an Bau-
ten und Anlagen vergutet (Art. 13 Abs. 5 JSG). Dabei schrankt das Jagdgesetz die zur Ent-
schadigung vorgesehenen Infrastrukturschaden auf «Bauten und Anlagen die im 6ffentlichen
Interesse liegen, private Verkehrsinfrastrukturen sowie Uferbdschungen, wenn durch deren
Schadigung die 6ffentliche Sicherheit nicht mehr gewahrleistet werden kann» ein (Art. 12 Abs.
5 Bst. b JSG). Mit der Nennung von «privaten Verkehrsinfrastrukturen» (Art. 13 Abs. 5 JSG)
hat das Parlament die Definition eines Infrastrukturschadens durch Biber bei der Frage der
Vergutung von Schaden bewusst weiter gefasst als bei der Verhitung von Schaden, wo bloss
«Erschliessungswege von Landwirtschaftsbetrieben» umfasst sind (Art. 12 Abs. 5 Bst. b JSG).
Ausgeschlossen bleiben aber nach wie vor Schaden an Garten- und Parkanlagen sowie an
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privaten Ufern. Von einer Entschadigung ebenfalls ausgeschlossen bleiben gemass dem Par-
lamentsbeschluss z.B. auch Schaden an landwirtschaftlichen Drainagesystemen.

Absatz 2: Der zweite Absatz regelt die HOhe des Anteils, den der Bund an die Entschadigung
von Wildschaden durch geschitzte Tiere nach Absatz 1 leistet. Entsprechend dem bisherigen
Recht sind dies 80 Prozent der Kosten an die Enzschadigung von Schaden verursacht durch
Grossraubtiere und 50 Prozent der Schaden verursacht durch Biber, Fischotter und Steinadler.

Absatz 3: Wie im geltenden Recht, sind im Falle eines Wildschadens nach wie vor die Kantone
daflr zustandig, den Schadenverursacher und die H6he des Schadens zu bestimmen. Davon
soll grundsatzlich nicht abgewichen werden. In besonderen Fallen behalt sich das BAFU als
Oberaufsichtsbehdérde jedoch das Recht auf eine Kontrolle vor. Als rechtliche Grundlage steht
dem Bund das Recht zu, bei den geschitzten Tieren nach Absatz 1 die Voraussetzungen der
Entschadigungspflicht zu bestimmen (Art. 13 Abs. 5 JSG), wobei das BAFU die Ermittlung von
Schaden in den Konzepten fur Grossraubtiere regelt (Art. 10 Bst. d). Das BAFU behalt sich
eine Untersuchung vor, so bei sehr hohen Entschadigungsbetragen oder bei Rissen an Tieren
der Rinder- und Pferdegattung. Hohe Entschadigungsbetrage: Der Bund leistet bei der Ent-
schadigung von Grossraubtierschaden mit 80 Prozent einen wesentlich hdheren Beitrag an
die Entschadigung von Nutztierrissen als die Kantone. Auch wenn die Kantone bei der Bemes-
sung des Schadens grundsatzlich frei sind, so gelten fir das BAFU zur Schadenbemessung
grundséatzlich die Maximalwerte gemass der Tierseuchenverordnung (Art 75 TSV). Von diesen
Maximalbetragen darf nur in begriindeten Fallen gegen oben abgewichen werden. Risse an
Rindern und Pferden: Bei Tieren der Rinder und Pferdegattung bestehen, mit der Ausnahme
des Verhinderns von Weidegeburten, keine Anforderungen an die zumutbaren Massnahmen
zum Herdenschutz. Grossraubtiere die solche Nutztiere angreifen, konnen sofort erlegt wer-
den. Um zu verhindern, dass mit dieser Bestimmung falschlicherweise Wélfe erlegt werden,
behalt sich das BAFU vor, den Schadenverursacher in diesen Fallen veterinarmedizinisch-
wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Das BAFU nimmt diese Untersuchung in Absprache
mit dem Kanton vor wobei die Kosten dieser Untersuchung (Transport, Expertise, Bericht) zu
Lasten des Bundes gehen.

Absatz 4: Gemass diesem Absatz Ubernimmt der Bund seinen Kostenanteil bei der Schaden-
vergutung nur, wenn der Kanton die Restkosten Gbernimmt. Damit werden den Privaten Scha-
den durch geschitzte Wildtiere zu 100 Prozent vergltet. Das BAFU leistet seinen Beitrag an
den Kanton am Ende des Jahres mit einer einmaligen Rickvergitung. Der Kanton muss seiner
Gesamtrechnung flir jeden einzelnen Schadenfall darlegen, auf welche Art und Weise der
Schaden zu verhuten versucht wurde (Massnahmen gem. Art. 10g) oder ob gar keine zumut-
baren Massnahmen zur Schadenverhitung bestehen. Ebenso muss der Kanton den Scha-
denbetrag bezeichnen und aufzeigen, wie dieser berechnet wurde. Fir landwirtschaftliche
Nutztierrisse gilt zusammengefasst das Folgende: Nutztierrisse werden nur noch entschadigt,
wenn der Landwirt die zumutbaren Massnahmen zum Herdenschutz vorgangig ergriffen hat.
Fur den Fall, dass das Ergreifen entsprechender Massnahmen auf einer Weide als unzumut-
bar gilt, werden diese Nutztierschaden entschadigt, allerdings muss der Kanton dann anlass-
lich der Herdenschutzberatung des Betriebes (Art. 10c Abs. 1) diese Nichtschitzbarkeit der
betroffenen Weide konkret festgestellt und begrindet haben und dieser Entscheid muss der
Kanton dem BAFU anlasslich der Schadenabrechnung beilegen. Falls ein Landwirt jedoch von
sich aus auf Herdenschutzmassnahmen verzichtet, weil er diese als unzumutbar beurteilt,
dann lasst sich daraus nicht auf die Nichtschutzbarkeit der betroffenen Weide schliessen.
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Art. 10h Zumutbarkeit von Massnahmen zur Verhiitung von Wildschaden

! Im Sinne von Artikel 10g Absatz 4 gelten folgende Massnahmen zum Schutz vor Schiiden durch Grossraubtiere als zu-
mutbar:

a.  Schafe und Ziegen: Elektrozéune, die vor Grossraubtieren schiitzen und offizielle Herdenschutzhunde, sofern Elekt-
rozdune nicht moglich oder nicht ausreichend sind;

b. Neuweltkameliden, Weideschweine, Hirsche in Gehegen sowie Gefliigel: Elektrozdune, die vor Grossraubtieren
schiitzen,;

c. Tiere der Rinder- und Pferdegattung: das Vermeiden von Weidegeburten;
d. Bienenstocke: Elektrozdune, die vor Béren schiitzen;
e. weitere Massnahmen der Kantone nach Artikel 10a Absatz 1 Buchstabe d.
2 Im Sinne von Artikel 10g Absatz 4 gelten folgende Massnahmen zum Schutz vor Schiden durch Biber als zumutbar:
a. die Begrenzung der Stauaktivitit durch Massnahmen am Biberdamm;
b. der Schutz landwirtschaftlicher Kulturen durch Elektro- oder Drahtgitterzdune;
c. der Schutz von Einzelbdumen durch Drahtmanschetten;

d. der Schutz von Uferbéschungen, Ddmmen und Anlagen, die der Hochwassersicherheit dienen, durch Schutzmass-
nahmen nach Artikel 10d Absatz 1 Buchstaben a-f;

e. der Schutz von Verkehrsinfrastrukturen durch Einbau von Metallplatten oder Biberkunstbauten;
f.  weitere Massnahmen der Kantone nach Artikel 10d Absatz 1 Buchstabe g.
3 Im Sinne von Artikel 10g Absatz 4 gelten folgende Massnahmen zum Schutz vor Schiden durch Fischotter als zumutbar:
a. elektrifizierte Schutzziune;
b.  weitere Massnahmen der Kantone nach Artikel 10e Absatz 1 Buchstabe b.

Der vorliegende Artikel 10h definiert, welche Massnahmen das BAFU zur Verhitung von Wild-
schaden als zumutbar einstuft. Dabei wird die konkrete Zumutbarkeit bestimmter Massnahmen
durch die Finanzhilfebeitrage des Bundes positiv beeinflusst (Art. 10a, 10d und 10e). Die Kan-
tone kénnen von dieser Beurteilung abweichen, allerdings muss die Unzumutbarkeit der
Schutzmassnahmen begriindet werden.

Absatz 1: Dieser Absatz listet die als zumutbar erachteten Massnahmen zum Schutz von
Nutztieren in Weidehaltung oder in Laufhéfen um Stélle (Herdenschutz) auf. In Buchstabe a
sind die zumutbaren Massnahmen zum Schutz von Schafen und Ziegen aufgeflihrt. Dies ist in
erster Linie der fachgerecht erstellte und unterhaltene Elektrozaun, der das Untergraben oder
Durchschlipfen von Grossraubtieren wirksam verhindern muss. Wenn diese Massnahme nicht
wirksam angewendet werden kann, gilt der Einsatz von Herdenschutzhunden als zumutbar.
Solche Hunde kommen besonders auf Alpweiden tber der Waldgrenze zum Einsatz, weil sich
hier gelandebedingt oftmals keine grossraubtiersicheren Zaune aufstellen und unterhalten las-
sen. Da Herdenschutzhunde jedoch ganzjahrig gehalten werden, kommen sie auch auf der
landwirtschaftlichen Nutzflache zum Einsatz. In Buchstabe b wird der grossraubtiersicher
elektrifizierte Weidezaun zum Schutz von Hirschen, die in Gehegen als landwirtschaftliche
Nutztiere gehalten werden (Rothirsche, Damhirsche oder Sikahirsche), von Neuweltkameliden
(Lamas und Alpakas), Weideschweinen und Gefligel als zumutbar erklart. In Buchstabe ¢
sind die zumutbaren Massnahmen zum Schutz von Tieren der Rinder- und Pferdegattung auf-
gefuhrt. Als einzige Massnahme wird das Verhindern von Weidegeburten als zumutbar erach-
tet. Solch ganz junge Tiere sind besonders gefahrdet, da sie in den ersten Stunden ihrer Mutter
noch nicht folgen, sondern von dieser meist in etwas héherer Vegetation abgelegt werden.
Hinzu kommt bei Weidegeburten die Lockwirkung der ausgestossenen Plazenta auf Raubtiere
wie den Wolf aber auch den Fuchs. Oftmals kommt es auch vor, dass auf der Weide geborene
Jungtiere unter dem Elektrozaun durchkriechen oder in Steillagen durchfallen, wobei sie dann
ausserhalb des Zauns von der Mutter nicht verteidigt werden konnen und deshalb besonders
gefahrdet sind. Aus diesem Grund soll die Geburt der Jungtiere bei Tieren der Rinder- und
Pferdegattung grundsatzlich unter der Obhut des Menschen und somit beim Stall erfolgen.
Hingegen werden bei Rindern keine weiteren, speziellen Anforderungen an Herdenschutz-
zaune oder kein Einsatz von Herdenschutzhunden gefordert. Dem besonders interessierten
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Landwirt steht aber auch der Einsatz solch weitergehender Massnahmen zur Schadenverhu-
tung auf freiwilliger Basis offen, und er wirde bei deren bundeskonformem Einsatz auch daftr
entschadigt (Art. 10a). In Buchstabe d werden Elektrozdune zum Schutz von Bienenstdcken
(Bienenstanden) vor Baren als zumutbar erachtet. Gemass Buchstabe e kénnen weitere wirk-
same Massnahmen der Kantone als zumutbar erklart werden.

Absatz 2: Bei der VerhlUtung von Biberschaden wird das Ergreifen der folgenden Massnah-
men als zumutbar erachtet: Gemass Buchstabe a wird eine Begrenzung der Stauaktivitat iber
Massnahmen am Biberdamm als zumutbar erachtet, wenn der Schaden durch das Aufstauen
ei